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„... sich endlich mal nicht mehr mit der Unwirtlichkeit unserer Städte beschäftigen zu müssen“

Projektmitglied auf die Frage, was ihn am Projektthema reizt

Einleitung

Im dünn besiedelten Bundesland Brandenburg vollzieht sich eine umwälzende Reform: Aus ehemals 1.479 Gemeinden werden durch freiwillige oder gesetzlich erzwungene Zusammenlegungen innerhalb von 2 Jahren ca. 418 Gemeinden. Zentrale Orte und ihre Umlandgemeinden wachsen zusammen. Wittstock, Templin, Angermünde sind dann Großgemeinden, nach der Fläche halb so groß wie Berlin. 30 Gemeinden werden sich dann auf mehr als 200 km² ausdehnen, und im Schnitt wird Brandenburg nach Nordrhein-Westfalen mit 71 km² die flächenmäßig größten Gemeinden haben. Der Einwohnerschnitt von dann 6.203 EW je Gemeinde bedeutet den 7. Rang unter den Ländern. 

Damit könnte sich auch die Kompetenzverteilung zwischen der örtlichen und überörtlichen Planung verändern. Die Landes- und Regionalplanung verliert bei unveränderter Praxis empfindlich Steuerungsmöglichkeiten gegenüber der kommunalen Bauleitplanung. Raumordnerische Ziele, die nicht auf die Fläche oder auf Standorte (Bsp. Vorranggebiete), sondern auf die Gemeinden als Ganzes (Gebietskörperschaft) bezogen waren, wie etwa Orientierungswerte für Einwohner oder Wohnungen, besondere Gemeindefunktionen, zentralörtliche Funktionszuweisungen sprechen nun auf teilweise drastisch vergrößerte Einheiten an. Ehemalige Umlandgemeinden kämen dann als Ortsteile von Zentren oder Siedlungsschwerpunkten in den Genuss hoher Einwohnerrichtwerte. Dreht sich die Suburbanisierungs-spirale weiter? Soll die Landes- und Regionalplanung nachsteuern und verstärkt Ortsteile zum Gegenstand überörtlicher Planungsaussagen machen? 

Muss sie es vielleicht sogar, um den immer weiter sinkenden Raumwiderständen für den motorisierten Individualverkehr mit seinen dispersen Verteilungsmustern Konzentrationsziele entgegenzusetzen, ohne die verkehrssparsame nachhaltige Raumordnung nicht zu haben ist? 

Um diese Ausgangsfrage herum wurde ein Hauptstudiumsprojekt „ausgelobt“. Zweiundzwanzig machten sich im April 2003 an die Arbeit. Schon die Abfrage der persönlichen Motive gleich zu Beginn zeigte, dass die Interessen viel weiter gehen als der zunächst auf überörtliche Interessen angelegte Blickwinkel: „Den komplexen Prozess der Gemeindereform von vielen Perspektiven aus betrachten“ und: „Mich reizt der Heimatbezug“, signalisierten den Wunsch, dem Thema ebenso aus gesamtstaatlicher, ja europäischer Sicht, wie lokaler Betroffenheit gerecht zu werden. Schließlich haben einige Projektmitglieder als Brandenburger den spannungsreichen, emotionsgeladenen Verlauf der Reform hautnah in ihrer Gemeinde miterlebt. Und so spiegelt die Aufteilung in die Arbeitsgruppen die erweiterten Fragestellungen wieder:

· AG EU-Vergleich, Bundesländervergleich

· AG Landesplanung Berlin/Brandenburg

· AG Regionen (5 AGs)

· AG „Gallische Dörfer“

Dieser Zwischenbericht zum Ende des 1. Semesters gibt die Ergebnisse der Recherchen in den Arbeitsgruppen wieder und verarbeitet den Erkenntnisgewinn aus der Exkursion zu den Regionalen Planungsstellen in Prignitz-Oberhavel, Lausitz-Spreewald, Oderland-Spree, Teltow-Fläming und beim Bürgermeister von Bernau, der auch Vorstandsmitglied der Regionalen Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim ist. 

Nicht immer führten unsere Ausgangsfragen in den Gesprächen vor Ort zu eindeutigen Antworten, oft wurden neue Fragen aufgeworfen: Sind die Steuerungsverluste der Raumordnung nach die Gemeindereform wirklich so groß? Vor der Reform konnte „der Plan“ die allgegenwärtige Suburbanisierung auch nicht verhindern. Einhellig war von der Schwäche der Landes- und Regionalplanung die Rede: mal gegenüber den Kräften den Marktes im Verein mit kommunaler Planungshoheit, mal auch gegenüber landespolitischer Entscheidungsgewalt wie auch dort angesiedelten Ressort-Egoismen. Ist hier überhaupt noch etwas zu steuern, oder wurden die Wachstumswerte nicht bereits ausgeschöpft? So ernüchternd dieser Blick wirkt, Raumordnung ist eben vor allem das „Wie-es-sein-sollte“, sie nimmt die reale Entwicklung zur Kenntnis, ohne sich für alle Zukunft damit abzufinden. 

So blieb denn aus den Gesprächen der Eindruck haften, zur richtigen Zeit das richtige Thema angepackt zu haben und mit Interesse an dem Fortgang des Projektes und unseren Handlungsempfehlungen bei den Akteuren rechnen zu können. Sie sollen am Ende des Projektes stehen und u.a. einen Schwerpunkt der Arbeit im Wintersemester und im abschließenden Projektbericht bilden. Dann werden auch Landes- und Regionalpläne in den anderen Bundesländern auf innergemeindliche „Feinsteuerungen“ aus überörtlichem Interesse untersucht um hier Vorbilder und Vergleiche für eine analoge Praxis bei hiesigen Planfortschreibungen zu gewinnen. Schließlich wird der Frage nachgegangen, ob bei den besonders strittigen Zwangsfusionen („gallische Dörfer“) ein Konfliktmanagement von außen erforderlich ist und wie die Reform gemessen an den Leitwerten „Demokratie“ und „Identität“ zu beurteilen ist. 

Teil 1 Gemeindereform und Arbeitsziele

1 Ausgangslage, Leitlinien der Kommunalreform

Nach Wiedereinführung der Bundesländer hatten die Gemeinden in Brandenburg durch die Kommunalverfassung vom 17. Mai 1990 alle Befugnisse der kommunalen Selbstverwaltung erhalten. 

Beim Aufbau der Kommunalverwaltung mussten Brandenburgs Besonderheiten berücksichtigt werden: Brandenburg ist ein Flächenland mit dünner Besiedlung. Bei seiner Wiedergründung 1990 hatte das Land 38 Kreise, sechs kreisfreie Städte und 1.793 kreisangehörige Gemeinden. 

Das Land bestand aus einer Vielzahl kleiner und Kleinstgemeinden:

· 93 % der Gemeinden hatten weniger als 5.000, 

· etwa 65 % der Gemeinden weniger als 500 Einwohner (1.169 Gemeinden), 

· in weiteren 18 % der Gemeinden lebten 500 bis 1.000 und 

· nur in 7 % der Gemeinden zwischen 1.000 und 2.000 Einwohnern.

Neben Potsdam mit rund 140.000 Einwohnern hatte nur noch Cottbus mehr als 100.000 Einwohner. 

Brandenburgs ungünstige demographische Struktur ging einher mit einer weitgehend unzureichenden Finanzausstattung, schwacher Wirtschaftskraft und personellen wie strukturellen Defiziten der Verwaltung, so dass die Anforderungen an eine zeitgerechte kommunale Aufgabenerfüllung im Rahmen dieser Strukturen nicht erfüllt werden konnte. Mehr als 90 % der Gemeinden in Brandenburg waren allein schon aufgrund der Einwohnerzahlen nicht in der Lage, eine effektive Selbstverwaltung aufzubauen, was Reformen und Strukturveränderungen dringend notwendig machte. 

Im Rahmen einer ersten Reform wurden bereits 1991 Entscheidungen zur Ämterbildung getroffen – auf 
eine Gemeindegebietsreform wurde vorerst verzichtet. 

Die Grundkonzeption für die Ämterbildung wurde in dem Ende 1991 in Kraft getretenen Artikelgesetz über kommunalrechtliche Vorschriften mit der Amtsordnung festgelegt.
 Danach sollte die politische und rechtliche Selbständigkeit aller Gemeinden erhalten bleiben. Beabsichtigt war somit nicht, dass sich mehrere kleine Gemeinden zu einer neuen größeren zusammenschließen, sondern dass diese lediglich eine gemeinsame Verwaltungseinheit - das Amt - einrichten. 

Die Amtsordnung
 ermöglichte den Gemeinden den freiwilligen Zusammenschluss mehrerer Gemeinden zu einer neuen Gemeinde bzw. die Eingliederung einer kleineren in eine größere Gemeinde - also die Bildung einer amtsfreien Gemeinde oder die Bildung eines Amtes nach den Bestimmungen der Amtsordnung (mind. 5 kreisangehörige Gemeinden mit zusammen mehr als 5000 Einwohnern). Die Ämter wurden nach drei Modellen gebildet: 

· Modell 1 - Aufbau einer eigenen Amtsverwaltung, 

· Modell 2 - Amtsgeschäftsführung durch eine amtsangehörige Gemeinde, 

· Modell 3 - Amtsgeschäftsführung durch eine benachbarte amtsfreie Gemeinde.

Bei der Ämtergründung entschied sich die überwiegende Mehrzahl der Gemeinden für das Amtsmodell 1: 138 Ämter wurden nach Modell 1, 19 Ämter nach Modell 2 und 1 Amt nach Modell 3 gebildet. Aus den 1990 in Brandenburg vorhandenen 1.793 kreisangehörigen Gemeinden entstanden durch freiwillige Zusammenschlüsse 158 Ämter und 56 amtsfeie Städte und Gemeinden. Daneben blieben die sechs kreisfreien Städte bis zur Kreisgebietsreform bestehen. 

Die Bildung der Ämter verlief weitgehend freiwillig. Nur in 60 Fällen war die Zuordnung von Gemeinden erforderlich, weil entweder kein Beschluss über den Beitritt zu einem Amt gefasst worden war oder weil die von den jeweiligen Gemeinden angestrebte Variante die Kriterien für die Bildung von Ämtern nicht erfüllte. 

Welche Flächen umfassen die Ämter?

Die Ämter in Brandenburg umfassen durchschnittlich eine Fläche von 161,12 km². Das Amt mit der größten Fläche war im Gründungsjahr Wittstock-Land (Kreis Ostprignitz-Ruppin) mit 411,92 km²; die kleinste Fläche hatte das Amt Hoppegarten (Kreis Märkisch-Oderland) mit 33,06 km².
Wie hoch ist die Zahl der von einem Amt verwalteten Gemeinden? Wie viele Einwohner werden von einem Amt verwaltet?

Die Mindestzahl der von einem Amt verwalteten Gemeinden beträgt 3, die Höchstzahl 22 (Amt

Angermünde-Land), durchschnittlich werden im Amt 11 Gemeinden betreut.

Das Amt Rathenow (Kreis Havelland) war mit 32.000 Einwohnern das einwohnerstärkste Amt. Das Amt Angermünde/Land (Kreis Uckermark) war das mit 22 Gemeinden nach Gemeindemitgliedern stärkste. 

Die geringste Einwohnerzahl hat das Amt Jänschwalde im Landkreis Spree-Neiße mit 3.209 Einwohnern, die höchste Einwohnerzahl hat das Amt Rathenow im Landkreis Havelland mit 30.498 Einwohnern.
Im Zuge der Ämterbildung gaben 7% der kreisangehörigen Gemeinden ihre Selbständigkeit auf und schlossen sich mit Nachbargemeinden zusammen (43 Zusammenlegungen) oder gliederten sich in kreisangehörige Städte (63 Eingliederungen) bzw. in kreisfreie Städte (17) ein. 

Der Ämterbildung folgte in den Jahren 1992/1993 die Kreisgebietsreform. Am 16. Dezember 1992 wurde das Gesetz zur Neugliederung der Kreise und kreisfreien Städte im Land Brandenburg
 vom Landtag beschlossen, welches am 6.12.1993 in Kraft trat. Die Kreisgebietsreform führte zum Zusammenschluss der bisherigen 38 Kreise zu 14 Großkreisen und zur Reduzierung der kreisfreien Städte von 6 auf 4. Eisenhüttenstadt und Schwedt/Oder verloren ihre Kreisfreiheit. Die Städte Cottbus, Potsdam, Frankfurt/Oder und Brandenburg a.d.H. blieben kreisfrei. 

Von den 14 Landkreisen erstrecken sich acht als Sektoralkreise von der Stadtgrenze z.T. bis an die Landesgrenze. Weitere sechs befinden sich im ländlich strukturierten Norden und Süden des Landes. 

Sieben der 14 Landkreise verfügen über mehr als 150.000 Einwohner, fünf Kreise liegen zwischen 120.000 und 150.000, nur zwei Landkreise unterschreiten die Grenzwerte von 120.000 Einwohnern. Wegen der in der Regel recht geringen Bevölkerungsdichte verfügen die Kreise über eine recht große Fläche, die bei durchschnittlich 2000 km² liegt.

Auch nach Einführung der Ämter war das Bedürfnis nach zunehmender Verwaltungseffizienz und der stetig wachsende Sparzwang öffentlicher Haushalte Motivation für weitere freiwillige Gemeindefusionsbestrebungen. Deren Auslöser waren u.a. auch die von der Landesregierung geschaffenen finanziellen Anreize. 

Gemeindeneugliederungen, das heißt Zusammenschlüsse von Gemeinden und Eingliederungen von Gemeinden in angrenzende Städte, wurden – ausschließlich auf freiwilliger Basis – im Zeitraum von September 1992 bis Juli 1997 durch die sieben Gesetze zur Gemeindegliederung im Land Brandenburg durchgeführt
. Durch das Erste, Zweite und Dritte Gemeindegliederungsgesetz reduzierte sich die Zahl der Gemeinden im Land Brandenburg auf 1.700 einschließlich der vier kreisfreien Städte. 

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 1996 sah für die Jahre 1996 und 1997 eine Zuweisung von 100 DM pro Jahr für jeden Einwohner der zusammengeschlossenen bzw. eingegliederten Gemeinde vor.
 

Mit den Gemeindefinanzierungsgesetzen 1997, 1998 und 1999 ging eine Erhöhung des Förderungsbetrages auf 200 DM einher. Im Ergebnis: 1997 gingen 131 und 1998 weitere 76 Gemeinden in neugebildeten oder aufnehmenden Gemeinden auf. Am 31.12.1999 war die Zahl der Gemeinden auf 1.479 gesunken, 88 waren davon amtsfrei.

Die folgende Übersicht macht deutlich, dass die Zahl der Gemeinden mit weniger als 1.000 Einwohnern immer noch die Mehrheit der brandenburgischen Gemeinden ausmachen (Stand 31. 12. 1999):

	Gemeinden mit weniger als 200 EW
	259

	Gemeinden mit 200 bis unter 500 EW
	602

	Gemeinden mit 500 bis unter 1.000 EW
	284

	Gemeinden mit 1.000 bis unter 2.500 EW
	168

	Gemeinden mit 2.500 bis unter 5.000 EW
	66

	Gemeinden mit 5.000 bis unter 10.000 EW
	47

	Gemeinden mit10.000 und mehr EW
	53


Von den 1.479 Gemeinden weisen 861 (58 %) weniger als 500 Einwohner auf, in denen allerdings nur 9 % der Gesamtbevölkerung des Landes leben. Gerade diese Kleinstgemeinden sind häufig nicht in der Lage, ihre freiwilligen und pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben zu erfüllen. 

Im Anschluss an die Regierungserklärung 1999 hat der Landtag die Landesregierung aufgefordert, "bis Juni 2000 ein Konzept zu einer Gemeindereform vorzulegen und hierbei die Ergebnisse der Enquetekommission „Gemeindegebietsreform im Land Brandenburg“ sowie die öffentlichen Diskussion zu berücksichtigen". Im Juli 2000 beschloss die Landesregierung die "Leitlinien der Landesregierung für die Entwicklung der Gemeindestruktur im Land Brandenburg - Starke Gemeinden für Brandenburg".

In diesen Leitlinien werden der Rahmen für die Gemeindegebietsreform sowie die Ziele und das Leitbild der Reform festgelegt. Das Leitbild der Gemeindestrukturreform wird geprägt durch Zielvorgaben für den Zuschnitt der Gemeinden und Ämter. Diese Zielvorgaben lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

1. Schaffung amtsfreier Gemeinden mit regelmäßig mindestens 5.000 Einwohnern vornehmlich im engeren Verflechtungsraum unter Berücksichtigung der bisherigen Amtsgrenzen und gleichzeitiger Einführung einer Ortschaftsverfassung, um die Identität und das dörfliche Leben in den bisher selbständigen Gemeinden zu erhalten.

2. Im äußeren Entwicklungsraum sollen amtsangehörige Gemeinden insbesondere dort neue amtsfreie Gemeinden bilden, wo es ausgeprägte Zentralorte als Kristallisationskerne gibt.

3. Für die seinerzeit 20 Ämter mit geschäftsführender amtsangehöriger Gemeinde (Ämter nach dem Modell 2) sieht das Leitbild durch Zusammenschluss der amtsangehörigen Gemeinden die Bildung einer amtsfreien Gemeinde vor, soweit keine andere dem Gemeinwohl entsprechende Lösung zustande kommt.

4. Von diesem Grundsatz könne insbesondere dann abgewichen werden, wenn ämterübergreifend größere Strukturen (Zusammenschluss von zwei Ämtern oder Teilen von mehreren Ämtern) sinnvoll erscheinen.

5. Im Hinblick auf das einzige Amt mit geschäftsführender amtsfreier Gemeinde (Amt nach dem Modell 3) sei zu prüfen, welche Struktur dem Gemeinwohl am besten entspricht.

6. Als Gründe für die Auflösung der Ämter nach den Modellen 2 und 3 nennt das Leitbild die fehlende demokratische Legitimation des Bürgermeisters der geschäftsführenden Gemeinde für seine Funktion als Amtsdirektor, die fehlenden Entscheidungsbefugnisse der (übrigen) amtsangehörigen Gemeinden in dienstrechtlichen und personalwirtschaftlichen Angelegenheiten der geschäftsführenden Gemeinde sowie die Transparenz und Verständlichkeit der Verwaltungsstrukturen für den Bürger.

Als zweite örtliche Verwaltungseinheit sehen die Leitlinien weiterhin das Amt in den Fällen vor, in denen sich amtsfreie Gemeinden entsprechend den hierfür maßgeblichen Kriterien nicht verwirklichen lassen. Da das Amt als Alternative zur amtsfreien Gemeinde in seiner bisherigen Struktur den zukünftigen Anforderungen nicht gerecht werden kann, sollen die Ämter künftig den in § 3 Abs. 1 AmtsO n. F. geregelten Kriterien genügen: 

1. Jedes Amt soll nicht weniger als fünftausend Einwohner haben und nicht weniger als drei und nicht mehr als sechs Gemeinden umfassen. Amtsangehörige Gemeinden sollen regelmäßig nicht weniger als 500 Einwohner haben.

2. Die Gemeindestrukturreform sollte möglichst durch freiwillige Zusammenschlüsse bis zum 31. März 2002 umgesetzt werden.

Schließlich sehen die Leitlinien vor, dass das Ministerium des Innern nach Ablauf der

Freiwilligkeitsphase deren Ergebnisse bewerten und der Landesregierung Vorschläge für das weitere Verfahren unterbreiten soll; die Landesregierung werde die zum Abschluss der Reform notwendigen Gesetzentwürfe einbringen.

Am 10. März 2001 trat das Gesetz zur Reform der Gemeindestruktur und zur Stärkung der Verwaltungskraft der Gemeinden
 in Kraft. Danach sollten die Gemeinden durch möglichst freiwillige Zusammenschlüsse leitbildgerechte Strukturen herbeiführen. Innerhalb der Freiwilligkeitsphase, die bis zum 31. März dauerte wurde die Bildung größerer Gemeinden mit einer Zuwendung von 200 bis 300 DM pro EW finanziell unterstützt. Im Ergebnis der freiwilligen Neugliederungen hat sich die Gesamtzahl der Gemeinden von ehemals 1479 (im Jahre 1999) auf 727 im März 2003 reduziert. Es schlossen 982 Gemeinden freiwillig 340 Verträge zur Neugliederung ab.

Quellen

Werner, Sabine: Gemeindegebietsreform. Verfassungsrechtliche Voraussetzungen und Grenzen kommunaler Gebietsreformen in den neuen Bundesländern unter besonderer Berücksichtigung des Landes Brandenburg, Weißensee Verlag, Berlin 2002.

Büchner, Christiane, Franzke, Jochen. Das Land Brandenburg, Kleine politische Landeskunde.
[image: image1.jpg]|

swssrens
resil
s
i

ot 210




2 Arbeitsziele

„Was reizt dich am Projektthema?“, „Was ist dein persönliches Ziel?“, mit diesen Fragen gleich zu Beginn des Projektes wurde Gelegenheit gegeben, die eigenen Motive für die Mitarbeit zu erläutern. Aus den Beiträgen ergaben sich die folgenden sieben Interessenschwerpunkte:

„Projektarbeit“
· „die Projektarbeit zu erlernen, Probleme selber zu erkennen/erarbeiten, realistische Ergebnisse erzielen“

· „verwertbare Zwischenergebnisse“

· „ein Zwischenstand nach dem 1. Semester“

· „das Projekt mit einem ordentlichen Ergebnis abschließen“

· „kein Projektbericht, der im Schrank landet“

„Erkenntnisgewinn“
· „Erkenntnisgewinn, nie als letzter kommen, mir eine Meinung über die Gemeindegebietsreform bilden können“ 

· „etwas dazulernen über die Gemeindegebietsreform, rechtliche Aspekte, Zwangseingemeindung, die alte/neue Struktur der Gemeinden“ 

· „möglichst viel praxiswirksames Wissen zu erwerben“

„Prozessnachvollzug“
· „den komplexen Prozess der Gemeindereform von vielen Perspektiven aus zu betrachten; wer sind die Beteiligten, Entscheidungsträger, mit welchen Zielvorstellungen“ 

· „möglichst viele Ansichten, Aspekte, Belange zum Thema zusammentragen“

„Demokratiefrage“
· „Zusammenhang von Kommunal-, Regionalpolitik, Stadtplanung und politischer PR für mehr Demokratie bzw. deren Erhalt auf lokaler Ebene“

· „Kombination theoretischer Fragen (demokratietheoretische, raumordnungstechnisch) mit Möglichkeit zur Erarbeitung von Vorschlägen“

· „Sinn und Zweck von Zusammenlegungen - wird das Erhoffte auch erreicht, welche Interessen werden vertreten“

· „die Problematik der Ortsteilbürgermeister klären“

· „die Thesen von Leopold Kohr zum „Ende der Großen“ an der Zusammenlegung von Gemeinden in Brandenburg zu überprüfen“

„Planungssystem“
· „mehr über das deutsche Planungssystem zu wissen, Beziehung zwischen Kommunal-, Regional-, Landesplanung“ 

· „Verhältnis Land, Region und Gemeinde in der Praxis“

· „mehr über Verwaltungsstrukturen und Planungsstrukturen in Brandenburg erfahren“ 

· „dem Reiz des Themas (Erkenntnisgewinn) erliegen, die Strukturen der Planung und Verwaltung erfahren, Theorie und Praxis zusammenbringen“

Raumordnung, Landes- und Regionalplanung

· „Verständnis der Auswirkung der Raumordnung in der Praxis“

· Auswirkung der Raumordnung analytisch betrachten

· „die aktuelle Raumordnung (System und Politik) hinterfragen“

· „Einflussnahme der Raumordnung, Regionalplanung gegenüber der Gemeinde (früher, heute); Zusammenarbeit; der Blick von der räumlichen Ebene zur örtlichen Ebene“

·  „mehr wissen über die Instrumente und Perspektive der Regionalplanung“ 

· „möglichst viel über das tatsächliche Funktionieren des Systems (formell und informell) der Landes- und Regionalplanung in Berlin/Brandenburg zu lernen“ 

· „durch das Projekt mitkriegen, ob die Regionalplanung das ist, was ich mal machen möchte.“

·  „mich stärker mit dem planerischen Hintergrund auf der regionalen Ebene vertraut zu machen.“

„Folgen für die Raumordnung in Berlin-Brandenburg“

· „eine sichere Beurteilungsgrundlage für notwendigen Überarbeitungsbedarf bei Landes- und Regionalplänen gewinnen“ 

Auf der Basis dieser Themen bildeten sich daraufhin die Arbeitsgruppen: 

AG EU-Vergleich, Bundesländervergleich

AG Landesplanung Berlin/Brandenburg

AG Regionen (5 AGs)

AG „Gallische Dörfer“

Teil 2 Arbeitsgruppen

3 Ein Ländervergleich

Von Daniel Ebneth, Jérôme Ferry, Luise Flade, Kerstin Heidemann und Ingo Zasada (Schweden)

Um zu einer qualifizierten Einschätzung der Reformen in Brandenburg zu kommen, halten wir einen “Blick über den Tellerrand” für nötig. Das Fernziel der Projektarbeit ist unter anderem die Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für die Regionalplanung. Dafür ist es sinnvoll zu erfahren, wie ähnliches andernorts gehandhabt wird, um aus diesen Erfahrungen die Empfehlungen abzuleiten.

Es geht sowohl um die vereinfachte Darstellung der Planungssysteme und speziell der Regionalplanung, als auch um Erkenntnisse aus Gemeindegebietsreformen anderer Länder und Bundesländer.

Der Suchradius liegt also zum einen in einigen europäischen Ländern und zum anderen im eigenen Land. Die Betrachtungen werden um so genauer und vergleichbarer je näher sie der Verwaltungsebene ‚Bundesland’ - ‚Kreis’ - ‚Gemeinde’ kommen. Wegen einer relativen Vergleichbarkeit der Planungssysteme, der Verfügbarkeit von Informationen und eigenen Erfahrungen in den Ländern, trafen wir unsere Auswahl innerhalb Europas. Vorgestellt werden England, Dänemark, Schweden sowie Frankreich. Als Beispiele für die Gemeindegebiets- und Funktionalreform der 60er und 70er Jahre in Deutschland werden Schleswig-Holstein sowie Nordrhein-Westfalen vorgestellt, die sich hinsichtlich der Ergebnisse der Reform stark voneinander unterscheiden. Weiterhin soll auf die anstehende Kreis- und Gemeindegebietsreform in Mecklenburg-Vorpommern eingegangen werden, die sich eng an das Vorbild der Region Hannover hält. Ausgehend von der folgenden Vorstellung und dem Vergleich anderer Reformwerke in unterschiedlichen Verwaltungs- und Organisationsstrukturen erhoffen wir uns Anregungen für die weitere Arbeit.

3.1 Planungssysteme in Europa

Die Vergleichbarkeit der europäischen Planungssysteme beruht auf einem hohen Maß an Gemeinsamkeiten, besonders was die verschiedenen Planungsebenen betrifft. Bis auf wenige Ausnahmen, wo die eine oder die andere Ebene fehlt, verfügen sie über vier planerische Ebenen, nämlich die staatlichen Pläne (vor allem Fachpläne), die Regionalpläne, die Stadt-Umland-Pläne und die Kommunalpläne (die in der Regel wie die deutsche Bauleitplanung zweistufig sind). Den großen Unterschied kann man aber zwischen dem angelsächsischen System und den kontinentalen Systemen beobachten. Die Planung ist im kontinentalen Europa mehr oder weniger rechtsverbindlich und enthält Festlegungen, die von den unteren Verwaltungsebenen zu beachten oder in der Abwägung zu berücksichtigen sind. Im Gegensatz dazu ist das britische System entwicklungsgeleitet und einzelfallbezogen. Das heißt, dass die Pläne die Verwaltung nicht hindern können, eine Entscheidung zu treffen. Die Verwaltungsrichter können nur über die Form des Verfahrens urteilen.

Weitere Unterschiede innerhalb Europas, die für unseres Projekt von Interesse sind, betreffen die Kompetenzen, die Grenzen und die Größe der verschieden Planungsebenen, besonders der Kommunen. Sie werden hier mithilfe der vier ausgewählten Beispiele erklärt.

3.2 Großbritannien

Grundsätzliches

Im Vereinten Königreich (UK) gibt es eine Besonderheit, die einen entscheidenden Unterschied zum deutschen System der Gliederung des Landes in Gemeindegebiete ausmacht. Dies soll am Beispiel Englands beschreiben werden.

Die Zahlen

Im UK teilen sich 58,8 Mio. EW 243.305 qkm. Es leben statistisch also 242 EW/qkm. Innerhalb der vier Länder, in die sich das UK gliedert, variiert die Dichte allerdings sehr. An der Spitze liegt England mit 377 EW/qkm (49,2 Mio. EW) gefolgt von Wales mit 140 EW/qkm (2,9 Mio. EW) und Nord Irland mit 122 EW/qkm (1,7 Mio. EW). Am dünnsten ist Schottland besiedelt, dort leben 65 EW/qkm (5,1 Mio. EW).

Verwaltungsstruktur

Die unterschiedliche Dichte der Besiedelung und die historisch gewachsenen Strukturen bedingen eine verschieden starke Stufung der Verwaltung in den Landesteilen. Als Beispiel soll England dienen, dass mit sechs Ebenen die stärkste Einteilung aufweist. Die Höchste Ebene (I.) nimmt das Land selbst ein, gefolgt von einer regionalen Ebene (II.), die sich auf Countries, Metropolgebiete und Greater London (III.) stützt. Die vierte Ebene bilden Grafschaften und unabhängige Gebiete (IV.), die sich wiederum aus Wahlkreisen (V.) und Gemeinden (wörtl. Kirchspiel) (VI.) zusammensetzen. 

Die folgende Grafik zeigt es übersichtlicher:
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Diese Vielzahl der Gliederungsebenen mit ungenauer Aufgabeneinteilung bereiten Probleme. Zum Teil arbeiten Einheiten parallel und damit doppelt. Andere sind inzwischen fast bedeutungslos geworden, wie die Gemeinden (Parishes). Die Gründe hierfür liegen in der historischen Entwicklung; weder die Kirchspiele (die heutigen Parishes) noch die Grafschaften wollen ihre Identität und Einflussbereiche aufgeben, obwohl es heute fast parallele Strukturen gibt.

Eine Reform sollte 1990 der Unübersichtlichkeit Abhilfe schaffen. Sie kann aber als misslungen bezeichnet werden, da sich die Anzahl der Gebiete zwar geringfügig verringerte, die grundsätzliche Gliederung aber erhalten blieb. Es bestehen aber weiterhin Bemühungen seitens der Landesregierung diese Verhältnisse zu verbessern.

Hinzu kommt, dass sich Planung in England auf Einzelfälle bezieht und heute noch, trotz Reform, zu wenig gemeinsam abgestimmt wird. Als Beispiel sei hier der Straßenbau in den Grafschaften genannt. Es kommt vor, dass jede Grafschaft für sich plant und baut und dann feststellt, dass bei gemeinsamer Planung mit der Nachbargrafschaft ein besseres Ergebnis möglich gewesen wäre.

Grenzen der Gemeindegebiete

Für die Verwaltung, Planung und die statistische Datenerhebung ist wie im UK so auch in England der Wahlkreis von besonderer Bedeutung. Um eine demokratische Mehrheitsbildung und gleichwertige Abstimmungsergebnisse zu sichern, sollen in jedem Wahlkreis gleich viele Wählerinnen und Wähler leben. Weil auch in England jeder seinen Wohnort frei wählen darf, kommt es natürlich immer wieder zu Veränderungen der Bevölkerungszahlen in den Wahlkreisen. Um diesen Ungleichgewichten zu begegnen werden die Grenzen der Wahlkreise in der Regel jährlich neu festgelegt. So kommt es, dass im UK jährlich mehr Änderungen der Gebietsgrenzen verzeichnet werden als in ganz Europa zusammen. Den Spitzenplatz nahm bisher das Jahr 2002 mit 1.549 geänderten Gebietsgrenzen ein.

Die Organisation dieser Grenzfestlegungen übernimmt für jeden Landesteil eine eigene Kommission. In den meisten Fällen werden die Grenzen neu festgelegt, es kann aber auch die Anzahl der Ratsmitglieder oder, selten, die Zahl der von ihnen vertretenen Gemeinden und die Namensgebung geändert werden. Außerdem müssen die Grenzen der nächst höheren Verwaltungsebene mit der ihnen zugehörigen kleineren übereinstimmen. Es kommt mitunter also zu weitreichenden Neuzuteilungen, die bis an die Landesgrenzen reichen, die aber nicht verändert werden dürfen. Insgesamt hat sich dieses System aber etabliert. Probleme entstehen nicht durch die Änderung der Grenzen sondern vielmehr durch die oben beschriebene unübersichtliche Arbeitsweise der Verwaltungsebenen.

3.3 Dänemark

Grundsätzliches

Zum Dänischen Regierungsbereich gehören drei Länder: das dänische Festland mit seinen nahen Inseln, die Färöer und Grönland.

Nach dem zweiten Weltkrieg kam es zu Freiheitsbestrebungen der Färöer und Grönländer, aufgrund derer sie sich heute weitestgehend selbst verwalten. Für die Verwaltung Grönlands gibt es in Dänemark ein eigenes Ministerium und die Färöer verwalten sich seit 1948 selbst. Hierbei liegt die Priorität auf der selbständigen Organisation des Wirtschaftslebens, andere Angelegenheiten, wie die der Außenpolitik, des bürgerlichen Rechts, der Polizei und Rechtspflege, der sozialen Fürsorge sowie das Schul- und Kirchenwesen werden als gemeinsame Angelegenheit mit dem dänischen Staat wahrgenommen.

Die Zahlen

Auf den 1.399 qkm der Färöer leben 45.400 Menschen, was zu einer Dichte von 32 EW/qkm führt. Verwaltet wird über 7 Distrikte.

Das 2.166.086 qkm große Grönland wird von 56.100 Menschen bewohnt, die sich mit 0,14 EW/qkm die eisfreie Fläche von 410.499 qkm teilen. Das Land ist in drei Distrikte gegliedert.

Dänemark hat 5.330.000 Einwohnerinnen und Einwohner (EW), die auf 43.094 qkm Landesfläche leben. Das ergibt eine Dichte von 124 EW/qkm. Das Land ist in 14 Regionen und 2 Stadtregionen gegliedert. Die Fläche, Einwohnerzahl und Gliederung der Regionen ist unterschiedlich. Sie variieren von 526 bis 6.173 qkm, von 44.000 bis 637.000 EW und werden durch 5 bis 32 Kommunalverwaltungen gegliedert, wobei es insgesamt 275 Kommunalverwaltungen gibt.

Verwaltungsstruktur

Das staatliche Verwaltungssystem bekam 1970 seine heutige Form. Vorher gab es 25 “regionale” Versammlungen mit 1.388 lokalen Verwaltungen. Die Reform war erforderlich, um eine ausreichende Einwohnerzahl in den Kommunen zu erreichen, weil erst dann ökonomisch gearbeitet werden kann. Außerdem sollte die Verwaltung dezentralisiert werden. Das bisher recht zentralistisch organisierte parlamentarische Königreich wurde durch eine übersichtlichere Verwaltungsstruktur und mehr Bürgernähe in den Regionen demokratischer. Die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger erfolgte jetzt näher am Geschehen und es wurden bisher staatliche Aufgaben auf die Regionen übertragen. In Folge der Reform übertrug der Staat den Regionen immer mehr Aufgaben, so dass diese mehr Selbständigkeit erlangten. Als Beispiele seien hier unter anderem die Planung und Unterhaltung von Krankenhäusern (ab 1970 in Hand der Region), wichtigen Straßen (1972), Regionalplanung und Schulwesen (1973), Umweltschutz (1974), ÖPNV (1978), Aufsicht über gefährliche Industrien (1987), Autobahnen (1998) und private Eisenbahnen (2001) angeführt. In den letzten Jahren werden auch Aufgaben von den Regionen an die Kommunen übertragen.

Raumplanung

In Dänemark erfolgt Raumplanung hauptsächlich in den Regionen (dän. “amt”) und Kommunen (dän. “kommune”). Der staatliche Einfluss ist seit der Reform von 1970 kontinuierlich zurückgegangen. Eine grundsätzliche Abstimmung über die Ziele der Planungen erfolgt über die Ministerien, von denen jeweils eines für seinen Bereich (z.B. Gesundheit) verantwortlich ist. Der Staat erarbeitet in Abstimmung mit den Regionen Handlungsrichtungen, deren Hauptaufgabe es ist, Entwicklungsmöglichkeiten offen zu halten und die Belange des Umweltschutzes mit einzubeziehen.

Die Regionen aber arbeiten selbständig und bestimmen ihre Prioritäten selbst, also auch in welcher Reihenfolge sie etwas umsetzten. Dies spiegelt sich auch in den Planungsunterlagen wieder. Das Land ist komplett überplant, es gibt für jedes Gebiet mindestens einen Flächennutzungsplan, wenn nicht sogar einen Bebauungsplan. Die Verwirklichung eines größeren baulichen Vorhabens braucht für die Genehmigung auf jeden Fall einen detaillierten Bebauungsplan.

Seit 2000 gibt es eine besondere gemeinsame Planung für die Metropolregion Kopenhagen, Roskilde und Frederiksberg, weil sich gezeigt hat, dass die bisherige Aufteilung in Stadtregionen den Anforderungen der heutigen Entwicklung nicht mehr gerecht wird. Für dieses Gebiet wurde also eine weitere Ebene zwischen Staat und Region gelegt.

Prinzipien für Regionen und Kommunen

Regionen und ihre Kommunen bilden die Basis der Demokratie. Sie versorgen ihre Einwohnerinnen und Einwohner gemeinsam. Hierbei gilt dasselbe Prinzip wie in Deutschland: die Verwaltungsebene, die am niedrigsten ist und die Aufgabe erfüllen kann, nimmt diese Arbeit wahr. Erst wenn die Last zu groß wird, geht die Arbeit an die nächst höhere Ebene über. Wer welche Aufgaben übernimmt, ist genau geregelt, auch wie weit die Kompetenzen gehen. Für Aufgaben, die bisher nicht festgehalten wurden, gibt es eine “generelle Kompetenz” der Regionen. Es wird jedem Gebiet erst einmal zugetraut, dass es seine Aufgaben selbst bewältigen kann. Erst wenn dies nicht der Fall ist, kommt Hilfe vom Staat.

Dies spiegelt sich auch beim Ablauf der Planungen wieder. Jede Kommune und jede Region plant jeweils selbständig. Sie stimmen aber “nach oben” ab und kommen auf diese Weise “von unten” zu einem gemeinsamen Ganzen.

Die Kommunen erheben selber Steuern auf Einkommen und Besitz um ihre Aufgaben zu finanzieren. Sie sind dabei recht frei und treten über ihre Leistungen und Steuersätze in Wettbewerb zueinander.

3.4 Schweden

Grundsätzliches

Schweden gehört zu den skandinavischen Ländern und teilt deren spezifische Strukturen im Hinblick auf Flächenausdehnung, naturräumliche Gegebenheiten und Siedlungsstrukturen.

Schweden bietet im Hinblick auf Verwaltungsstrukturen und Planungsverständnis einen interessanten Vergleich zu der hiesigen Situation, da man es dort verstärkt mit dem Problem der geringen Siedlungsdichte zu tun hat. Auch das kommunale Planungsmonopol und der Umgang der Regionalplanung mit dieser Situation können Ansatzpunkte für eventuelle Handlungsfelder bieten.

Die Zahlen

Schweden erstreckt sich auf einer Fläche von knapp 411.000 km² und ist damit größer als die Bundesrepublik. Darauf verteilen sich jedoch nur 8,8 Mio. Menschen, was eine Bevölkerungsdichte von ca. 22 EW/km² bedeutet. Die Besiedlung des Landes konzentriert sich vor allem im Süden und an den Küsten des Landes, wobei sich mit der Region Stockholm (1,8 Mio. EW), Göteborg (0,5 Mio. EW) und der Malmö-Kopenhagen Öresundregion (1,5 Mio. EW) drei wesentliche Zentren herausgebildet haben. Gleichzeitig gibt es weite Landstriche, die eine Bevölkerungsdichte von unter 10 EW/km² aufweisen. Aus dieser Ungleichverteilung der Bevölkerung ergeben sich Disparitäten zwischen den einzelnen Landesteilen im Hinblick auf Lebensstandard und Wirtschaftsentwicklung. Gerade der nördliche Teil von Schweden (Norrland) ist von Bevölkerungsverlust und wirtschaftlichen Niedergang betroffen.

Verwaltungsstruktur

Schweden besitzt mit seiner parlamentarischen Monarchie auch eine historisch gewachsene zentralistische Verwaltungsstruktur. Gleichzeitig besitzen die Gemeinden weitreichende Selbstverwaltungshoheiten. Als Ergebnis daraus haben die Regionen als Ebene zwischen diesen beiden eine eher untergeordnete Stellung, die jedoch in den letzten Jahren eine Renaissance erlebt.

Zentralstaatliche Ebene

Die höchste Ebene der administrativen Struktur bildet die Zentralregierung mit ihren Ministerien. Diesen dienen als ausführende Instanzen die Verwaltungsämter, die sich sektoral untergliedern. Diese nehmen hoheitliche Aufgaben wahr und setzen die von den Ministerien formulierten Handlungsprogramme, Richtlinien und Gesetze um.
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Abb.: Administrative Einteilung Schwedens

Quelle: Hsrg. Nordregio, Böhme, Kai: Nordic Echoes in European Spatial Planning, Stockholm, 2002, S.184.

Regionale Ebene

Auf der regionalen Ebene existieren zwei unterschiedliche, räumlich fast identische Gebietskörperschaften. Dabei ist Schweden in 21 Regionen aufgeteilt. Im Allgemeinen besitzen diese Gebietskörperschaften jedoch historisch eher geringere Einflussmöglichkeiten im politischen Entscheidungsprozess.

Auf der einen Seite gibt es die Länsstyrelse (Läns), Provinzialregierungen (Provinzen) und auf der anderen Seite gibt es die Landsting, Regionalparlamente, die auch als Sekundärgemeinden bezeichnet werden können. Das Problem, was sich daraus bislang ergab, lag in den z.T. unklaren Zuständigkeitsverteilungen.

Die Provinzen stellen dabei praktisch regionale Verwaltungseinheiten des Zentralstaates dar. Diese sind bereits im Jahr 1642 vom schwedischen König mit Statthalterfunktionen eingerichtet worden und blieben bis zum heutigen Zeitpunkt räumlich unverändert. In dieser Form sind sie nicht demokratisch legitimiert und mit deutschen Regierungsbezirken vergleichbar. Grundsätzlich besteht deren Aufgabe darin nationale Interessen und Ziele umzusetzen und die staatlichen und kommunalen Aktivitäten miteinander zu koordinieren. Darüber hinaus sollen die Provinzen die regionale Entwicklung fördern. Seit dem Beitritt zur EU stellen sie auch die Kontaktstellen für die EU-Strukturfonds dar.

Im Gegensatz dazu werden die Regionalparlamente aus Zusammenschlüssen von Gemeinden gebildet, die einen Teil ihren originären Aufgaben, die nicht separat von einzelnen Gemeinden erfüllt werden können, auf diese Ebene abgeben. Diese liegen vor allem im Bereich des ÖPNV und des Gesundheitswesens. Des Weiteren besitzen die Landsting Koordinationsfunktionen zwischen den beteiligten Kommunen untereinander und betreffen somit auch Aspekte regionaler Entwicklungsfragen.

Kommunale Ebene

Die kommunale Ebene besitzt in Schweden eine traditionell hohe Bedeutung, die damit einen Gegenpol zum Zentralstaat darstellt. Seit den Kommunalreformen in den 50er und 70er Jahren hat sich die Zahl der Gemeinden von über 2.500 auf nur noch 289 reduziert.
 Dabei existieren vor allem außerhalb der Metropolregionen Kommunen mit z.T. extrem großen Ausdehnungen. Z.B. ist die Gemeinde Kiruna knapp halb so groß, wie die Schweiz.

Die Kommunen in Schweden besitzen weitgehende Selbstverwaltungshoheiten, wie Handlungsfreiheit, Initiativrecht, Erhebung von Einkommenssteuern, sowie ein sogenanntes Planungsmonopol. Darüber hinaus erfüllen sie neben staatlich zugewiesenen Pflichtaufgaben auch freiwillige Aufgaben.

Raumplanung

Wie bereits erwähnt, verfügen vor allem die zentralstaatliche und die kommunale Ebene über weitreichende Kompetenzen auf dem Gebiet der räumlichen Planung.

Zentralstaatliche Planung

Für Aufgaben der räumlichen Planung und Entwicklung sind vor allem Wirtschafts- und Umweltministerium zuständig. Während sich das Wirtschaftsministerium mit Fragen der regionalen Entwicklung und der Infrastruktur befasst, formuliert das Umweltministerium nationale Interessen, die für die kommunale Planung bindend sind. Diese sind z.B. der Küsten- und Naturschutz. Auch die Verteilung finanzieller Mittel wird auf dieser Ebene entschieden.

Die zentralen Ämter Boverket (Wohnungswesen und räumliche Planung), Vägsverket (Straßeninfrastruktur), sowie Banverket (Eisenbahnwesen) sollen dabei die staatlichen Interessen auf lokaler Ebene umsetzen.

Regionalplanung

Laut schwedischem Bau- und Planungsrecht ist eine Planung auf regionaler Ebene zu befürworten. Dadurch können die Kommunen die Regionen ermächtigen Regionalpläne aufzustellen.

Nicht näher definiert ist, ob Länsstyrelse oder Landsting diese Aufgabe erfüllen sollen. Den verschiedenen Einzelinteressen der Gemeinden, die nicht gewillt sind Planungskompetenzen an die Regionen abzugeben, ist es geschuldet, dass landesweit nur in der Region Stockholm ein Regionalplan aufgestellt wurde. Dieser stellt eine Art Leitbild für die räumliche Entwicklung bis 2030 dar. Dabei verbleibt dieser Plan jedoch ohne Bindungswirkung für die Gemeinden und stellt lediglich eine Diskussionsgrundlage dar.

Die Regionen haben hauptsächlich beratende und kontrollierende Funktionen gegenüber den Kommunen und Koordinierungsfunktion zwischen staatlichen und kommunalen Interessen.

1998 wurde, angestoßen und mit erheblichen Summen durch die schwedische Regierung gefördert, ein System von auf Partnerschaften beruhender Regionaler Wachstumsvereinbarungen innerhalb der Regionen installiert. Dadurch soll durch Kooperationen zwischen privaten Akteuren, Gemeinden und den Regionalparlamenten Wachstum in den Regionen induziert werden. Damit gibt der Zentralstaat auch Kompetenzen an als Aktionsplattform dienenden Regionen ab.

Darüber hinaus gibt es in Schweden einige Pilotprojekte zur Stärkung der regionalen Ebene. Dabei wird eine neue regionale Aufteilung untersucht, die eher an den heutigen funktionalen Regionen angelehnt ist, um die Diskrepanz zu den administrativen Regionen abzubauen. Als zweites sollen die Zuständigkeitsbereiche der regionalen Körperschaften zusammengelegt und erweitert werden. Möglichkeiten verstärkter Bürgerbeteiligung auf regionaler Ebene, wie direkt gewählte Regionalparlamente, stehen als weiterer Aspekt im Mittelpunkt des Interesses. 

Obwohl die Regionen und die formelle Regionalplanung im Besonderen kaum politischen Gestaltungsraum besitzen, vollzieht sich im Moment in Schweden ein Prozeß zunehmender Dezentralisierung und Regionalisierung. Vor allem im Bereich der Regionalplanung konzentriert man sich auf informelle Kooperations- und Moderationsstrategien.

Kommunale Planung

In Schweden gilt das Prinzip des kommunalen Planungsmonopols. Auf dieser Ebene gibt es vergleichbar mit Deutschland die Instrumente der Bauleitplanung, Flächennutzungsplan und Bebauungsplan. Dabei müssen die Kommunen nur die Provinzialregierungen konsultieren und auf staatliche Interessen Rücksicht nehmen.

3.5 Frankreich

Grundsätzliches

Die historisch von Zentralismus geprägte Republik Frankreich hat vor 20 Jahren einen Dezentralisierungsprozess eingeleitet, der erst vor zwei Jahren mit einer tiefen Reform der Regional- und Kommunalplanung seine planerische Anwendung gefunden hat. Eine weitere Besonderheit Frankreichs besteht in seiner Erfolglosigkeit eine Gemeindegebietsreform durchzuführen und in den integrierten Strukturen der interkommunalen Kooperation, die als Ersatz entstanden sind.

Die Zahlen

Auf den 550 000 km² Frankreichs wohnen etwa 60 Millionen Menschen (105 Einwohner/km²), davon konzentrieren sich 11 Millionen in der Pariser Region, was die zentralistische Struktur des Landes verrät.

Die Zahl an Kommunen hat sich seit der französischen Revolution kaum verändert und liegt bei ungefähr 36.000. Sie stellt natürlich bei weitem den Rekord Europas dar und führt dazu, dass ein großer Teil der Gemeinden sehr einwohnerschwach ist: 22.000 Gemeinden zählen weniger als 500 Einwohner und 32.000 weniger als 2.000 Einwohner.

Verwaltungsebenen und Planungssystem

Das französische Territorium ist in 26 Regionen und 100 Départements untergliedert.
 Dazu gibt es die Kommunen mit ihren Kooperationsverbänden. Im Gegensatz zu einem föderalen System besteht aber – theoretisch – in Frankreich keine Hierarchie unterhalb der lokalen Gebietskörperschaften. Regionen, Departements und Kommunen sind nur vor dem Staat oder direkt vor den Bürgern verantwortlich. Darüber hinaus kontrollieren die lokalen Vertreter des Staates (die Präfekten) sehr stark das Vorgehen der jeweiligen Gebietskörperschaften und dessen Übereinstimmung mit den Interessen des Staates.
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Abb.: Administrative Einteilung Frankreichs

Im Jahr 2001 ist in Frankreich eine bedeutende Reform des Planungssystems in Kraft getreten. Sie sollte im Kontext der Dezentralisierung die Rolle der verschiedenen Gebietskörperschaften für die Raumplanung genauer definieren, neue Grundsätze für Raum- und Stadtplanung erklären und die Pläne in ihrer Form und ihrem Inhalt den heutigen Herausforderungen (Suburbanisierung, Nachhaltigkeit) anpassen.

Außer den Fachplänen und Richtlinien des Staates gibt es – dieser Reform entsprechend – drei Ebenen von räumlichen Plänen:

Das Schéma d’aménagement regional (SAR) gilt für eine ganze Region (im administrativen französischen Sinne) und ist zum Teil mit einem deutschen Landesentwicklungsplan vergleichbar. Leider besteht ein solcher Plan nur in der Pariser Region, auf Korsika und in den Überseedepartements.

Das Schéma de cohérence territoriale (SCOT) ist ein Instrument, das eine übergemeindliche kohärente Planung schaffen soll und ist vor allem für Stadt-Umland Auseinandersetzungen geeignet. Es wird also von einem Verband aus unabhängigen Kommunen und interkommunalen Strukturen in Verdichtungsräumen durchgeführt und umgesetzt.

Der Plan local d’urbanisme (PLU) ist der einzige kommunale Bauleitplan in Frankreich. Er gilt für das ganze Gebiet einer Kommune – oder sogar einer interkommunalen Struktur. Lokalere Bebauungspläne existieren nicht, sondern man muss für alle neue Projekten, die dem Plan nicht entsprechen, ein Änderungsverfahren für den ganzen Plan durchführen.
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Abb.: Die französischen Planungsdokumente

Interkommunale Strukturen

Die Frage der Identität der Dörfer spielt in Frankreich eine nicht zu unterschätzende Rolle. Kein Wunder, dass Asterix und seine Kumpanen aus Gallien kommen. Der letzte Versuch, die Zahl an Kommunen durch freiwillige Fusionen zu reduzieren, fand in den 70er Jahren statt und hat zu einer unbedeutsamen Verminderung dieser Zahl um etwa 1.300 geführt. Eine Zwangsfusion durchzuführen hat bisher noch niemand gewagt.

Wie geht man also heutzutage mit 36.000 Kommunen um, deren Mehrheit weniger als 500 Einwohner hat? Der Weg der interkommunalen Kooperation ist in Frankreich als Antwort darauf ziemlich erfolgreich.

Der Prozess hat in den 60er Jahren vor allem mit der Gründung übergemeindlicher Fachverbände begonnen. Da die Kommunen allein zu klein waren, um sich teure Infrastrukturen und Services wie ein Abwassersystem oder ein ÖPNV-Netz zu leisten, wurden interkommunale Verbände für den Aufbau und die Unterhaltung solcher Infrastrukturen geschaffen.

Parallel dazu haben sich fast alle größeren Städte Frankreichs, bis auf die bemerkenswerte Ausnahme Paris, angesichts der wachsenden Stadt-Umland Probleme mit ihren Nachbarngemeinden in einer Communauté urbaine zusammengeschlossen. Heute hat sich diese integrierte Form der Zusammenarbeit rund um kleinere Städte verbreitet. Es gibt drei Arten von Communautés : die Communautés de communes (< 50.000 Einwohner), die Communautés d’agglomération (zw. 50.000 und 500.000 Einwohner) und die Communautés urbaines (> 500.000 Einwohner). Diese übergemeindlichen Strukturen nehmen zwar eine Vielzahl von Aufgaben wahr, behalten aber ein Maß an Flexibilität, was den Inhalt und die Tiefe der Zusammenarbeit angeht. Die Communautés verfügen über einen Rat mit Vertretern der jeweiligen Gemeinden und haben sich oft auf einen einheitlichen Gewerbesteuersatz geeinigt, um einen fiskalischen Wettbewerb innerhalb der Communauté zu vermeiden.

Die Communauté überträgt vier oder mehr Aufgabenfelder, die normalerweise im Kompetenzbereich der Kommunen stehen, wie zum Beispiel Verkehr, Städtebau, Wirtschaftspolitik, Gärten und Grünwiesen u.a. Die Wahl und die Anzahl dieser übertragenen Aufgabenfelder bleibt für jede Communauté frei.

Da dieses System von kommunaler Zusammenarbeit flexibel ist und vor allem die Identität der Gemeinden nicht gefährdet, wurde es ziemlich erfolgreich: heute leben 45 Millionen Franzosen in Kommunen, die an einer solchen interkommunalen Struktur teilnehmen. In einigen Fällen geht die Zusammenarbeit sogar so weit, dass der Gemeinde faktisch nur wenige Aufgabenfelder übrig bleiben, und zwar nicht viel mehr, als was ein Ortsteil nach der Gemeindegebietsreform in Brandenburg noch an Kompetenzen hat.

Planung und interkommunale Kooperation

Fusion oder Kooperation? Jedes System hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Freiwilligkeit, Flexibilität und Fortbestand der lokalen Identität sprechen für die interkommunale Kooperation. Sie schafft aber faktisch eine zusätzliche Ebene in der Verwaltung. Sie ist im Vergleich zu einer Gemeindefusion nicht so sparsam, oder für die Bürger begreifbar, denn diese wissen oft nicht, wer welche Aufgaben erfüllt.

Was die Planung angeht, ist diese Art von kommunaler Zusammenarbeit auch nicht problemlos. Wenn zum Beispiel eine Communauté das Aufgabenfeld „Städtebau“ übertragen bekommt, muss sie den Bauleitplan (PLU) für alle Kommunen erstellen. Das führt zu riesigen Plänen, die parzellenscharf sein müssen und dementsprechend häufig durch ein komplexes Verfahren geändert werden müssen. Außerdem gilt der Plan der oberen Ebene, nämlich der SCOT, für Gebiete, die sich manchmal nicht viel größer als eine Communauté sind. Im Fall Lille oder Strasbourg zum Beispiel deckt der SCOT die Fläche der Communauté urbaine und einiger zusätzlichen Kommunen ab. Das heißt, dass in diesen Fällen PLU und SCOT faktisch zwei unterschiedliche Pläne sind, die sich fast auf dasselbe Gebiet beziehen.

Verschiedene Methoden, aber erstaunlich ähnliche Ergebnisse: die interkommunale Kooperation in Frankreich trägt dazu bei, neue Verwaltungsstrukturen zu schaffen, innerhalb derer die Gemeinden nicht viel mehr als Ortsteile sind. Und es stellt sich genauso wie in Brandenburg die Frage, welche Rolle in diesem Kontext die oberen Planungsebene spielen soll.

3.6 Gemeindegebietsreformen anderer Bundesländer

Die Gemeindegebietsreform in Brandenburg ist keineswegs die einzige ihrer Art in Deutschland. Bereits in den 60er und 70er Jahren wurden in Westdeutschland großflächige Gebietsreformen in den Ländern durchgeführt, die mit Funktional- bzw. Verwaltungsreformen einhergingen.

Um die Brandenburger Reform in einen Kontext mit den Gebiets- und Verwaltungsreformen anderer Bundesländer zu stellen, sollen nachfolgend die Hintergründe, Ziele und die Durchführung der westdeutschen Reformen anhand der Beispiele Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen erläutert werden. Inwieweit diese Reformen erfolgreich waren, wird in einem nächsten Punkt vorgestellt. Ergänzend erfolgt eine kurze Darstellung der in den neuen Ländern geplanten und bereits vollzogenen Reformen, wobei dabei das Land Mecklenburg-Vorpommern und seine geplante Gebietsreform eingehender beschrieben wird.

3.6.1 Die Gebiets- und Verwaltungsreform in Westdeutschland in den 60er und 70er Jahren

Die bundesweite Gebietsreform Mitte der 60er Jahre wurde in allen Flächenstaaten der alten Bundesrepublik Deutschland durchgeführt. Eng verbunden war sie mit teilweise umfassenden Territorial- und sonstigen Verwaltungsreformen. Ende der 70er Jahre wurde die administrative und territoriale Neuordnung Westdeutschlands nach gut einem Jahrzehnt abgeschlossen. Vor der Gebietsreform in den alten Bundesländern gab es 1968 noch 24.282 Gemeinden, 425 Landkreise und 139 kreisfreie Städte. Diese Zahlen reduzierten sich bei Abschluss der Reform im Jahr 1978 auf 8.518 Gemeinden, 235 Landkreise sowie 92 kreisfreie Städte.

Im Folgenden soll neben Hintergründen und Zielen der Reform auch auf die Durchführung näher eingegangen werden.

Hintergründe

Die Hintergründe der Gebiets- und Verwaltungsreform in den alten Ländern hängen eng mit der Aufstellung der Ziele zur Reform zusammen. Die auftretenden Koordinierungsschwierigkeiten zwischen der Landesplanung und Raumordnung und die Einengung der kommunalen Handlungsspielräume ließ sich unter anderem auf die mangelnde Übereinstimmung zwischen Planungsräumen und kommunalen bzw. administrativen Entscheidungsräumen zurückzuführen, die einer sinnvollen und effektiven Planung im Wege standen. Gleichzeitig trat die Stadt-Umlandproblematik in den verdichteten Regionen immer stärker zu Tage. Die drohende Entleerung ländlicher Bereiche und eine zunehmende Flucht der Bevölkerung in die Städte aufgrund des Strukturwandels in der Landwirtschaft verstärkten die Probleme in den Ballungsräumen sowie in den Landgemeinden, die der Forderung nach Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Verwaltung und der kommunalen Einrichtungen immer weniger nachkommen konnten.

Ziele der Reform

Aus den Hintergründen der Gebietsreform leiten sich die vier großen Ziele der Gebietsreform ab:

· Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Gemeinden: d.h. Schaffung einer hinreichend spezialisierten Verwaltung, Bereitstellung von ausreichenden kommunalen Einrichtungen für die Bürger zur Erfüllung der gemeindlichen Pflichtaufgaben, Herstellung der Planungsfähigkeit, was sowohl den Planungsapparat als auch den Planungsgegenstand betrifft, Wirtschaftlichkeit und Effizienz

· Optimierung der politischen Form der Gemeinde: d.h. Stärkung der politischen Funktion durch Bürgernähe, kompetente Ansprechpartner in der Verwaltung, Übersichtlichkeit der Verwaltungsstruktur

· Erfüllung überörtlicher Ziele: d.h. Förderung der Erreichung der Ziele von Raumordnung und Landesplanung durch die Gemeindeneubildung, Berücksichtigung des zentralörtlichen Systems, Ausgleich zwischen leistungsstarken und leistungsschwachen Gemeinden

· Funktionalreform: d.h. Kompetenzverlagerung der Verwaltung von der Landes- und Kreisebene auf die Kommunen, Stärkung des Subsidiaritätsprinzips

Durchführung der Reform

Da die Gemeinden als unterste politische und administrative Einheit Grundlage des demokratischen Staates sind, musste bei der Neugliederung die in Artikel 28 des Grundgesetzes festlegte Selbstverwaltungsgarantie zu Grunde gelegt und beachtet werden. Vorbereitet wurde die Gemeindegebietsreform durch unterschiedliche Sachverständigenkommissionen auf Länderebene. Der eigentlichen Reform gingen in den Ländern eine Reihe von Vorschaltgesetzen und Vorschaltmaßnahmen voraus, die unter anderem die Wahlzeiten von Wahlbeamten regelten, die Wiederbesetzung von kommunalen Spitzenpositionen bis zur endgültigen Neugliederung aussetzten oder etwa Genehmigungsvorbehalte für größere Bauvorhaben in den betroffenen Gemeinden vorsahen. Parallel dazu wurde den Kommunen Gelegenheit gegeben, sich innerhalb einer Freiwilligkeitsphase, die in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich lange dauerte, mit ihren Nachbarorten neu zusammenzuschließen. Gefördert wurden diese freiwilligen Zusammenschlüsse durch finanzielle Anreize in Form von Schlüsselzuweisungen oder sogenannten Kopfprämien.

Die Durchführung erfolgte entweder durch die Bildung von Gemeindeverbänden oder nach dem System der geschlossenen Einheit einer Gemeinde, wobei die Bildung von Gemeindeverbänden vorrangig der Stärkung der Verwaltungskraft in ländlich strukturierten Gebieten dienen sollte. Dementsprechend wurde der Weg der Zweistufigkeit der Gemeinde mit Verwaltungsgemeinschaften (Bayern, Baden-Württemberg), Verbandsgemeinden/Samtgemeinden (Rheinland-Pfalz, Niedersachsen) oder Ämtern (Schleswig-Holstein) als Zwischenstufe zwischen Gemeinde und Kreis, bevorzugt in stark ländlich geprägten Bundesländern eingeführt. Die Formen der Gemeindeverbände der Länder unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Aufgabenkompetenz, wobei jedoch alle eine Reihe von kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben (z.B. Bauleitplanung, Abwasserbeseitigung, Schulverwaltung, etc.) der ihnen angegliederten Gemeinden für diese wahrnehmen. Die Ortsgemeinden behalten hier also ihre Identität unter Beschränkung der Eigenverwaltungskompetenz. Der Weg der Schaffung großer Einheitsgemeinden und der Untergliederung in einer Ortsverfassung wurde in Nordrhein-Westfalen bevorzugt, was vor allem auf die dort herrschenden spezifischen und sehr ausgeprägten Stadt-Umland-Beziehungen des Ballungsraumes Ruhrgebiet zurückzuführen ist.

Insgesamt lassen sich auch Unterschiede hinsichtlich des Ausmaßes der Eingemeindungen und Zusammenschlüsse zwischen den nördlichen und südlichen Bundesländern feststellen. So gab es besonders in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen großflächige Eingemeindungen, während in Bayern oder Baden-Württemberg, aber auch Schleswig-Holstein auf eine großräumige Territorialreform verzichtet wurde.

Die Vergrößerung der Gemeinden hatte in vielen Fällen eine Vergrößerung der Kreise zur Folge, da nun durch die größeren Strukturen auf kommunaler Ebene auch auf Kreisebene Veränderungen möglich waren. So brauchten die zusammengelegten Gemeinden durch den Effizienzgewinn in der Verwaltung weniger Beratung und Aufsicht durch den Kreis.

	Tabelle: Anzahl der westdeutschen Gemeinden

1966 und 1985 im Vergleich


	Land
	1966

Selbst.

Gemeinden
	1985

Selbst.

Gemeinden

	Baden-Württemberg
	3.380
	1.111

	Bayern
	7.087
	2.051

	Hessen
	2.693
	407

	Niedersachsen
	4.244
	1.031

	Nordrhein-Westfalen
	2.355
	396

	Rheinland-Pfalz
	2.920
	2.303

	Saarland
	347
	52

	Schleswig-Holstein
	1.381
	1.131

	BUND

(mit Stadtstaaten)
	24.411
	8.506


3.6.1.1 Schleswig-Holstein

Die heutige Situation der Gebietsaufteilung in Schleswig-Holstein lässt sich mit der vergleichen, die vor der Neugliederung der anderen Bundesländer bestand. Denn 1974 fand in Schleswig-Holstein zwar eine Neugliederung der Kreise, aber keine staatlich verordnete Gebietsreform auf der Gemeindeebene statt. Neben Rheinland-Pfalz ist Schleswig-Holstein damit das einzige alte Bundesland, in dem in den letzten 35 Jahren nur wenige Gemeinden ihre Selbständigkeit verloren haben.

Das Bundesland mit seinen 2,6 Mio. EW besteht aus 1.126 Gemeinden (in NRW: 17 Mio. EW in 396 Gemeinden), die in 118 Ämter zusammengeschlossen sind.

Als einziges altes Bundesland gibt es hier 31 Kleinstgemeinden mit bis zu 70 Einwohnern, bei denen in der Regel die Gemeindeversammlung die Funktion der gewählten Gemeindevertretung wahrnimmt.

Ämter sind der Garant für die Funktionsfähigkeit der Kleingemeinden, sie stellen ein Bindeglied zwischen Kreis und Gemeinde dar. Schleswig-Holsteins Ämter​verfassung ist Vorbild für Brandenburg gewesen. Ämter treten ”als Träger von Aufgaben der öff. Verwaltung an die Stelle der amtsangehörigen Gemeinden”
. Die Besonderheit der hiesigen Ämterverfassung ist die Trennung von politischer Beschlussfassung (durch amtsangehörige Gemeinden) und verwaltungstechnischer Ausführung (durch Ämter).

Schon 1966 wurde vom Gesetzgeber die Bildung von Großgemeinden abgelehnt – echter politischer Gestaltungswille sei wichtiger.
 Im selben Jahr trat eine Änderung der Amtsordnung in Kraft, welche die Stellung der Ämter deutlich gestärkt hat. 1973 wurden zwar Leitlinien zur Gebietsreform verfaßt (u.a. wurden Mindestgrößen für Ämter und amtsangehörige Gemeinden empfohlen), diese Empfehlungen wurden aber in der Praxis kaum befolgt.

Die Ämter wurden durch eine erneute Novellierung der Ämterverordnung 1977 gestärkt, die SPD-Opposition drängte immer wieder auf eine unmittelbare demokratische Legitimation der Ämter, z.B. die Direktwahl der Amtsausschüsse (1979).

Zur Zeit diskutiert die SPD-Regierung wegen der kommunalen Finanzprobleme eine Gebietsreform und Neuaufteilung der Verwaltungskompetenzen, Vorbild soll Nordrhein-Westfalen (in der Größenordnung von 25.000 EW pro Verwaltungseinheit) sein. 2 Leitlinien sollen hierbei verfolgt werden: die Verwaltungsstrukturen sollen leistungsfähiger gemacht werden, dabei aber dürfe die kommunale Selbstverwaltung nicht durch Landeszwang ausgehebelt werden. Die SPD setzt auf freiwilligen Zusammenschluss - der ”Staat muss sich raushalten” -, was von der CDU-Opposition angezweifelt wird.

Der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag hat festgestellt, dass die Amtsverwaltungen die kosten​günstigsten kommunalen Verwaltungseinheiten in Schleswig-Holstein sind. In vielen Kreisen liegen die Personalkosten in den Amtsverwaltungen um 50 % unter denen der städtischen Verwaltungen und um 25 % unter denen der hauptamtlich verwalteten Gemeinden. Verwaltungen werden auf der kommunalen Ebene nicht dadurch kostengünstiger, dass man die kleineren wirtschaftlich arbeitenden Verwaltungen zerschlägt und den Bürokratieaufbau durch größere Verwaltungseinheiten fördert.

Der Gemeindetag weist auch darauf hin, dass Struktur​vergrößerungen in der Vergangenheit auch i.d.R. zu Steuererhöhungen geführt haben. Bundesweit liegen die Realsteuerhebesätze, vor allem in Ländern mit größeren Kommunal​verwaltungen, deutlich höher als in Schleswig-Holstein.

3.6.1.2 Das Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen kam es 1968-1975 zu einer neuen Festlegung der kommunalen Verwaltungsgrenzen. Durch Schaffung von Großgemeinden wurde die Zahl von 2.400 auf 396 verringert, d.h. die Zahl der Kommunen nahm um 82,6% ab. Somit hatten 72,2 % der Gemeinden nach der Reform eine Einwohnerzahl von 10.000-100.000.

Im Ruhrgebiet leben 5,4 Mio. Einwohner von 16,9 Mio. in NRW insgesamt (1.213 EW/ km²). Im Kommunalverband Ruhr, dem Siedlungsverband, gibt es 53 selbständigen Gemeinden, 11 kreisfreie Städte sowie 4 Kreise mit den kreisangehörigen Gemeinden.

Das Ziel der Kommunalreform im Ruhrgebiet war es, einigen wenigen großen Städten die kleineren Städte und Gemeinden zuzuordnen. Diese zentralistische Ordnung sollte eine bessere Stadtplanung, eine effizientere Verwaltung und Versorgung der Bürger ermöglichen. Überlegungen zur Stärkung des Demokratiebewusstseins oder der Bürgerwille blieben dabei außen vor. Kritikern zufolge war das Ergebnis nur ein Verlust an Demokratie.

Es gab zu jener Zeit einen intensiven Widerstand gegen Großgebilde, u.a. weil die Bürger am Diskussionsprozess kaum beteiligt wurden. Die “traditionellen Rivalitäten” zwischen den Ruhrgebietskommunen blieben bestehen.

Der Verlust an Selbstbestimmung wurde 1974 durch die Novellierung der Gemeindeordnung kompensiert. Den Gemeinden, die immer leistungsstärker wurden, übertrug man mit der Funktional​reform, die bis 1985 andauerte, entsprechende Aufgaben. So erfolgte die Einrichtung von Bezirksplanungsräten bei der Bezirksregierungen und die Direktwahl von Bezirks​vertretungen. Jedoch stellte sich bei den Bezirksvertretern Frustrationen ein, da ihre reellen Zuständigkeiten weit hinter dem zurück blieb, was man unter einer orts- und bürgernahen Kommunalpolitik verstand. Dies wurde besonders in der fehlenden Verfügungsgewalt über kommunale Haushaltsmittel deutlich.

Die Reform der Kommunalverfassung von 1994
 sah eine erhebliche Ausweitung der bürgerschaftlichen Beteiligungs-, Mitwirkungs- und Mitentscheidungsrechte und der kommunalen Handlungsspielräume vor. Die sogenannte Doppelspitze von Gemeindedirektor und Bürgermeister wurde abgeschafft. Von 1999 an wurden hauptamtliche Bürgermeister, wie der Rat, unmittelbar von den BürgerInnen gewählt, dies sollte die demokratische Legitimation des Bürgermeisters erhöhen. Eine Besonderheit ist der sogenannte Einwohnerantrag. Durch ihn können alle Einwohner den Rat zur Beratung und Entscheidung einer bestimmten Frage zwingen. Mittels Bürgerbegehren und Bürgerentscheid steht es den BürgerInnen von nun an frei, künftig an Stelle des Rates selbst Entscheidungen zu treffen.

Abschließend ist zu sagen, dass einige zwangsvereinigte Gemeinden bis heute nicht zusammen gefunden haben und unveränderten Widerstand zeigen. Als Beispiel sei hier Wattenscheid genannt, das nach Bochum eingemeindet wurde, einzig um (so Kritiker) Bochum als Oberzentrum zu erhalten.

3.6.1.3 Bewertung – War die Gebietsreform in Westdeutschland erfolgreich?

Zur Frage, ob die Gebietsreform in den alten Bundesländern erfolgreich war, gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Unstrittig ist aber die Tatsache, dass bei einer Bewertung über die Reform nicht nur Effektivitätsgesichtspunkte gemessen werden dürfen, sondern auch Integrationsmaßstäbe einbezogen werden müssen. Dadurch ergibt sich ein differenziertes Bild.

Beschrieben wird besonders die Verbesserung der Verwaltungskraft und die Erreichung des Ziels der Stärkung der kommunalen Leistungsfähigkeit. Durch die Zusammenlegung und Vergrößerung der Gemeinden konnte vielerorts ein höherer Grad der Spezialisierung und Kompetenz in der Verwaltung erreicht werden, was unmittelbar mit der Durchführung einer Funktionalreform als Ergänzung zur eigentlichen Gebietsreform zusammenhing. Mit der Aufgabenverlagerung von Kreis- auf Gemeindeebene konnte ein höheres Maß an Bürgernähe verwirklicht werden. Ebenfalls positiv zu erwähnen sind die besseren Koordinierungsmöglichkeiten der Planungstätigkeit, vor allem bei Zusammenlegungen in den Stadt-Umland-Gebieten.

Mit der Schaffung größerer Gebiets- und Verwaltungsstrukturen gehen gleichzeitig jedoch auch Probleme einher, die die Schaffung solch großer bürokratischer Einheiten mit sich bringt. Für den Bürger in entfernt gelegenen Ortsteilen und Gemeinden bedeutet nun der Weg zur Verwaltung und zum Rathaus einen höheren Zeit- und auch Kostenaufwand, gleichzeitig verliert er mit der Gemeindezusammenlegung politische Ansprechpartner, da nun weniger Gemeindevertreter für mehr Bürger zuständig sind. Der Verlust an demokratischer Substanz wiegt besonders in Fällen schwer, wo sich die Anzahl der Einwohner zwischen Kernstadt und zugehörigen Landgemeinden nur schlecht ausgleicht. Damit einher geht der Verlust des örtlichen Zusammengehörigkeitsgefühls und der lokalen Identität, mit dem vor allem ehemalige selbstständige Ortsteile in neu geschaffenen Großgemeinden konfrontiert sind. Dieser Identitätsverlust aufgrund der Gemeindegebietsreform ist an vielen Beispielen beschrieben worden.
 Damit wird auch verständlich, dass die Gebiets- und Funktionalreform der 60er und 70er Jahre nur dort zu einem neuen Gemeinschaftsgefühl führte, wo Zusammenschlüsse von Kommunen im gegenseitigen Einvernehmen zustande kamen und es bis heute dort fehlt, wo gegen den Willen und die Interessen der betroffenen Bürger Eingemeindungen vollzogen wurden.

Empirisch untersucht wurde die Erfüllung der wirtschaftlichen Ziele der Gebietsreform u.a. am Beispiel Bayern von Peter Ramsauer. Dieser stellt in seiner Arbeit fest, dass die Kosten der Durchführung der Gebietsreform umso niedriger waren, auf je freiwilligerer Basis sie abgewickelt wurde und umso kostenträchtiger, je mehr Zwang ausgeübt wurde. Daher wäre es also aus ökonomischer und politischer Sicht günstiger gewesen, die Gemeindegebietsreform auf einer breiteren freiwilligen Basis durchzuführen. 
 Zusammenfassend kommt er zu der Aussage, dass die Ziele der verbesserten Wirtschaftlichkeit, Effektivität und Effizienz bei den Kommunen durch die Gebietsreform erreicht wurde, was jedoch nicht immer unmittelbar gebietsreforminduziert geschah. Im Gegensatz dazu steht die Kreisreform in Bayern, deren Durchführungskosten um ein vielfaches das ursprüngliche geschätzte Maße überschritten und bei der nach Ramsauer ökonomische Verbesserungen in weit geringerem Ausmaß als bei der Gemeindegebietsreform eintrafen. Seiner Forderung nach Aufstellung einer Kosten-Nutzen-Untersuchung bei solch umfassenden Reformvorhaben wurde durch den Reformgeber bis heute nicht nachgekommen.
 Gerade in Zeiten knapper öffentlicher Mittel und angespannter kommunaler Haushalte ist eine solche Analyse der finanziellen Kosten und des Nutzens bzw. die Möglichkeit zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele jedoch unerlässlich. 

Für die Brandenburger Gebietsreform steht eine solche Analyse nach dem endgültigen Abschluss der Reform noch aus.

In den folgenden Abschnitten sollen die Gebietsreformen in den neuen Ländern seit 1990 vorgestellt werden. Dabei wird das Beispiel Mecklenburg-Vorpommern eingehender behandelt.

3.6.2 Gebietsreformen in den neuen Ländern

Ziel der Gebietsreform in Ostdeutschland war, das zentralistische Verwaltungssystem durch eine Kommunalverfassung nach Vorbild der alten Bundesländer zu ersetzen, um eine effiziente Verwaltungsstruktur aufzubauen und den sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Aufbau voranzutreiben. Der Gebietszuschnitt der Gemeinden entsprach 1990 etwa dem der alten Bundesländer 1970. Anfang der 90er Jahre führte die Kreisgebietsreform in den neuen Ländern zur Bildung von 87 neuen Kreisen aus ehemals 189 mit einer durchschnittlichen Verdoppelung der Einwohner auf 122.000 je Kreis.

3.6.2.1 Das Beispiel Mecklenburg-Vor​pommern 

In Mecklenburg-Vorpommern wurde 1994 die Ämterverfassung nach dem Vorbild Schleswig-Holsteins eingeführt. Die neu gebildeten zwölf Landkreise umfassen im Durchschnitt 102.000 Einwohner und haben eine durchschnittliche Fläche von 1.890 qkm.

Mecklenburg-Vorpommern setzte sich vergleichsweise spät mit einer weiterführenden Gebietsreform auch auf Gemeindeebene auseinander. Im September 2000 berief der Landtag die Enquete-Kommission "Zukunftsfähige Gemeinden und Gemeindestrukturen in Mecklenburg-Vorpommern" ein mit dem Auftrag, die Ziele der künftigen Gemeinde- und Ämterstruktur zu diskutieren, um schließlich Empfehlungen für den Landtag und die Regierung zu erarbeiten.

Ein Entwurf für die Änderung der Kommunalverfassung von Innenminister Gottfried Timm (SPD) sieht die Schaffung von Ämtern mit künftig 8000 Einwohnern, mindestens aber 6000 vor. Etwa die Hälfte der insgesamt 112 Ämter hat bisher weniger als 6000 Einwohner. Für die amtsfreien Gemeinden ist eine Einwohnerzahl von mindestens 5000 vorgesehen. Für amtsangehörige Gemeinden werden 500 Einwohner und mehr empfohlen.

Übergeordnetes Ziel ist dabei die Schaffung von vier großen Regionalkreisen (West-Mecklenburg, Mittleres Mecklenburg, Mecklenburger Seenplatte, Vorpommern) bis 2009, in denen die zwölf Kreise und sechs kreisfreien Städte zusammengeführt werden sollen. Als Vorbild gilt hier das Beispiel Niedersachsen mit der Region Hannover.

3.6.3 Die Region Hannover

In der Region Hannover wurden im Jahr 2001 nach fünfjähriger Diskussion die Landeshauptstadt Hannover, der umgebende Landkreis mit 20 kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie der Kommunalverband Großraum Hannover zur neuen Körperschaft “Region Hannover” zusammengefasst. Dabei mussten 1,1 Mio. Einwohner und drei unterschiedliche Verwaltungen zusammengeführt werden. Hintergrund war auch hier die sich zunehmend verschärfenden Probleme zwischen der Kernstadt und dem Umland, die mit dem bereits existierenden Kommunalverband Großraum Hannover nicht mehr gemeistert werden konnten: steigende Infrastrukturkosten, Wegzug der Einwohner ins Umland, gleichzeitig Dominanz der Großstadt und ihrer Wirtschaftspolitik auf Kosten der Entwicklungsfähigkeit der Landgemeinden.

Der neue Quasi-Großkreis besitzt heute eine gewählte gemeinsame Regionsversammlung samt Präsidenten. Die Verwaltungsaufgaben des Kreises werden dabei so weit als möglich an die Städte und Ämter verteilt, die Infrastrukturverwaltung von Landeshauptstadt und Kreis wird ebenfalls von der gemeinsamen Regionsregierung wahrgenommen.

3.7 Fazit und Ausblick

Grundsätzlich erscheint uns Planern das eigene Vorgehen als nahe liegend oder selbstverständlich wenn nicht sogar als einzig möglich. Die Betrachtung der Methoden und Vorgehensweisen zur Durchführung einer umfassenden Gebiets- und Verwaltungsreform anderer europäischer Länder und Bundesländer eröffnet allerdings, dass vieles auch anders gehandhabt werden kann mit durchaus unterschiedlichem Erfolg. Dabei zeigen sich die Unterschiede nicht nur in Einzelheiten, sondern auch in grundsätzlichen Vorgehensweisen und Fragestellungen. Will man die Ergebnisse mit der aktuellen Reform in Brandenburg jedoch vergleichen, muss dies immer auch vor dem Hintergrund der beschriebenen spezifischen Verwaltungs- und Organisationsstrukturen geschehen. Dennoch erhoffen wir uns, dass die gesammelten Informationen bei der Beantwortung und Untersuchung der formulierten Fragestellungen und Themengebiete für das zweite Semester hilfreich sein werden.

Nachfolgend soll zu einzelnen Thesen Stellung genommen werden und Ansatzpunkte für die Weiterarbeit aufgezeigt werden.

1. Praktische Umsetzung der Gebietsreform, v.a. hinsichtlich der Zwangseingemeindungen

Der Wirbel, der um die Gemeindegebietsreform in Brandenburg und besonders um die Änderung der Verwaltungsgrenzen gemacht wird, erscheint auf den ersten Blick so erheblich, dass sich die Frage stellt, inwieweit der Widerstand gegen die Reform inhaltlich berechtigt ist oder ob er nicht vielmehr größtenteils durch unterschiedliche Emotionen und Privatinteressen bedingt ist und damit auch bald wieder vorüber sein wird. Dass die Änderung von Verwaltungsgrenzen nicht zwingend gravierend sein muss, wie dies hierzulande empfunden wird, zeigt das Beispiel Großbritannien. Dort haben Neuzuschnitte von Verwaltungsgebieten zur Wahlkreisabgrenzung eine feste Tradition, so dass sie dort pragmatischer und unproblematischer wahrgenommen werden und mittels fester Institutionen sogar jährlich stattfinden. Wie und ob sich Kommunen mit der Zwangseingemeindung abfinden, wäre auch anhand der Beispiele anderer Bundesländer noch weiter zu untersuchen.

2. Handlungsempfehlungen für die Landes- und Regionalplanung

Wie erfolgreich Regionalplanung sein kann, hängt auch von der Bedeutung ab, die ihr sowohl vom Staat als auch von den unteren Planungsebenen gegeben wird. Sofern das Subsidiaritätsprinzip herrscht, nach dem jede Aufgabe möglichst dort erledigt werden soll, wo sie gerade noch bewältigt werden kann und ein Zentralstaat abgelehnt wird, gibt es Aufgaben, für die Regionalplanung unbedingt notwendig wird.

Es stellen sich also die Fragen nach den grundsätzlichen Planungsprämissen in der BRD. Welche Ebene soll für was zuständig sein und mit welcher Durchsetzungsmacht? Arbeitet ein ‚starkes Bundesland’ billiger als mehrere Regionalplanungsstellen? Können die anfallenden Aufgaben vom Land oder von einer Region zufriedenstellend gelöst werden? Inwieweit weitere Reformen folgen müssen bzw. ob die bisherige Reform ausreicht, kann auch durch den Blick auf andere Länder diskutiert werden.

3. Demokratie- und Identitätsprobleme

Wird die Neuordnung der Gemeindegebiete ohne einen Verlust der lokalen Identität der Einwohner erfolgen oder wird der Zusammenhalt und die Geschichte eingemeindeter Ortschaften unwiderruflich verloren gehen? Hierbei sei auf das Beispiel England verwiesen, wo die Menschen trotz ständig veränderter Gemeinde- und Verwaltungsgebietszugehörigkeiten dennoch ein starkes Bewusstsein und starke Verbundenheit mit ihrer Kommune haben. Andererseits gibt es auch noch 30 Jahre nach Abschluss der Gebietsreform in Westdeutschland eingemeindete Orte, die sich in den neu geschaffenen Strukturen nicht zurechtfinden können oder wollen. Hierbei sei u.a. auf Nordrhein-Westfalen mit seiner spezifischen Stadt-Umland-Problematik verwiesen. Dort haben zusammengeführte Großstädte wie Bochum und Wattenscheid noch immer nicht zu einer gemeinsamen Identität gefunden. Inwieweit dies auch für Brandenburg zutrifft, bleibt abzuwarten.
Bezogen auf demokratische Werte lassen sich sowohl Argumente für als auch gegen die Gemeindegebietsreform finden. In Großbritannien wird die Wahrung gleicher Wahlbedingungen zum Anlass für die Gebietsänderungen genommen. Es knüpft sich hier auch die Frage an, wie es in Brandenburg um die Vergleichbarkeit der Wahlbezirke bestellt ist.

4. Erfüllung der Ziele der Reform

In Dänemark hat die Reform der Gemeindegebiete und der Verwaltung im Jahr 1970 die formulierten Ziele erfüllt, so etwa die klare Verteilung der Zuständigkeiten vom Zentralstaat auf die Regionen und Gemeinden. England scheiterte trotz der Reformen von 1990 an historisch gewachsenen Strukturen und dem damit verbundenen Eigensinn der Einwohner. Parallele bzw. sich überschneidende Zuständigkeiten blieben erhalten. Untersuchungen über die Zielerreichung der Reform in Brandenburg werden erst in Zukunft zu erwarten sein. Als Hintergrund können jedoch die Erfahrungen und empirischen Untersuchungen anderer Bundesländer dienen, auf die hier schon einmal an Beispielen Bayern und Schleswig-Holstein verwiesen wurde.

5. Funktion und Stellung der Regionalplanung

Die Regionalplanung hat eine sehr unterschiedliche Bedeutung. Sowohl in Dänemark als auch in Schweden ist die Selbstverwaltung der Kommunen sehr stark, weil sie sich als Gegenpol zum Zentralstaat versteht. Dass dies eine Regionalplanung nicht ausschließt, zeigt sich in Dänemark, wo es Regionalpläne gibt, die gemeinsam von den Kommunen erarbeitet und als richtungsweisend betrachtet werden. Wegen der klaren Aufgabenverteilung und der dennoch gemeinsamen Erstellung der Pläne bleiben Konflikte wegen Kompetenzgerangels aus. Anders in Schweden. Dort gibt es nur für die Region Stockholm einen Regionalplan, der allerdings lediglich als Diskussionsgrundlage dient, weil die einzelnen Gemeinden nicht gewillt sind sich in ihrer Planungshoheit einschränken zu lassen. Aus diesem Grund gibt es auch keinen weiteren Regionalplan in anderen Landesteilen. In Deutschland ist Regionalplanung zwar ein fest verankerter Teil der Raumordnung, jedoch mit unterschiedlichen und häufig eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten. Bei der Diskussion um Bedeutung, neue Konzepte und Instrumente der Regionalplanung kann der Blick auf andere Bundesländer nützlich sein, wie etwa das Beispiel der Region Hannover zeigt.
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Gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg - Die Vielfalt der Pläne und ihr Verhältnis zur Gemeindegebietsreform
3.8 Einführung
Aufgrund unseres Projektthemas ist es unumgänglich sich mit der räumlichen Planung im Land Brandenburg auseinander zusetzen. 

Das Kapitel beinhaltet einen Überblick über die Raumordnung (RO) und Landesplanung in Brandenburg, die aufgrund der engen Verflechtungen mit Berlin in der gemeinsamen Landesplanung (im Folgenden GL genannt) organisiert ist. Diese Ebene der räumlichen Planung trifft Aussagen für die räumliche Ordnung und Entwicklung der Bundesländer Brandenburg und Berlin. Die GL definiert den Rahmen für alle untergeordneten Planungsebenen (Regionalplanung und kommunale Bauleitplanung).


Seit 1992 verfolgt die gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg das Ziel die planerischen Grundlagen für eine nachhaltige Siedlungs- und Freiraumentwicklung unter Einbezug eines Interessensausgleichs der beiden Länder zu schaffen.
 Die anfänglich informelle Zusammenarbeit wurde 1995 durch einen Staatsvertrag als Gemeinsame Landesplanung formell beschlossen.
 Adressaten dieser Planungen sind neben Landesministerien und Regionen im Besonderen auch die Kommunen Brandenburgs.

Die Gemeindegebietsreform in Brandenburg verändert die administrative Struktur des Landes auf Ebene der Kommunen. Dies wird sich auch auf die Landesplanung und ihrer Pläne auswirken. Um abschätzen zu können inwieweit sich aus den geplanten Gebietsveränderungen ein Anpassungserfordernis für die Landesplanung ergibt, wollen wir die Grundlagen und Pläne der GL im folgenden Kapitel kurz vorstellen. 

Zum Anfang des Kapitels erläutern wir die Geschichte der GL und ihre Planungsebenen bzw. die Kompetenzverteilung der Ebenen untereinander. Anschließend stellen wir den Landesplanungsvertrag und das Landesentwicklungsprogramm vor, welche die inhaltlichen Fundamente der verschiedenen Pläne darstellen. Im Folgenden stehen dann die verschiedenen Landesentwicklungspläne im Zentrum der Betrachtung. Diese werden in ihrer chronologischen Erarbeitungsreihenfolge vorgestellt. An dieser Stelle wollen wir erste Auswirkungen der Gemeindegebietsreform auf die Landesplanung anhand der verschiedenen Pläne aufzeigen und erste Aufgabenfelder für die zukünftige Projektarbeit ableiten. 

	Bezeichnung
	Bearbeitungsstand
	Datum

	Landesplanungs-

vertrag
	Beschlossen durch beide Landesregierungen
	Inkraftgetreten

am 1.8.1995

	Landesentwick-

lungsprogramm


	Beschlossen durch beide Landesparlamente
	Inkraftgetreten

am 1.3.1998

	Landesentwick-

lungsplan I
	Beschlossen durch die Landesregierung

von Brandenburg 
	Inkraftgetreten

am 6.7.1995

	Landesentwick-

lungsplan für den engeren Ver-flechtungsraum
	Beschlossen durch beide Landesregierungen 
	Inkraftgetreten

am 21.3.1998

	Landesentwick-

lungsplan 

Flughafenstand-

ortentwicklung
	Entwurf
	25.6.2002

	Landesentwick-

lungsplan für den Gesamtraum
	2. Entwurf
	1.4.2003


Eigene Darstellung

3.9 Grundlagen der Gemeinsamen Landesplanung (GL) Berlin-Brandenburg

3.9.1 Der Landesplanungsvertrag (LaPlaV)

Am 20. Dezember 1991 setzte die Landesregierung Brandenburg und der Senat von Berlin eine Gemeinsame Regierungskommission ein. Diese Kommission empfahl die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Raumordnung (RO) und Landesplanung zu intensivieren.
 Die Regierungen beider Länder folgten dieser Empfehlung und unterzeichneten am 6.  April 1995 den Landesplanungsvertrag, der am 1. August des gleichen Jahres in Kraft trat.
 In ihm wurde, übrigens bislang einzigartig in Deutschland, rechtsverbindlich (also formell) die dauerhafte, gemeinsame, übergeordnete, überörtliche und zusammenfassende Planung für die räumliche Ordnung und Entwicklung des gemeinsamen Planungsraumes, vereinbart.
 Der Vertrag beinhaltet u.a. die Pflicht eine Gemeinsame Landesplanungsabteilung, als Trägerin der Gemeinsamen Landesplanung, einzurichten.

3.9.2 Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin – Brandenburg

Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung und damit die Gemeinsame Landesplanung gibt es seit dem 1. Januar 1996. Sie ist zugleich Teil des brandenburgischen Ministeriums für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung des Landes Berlin.
 Ihr Dienstsitz befindet sich in Potsdam. Zusätzlich gibt es noch Außenstellen in Cottbus und Frankfurt.

Die GL arbeitet nach dem Prinzip der Einvernehmlichkeit. Bei auftretenden Konflikten wird, entsprechend folgender Abbildung, Konsens auf der jeweils [image: image9.jpg]und Grenze
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höheren politischen Stufe gesucht.

Erzielung eines länderübergreifenden Einvernehmens 

(Quelle: „Gemeinsam Planen für Berlin und Brandenburg“, 

S. 6, Hrsg.: MUNR und SenStadt Potsdam, September 1998)

Die gemeinsame Landesplanungskonferenz ist hierbei die höchste politische Ebene. Sie ist in Art. 6 Landesplanungsvertrag definiert. Dort steht u.a. geschrieben, dass sie bei Bedarf durch die Regierungschefs beider Länder einberufen werden kann. Beide Länder sind in gleicher Mitgliederanzahl repräsentiert. Bei Abstimmungen hat jedes Land nur eine gemeinsame Stimme. Die hier gefassten Entschlüsse werden beiden Landesregierungen vorgelegt und haben lediglich den Status von Empfehlungen. Diese werden aber in der Regel befolgt und umgesetzt.

Die GL erfüllt die Aufgabe der RO und Landesplanung auf der Ebene der hochstufigen Gesamtplanung. Der Art. 2 Abs. 2 Landesplanungsvertrag listet auf, welche Aufgaben die GL zu erfüllen hat. Demnach ist sie vor allem für die Erarbeitung, Änderung, Ergänzung und Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms und der Landesentwicklungspläne zuständig. Dabei wird versucht die unterschiedlichen überörtlichen, ökonomischen, ökologischen und sozialen Ansprüche an den Raum entsprechend heutiger Bedürfnisse und mit Rücksicht gegenüber zukünftigen Generationen zu koordinieren. 

Eine weitere Aufgabe der GL besteht darin, die durch die eben erwähnten Pläne definierten Ziele und Grundsätze der Landesplanung durchzusetzen und deren Beachtung zu kontrollieren. Dies geschieht, indem die GL Raumordnungsverfahren (ROV) für Vorhaben durchführt, die gemäß Art. 16 Landesplanungsvertrag eines ROV bedürfen. Außerdem überprüft und genehmigt die GL alle Regionalpläne des Landes. Schließlich muss sich auch die kommunale Bauleitplanung an die Vorgaben der Landesplanung halten. Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sowie § 4 ROG und Art. 12 Landesplanungsvertrag muss sich die Bauleitplanung der Gemeinden den Zielen der Landesplanung anpassen bzw. diese beachten. Dazu muss die Gemeinde im Aufstellungsverfahren von Bauleitplänen eine Zielanfrage an die GL richten und damit klären, ob die kommunale Planung den Zielen der Landesplanung nicht widerspricht.

3.10 Das Landesentwicklungsprogramm (LEPro)

Das Landesentwicklungsprogramm wurde am 7.8.1997 als Staatsvertrag zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg vereinbart.
 Die Rechtsgrundlage zu seiner Erarbeitung findet sich in Artikel 7 Abs. 1 Landesplanungsvertrag. Nachdem beide Landesparlamente dem Programm zugestimmt hatten, ist es am 1. März 1998 in Kraft getreten.

„Das gemeinsame Landesentwicklungsprogramm der Länder Berlin und Brandenburg konkretisiert die Grundsätze der Raumordnung des Bundes-raumordnungsgesetzes (ROG) durch weitere geeignete Grundsätze und Ziele der Raumordnung für den gemeinsamen Planungsraum Berlin-Brandenburg.“

Das LEPro stellt also eine fachübergreifende raumbezogene Vorgabe für die zukünftige Entwicklung des gemeinsamen Planungsraumes dar. Es hat eine Koordinierungsfunktion für fachliche Planungen und ist gleichzeitig Orientierungshilfe für Investitionsentscheidungen. Die Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung werden in den Landesentwicklungsplänen vertieft, ergänzt, räumlich präzisiert und verbindlich festgelegt.
 Das LEPro ist damit Grundlage für die Landesentwicklungspläne.
 

Gemäß § 7 Abs. 1 Satz 2 ROG und Art. 8 Abs. 1 LaPlaV ist die Aufstellung räumlicher und sachlicher Teilpläne zulässig. In Brandenburg gibt es derzeit vier Teilpläne (= Landesentwicklungspläne), die im Folgenden der chronologischen Reihenfolge ihres In-Kraft-Tretens vorgestellt werden. Dabei liegt der Schwerpunkt darauf die Pläne auf das Projektthema bezogen zu analysieren. Wir wollen also versuchen aufzuzeigen, wo sich aufgrund der Gemeindegebietsreform Steuerungsverluste für die Landesplanung ergeben (könnten).
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3.11 Der Landesentwicklungsplan I (LEP I) – Zentralörtliche Gliederung

Der LEP I wurde am 04.07.1995, also noch vor Inkrafttreten des Landesplanungsvertrages und des LEPro, von der Landesregierung Brandenburgs verabschiedet. Er ist folglich der erste und zugleich letzte ausschließlich auf Brandenburger Seite erarbeitete Plan und hat zwei wesentliche Funktionen. Zum einen legt er zeichnerisch und textlich folgende Ober- und Mittelzentren in Brandenburg fest (vgl. Karte) und zum Anderen enthält er die Kriterien zur Bestimmung der Zentralen Orte aller Stufen. Die Zentrenhierarchie gliedert sich von oben nach unten in die von der Landesplanung ausgewiesenen Oberzentren, Mittelzentren mit Teilfunktion eines Oberzentrums, Mittelzentren, Mittelzentren in Funktionsergänzung
 und die von der Regionalplanung auszuweisenden Zentralen Orte der Nahbereichsstufe (die auch als zentrale Orte unterer Stufe bezeichnet werden), nämlich die Grundzentren mit Teilfunktion eines Mittelzentrums, Grundzentren und Kleinzentren.
 

 Die einzelnen Zentrenstufen unterscheiden sich in ihrer zentralörtlichen Bedeutung, die sich wiederum aus der jeweiligen Zentrengröße (in Einwohnern), der Größe des jeweiligen Verflechtungsbereiches (in Einwohnern) und der jeweiligen Ausstattung des Zentralen Ortes ableitet. Folgende Tabelle soll dies verdeutlichen:

	Kriterium
	Oberzentrum

	Allgemeine Funktionsbeschreibung
	hat Einrichtungen des spezialisierten höheren Bedarfs für einen größeren Verflechtungsbereich bereitzustellen

	Größe des Zentralen Ortes 
	in der Regel mehr als 100.000 Einw. 

	Größe des Versorgungsbereichs des Zentralen Ortes
	mind. 200.000 Einw.

	Zumutbare Entfernung mit öffentlichen Verkehrsmitteln
	90 min

	Regelausstattung
	u.a. Hochschulen, Museen, Spezialkliniken, spezialisierte Einkaufsmöglichkeiten, größere Banken, oberste bzw. obere Landesbehörden bzw. –Gerichte, Bundesautobahnanschluss, Halt im Eisenbahnverkehr

	Anzahl 
	4


	Mittelzentrum
	Grundzentrum

	Hat Einrichtungen zur Deckung des gehobenen Bedarfs für die Einwohner seines Mittelbereiches bereitzustellen
	Hat Einrichtungen zur Deckung des Grundbedarfs für die Bevölkerung seines Nahbereichs bereitzustellen

	i.d.R. mehr als 20.000 Einw.
	i.d.R. mehr als 3.000 Einw.

	Mind. 35.000 Einw.
	Mind. 7.000 Einw.

	60 min
	30 min

	u.a. Oberstufenzentrum, Volkshochschule, Kino, Hallen- und Freibad, Ärzte verschiedener Fachrichtungen, vielseitige Einkaufs- und Dienstleistungseinrichtungen für den gehobenen Bedarf, Filialen von Kreditinstituten, untere Landesbehörden bzw. Amtsgericht, direkter Anschluss an das Bundesfernstraßennetz, Anbindung an das Eisenbahnnetz 
	u.a. Grundschule, Schule der Sekundarstufe I, Sporthallen, Bücherei, Ärzte, Handelseinrichtungen für den Grundbedarf, Postamt



	- 2 Mittelzentren mit  Teilfunktion eines Oberzentrums

- 25 Mittelzentren

- 3 Mittelzentren in Funktionsergänzung 
	Ist den Regionalplänen bzw. regionalen Teilplänen zu entnehmen


Die Idee, die hinter dem raumordnerischen Leitbild der Dezentralen Konzentration und der damit notwendigen Ausweisung von Zentralen Orten steht, wird lediglich im zweiten Teil des LEP I, dem Erläuterungsbericht, erwähnt. Dieser Teil ist nicht Bestandteil der eigentlichen Festlegungen, sondern soll diese nur verständlich machen. Deswegen erwächst hieraus auch keinerlei rechtliche Bindungswirkung. Zum Verständnis der Raumordnung und Landesplanung in Brandenburg ist es aber wesentlich zumindest einen Einblick zu bekommen, was es mit dem Zentrale Orte Modell auf sich hat. Im Folgenden werde deshalb dazu einige Erläuterungen vorgenommen. 

Die Zentralen Orte sollen als Versorgungskerne über ihren eigenen Bedarf hinaus Aufgaben für die Bevölkerung ihres Versorgungsbereiches übernehmen. Für die Aufwendung von Einrichtungen, die die Zentralen Orte für die Gemeinden des Versorgungsbereiches vorhalten, sollen sie durch das Land finanziell unterstützt werden. Jegliche Siedlungsentwicklung und Investition soll sich möglichst hier konzentrieren,
 um die begrenzten finanziellen Mittel sinnvoll zu bündeln. Ziel ist es, Gebiete mit Entwicklungsdruck und Verdichtungsansätzen zu ordnen und Gebiete mit geringer oder sogar abnehmender Bevölkerung zu stabilisieren. 

Zur Stabilisierung und Entwicklung des Raumes sind, auf Grundlage von § 9 Abs. 6 und § 10 LEPro, bevorzugt zu fördernde Zentren in Form der so genannten Regionalen Entwicklungszentren (REZ) festgelegt worden. Die REZ gibt es nur im äußeren Entwicklungsraum, weshalb sie im Abschnitt LEP Gesamtraum auch etwas ausführlicher behandelt werden, als an dieser Stelle. Für den Moment nur noch so viel: Die REZ sind laut § 10 LEPro die Zentren der Dezentralen Konzentration. Sie setzen sich aus ausgewählten Ober- und Mittelzentren zusammen. Der LEP I erwähnt die REZ wiederum nur im zweiten Teil seiner textlichen Ausführungen. Dort wird in Teil II.1 Abs. 3 zwischen den „Regionalen Entwicklungszentren des Städtekranzes“:

· Frankfurt Oder, Cottbus, Luckenwalde/Jüterbog, Brandenburg, Neuruppin, Eberswalde 

und den „Regionalen Entwicklungszentren des äußeren Entwicklungsraumes“ 

· Wittenberge, Prenzlau, Schwedt/Oder, Senftenberg  Lauchhammer, Finsterwalde

unterschieden. 

Diese Einteilung basiert auf der Gliederung, die in § 10 LEPro getroffen wird. Die Bedeutung dieser REZ wird deutlich, wenn man § 7 Abs. 2 und § 16 Abs. 2 LEPro liest. Sinngemäß steht dort, dass die Siedlungsentwicklung insbesondere auf die Regionalen Entwicklungszentren auszurichten ist. 

Der Anspruch auf eine dezentrale Entwicklung, eine ausgewogene Siedlungsstruktur und einer flächendeckende, bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung leitet sich aus dem Raumordnungsgesetz ab. In diesem heißt u.a., dass in allen Teilräumen gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen sind.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Zentrenstruktur also der Bündelung wichtiger öffentlicher und privater Einrichtungen und der Siedlungstätigkeit an geeigneten Standorten dient. Geeignet heißt, dass der Zugang zu öffentlichen Einrichtungen mit einem vertretbaren Aufwand sicherzustellen ist, also der Aufwand der notwendig ist, um diese Einrichtungen in Anspruch nehmen zu können, für jeden Bürger zumutbar sein soll. Außerdem wird durch die Zentrenstruktur das Grundgerüst der Siedlungsentwicklung festgelegt und damit ein Orientierungsrahmen für sämtliche Investitionsentscheidungen vorgegeben.
 

Im LEP I wird die Ausweisung von Zentralen Orten oberer und mittlerer Stufe als Ziel der Raumordnung und Landesplanung verbindlich vorgenommen. Damit wurde in Brandenburg 1995 das raumordnerische Leitbild der Dezentralen Konzentration, das, wie der Name schon richtig vermuten lässt, eine dezentrale, also nicht einseitig auf den Ballungsraum fokussierte, sondern auf mehrere berlinferne Zentren verteilte Landesentwicklung vorsieht, festgeschrie-ben. Das knapp 3 Jahre später inkraftgetretene LEPro der Länder Berlin-Brandenburg übernahm dieses raumordnerische Leitbild, das übrigens seit 1998 als Grundsatz der Raumordnung im Raumordnungs-gesetz benannt wird
, und schrieb es als Grundlage für alle weiteren Landesentwicklungspläne in § 3 fest. Folglich ist es nicht verwunderlich, dass im LEP GR und im LEP eV Bezug auf die Zentrenstruktur des LEP I genommen wird. So ist es bspw. im LEP GR ein formuliertes Ziel (Z 1.2.1 Abs. 3), dass der regionale Entwicklungsbedarf in den Ober- und Mittelzentren konzentriert befriedigt werden soll. Zur Erinnerung: Ziele der Raumord-nung und Landesplanung sind gemäß § 3 Nr. 2 und § 4 Abs.1 ROG verbindlich, weil endabgewogen.

3.11.1 
Zwischenfazit – und offene Fragen für die Weiterarbeit im Projekt

Wie bereits erwähnt sind die Zentralen Orte die Versorgungskerne für die Bevölkerung ihres Versorgungsbereiches. Die Größe des Versorgungsbereiches richtet sich auch nach der Mindesteinwohnerzahl, die nötig ist, um zentralörtliche Einrichtungen wirtschaftlich zu betreiben und auszulasten. 

In Teilen Brandenburgs erfüllen die ausgewiesen Zentren nicht mehr die Kriterien des LEP I. Der Hauptgrund liegt in der negativen Bevölkerungs-entwicklung. Die Zentralen Orte erfüllen teilweise nicht mehr die Größenanforderungen (bspw. das Mittelzentrum Beeskow, das nach LEP I Kriterien über 20.000 Einwohner haben sollte, tatsächlich aber nur knapp 9.000 hat)
 und sind aufgrund der aktuellen Schrumpfungstendenzen auch nicht (mehr) in der Lage, eine Ausstattung gemäß Ausstattungskatalog nach LEP I zu finanzieren. Man kann sich nicht des Eindrucks erwehren, dass sich der Plan durch die aktuellen Entwicklungen selbst überlebt hat, was wohl auch die Gemeinsame Landesplanungsabteilung so sieht, denn der LEP I soll nun aufgrund der vorliegenden Bevölkerungszahlen und –prognosen überarbeitet werden.
 Damit stellt sich aber die grundsätzliche Frage wie erfolgreich ein Zentrale-Orte-Modell in Zeiten von Schrumpfung ist bzw. sein kann und was mögliche Alternativen zu diesem Konzept wären.

Mit der Überarbeitung des LEP I würde auch für die Regionalplanung eine Überarbeitung der bisher (auf Grundlage des LEP I) erstellten Regionalpläne bzw. Teilpläne anstehen.

Ohne die Überarbeitung der aktuellen regionalen Pläne ergeben sich für die Regionalplanung aus unserer Sicht drei weitere Probleme, die es eventuell zu bearbeiten gilt.

 Zum Ersten haben viele zentrale Orte nun ihren gesamten Nahbereich eingemeindet, sodass es faktisch fast nur noch Gemeinden mit zentralörtlicher Funktion gibt. Inwieweit das ein Problem ist, blieb bisher offen. Obwohl es in Nordrhein Westfalen wohl auch nur noch zentrale Orte gibt,
 ist es dennoch zweifelhaft, inwieweit ein Zentrale-Orte-Konzept, das eigentlich Entwicklung auf einige Orte konzentrieren will, bei dieser Sachlage sinnvoll ist und inwieweit so noch planerisch gesteuert werden kann.

 Zum Zweiten stellt sich die Frage wie man bspw. ein Grundzentrum, dem jegliche Voraussetzungen für ein Grundzentrum fehlen, als solches zukünftig rechtfertigen will. 

Schließlich stellt sich drittens die Frage, wie man mit Großgemeinden umgeht, die nun mehrere zentrale Orte (bspw. Grundzentren) enthalten.

3.12 Der Gemeinsame Landesentwicklungsplan für den engeren Verflechtungsraum Berlin-Brandenburg (LEP eV)

Mit dem ersten gemeinsamen Landesentwicklungs-plan für den engeren Verflechtungsraum (im Folgenden LEP eV genannt) der Länder Berlin und Brandenburg sollten die starken Verflechtungen der beiden Teilräume in einer einheitlichen Form dargestellt werden. Ziel war es, die zukünftigen Entwicklungen des Siedlungs- und Freiraums, des Verkehrs und des Tourismus durch einen integrativen Plan zu steuern und einen Interessensausgleich zwischen den beiden Ländern herzustellen. 

Durch die Verordnungen der Landesregierung von Brandenburg und dem Senat von Berlin vom 2. März 1998 ist der LEP eV am 21. März 1998 in Kraft getreten.  

Grundlagen

Die neue Situation nach der Wiedervereinigung hatte für beide Länder zu einer völlig neuen Ausgangslage ihrer räumlichen Bezüge geführt. Schon Anfang der 90er Jahre ließ sich erkennen, dass aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen der Gesamtregion ein Handlungsbedarf für integrative Konzepte bestand. 

Berlin war wieder in sein Umland eingebettet und die traditionellen Verbindungen innerhalb der Gesamtregion entstanden von Neuem. Die schnell wachsenden Verkehrs- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Ländern führten zu einer ungesteuerten Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsfläche. Gleichzeitig erfuhr die Gesamtregion eine Neudefinition ihrer überregionalen Bedeutung. Sie wurde zum Mittler und Knotenpunkt zwischen Ost und West und Nord und Süd. 

Der LEP eV sollte den Entwicklungsdruck, der aus den beschriebenen Veränderungen entstand, für die Gesamtregion steuern und in eine zukunftsorientierte Raumordnung integrieren. Negative Auswirkungen, wie z.B. die Verdrängung von Wohnnutzung aus den Zentren, Randwanderung von Nutzungen an den Autobahnring oder Suburbanisierung sollten verhindert oder zumindest abgedämpft werden. Der Grundsatz der dezentralen Konzentration aus dem LEPro wurde auch dem LEP eV zugrundegelegt sowie der Grundsatz der schienengebundenen Siedlungsentwicklung weiterverfolgt. 

Die räumliche Abgrenzung erfolgte aufgrund des gemeinsamen Arbeitsmarktes, der Pendlerbeziehungen, des vorhandenen Austauschs von Gütern und Dienstleistungen, der gemeinsamen Naherholungsräume und des von Berlin ausgehenden radialen Schienennetzes. Die konkreten Grenzen orientieren sich an den damaligen Amtsgrenzen in Brandenburg. 

Inhalte 

Die Inhalte des LEP eV bestehen aus textlichen sowie zeichnerischen Festlegungen der Ziele und Grundsätze in Verbindung mit erläuternden Begründungen.

Karten:

· Hauptkarte mit Darstellung des Siedlungs-raumes, der potentiellen Siedlungsbereiche, des Freiraumes mit großflächigem Ressourcenschutz sowie besonderem Schutzanspruch, der Siedlungsstruktur mit Zentren und Handlungsschwerpunkten sowie raumbedeutsamen Schienen- und Straßentrassen 

· Teilkarten zur polyzentrischen Siedlungs-struktur und den potentiellen Siedlungs-bereichen 

· Erläuterungskarte zu weiteren Siedlungs-schwerpunkten und zum Entwicklungsraum eines Regionalparks rund um Berlin

Die textlichen Festlegungen ergänzen und konkretisieren die einzelnen Karten. Sie sind unterschieden in:
 

· beachtenspflichtige Ziele (Z), diese sind endabgewogen und müssen von den nachfolgenden Planungen beachtet bzw. konkret umgesetzt werden, die Bauleitplanung ist ihnen anzupassen.

· abwägungspflichtige Grundsätze (G), alle folgenden Planungen müssen die Grundsätze in ihre Abwägungsmasse mit aufnehmen.

Festlegungen

Die verschiedenen Festsetzungen des Plans für die inhaltlichen Teilbereiche sind textlich sowie zeichnerisch dargestellt und ausführlich begründet. Die Teilbereiche reichen vom Siedlungsraum, dem Freiraum und der Zentrenstruktur bis hin zu Festlegungen für die einzelnen Verkehrsträger. Im Folgenden werden die für unser Projekt wichtigsten Festsetzungen erläutert, um anschließend das Verhältnis von LEP eV und der Gemeindegebietsreform beispielhaft darzustellen.  

Der Abschnitt Siedlungsraum beschreibt den vorhandenen Bestand und die beabsichtigte Innenentwicklung in ihren Grundzügen. 

· Innenentwicklung vor Außenentwicklung, bzw. Brachflächenaktivierung

· Ausrichtung der Siedlungsentwicklung anhand der Verknüpfungspunkte des Schienenverkehrs

· Neue Siedlungsflächen sind an bestehende Flächen anzuschließen, Verhinderung von Splittersiedlungen oder bandartigen Strukturen entlang der Verkehrswege

· Nachnutzung von Konversionsflächen im Innen- und Außenbereich

· Ansiedelung von großflächigem Einzelhandel nur in Kernbereichen der Zentren oder städtischen Lagen in Berlin
Siedlungsbereich

Der Unterpunkt Siedlungsbereich definiert bestehende und in Planung befindliche Anlagen sowie Ziele der beabsichtigten Entwicklung. Es ist nach drei zugewiesenen Typen der Siedlungs-entwicklung zu unterscheiden. Grundsätzlich ist der Zuwachs von Einwohnern und Arbeitsplätzen auf Berlin und die „potentiellen Siedlungsbereiche“ (Typ 1, Z 1.2.1.) und weitere Siedlungsschwerpunkte (Typ 2 , G 1.1.3) zu begrenzen.
 In den übrigen Gemeinden (Typ 3) ist eine Eigenentwicklung von in der Regel 10%, gemessen an den Einwohnerzahlen von 1990, nicht zu überschreiten.

Typ-1-Gemeinden mit „potentiellem Siedlungsbereich“ (Z 1.2.1). Diese Bereiche sind zeichnerisch definiert und die entsprechenden Flächen mit denen sie prägenden Orten benannt. Ihnen wird ein Einwohnerzuwachs von 50%, ausgehend von 1990, bis zum Jahre 2010 zugesprochen. Innerhalb dieser „potentiellen Siedlungsbereiche“ hat eine Siedlungsentwicklung Vorrang vor der Freiraumnutzung (Z 1.2.2), allerdings ist der Freiraum mit besonderem Schutzbedarf auch in diesen Bereichen von einer Besiedelung freizuhalten (Z 1.2.3).

Typ-2-Gemeinden sind „weitere Siedlungs-schwerpunkte“ (G 1.1.3). Die Landesplanung erlaubt und empfiehlt der Regionalplanung weitere Siedlungsschwerpunkte festzulegen und dort eine Entwicklung von 25% zuzulassen. Die Flächen müssen über bestimmte Voraussetzungen verfügen (Verknüpfungspunkt bzw. Schienenanschluss, zentrale Ver- und Entsorgung, Wahrnehmung überörtlicher Funktionen. Die Inanspruchnahme von Freiraum ist mit den Zielen der Freiraumentwicklung abzuwägen. Der LEP eV benennt hier die landesplanerisch verträglichen/befürworteten Gemeinden und führt diese namentlich auf.  

Die übrigen Gemeinden (Typ 3) sollen ihre Entwicklung auf den Innenraum und Konversionsflächen konzentrieren. Ein Zuwachs von 10% ist auch unter Erweiterung des Siedlungsraumes in den „Freiraum mit großflächigem Ressourcenschutz“ zulässig (Z 1.1.2).

Freiraum

Für den Freiraum wurden drei Raumkategorien zeichnerisch festgelegt. Sie stellen den Freiraum mit großflächigem Ressourcenschutz (Z 2.1.2), den Freiraum mit  besonderem Schutzanspruch (Z 2.2.1) und die Flächen zur Entwicklung eines Regionalparks (2.3.1) rund um Berlin flächenhaft dar. Nur im Bereich des Freiraums mit besonderem Schutzanspruch ist eine Siedlungserweiterung unzulässig. Für die anderen beiden Frei-raumkategorien sind bei begründetem Bedarf Erweiterungen der Siedlungsfläche ausnahmsweise möglich.
 

Weitere Ziel ist der Ausbau von übergeordneten Grünverbindungen und Grünzäsuren, um das Zusammenwachsen von Siedlungsbereichen zu verhindern (zeichnerisch festgelegt). Des Weiteren sind nicht integrierte Freizeiteinrichtungen an Schienenhaltepunkten anzusiedeln und der Zugang zu See- und Flussufern für die Allgemeinheit offen zu halten.

Sonstige Festlegungen

Weitere Aussagen zur polyzentrischen Siedlungsstruktur, Handlungsschwerpunkten und einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung sind im Zusammenhang mit unserem Projektthema zu vernachlässigen.

3.12.1 Auswirkungen der Gemeindegebietsreform auf die Festlegungen des LEP eV

Nach der Gemeindegebietsreform befinden sich 61-69 Gemeinden (genaue Zahl nach Abschluss der Gebietsreform) im engeren Verflechtungsraum. Veränderungen im Zusammenhang zwischen LEP eV und den erweiterten Gemeindegrößen treten insbesondere im Bereich der festgelegten Siedlungsentwicklung auf. Aufgrund der neuen Gemeindezusammenschlüsse ergeben sich vergrößerte Berechnungsgrundlagen für die Prozentangaben der festgelegten Siedlungsentwicklung (vgl. Typ 1, 2, 3). Im Bereich der potentiellen Siedlungsbereiche (Typ 1) findet keine Veränderung statt, da diese flächenhaft dargestellt sind und eine Entwicklung nur in diesen Bereichen zulässig ist. 

Auswirkungen auf die zulässige Siedlungs-entwicklung entstehen grundsätzlich bei Einge-meindungen von Typ-3-Gemeinden in eine andere Gemeinde.

Es sind drei mögliche Varianten zu unterscheiden:

1. Die Eingemeindung von Typ-3-Gemeinden in Typ-1-Gemeinden kann grundsätzlich als unproblematisch beurteilt werden. Die „potentiellen Siedlungsbereiche“ sind zeichnerisch als Flächen festgelegt, der Zuwachs muss auf dieser Fläche realisiert werden. Eine Veränderung findet nur im Bezug auf die Berechnungsgrundlage statt. Die 50% Einwohnerzuwachs sind nun auf Grundlage der Einwohnerzahl der Großgemeinde zu berechnen. 

2. Bei Eingemeindungen von Typ-3-Gemeinden in Typ-2-Gemeinden kommt es zu einer Ausweitung des Wachstumspotentials auf Grundlage der neuen Einwohnerzahlen der Großgemeinde. Zusätzlich kann nun das zugestandene Wachstumspotential auf der Gesamtfläche der neuen Gemeindefläche realisiert werden. 

3. Durch die erhöhte Einwohnerzahl der Großgemeinde ergibt sich auch bei der Eingemeindung von Typ-3- in Typ-3-Gemeinden ein erhöhtes Wachstumspotential. Die 10% Wachstumspotenzial berechnen sich nun auf Grundlage der Einwohnerzahl der Großgemeinde und könnten konzentriert in einem Ortsteil der Großgemeinde realisiert werden.  
Auswirkungen auf Typ-2-Gemeinden

Bei einer Betrachtung der schon verwirklichten Siedlungserweiterungen (Stand 2000) ergibt sich, dass auch die neuen Großgemeinden zum überwiegenden Teil ihr Wachstumspotential bereits ausgeschöpft haben. Nur 5 berlinferne potentielle Großgemeinden Groß Kreutz, Ketzin, Kremmen, Trebbin und das untere Dahmeland haben ihre theoretischen Zuwachsmöglichkeiten von 25% noch nicht erreicht. In diesen potentiellen Großgemeinden liegen 22 Typ-3-Gemeinden die nun ein Wachstum von 25% realisieren dürfen. 14 dieser Gemeinden haben noch nicht einmal die ihnen bisher zugestandenen 10% Wachstum ausgeschöpft. Bis zum Jahr 2010 scheint für diese zukünftigen Ortsteile am Rande des engeren Verflechtungsraumes nur ein geringer Entwicklungsdruck zu bestehen. 
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Quelle: MI – Gemeindeneugliederungsgesetz, LDS (Stand 30.4.2003), eigene Ergänzungen.
Beispiel: Die neugebildete Großgemeinde Groß Kreutz/Emster in der Region Havelland-Fläming gehört zu den 5 Gemeinden am Rande des eV die ihre zugestandenen Entwicklungspotentiale bis zum Jahr 2000 nicht ausgeschöpft haben. Die Gemeinde ist aus dem Amt Groß Kreutz und einzelnen Gemeinden des Amtes Emster entstanden. Die Problematik ergibt sich aus der Situation, dass die ehemalige Gemeinde Groß Kreutz im LEP eV als Typ-2-Gemeinde definiert wurde, real aber seit 1990 am Schrumpfen ist (- 2,3%) Die eingemeindeten Ortsteile im engeren Verflechtungsraum sind hingegen um 3,7% gewachsen. Zusätzlich sind drei Gemeinden des äußeren Entwicklungsraumes eingemeindet worden, die zusammen eine Siedlungsentwicklung von 62,7% aufweisen. Die neue Großgemeinde ist somit insgesamt seit 1990 um 25, 8% gewachsen und hätte ihr zugestandenes Wachstumspotential ausgeschöpft. 

Offen bleibt die Frage, ob die Gemeinde ihr Potential nun ausgeschöpft hat oder die Ortsteile im engeren Verflechtungsraum abzüglich ihrer bereits realisierten Entwicklung von knapp 4% zukünftig noch um 21% wachsen dürfen. 

Die Gemeinde ist einer von fünf Fällen, in denen die Eingemeindungen über die Grenzen des engeren Verflechtungsraumes hinausgehen. Die Anpassung des derzeit festgelegten Abgrenzungsverlaufes gegenüber dem äußeren Entwicklungsraum erscheint hier notwendig. 

Eine mögliche Regelung könnte wie folgt aussehen. Liegt der Hauptort (Namensgeber) der neuen Großgemeinde innerhalb des engeren Verflechtungsraumes sind die Grenzen nach außen zu verschieben. Liegt er außerhalb des engeren Verflechtungsraumes sind sie nach innen zu verschieben und die Großgemeinde wird dem äußeren Entwicklungsraum zugerechnet (vgl. anschließende Karte).


Quelle: MI (Stand 08/02), LDS (Stand 09.09.2002), Gemeinsame Landesplanungsabteilung der Länder Berlin und Brandenburg.

Auswirkungen auf Typ-3-Gemeinden 

Nur die heutige Großgemeinde Nauen hat ihre Wachstumswerte (10%) noch nicht erreicht und weißt eher rückläufige Entwicklungen von – 3% auf (ausgehend von 1990, Stand 2000). Alle anderen Typ-3-Gemeinden haben ihre Orientierungswerte erreicht oder liegen weit darüber. 

Problematisch ist, dass ehemalige Gemeinden die ihr zugestandenes Wachstumspotential noch nicht genutzt haben (64 Typ 3) nun aber mit Gemeinden fusionieren die ein überproportionales Wachstum aufweisen. Der durchschnittlich schon realisierte Zuwachs der neuen Großgemeinde liegt nun aber über den zugestandenen 10%. Eine weitere Entwicklung der Gemeinde und ihrer Ortsteile wäre somit aus landesplanerischer Sicht ausgeschlossen. 

3.12.2 Zwischenfazit

Die zuvor genannten Auswirkungen der Gemeindegebietsreform auf die Festlegungen im LEP eV sind durch geringe textliche Anpassungen innerhalb der Regionalpläne auszugleichen. Eine landesplanerische Steuerung könnte über die Konzentration von  Wachstumspotentialen auf die Hauptorte oder Kern
bereiche der neuen Großgemeinden hergestellt werden (textliche Festlegung). Inwieweit dies in die kommunale Planungshoheit eingreift bleibt zu prüfen.

3.13 Landesentwicklungsplan Flughafenstandortentwicklung (LEP FS) – Entwurf vom 25. Juni 2002

Der folgende Abschnitt benennt die Hauptinhalte des LEP FS und stellt sein Verhältnis zum LEP eV dar. Abschließend wird kurz erläutert, in welcher Form die Gemeindegebietsreform den Plan tangiert und dieser in Teilen schon auf sie abgestimmt ist. 

Planungsanlass

Das OVG Frankfurt hat das Ziel (Z) 6.5.1 des LEP eV (Planung und Ausbau sind vordringlich zu betreiben, Freihaltung von Flächen) zum Ausbau des Flughafens Schönefeld für nichtig erklärt. Begründet wurde dies dadurch, dass das Ziel erst nach Abschluss der Beteiligung in den Plan aufgenommen wurde. Der nun im Entwurf von 2002 vorliegende Landesentwicklungsplan Flughafenstandortentwicklung (im Folgenden LEP FS genannt) hat deshalb zum Ziel eine umfassende Regelung und verbindliche Grundlagen für die Standortsicherung des Flughafens zu treffen. 

Hauptinhalte

Der LEP FS beschränkt sich auf wenige festgelegte Ziele der Raumordnung. Er definiert die Flughafenfläche und benennt drei verschiedene Planungszonen, in denen Siedlungsbeschränkungen bzw. Bauhöhenbeschränkungen festgelegt sind. 

· Innere Planungszone I – Planungsverbot für Wohnnutzungen und lärmschutzbedürftige Einrichtungen

· Mittlere Planungszone II – Planungsverbot für Wohnnutzungen, Ausnahmen möglich

· Äußere Planungszone – Bauhöhen-beschränkung, Angabe von maximalen Bauhöhen

Des Weiteren sind Verkehrstrassen des Schienen- und Straßenverkehrs dargestellt sowie Korridore für Trassen der beiden Verkehrsträger. Der genaue Trassenverlauf innerhalb der Korridore benötigt aber weiteren Abstimmungsbedarf.

Verhältnis zum LEP eV

Die Festlegung im LEP eV, welche im Umfeld des Flughafens Schönefeld einen „potentiellen Siedlungsbereich“ ausweist, wird durch die im LEP FS flächenhaft dargestellte Zone der Siedlungsbeschränkung eingeschränkt und geändert. Der „potentielle Siedlungsbereich“ liegt nach der Gemeindegebietsreform innerhalb der Großgemeinde Schönefeld. Eine weitere Siedlungsentwicklung ist hier durch die Siedlungsbeschränkungen der Flughafenplanung nur im Norden möglich. Zudem hat die Gemeinde Schönefeld mit 71% Siedlungserweiterung längst ihr zugestandenes Potential erreicht. Die Landesplanung wollte mit der Festlegung des potentiellen Siedlungsbereiches gewerbliche Neuansiedlungen um den Flughafen konzentrieren. 

In einem weiteren Punkt wurde der LEP eV durch den LEP FS ergänzt. Das bisherige Ziel Z 5.2/3, das Altglienicke/Bohnsdorf und die Gemeinde Schönefeld als Handlungsschwerpunkt festlegt, wird ergänzt durch den Handlungsschwerpunkt Flughafenumfeldentwicklung.
 

3.13.1 Ziele und die Gemeindegebietsreform

Der LEP FS legt, wie zuvor erwähnt, einen eigenen Handlungsschwerpunkt Flughafenumfeldent-wicklung fest. Anzumerken ist, dass in der textlichen Fassung schon auf die Gemeindegebietsreform Bezug genommen wird. Die Festlegung bezieht sich auf namentlich genannte Gemeinden, die nach der Strukturreform auf die Ortsteile zu übertragen ist.    

Zum jetzigen Zeitpunkt der Gemeindegebietsreform sind von der inneren Planungszone I die Gemeinde Blankenfelde/Mahlow mit den Ortsteilen Mahlow, Blankenfelde, Groß-Kienitz und Dahlewitz in der Region Havelland – Fläming und die Gemeinde Schönefeld mit den Ortsteilen Selchow, Rotberg, Waltersdorf, Schönefeld, Waßmannsdorf und Kiekebusch in der Region Lausitz – Spreewald betroffen. Hinzu kommt der Ortsteil Bohnsdorf in Berlin. 

In der Begründung wird angeführt, dass die kommunale Planungshoheit zwar eingeschränkt wird und dies vor allem auf die ehemaligen Gemeinden Selchow, Waltersdorf und Diepensee zutrifft. Die GL führt hierzu an, dass durch die Gemeindegebietsreform aufgrund der größeren Gemeindeflächen eine Siedlungserweiterung an anderer Stelle der Großgemeinde möglich wird.
  

Zum jetzigen Zeitpunkt werden kleinere Änderungen an dem Plan vorgenommen. Anschließend wird er noch einmal zur Beteiligung ausgelegt. 

3.14 Landesentwicklungsplan für den Gesamtraum Berlin-Brandenburg (LEP GR) 

Einordnung des LEP GR

Der LEP GR befindet sich in der Aufstellung. Er entfaltet also noch keinerlei Bindungswirkung. Seine Bezeichnung ist ein wenig irreführend, da er nur Festlegungen für den äußeren Entwicklungsraum trifft. Die irreführende Bezeichnung hat seinen Grund vermutlich in § 8 Abs. 1 Satz 1 ROG. Hier heißt es: „Für das Gebiet eines jeden Landes ist ein zusammenfassender und übergeordneter Plan aufzustellen“. Damit ist ein klarer Auftrag an die Bundesländer formuliert, dem Brandenburg mit diesem Plan nachzukommen versucht. Tatsächlich ist der LEP GR aber ein räumlicher und sachlicher Teilplan. Räumlich deswegen, weil er sich in seinen Festlegungen auf den äußeren Entwicklungsraum (äE) beschränkt, der durch § 4 LEPro und der Auflistung der zugehörige Gebietskörperschaften (Ämter, amtsfreien Gemeinden und kreisfreien Städte) im Anhang B 2 definiert ist. Sachlich, weil er Braunkohlen- und Sanierungsplangebiete außen vorlässt, für die es separate Braunkohle- und Sanierungspläne gibt und Aussagen des LEP I nur nachrichtlich übernimmt.

Charakterisierung des äußeren Entwicklungsraumes

Da der Plan ausschließlich Aussagen zum äußeren Entwicklungsraum macht, ist vielleicht erst einmal zu klären, was unter diesem äußeren Entwicklungsraum zu verstehen ist. Zunächst kann man sagen, dass er die Peripherie Brandenburgs bezeichnet. Hier leben 1,7 Mio. Einwohner auf einer Fläche von 25.000 qkm, was einer Einwohnerdichte von 70 Einwohner/qkm entspricht. Zum Vergleich: Im engeren Verflechtungsraum leben 800 EW/qkm
 und in der BRD im Durchschnitt 231 EW/qkm.
 Damit gehört der äE zu den am geringsten besiedelten Räumen Deutschlands. Außerdem ist der Raum durch Bevölkerungsverluste, vor allem durch Sterbeüberschuss/Geburtendefizit, aber auch Wanderungsverluste gekennzeichnet. In den Jahren 1992-97 verlor der Raum 10.000 Einwohner/Jahr. Prognosen rechnen damit, dass der Bevölkerungsrückgang und die Schrumpfung der Städte auch nach dem Jahr 2015 anhalten werden.

Die übergeordnete Raumstruktur des äE gliedert sich in 3 Oberzentren (Cottbus, Brandenburg an der Havel und Frankfurt/Oder) und 25 Mittelzentren (s. S. 28). Im Übrigen ist das siedlungsstrukturelle Erscheinungsbild überwiegend ländlich geprägt.

Den Zentralen Orten, insbesondere den Regionalen Entwicklungszentren, auf die im Abschnitt LEP I erstmals hingewiesen wurde, kommt bei der Sicherung und Stabilisierung der Siedlungsstruktur und des Versorgungsgefüges im äE eine besondere Bedeutung zu. Diese besondere Bedeutung ergibt sich aus § 10 Abs. 2 LEP GR und kommt vor allem darin zum Ausdruck, dass die verfügbaren Mittel aus der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur die Entwicklungs- und Wachstumsmöglichkeiten der strukturschwächsten Regionen verbessern sollen. Diese Mittel werden prioritär den regionalen Kompetenzschwerpunkten, die die Regionalplanung festlegt, den landesplanerisch ausgewiesenen Standorten für eine industriell-gewerbliche Entwicklung gemäß § 12 LEPro, den Kurorten und den Regionalen Entwicklungszentren zugeordnet.
 
Festlegungen für den äußeren Entwicklungsraum – Aussagen des LEP GR 

Allgemein kann festgestellt werden, dass der Plan Ziele (z.B. ökologisch wirksames Freiraum-verbundsystem gem. Z 3.2.1) und Grundsätze (z.B. Vorbehaltsgebiet – hochwassergefährdeter Bereich) der Raumordnung und Landesplanung für den Teilraum darstellt. 

Aufgrund seines kleinen Maßstabes (1:300.000) und der Planungsebene ist der Plan in seinen Darstellungsmöglichkeiten begrenzt, was schon auf den ersten Blick an der recht übersichtlichen Legende zu erahnen ist. Dennoch beinhaltet er die in § 7 Abs. 2 ROG definierten Mindestfestlegungen zur Raumstruktur, die ein Landesentwicklungsplan vorweisen sollte. Folglich enthält der Plan Festlegungen zur anzustrebenden Siedlungsstruktur, zur anzustrebenden Freiraumstruktur und für zu sichernde Standorte und Trassen der Infrastruktur.

Der Plan enthält hauptsächlich flächenbezogene Festlegungen, wie:

· das ökologisch wirksame Freiraum-verbundsystem (nach Z 3.2.1)

· die Vorranggebiete für Hochwasserschutz (nach Z 4.6)

· die Vorbehaltsgebiete hochwassergefährdeter Bereiche (nach G 4.4) 

· Vorsorgestandorte (nach Z 1.3.6) und 

· Verkehrsverbindungen, also netzförmiger Verkehrsinfrastruktur, in Form von Schienenverbindungen (nach Z 2.2.1 und 2.2.2), Straßenverbindungen (nach Z 2.3.1 und Z 2.3.2) und Wasserstraßenverbindungen (nach Z 2.4.1)

Diese flächenbezogenen Festlegungen sind hinsichtlich unseres Projektthemas aber uninteressant, da sie nichts an Gültigkeit (oder besser Steuerungskraft) durch die Gemeindegebietsreform verlieren. Auch die mittels Signatur dargestellten Verkehrsinfrastrukturstandorte sind für uns uninteressant, da sie räumlich konkretisiert sind und somit unabhängig von administrativen Veränderungen. In dieser Hinsicht gibt der Plan für unser Projektthema nicht viel her. Dennoch gibt es auch relevante, also gemeindebezogene Festlegungen, auf die wir nun eingehen werden. 

Festlegungen zur Siedlungsstruktur

Die im LEP GR dargestellte Siedlungsstruktur ist dem LEP I – Zentralörtliche Gliederung entnommen und stellt damit keine Neuregelung dar. Die Landesplanung bezieht sich auf ihrer großräumlichen Ebene nur auf die von ihr im LEP I festgelegten Ober- und Mittelzentren, die mitsamt ihrer Gemeindegebiete dargestellt sind (die Bezeichnung Oberzentrum Brandenburg bezieht sich nicht nur auf die physisch abgrenzbare Stadt, sondern auf die kommunale Gebietskörperschaft Stadt).

Auf diese, in der Karte verorteten Gemeindegebiete der Ober- und Mittelzentren, beziehen sich allerhand textliche Festsetzungen. Hier haben wir also gemeindebezogene Festsetzungen, deren Geltungsbereich durch die Gemeindegebietsreform in vielen Fällen verändert (oder besser vergrößert) wird. So bekam bspw. das Oberzentrum Cottbus drei kleine Gemeinden und das Mittelzentrum Pritzwalk 11 Gemeinden zu seinem Gemeindegebiet dazu
, womit sich die Gemeinde Pritzwalk in ihrer Fläche verdoppelt haben dürfte. 

Hieraus ergibt sich folgendes Problem: Gemäß Z 1.2.1 soll der regionale Entwicklungsbedarf in den Ober- und Mittelzentren befriedigt werden und auch § 7 des LEPro sagt aus: die Siedlungsentwicklung ist auf zentrale Orte, insbesondere die Regionalen Entwicklungszentren auszurichten. Dabei ist gemäß Z 1.1.6 in den Gemeinden mit ober- oder mittelzentraler Funktion eine unbegrenzte Siedlungsflächenentwicklung möglich. Alle anderen Gemeinden des äE dürfen nur im Rahmen der Eigenentwicklung um maximal 10% innerhalb von 20 Jahren wachsen, wobei Wachstum in diesem Fall eine Zunahme von Wohneinheiten gegenüber dem Stand vom 31.12.1999 bedeutet. Damit entsprechen diese Gemeinden den Typ-3-Gemeinden des LEP eV. 

Wie und wo in den Ober- und Mittelzentren Entwicklung nun genau stattfinden soll, wird in den folgenden Grundsätzen und Zielen des LEP GR angedeutet: In der Begründung zum Grundsatz 1.1.1 heißt es, dass die Entwicklungsmaßnahmen sich auf den jeweiligen Hauptortsteil einer Gemeinde konzentrieren sollen. Diese an sich gut formulierte räumlich definierte Eingrenzung von Entwicklungsmaßnahmen ist sinnlos, da sowohl Begründungen zu Zielen als auch zu Grundsätzen keine Verbindlichkeit haben. Warum man dann überhaupt teilweise ellenlange Begründungen schreibt, bleibt schleierhaft.

Als nächstes ist G 1.1.3 anzuführen. Hier wird einmalig im LEP GR konkret ein sich durch die Gemeindeneugliederung ergebendes Problem thematisiert, indem es heißt: „Soweit im Zuge der Gemeindeneugliederung eine Gebietskörperschaft mit mehreren historischen Ortsteilzentren entsteht, soll sich die Siedlungsentwicklung auf eine bestandsanteilige Schwerpunktsetzung mit Orientierung auf den historisch gewachsenen Hauptort konzentrieren.“ Des Weiteren steht in G 1.1.3 geschrieben, dass sich die Siedlungsentwicklung an den Zugangsstellen des Schienenverkehrsnetzes orientieren soll. Warum diese beiden (wichtigen und gut zur Steuerung von Entwicklung geeigneten) Formulierungen von der Landesplanung nur als wegwägbarer Grundsatz und nicht als Ziel definiert wurden, bleibt, zumindest hinsichtlich der Intention der Landesplanung, Freiräume zu sichern und Siedlungsentwicklung zu konzentrieren, fraglich und ist mehr als inkonsequent. 

Schließlich findet man aber doch ein Ziel, was helfen könnte die Siedlungsentwicklung auf die vorhandenen Siedlungskerne zu konzentrieren und das Bauen auf der grünen Wiese zu verhindern. Es handelt sich hierbei um Z 1.1.4, welches verlangt, dass die Entstehung von Streu- und Splittersiedlungen, sowie das Entstehen von bandartigen Siedlungen zu vermeiden ist. Insgesamt bleibt aber bis hierhin festzuhalten, dass die Probleme, die sich aus der Gemeindeneugliederung ergeben können, kaum bzw. unzureichend thematisiert werden und der Siedlungsentwicklung viel Raum gegeben wird, ohne dass die Möglichkeiten geschaffen wurden, steuernd oder ordnend eingreifen zu können. 

Interessant wird es dann noch einmal bei den textlichen Ausführungen zu „Raumbedeutsamen Funktionen der Siedlungsentwicklung im äE“. Damit sind vor allem Einzelhandelsbetriebe und Kultur- und Unterhaltungsvorhaben gemeint, die in der Regel eine Geschossfläche größer als 1.200 qm aufweisen.
 Gemäß Z 1.3.3 sind raumbedeutsame Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten Zentralen Orten zuzuordnen. Was zentrenrelevant ist und was nicht, kann man einer Liste auf Seite 22-23 im LEP GR entnehmen. Beträgt die Geschossfläche mehr als 5.000 qm sind solche Einrichtungen in der Regel nur Zentren mittel- oder oberzentraler Funktion zuzuordnen, denn man kann davon ausgehen, dass der Einzugsbereich eines solchen Einzelhandelsbetriebes zur Erzielung des benötigten Kaufkraftaufkommens in jedem Fall den zentralörtlichen Verflechtungsbereich von Grund- und Kleinzentren wesentlich übersteigt.

Dies bedeutet, dass raumbedeutsame Einzelhandelsbetriebe den Zentren zuzuordnen sind. Liest man den nächsten Absatz des Z 1.3.3, kann man im Umkehrschluss zu der Antwort kommen, dass raumbedeutsamen Einzelhandelsbetrieben in der Regel innerhalb der geschlossenen Siedlungsbereiche des gewachsenen Hauptortes (Kernbereich = Stadtkern = analog des Kerngebietes der BauNVO) zulässig sein sollen. Warum man das nicht so eindeutig in den ersten Absatz formuliert, sondern wie folgt im zweiten Absatz verklausuliert, ist nicht nachzuvollziehen. Im zweiten Absatz heißt es sinngemäß: Die Ansiedlung von raumbedeutsamen Einzelhandelsbetrieben außerhalb der geschlossenen Siedlungsbereiche des gewachsenen Hauptortes (Kernbereich) von Zentralen Orten ist nur möglich, wenn der Einzelhandelsbetrieb zentrenverträglich ist, also: 

· das angebotene Sortiment nicht zentrenrelevant ist und

· die Kaufkraftverluste anderer Zentren einen Schwellenwert von 10 % nicht überschreiten
 

und der räumliche Zusammenhang zum vorhandenen Siedlungsbereich gewahrt bleibt. Dies ist laut Begründung zu diesem Absatz dann gegeben, wenn das Vorhaben im Innenbereich liegt und eine enge räumliche und funktionale Verknüpfung bzw. Verknüpfbarkeit (z.B. kurzer Fußweg) mit dem geschlossenem Siedlungsbereich des gewachsenen Hauptortes (Kernbereich) vorliegt. Kritisch kann man hier anmerken, dass die Formulierung „enge räumliche und funktionale Verknüpfung“ ungenau und relativ ist und somit jede Menge Interpretationsspielraum zulässt.

Was der dritte Absatz aussagen soll ist völlig unklar. Hier wird eine Regelung für den Fall getroffen, den man mit den beiden ersten Absätzen eigentlich verhindern will, nämlich die Ansiedlung eines raumbedeutsamen Einzelhandelsbetriebes außerhalb eines Zentralen Ortes. Die Landesplanung unterstellt sich damit selbst, nicht in der Lage zu sein, die von ihr aufgestellten Ziele zu verwirklichen und führt sich damit selbst ad absurdum.
Als letztes sei der G 1.3.5 erwähnt. In ihm heißt es, dass raumbedeutsame Kultur- und Unterhaltungsvorhaben räumlich nach Lage und Größe so eingeordnet werden sollen, dass von ihnen keine nachteiligen Auswirkungen auf die Zentrenstruktur ausgehen. Auch diese Formulierung ist uneindeutig und vielseitig auslegbar.

3.14.1 Zwischenfazit – und offene Fragen für die Weiterarbeit im Projekt

Der Planentwurf berücksichtigt nur teilweise die neuen Amts- bzw. Gemeindegrenzen. So ist die enorme Vergrößerung des Mittelzentrums Wittstock/Dosse noch nicht im LEP GR berücksichtigt. Damit beruht der Plan also nicht mehr auf aktuellen Zuständen. 

Durch die Vergrößerung der Gemeinden mit ober- und mittelzentraler Funktion ergeben sich, so wie die gemeindebezogenen Festlegungen derzeit textlich formuliert sind, definitiv landesplanerische Steuerungsverluste, da:

· größtenteils ungenaue Formulierungen zu finden sind  

· das Wichtige und deutlich Formulierte zu oft lediglich als Grundsatz aufgenommen wurde oder gar nur in den rechtlich unverbindlichen Begründungen zu den Zielen bzw. Grundsätzen steht. 

Insgesamt sehen wir eine Diskrepanz zwischen der Intention der Landesplanung die Entwicklung räumlich zu konzentrieren und der rechts-verbindlichen Umsetzung dieser Intention. Es werden unserer Meinung nach zu wenige und zu unzureichende Möglichkeiten durch den LEP GR geschaffen, die es ermöglichen, entsprechend der eigentlichen landesplanerischen Ideen, steuernd einzugreifen. Nach den Expertengesprächen in den Regionalen Planungsstellen sehen wir uns in dieser Meinung bestätigt, denn es wurde offensichtlich, dass auch die Regionalplaner genauere Anweisungen von der Landesplanung erwarten. So muss zunächst daran gearbeitet werden, dass der LEP GR verbindlich wird, denn er ist die Grundlage für die Erarbeitung der Regionalpläne. Außerdem muss auf der Ebene der Landesplanung die Weichenstellung erfolgen, ob man zukünftig ortsteilscharfe Festlegungen macht, oder die Planungshoheit der Gemeinde über alles stellt. Ein großes Problem besteht unserer Ansicht darin, dass der obsolet werdende LEP I unreflektiert in den LEP GR übernommen wurde. 

Im Gegensatz zur Meinung einiger Regionalplaner die wir (Projektgruppe) besucht haben, denken wir (Verfasser dieses Kapitels), dass es sich lohnt sich auch in Zeiten von Nullwachstum bzw. Schrumpfung mit dem planerischen Instrumentarium zu beschäftigen. Sicher sind Steuerung und Ordnung bei sich entwickelnden, wachsenden Räumen wichtiger, dennoch bedarf gerade ein schrumpfender oder stagnierender Raum räumlicher Planung die Vorhandenes sichert oder geordnet und sozialverträglich zurückbaut. Wir denken, dass auch Schrumpfung gesteuert werden muss und dass es eine spannende Aufgabe ist, die Versorgung der Bevölkerung in schrumpfenden Regionen zu organisieren. Dazu bedarf es genauso wie in wachsenden Regionen planerischer Steuerungsinstrumente, nur eben anderer. Abgesehen davon gibt es ja auch noch Gebiete in Brandenburg in denen Entwicklung stattfindet.

Im Bezug auf die Landesplanung ergeben sich im Zusammenhang mit der Gemeindegebietsreform für uns folgende grundsätzliche Fragen: Wie stark und genau sollen die Wirkungskraft und Zielgenauigkeit der Landesplanung gegenüber den nachfolgenden Planungsebenen sein? Wie kleinräumig müssen die Aussagen der GL sein, um ihre Steuerungskraft zu behalten? Oder: Inwieweit darf durch landesplanerische Festlegungen die kommunale Planungshoheit eingeschränkt werden? 

Zusätzlich sind auf Ebene der Landesplanung Anpassungen aufgrund der negativen demographischen wie ökonomischen Entwicklung im Gesamtplanungsraum vorzunehmen.

Aus unserer Sicht wäre es deshalb wichtig verbindliche, zukunftsrelevante und den aktuellen Gegebenheiten angepasste Grundlagen für die nachgeordnete Regionalplanung zu schaffen. 

Dazu gehört: 

· die Fertigstellung des LEP GR und die Überarbeitung des LEP I auf Grundlage der beschriebenen Veränderungen,

· Konzentration der Siedlungsentwicklung auf Hauptorte oder Kernbereiche der Großgemeinden (offenen Frage > wie kleinräumig sollen die landesplanerischen Festlegungen sein).

· Begründungen zu Zielen und Grundsätzen mit Regelungsgehalt sollen in den Text von Zielen oder Grundsätzen eingearbeitet werden.

· Beabsichtigte Zielvorstellungen sollten tatsächlich als Ziel verbindlich festgeschrieben werden und nicht in wegwägbare Grundsätze verpackt werden.

· Insgesamt sollten die textlichen Festsetzungen weniger schwammig sein und sich stärker an den Inhalten des LEPro orientieren.

· Zeichnerisch flächengenaue Festlegungen bieten eine größere Steuerungsgenauigkeit als textliche Festlegungen. 

4 Die fünf Regionen Brandenburgs

4.1 Region Havelland-Fläming

4.1.1 Allgemeine Information

Die Region Havelland-Fläming liegt im Westen des Landes Brandenburg und setzt sich aus den drei Landkreisen Havelland, Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming sowie den beiden kreisfreien Städten Potsdam (Landeshauptstadt Brandenburgs) und Brandenburg an der Havel zusammen.

Auf einer Fläche von 6.800 km² erstreckt sich die Region von der westlichen und südwestlichen Stadtgrenze Berlins bis an die Grenzen Sachsen-Anhalts.

Sie ist geprägt von den Überformungen der letzten Eiszeit (Altmoränenrücken des Flächenbarnims, Baruther Urstromtal, Teltower Platte). 

Durch die Ausweisung zahlreicher Naturparks existiert u.a. der flächengrößte Bestand von Großschutzgebieten und Landschaftsschutzgebieten im Land Brandenburg, daneben findet sich u.a. noch die bedeutende Flussauenlandschaft Unteres Havelland.

51 % der Fläche werden landwirtschaftlich genutzt. 

Bevölkerung/ Beschäftigung

In der bevölkerungsreichsten Region Brandenburgs leben ca. 720.000 Personen
, was 23 % der Gesamtbevölkerung Brandenburgs entspricht. Die Einwohnerdichte liegt bei durchschnittlich 373 EW/km², betrachtet man lediglich die Landkreise ohne die kreisfreien Städte der Region kommt man zu einem Wert von 102 EW/km². Die höchste Einwohnerdichte weist die Landeshauptstadt Potsdam auf (1.180 E/km²
), die niedrigste der Landkreis Teltow-Fläming (76 E/km²
).

Die Bevölkerungsentwicklung seit 1990 führte in den kreisfreien Städten zu einer durchschnittlichen Nettoabwanderung von 11%, wobei Potsdam mit 8%
 den niedrigsten Wert aller kreisfreien Städte Brandenburgs aufweist. Diese Wanderungsverluste sind überwiegend auf Suburbanisierungsprozesse zurückzuführen. In den Landkreisen kam es zu einem Gewinn von durchschnittlich 12 %, wobei in allen drei Kreisen eine gegenläufige Entwicklung zwischen eV und äE ablesbar ist. So nahm z.B. im Kreis Teltow-Fläming die Quote im äE seit 1990 um 7%
 ab, während sie innerhalb des gleichen Zeitraum im eV um 21 % zunahm. 80 % der Zuzügler
 in den engeren Verflechtungsraum dieses Kreises kamen aus Berlin. Auch im Kreis Potsdam-Mittelmark verdoppelten die Gemeinden im Umland von Berlin ihre Einwohnerzahl beinahe durchgängig. Im Kreis Havelland leben ¾ der Bewohner in dem einen Viertel der Gemeinden, die im eV liegen.

Wirtschaft

In der Gesamtregion ist ein ausgeprägtes Ost-West-Gefälle ablesbar, d.h. in allen Kreisen existieren ausgeprägte strukturelle Unterschiede. Zwischen 1990 und 1999 stiegen in allen drei Kreisen innerhalb des eV Wirtschaftskraft und Beschäftigtenzahl an, im äE jedoch kam es zu deutlichen Verlusten
. Der Gesamtdurchschnitt aller Kreise beim Zuwachs an Beschäftigten (eV und äE) liegt bei 10 %, in den beiden kreisfreien Städten kam es dagegen zu einem durchschnittlichen Verlust von 27 % der Arbeitsplätze. 

Die Bruttowertschöpfung der Region liegt im Mittel bei 5,4 %. Vergleichend betrachtet handelt es sich um die wirtschaftsstärkste Region Brandenburgs.

Die durchschnittliche Arbeitslosenquote liegt bei 16,7%, welche sich in den Kreisen recht ausgeglichen darstellt. Anders in den beiden kreisfreien Städten: So liegt die Quote der Stadt Brandenburg an der Havel bei 23,6 %
, in der Stadt Potsdam bei 11,1%

Bei der Betrachtung der Pendlerbeziehungen kann Brandenburg an der Havel aufgrund kaum vorhandener Beziehungen zu den Umlandkreisen außer Betracht bleiben. Die Stadt Potsdam weist dagegen eine starke Verflechtungsbeziehung mit dem Landkreis Potsdam-Mittelmark auf. Generell ist ein hoher Einpendlerüberschuss zu verzeichnen, wobei 40 % der Pendler aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark kommen. 28 % der Potsdamer Auspendler pendeln in den sie umgebenden Kreis ein. Ein weiteres Drittel der Potsdamer pendelt nach Berlin aus
, ebenso wie auch aus dem Kreis Potsdam-Mittelmark ein Drittel nach Berlin auspendelt. 22% der Einpendler des Landkreises kommen aus Berlin
. Im Kreis Havelland herrscht ein hoher Auspendlerüberschuss, der zu 50 % auf Berlin ausgerichtet ist. Jeweils ein Drittel der Einpendler fahren nach Rathenow und Falkensee
. Teltow-Fläming weist ebenfalls einen hohen Auspendlerüberschuss auf, zu 85 % nach Berlin
.

Infrastruktur

Es existiert eine gute Einbindung in die überörtliche Verkehrsinfrastruktur. So durchlaufen die Region fünf Autobahnen (A 2, A 9, A 10, A 13, A 24) , sechs ICE-/IC-/IR-Strecken sowie 5 Regional-Expresslinien.

Die Elbe-Havel-Schifffahrtstraße sowie der Teltow- und Havelkanal queren die Region. 

4.1.2 Gemeindestruktur

In der Region Havelland-Fläming bestanden vor der Gemeindegebietsreform 330 Gemeinden, davon waren 12 amtsfrei, die anderen in 38 Ämtern organisiert.

Am Ende der Freiwilligkeitsphase der Gemeindegebietsreform (31. März 2002) hatte sich die Zahl auf 84 Gemeinden reduziert. 

4.1.3 Regionalpan

Als einzige Region des Landes Brandenburg verfügte Havelland-Fläming seit 1998 über einen rechtswirksamen integrierten Regionalplan. Dieser wurde jedoch mit einem Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes Frankfurt/Oder vom 09.10.2002 als Ergebnis einer Normenkontrollklage (Fehler bei der Bekanntmachung - Veröffentlichung in der Beilage des amtlichen Anzeigers, nicht im Amtsblatt) für nichtig erklärt
. Seit März 2000 wurde an der Fortschreibung des damals noch gültigen Plans gearbeitet. Die GL verweigerte jedoch die Genehmigung, solange der LEP GR nicht verabschiedet war. Perspektivisch existiert die Vorstellung eines Regionalplans 2020
.

Ein sachlicher Teilplan Windenergienutzung befindet sich momentan in der zweiten Beteiligung. 

4.1.3.1 Zentralörtliche Gliederung

Für die Region Havelland-Fläming wurden insgesamt 28 zentralörtliche Funktionen
 ausgewiesen, welche sich relativ gleichmäßig über die Region verteilen: zwei Oberzentren (Potsdam, Brandenburg an der Havel), fünf Mittelzentren (Belzig, Jüterbog/Luckenwalde, Ludwigsfelde, Nauen, Rathenow), vier Grundzentren mit Teilfunktion Mittelzentrum (Falkensee, Premnitz, Teltow, Werder[Havel]), zehn Grundzentren (Beelitz, Brück, Dahme, Friesack, Ketzin, Lehnin, Trebbin, Treuenbrietzen, Ziesar, Zossen) und sieben Kleinzentren (Baruth, Groß Kreutz, Michendorf, Nennhausen, Niemegk, Rhinow, Wiesenburg). Bestand mit diesen Orten vor der Gemeindegebietsreform (GGR) für 11,8 % der Gemeinden eine zentralörtliche Ausweisung, hat sich nun der Anteil im Verhältnis auf 30 % der Gemeinden mit zentralörtlicher Funktion erhöht.

Nach der GGR weisen Grundzentren zum Teil gemeinsame Grenzen mit anderen Zentralen Orten auf, sowohl auf der gleichen Stufe als auch zu Orten höherer Zentralitätsstufe. 

Generell erfüllen alle Mittelzentren der Region den Kriterienkatalog des LEP I, wenngleich Belzig einen unverhältnismäßig großen Mittelbereich zu versorgen hat. 

Momentan ist der Anschluss aller Grundzentren an den ÖPNV noch gewährleistet, zukünftig könnte es jedoch Probleme geben, diesen sicherzustellen. D.h. das Kriterium der Erreichbarkeit würde in Frage gestellt bzw. nur noch über den motorisierten Individualverkehr sichergestellt sein. 

Laut Regionalplan sollen die Zentren ihre Kernlagen städtebaulich aufwerten um den drohenden Funktionsverlust als Zentrum abzuwenden. Die Auslastung und Finanzierbarkeit öffentlicher Einrichtungen im Bereich von Bildung, Kultur und Soziales ist aufgrund der finanziellen Situation der Kommunen und konkurrierender Angebote in nicht-Zentralen Orten fraglich. 

4.1.3.2 Besondere Funktionszuweisungen

Selbstversorgerorte, Ländliche Versorgerorte

Zusätzlich zu den Zentralorten des LEP eV wurden für die Region 12 Selbstversorgerorte sowie 11 Ländliche Versorgerorte im Regionalplan ausgewiesen
. Die Selbstversorgerorte liegen bis auf Wusterwitz (angrenzende Gemeinde an das Oberzentrum Brandenburg an der Havel) alle im eV , die Ländlichen Versorgerorte befinden sich alle im äE.

Siedlungsschwerpunkte

Basierend auf den Zielen des LEP eV wurden für die Region zehn potentielle Siedlungsbereiche
 festgelegt. Bei der Ausweisung der sogenannten Typ-1-Gemeinden handelt es sich um flächenhafte Darstellungen, welche somit durch die Neuordnung nach der GGR nicht tangiert werden. Als weitere Siedlungsschwerpunkte der Region wurden acht sogenannte Typ-2-Gemeinden festgelegt.

Handlungsschwerpunkte

Für die Planungsregion Havelland-Fläming wurden 14 Orte als Handlungsschwerpunkt
 nach den Kriterien des LEP eV festgelegt.

Entwicklungsschwerpunkte

Für die Region wurden zwei Unterkategorien von Entwicklungsschwerpunkten ausgewiesen: Wohnen und Arbeiten
. Der Bedarf soll auf die ausgewiesenen Orte konzentriert werden. Auch soll somit eine bessere Koordination auf der Ebene der Mittel- und Nahbereiche erreicht werden. Generell sind alle Zentralen Orte innerhalb der Region Entwicklungsschwerpunkte, es wurden jedoch ergänzend jeweils 15 weitere Gemeinden außerhalb der Zentralen Orte festgelegt. 

Eine Gemeinde (Paaren/Glien) wurde als Schwerpunkt für Messen und Ausstellungen außerhalb von Oberzentren ausgewiesen
.

Orte mit überörtlich bedeutsamer Gemeindefunktion

Ziel dieser Ausweisung ist die Bündelung raumbeanspruchender Funktionen an geeigneten Standorten. Es wurden insgesamt 35 Gemeinden als Orte mit Schwerpunktfunktion Erholung und Fremdenverkehr ausgewiesen. Diese Ausweisung gliedert sich in Orte gewässerbezogener Erholung (16 Gemeinden) und in Orte landschaftsbezogener Erholung (19 Gemeinden)
.

Ferner sind in der Region 26 Gemeinden als Ort mit Schwerpunktfunktion Siedlungskultur
, 56 Gemeinden als Ort mit Schwerpunktfunktion Landwirtschaft
 und sieben Gemeinden als Ort mit Schwerpunktfunktion für Natur und Ökologie
 ausgewiesen.

Funktionszuweisungen nach LEPro

Regionale Entwicklungszentren

Von der Landesplanung als Regionale Entwicklungszentren des Städtekranzes ausgewiesen wurden die Städte Brandenburg an der Havel und Jüterbog/Luckenwalde
.

Industriell-gewerblicher Entwicklungsstandort im äußeren Entwicklungsraum

Von der Landesplanung als solcher ausgewiesen wurde Rathenow zusammen mit Premnitz
.

Städte mit besonderem Handlungsbedarf im engeren Verflechtungsraum

Von der Landesplanung ausgewiesen wurden Dallgow-Döberitz, Beelitz/Beelitz-Heilstätten, Teltow/Stahnsdorf und Wünsdorf/Waldstadt
.

4.1.3.3 Zentrenrelevante, unbestimmte Formulierungen

Der vorliegende Regionalplan aus dem Jahre 1998 weist keinen Bezug zur GGR und den daraus resultierenden Neuordnungen auf. Somit treten im Rahmen von Eingemeindungen randstädtischer Gemeinden Probleme bezüglich der Formulierungen auf. Die im Regionalplan gemeindebezogenen Ziele, Grundsätze und Leitbilder könnten ohne Neuformulierung also auch auf die neu hinzu gekommenen Ortsteile angewandt/ausgeweitet werden.
Gemeint sind u.a. Formulierungen wie „Siedlungsflächen sind innenstadtnah bereitzustellen
“, „Ein großes, ländlich geprägtes Gebiet soll in Zukunft versorgt werden
“, „Versorgungsfunktionen sollen für ein großes verstädterndes Umland ausgebaut werden
“, „Die Planung ist mit den Nachbargemeinden intensiv abzustimmen
“ und „Kurort, zentrale Funktion für den Tourismus
“, .

Mögliche Folgen dieser Funktionsaufwertung wären eine ungewollte Landschaftszersiedlung, Flächenfraß etc.

4.1.4 Auswirkungen der Gemeindegebietsreform

Großgemeinden mit mehreren Ortsteilen zentralörtlicher Funktion

Gemeinden mit mehreren Ortsteilen zentralörtlicher Funktion bis zur Ebene der Kleinzentren existieren infolge der GGR nicht.

Großgemeinden mit mehreren Ortsteilen sonstiger Funktion

Als Folge von Eingemeindungen im Rahmen der GGR existieren nun zahlreiche Gemeinden mit mehreren Funktionszuweisungen. Die genaue Aufstellung ist der Tabelle Havelland-Fläming zu entnehmen. 

Aus der Betrachtung derselben ergibt sich folgende Typisierung: 

1. Gemeinden ohne Funktionszuweisung

2. Gemeinden mit einer bereits vor der Gemeindegebietsreform existierenden Funktionszuweisung ohne Eingemeindungen

3. Gemeinden mit mehreren bereits vor der Gemeindegebietsreform existierenden Funktionszuweisung ohne Eingemeindungen

4. Gemeinden ohne Funktionszuweisung vor der Gemeindegebietsreform aber mit Eingemeindungen von Gemeinden mit Funktionszuweisungen

5. Gemeinden mit mehreren bereits vor der Gemeindegebietsreform existierenden Funktionszuweisungen und Eingemeindungen einer Gemeinde mit Funktionszuweisung

6. Gemeinden mit mehreren bereits vor der Gemeindegebietsreform existierenden Funktionszuweisungen und Eingemeindungen mehrerer Gemeinden mit Funktionszuweisungen, dabei zu unterscheiden in:

a. Neue Ortsteile gleicher Funktionszuweisung

b. Neue Ortsteile verschiedener Funktionszuweisung

7. Neu gebildete Gemeinden ohne Funktionszuweisung

8. Neu gebildete Gemeinden mit einer Funktionszuweisung

9. Neu gebildete Gemeinden mit mehreren Funktionszuweisungen, dabei zu unterscheiden nach:

a. Neuen Ortsteilen gleicher Funktionszuweisung

b. Neuen Ortsteilen verschiedener Funktionszuweisung

10. Gemeinden, in denen jeder Ortsteil nun eine Funktionszuweisung besitzt

Eingemeindungen ehemaliger Suburbanisierungsgemeinden

Eines der zentralen Argumente der GGR-Befürworter war, dass durch die Reform Zentrale Orte ihre, sie zumeist umschließenden, „Suburbanisierungsgemeinden“ „zurückbekommen“. Die nachfolgende Aussage basiert nicht auf konkreten Zahlen, sondern aus der Beobachtung von Diagrammen, entnommen dem vom Landesumweltamt herausgegebenen „Brandenburg regional 2001“. In den meisten Fällen gelang es nicht, Zentralen Orten ihre ehemaligen Bewohner wieder zuzuführen, die wenigsten „Suburbanisierungsgemeinden“ gingen eine Fusion mit den betreffenden Zentralen Orten ein.

Eingemeindungen über die Grenze zwischen engerem Verflechtungsraum und äußerem Entwicklungsraum 

Eingemeindungen bzw. „Ämterwechsel“ über die Grenze zwischen eV und äE fanden in zwei Fällen statt: 

Die Gemeinde Retzow war vor der GGR dem Amt Nauen-Land (eV) angehörig, nun dem Amt Friesack (ä. E.).

Die neu gebildete Großgemeinde Groß-Kreutz liegt mit drei Ortsteilen im eV, mit 5 Ortsteilen im äE

Vergrößerung der Siedlungsschwerpunkte durch Eingemeindungen von Typ-3- in Typ-2-Gemeinden

Innerhalb der Region Havelland-Fläming kommt es in sieben Fällen zu Fusionen von Gemeinden unterschiedlicher Typen. Generell ergibt sich folgende Typisierung: 

1. Typ-1-Gemeinde wird Großgemeinde durch Eingemeindung von Typ-2- oder Typ-3-Gemeinden unter dem Namen der Typ-1-Gemeinde ( problemlos, da deren Zuwachsrate unterhalb der anderen liegt, allerdings ist dieses Wachstum dann innerhalb des flächenhaft dargestellten Bereiches zu konzentrieren

2. Typ-2-Gemeinde wird Großgemeinde durch Eingemeindung von Typ-3-Gemeinden unter dem Namen der Typ-2-Gemeinde ( problemlos, da deren Zuwachsrate unterhalb derer von Typ-2-Gemeinde liegt, deren Name bei der Ausweisung genannt wurde, allerdings Frage nach der Konzentration von Siedlungsschwerpunkten

3. Typ-2-Gemeinde wird Großgemeinde durch Eingemeindung von Typ-3-Gemeinden unter neuem Namen ( ?

4. Typ-2-Gemeinde wird Großgemeinde durch Eingemeindung von Typ-2-Gemeinden( problemlos, da gleiche Zuwachsrate, allerdings Frage nach der Konzentration von Siedlungsschwerpunkten

5. Typ-3-Gemeinde wird Großgemeinde durch Eingemeindung von Typ-3-Gemeinden ( problemlos, da gleiche Zuwachsrate
Konkrete Gemeinden bei denen es zu Problemen kommen könnte: Groß Kreuz, Ketzin, Trebbin - bisher haben diese ihre Wachstumsmöglichkeiten noch nicht ausgeschöpft, so das es hier, aufgrund der nach der GGR modifizierten Rechengrundlage zu einer Vergrößerung der Siedlungsschwerpunkte kommen könnte. Da Groß Kreuz und Ketzin jedoch bisher noch nicht einmal ihre Eigenentwicklung ausgeschöpft haben, ist hiervon nicht auszugehen.

Eingemeindung des Nahbereiches Zentraler Orte, Betrachtung bis zur Ebene der Grundzentren

Zentrale Orte weisen einen Bedeutungsüberschuss an Funktionen auf und haben die Gemeinden ihres Nahbereiches mit Gütern ihrer Zentralörtlichkeit zu versorgen.

Infolge der GGR fusionierten mehrere Gemeinden jedoch mit „ihrem“ Zentralen Ort. Diese Fusionen betrachtend sind folgende Typen ableitbar: 

- von der Ebene der Zentralen Orte aus gesehen: 

1. Zentraler Ort, der keine Gemeinde eingemeindet hat

2. Zentraler Ort, der Gemeinden aus seinem Nahbereich eingemeindet hat

3. Zentraler Ort, der den gesamten Nahbereich eingemeindet hat 

4. Zentraler Ort, der Gemeinden anderer Nahbereiche eingemeindet hat

Des Weiteren sind Kombinationen daraus vorhanden. 

- Aus Sicht der Gemeinden: 

a. welche nur einem Nahbereich zugeordnet sind: 

1. Gemeinden, die nicht fusioniert sind,

2. Gemeinden, in Fusion mit anderen Gemeinden, aber ohne Eingemeindung in den Zentralen Ort,

3. Gemeinden, die sich mit einem Zentralen Ort zusammengeschlossen haben,

b. welche im Überlappungsbereich Zentraler Orte liegen:

1.
Gemeinden, die nicht fusioniert sind,

2.
Gemeinden, die in den höherstufigen Zentralen Ort eingemeindet sind,

3.
Gemeinden, die in den niederstufigen Zentralen Ort eingemeindet sind,

4.
Gemeinden, die sich zwischen zwei gleichstufigen Zentralen Orten entschieden haben. 

Quellen
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Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming, Regionale Planungsstelle (Hrsg.), Regionalplan, Teltow 1998

Gespräch Regionale Planungsstelle vom 03.07.03
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4.2 Region Lausitz-Spreewald

4.2.1 Allgemeine Informationen

Die Planungsregion Lausitz-Spreewald liegt im Süden Brandenburgs. Sie setzt sich aus den Landkreisen Dahme-Spreewald, Spree-Neiße, Elbe-Elster und der kreisfreien Stadt Cottbus zusammen. Die Region Lausitz-Spreewald grenzt im Südosten an die Metropole Berlin, im Westen an Sachsen-Anhalt und im Süden an den Freistaat Sachsen. Im Osten grenzt die Planungsregion durch den Landkreis Spree-Neiße an die Republik Polen. 

Der südliche Raum der Region ist durch den großflächigen Kohlenabbau geprägt. Die Hälfte des Landkreises Spree-Neiße sind von Braunkohlenflözen unterlagert. Besonders prägend sind neben den Braunkohlengebieten die zahlreichen Landschaftsschutzgebiete wie der Naturpark Niederlausitzer Landrücken oder das Biosphärenreservat Spreewald. Selbst in der kreisfreien Stadt Cottbus sind 12 % der Stadtfläche Landschaftsschutzgebiete.
 Prägend für die Region sind auch wald- und gewässerreiche Gebiete, die sich hauptsächlich südlich von Berlin erstrecken.

Infolgedessen tritt die landwirtschaftliche Nutzung in den Hintergrund. Mit 8 % erbringt der Landkreis Dahme-Spreewald den größten Anteil.
 

Bevölkerung/Beschäftigung

Die Region Lausitz-Spreewald hat derzeit 704.000 Einwohner. 50% der Bevölkerung leben in den vier größten Städten. Die Einwohnerentwicklung vollzieht sich nicht homogen. Gemeinden im engeren Verflechtungsraum profitieren von den Suburbanisierungseffekten aus Berlin. Der Ortsteil Groß Ziethen der Gemeinde Schönefeld hat seit 1991 einen Bevölkerungszuwachs von 400 % erlebt.
 Die Bevölkerungsdichte im engeren Verflechtungsraum liegt bei 195 EW/km². Im äußeren Entwicklungsraum entfallen dagegen nur 36 - 70 Einwohner auf einen km².
 Hier wird die Disparität zwischen den beiden Räumen ganz deutlich. Eine Ausnahme bildet der Landkreis Oberspreewald-Lausitz (Bevölkerungsdichte von 122 EW/km²), der teilweise von den Suburbanisierungswanderungen aus Cottbus profitiert. Ortsteile bzw. Anrainer um das Ober- und die Mittelzentren hingegen profitieren von den Suburbanisierungseffekten. Der Ortsteil Gallinchen der Gemeinde Cottbus konnte einen Bevölkerungsgewinn von 100 % verbuchen.

Fast die gesamte Region Lausitz-Spreewald ist durch hohe Arbeitslosigkeit geprägt. Der Landesdurchschnitt vom Dezember 1999 lag bei 19,2 %. Der Durchschnitt der Region kommt mit 19,42 % an dieses Mittel heran.
 Lediglich der Landkreis Dahme-Spreewald liegt mit 14,2 % deutlich unter diesem Durchschnitt. Hauptursache für die Arbeitslosigkeit ist das Wegbrechen der traditionellen Arbeitsbereiche, wie Maschinenbau, Kohle- und Energiewirtschaft. Die aufstrebenden Bereiche wie Dienstleistungen und Produzierendes Gewerbe können den Wegfall nicht kompensieren. 

In der Region gibt es ein Gefälle zwischen dem engeren Verflechtungsraum und dem äußeren Entwicklungsraum. Während im Landkreis Dahme-Spreewald der nach Potsdam zweithöchste Zuwachs an Beschäftigten verzeichnet werden konnte, gehen die Arbeitnehmerzahlen in den peripheren Bereichen stetig zurück.  

Die kreisfreie Stadt Cottbus bezieht einen Großteil seiner Arbeitsnehmer aus den angrenzenden Landkreisen. So pendelten 1999 10.000 Beschäftigte aus Oberspreewald-Lausitz täglich nach Cottbus ein. Im Gegenzug pendelten jedoch 15.000 Arbeitnehmer aus Cottbus, insbesondere nach Spree-Neiße und Sachsen, aus. Die geringste Einpendlerquote verzeichnet der Landkreis Elbe-Elster mit rund 5.000 Beschäftigten. Die Auspendlerquote von 28 % ist ebenfalls verhältnismäßig gering.
 Der Landkreis Dahme-Spreewald besitzt wie alle Berliner Umlandkreise einen Auspendlerüberschuss (25.000 Aus- und 18.000 Einpendler).

Wirtschaft

Wirtschaftlich ist die Region durch das Produzierende Gewerbe und Dienstleistungen geprägt. Der Kohlen- und Energiesektor ist immer noch von Bedeutung, jedoch nicht im Abbau, sondern in der Sanierung und Rekultivierung von Kippen. Diese Tagebaulöcher werden hauptsächlich für Naherholung und Tourismus genutzt.

Obwohl die Region ländlich geprägt ist, spielt Landwirtschaft keine Rolle. Im Landkreis Oberspreewald-Lausitz hat mit 0,8 % den niedrigsten Anteil landwirtschaftlicher Nutzflächen aller Landkreise in Brandenburg. Das Zustandekommen der Bruttowertschöpfung ist nicht homogen in der Region verteilt. Im Landkreis Oberspreewald-Lausitz leistete das Produzierende Gewerbe im Jahr 1996 einen Anteil von 50 %. Im Gegenzug trug dieser Sektor in Cottbus nur ein Viertel zur Bruttowertschöpfung bei. 

Infrastruktur

Die Region Lausitz-Spreewald ist weitgehend durch Infrastruktur erschlossen.

Es gibt insgesamt 4 großräumige Schienenverbindungen (Berlin-Cottbus-Görlitz/Breslau, Leipzig/Halle-Cottbus-Breslau/Frankfurt(Oder), Berlin-Dresden-Chemnitz, Frankfurt(Oder)-Cottbus-Dresden). Des Weiteren sind zwei überregionale Verbindungen in der Region vorhanden. Die Regionalexpresse RE 1, 2, 4 und 5, sowie zahlreiche Regionalbahnen erschließen die Region.

Das Straßennetz verfügt über 4 großräumige Verbindungen, die die Region erschließen (A13 Berlin-Dresden, A15 Autobahndreieck Spreewald-Forst, A10 Berliner Ring, A113 Schönefelder Kreuz). Überregional ist über die Landstraße L48 Anschluss an das Euro Trans-Logistic Centre (ETLC) gegeben. In der Region Lausitz-Spreewald gibt es vier Flughäfen (Schönefeld, Cottbus-Drewitz, Welzow, Neuhausen).  

4.2.2 Gemeindestruktur

Nach der Gemeindegebietsreform wird die Region Lausitz-Spreewald 169 Gemeinden aufweisen, davon befinden sich 9 Großgemeinden und 1 Amt mit 6 amtsangehörigen Gemeinden im engeren Verflechtungsraum und 29 Groß- bzw. amtsfreie Gemeinden
 und 14 Ämter
 mit einer Vielzahl von kleinen amtsangehörigen Gemeinden im äußeren Entwicklungsraum. 

4.2.3 Regionalplan

Die Region Lausitz-Spreewald verfügt bisher nur über einen Teil-Regionalplan für die zentralörtliche Gliederung, der am 28.04.1997 genehmigt wurde und am 03.06.1997 in Kraft getreten ist. 

4.2.3.1 Zentralörtliche Gliederung

Der Teilregionalplan Zentralörtliche Gliederung weist als Oberzentrum die kreisfreie Stadt Cottbus, 11 Mittelzentren (u.a. Lübben/Spreewald, Spremberg, Senftenberg), 3 Grundzentren mit Teilfunktion eines Mittelzentrums (GZmTFMZ; Luckau, Großräschen, Calau) und 17 Grundzentren aus. Des Weiteren wurde 15 Gemeinden der Status des Kleinzentrums zugewiesen. Damit haben 46 (6 im eV, 40 im äE) von insgesamt 169 Gemeinden einen zentralörtlichen Status erhalten.

4.2.3.2 Besondere Funktionszuweisungen

Das Netz der Zentralen Orte wird durch Gemeinden mit besonderen Funktionszuweisungen ergänzt.

Selbstversorgerorte und ländliche Versorgerorte

In der Region Lausitz-Spreewald gibt es insgesamt 19 ländliche Versorgerorte, hierzu zählen u.a. Groß Köris, Walddrehna, Schenkendöbern und Prösen. Des Weiteren wurden 7 Selbstversorgerorte (u.a. Eichwalde, Zeesen, Zeuthen) ausgewiesen. Diese Stufen wurden ergänzend zu den Zentralen Orten festgelegt. 

Gemeinden mit überörtlich bedeutsamer Funktion „Wohnen“

In der Region Lausitz-Spreewald wurden insgesamt 11 Gemeinden mit der Funktion „Wohnen“ ausgewiesen. Diese Gemeinden sind durch günstige funktionale Zuordnung von Wohnstätten und zentralörtliche Einrichtungen gekennzeichnet. Gallinchen, Werben, Groß Gaglow und Ragow sind Gemeinden mit überörtlich bedeutsamer Wohnfunktion.

Gemeinden mit überörtlich bedeutsamer Funktion „Fremdenverkehr/Erholung“

Die Region verfügt insgesamt über 27 Gemeinden mit überörtlich bedeutsamer Funktion „Fremdenverkehr/Erholung“. Diese Orte sind durch eine attraktive, landschaftlich günstige Lage und ein attraktives Ortsbild gekennzeichnet.
 Staatlich anerkannte Erholungsorte sind Lübbenau/Spreewald, Ressen, Burg/Spreewald. Des Weiteren befindet sich Lübben/Spreewald im Verfahren zum staatlich anerkannten Erholungsort. 

Gemeinden mit überörtlich bedeutsamer Funktion „Gewerbe“

Die Region Lausitz-Spreewald hat im Regionalplan 26 Gemeinden mit überörtlich bedeutsamer gewerblicher Funktion ausgewiesen. Diese Orte verfügen über im Falle einer besonderen gewerblichen Entwicklung über Flächenpotentiale.
 Orte mit gewerblicher Funktion sind u.a. Kiekebusch, Lindenau, Waltersdorf und Waßmannsdorf. 

Im LEP eV sind weitere Siedlungsschwerpunkte nach Typ 1 (50 % Bevölkerungswachstum) und Typ 2 (25 %) ausgewiesen. Die Ausweisungen der Typ 1-3-Gemeinden überlagern sich mit den Kategorien der Zentralen Orte.

Typ-1-Gemeinden sind Königs Wusterhausen, Schönefeld und Wildau. Zu den Typ-2-Gemeinden zählen Bestensee, Eichwalde, Mittenwalde, Zeesen und Zeuthen. 

Entwicklungs- und Handlungsschwerpunkte

In der Region Lausitz-Spreewald sind verschiedene Entwicklungs- und Handlungsschwerpunkte ausgewiesen, die im LEPro Berlin-Brandenburg festgelegt und im Regionalplan nachrichtlich übernommen wurden: U.a. „Regionale Entwicklungszentren des Städtekranzes (REZ-SK)“, „Industriell gewerbliche Entwicklungsstandorte“ und „Orte mit besonderem Handlungsbedarf im engeren Verflechtungsraum“ aus.

Zentrum des REZ SK ist das Oberzentrum Cottbus. Als industriell gewerbliche Entwicklungsstandorte sind u.a. Elsterwerda, Guben und Spremberg anerkannt. Orte mit besonderem Handlungsbedarf im engeren Verflechtungsraum sind für die Region nicht ausgewiesen.

4.2.3.3 Zentrenrelevante Formulierungen im Regionalplan

Alle zentrenrelevanten Formulierungen im Regionalplan Lausitz-Spreewald sind ortsteil- oder gemeindescharf.

4.2.4 Auswirkungen der Gemeindegebietsreform

Gemeinden mit Ortsteilen unterschiedlicher Zentralitätsstufe

In der Region Lausitz-Spreewald gibt es eine Gemeinde, die Ortsteile mit unterschiedlichen Zentralitätsstufen hat: In der Großgemeinde Senftenberg ist Hosena als Kleinzentrum und Senftenberg als Mittelzentrum eingestuft. 

Gemeinden mit Ortsteilen unterschiedlicher Funktionszuweisung

Die Region Lausitz-Spreewald hat insgesamt 8 Gemeinden, die mehrere bzw. unterschiedliche Funktionszuweisungen besitzen. Der Gemeinde Briske (OSL) wurden die überörtlich bedeutsamen Funktionen Gewerbe und Wohnen zugeordnet. Dies gilt ebenfalls für die Gemeinden Meuro (OSL), Gallinchen (SPN), Groß Gaglow (SPN) und Werben (SPN). Die überörtlich bedeutsamen Funktionen Fremdenverkehr/Erholung und Wohnen wurde den Gemeinden Großkoschen (OSL) und Lindenau (OSL) zugeteilt. Der Gemeinde Raddusch wurden alle drei überörtlich bedeutsamen Funktionen zugeordnet.

Eingemeindung von „Suburbanisierungsgemeinden

In der Region Lausitz-Spreewald haben fast alle Zentralen Orte Einwohner verloren: Das Oberzentrum Cottbus, die Mittelzentren und Grundzentren. Die Bewohner sind entweder in die Umlandgemeinden (Suburbanisierung), in einen anderen Teil des Landes oder in ein anderes Bundesland gegangen. 

Eingemeindung von Nahbereichen von Zentralen Orten

In der Region haben eine Vielzahl von Zentralen Orten ihren kompletten Nahbereich eingemeindet, wobei es im Einzelfall zur Zuordnung einzelner Ortsteile oder Kleingemeinden zu anderen Nahbereichen gekommen ist. Dies sind im Folgenden:

· Bad Liebenwerda

· Calau

· Doberlug-Kirchhain

· Drebkau (Neupetershain und Neuseeland OT Ressen: Nahbereich Drebkau, Amt Altdöbern)

· Falkenberg/Elster (bei „Verlust” des Gebietes Uebigau an Wahrenbrück)

· Großräschen (Neuseeland OT Lubochow: Nahbereich Großräschen, Amt Altdöbern)

· Herzberg/Elster (Kremitzaue OT Polzen: Nahbereich Herzberg/Elster, Amt Schlieben)

· Kolkwitz

· Lauchhammer

· Lübben

· Lübbenau

· Märkische Heide (Zentraler Ort: Groß Leuthen)

· Mühlberg/Elbe

· Senftenberg (einschließlich Hosena)

· Schipkau (OT Hörlitz zum Nahbereich Senftenberg)

· Schönewalde

· Schwarzheide

· Sonnewalde

· Spremberg

· Wahrenbrück (bei „Zugewinn” des Gebietes Uebigau von Falkenberg/Elster)

· Vetschau

Des Weiteren gibt es den Fall, dass zwei Gemeinden einen Nahbereich bilden. Dies gilt für:

·  Cottbus und Neuhausen/Spree

·  Elsterwerda und Röderland

·  Luckau und Heideblick

In allen weiteren Fällen gibt es eine relativ eindeutige Korrelation von Nahbereichen und Ämtern (z.B. Burg/Spreewald, Golßener Land, Ortrand)

Im engeren Verflechtungsraum der Region gibt es keinen Fall, wo innerhalb einer Gemeinde mehrere Zentralortzuweisungen anzutreffen sind.

Engerer Verflechtungsraum: Eingemeindungen von Typ-3- in Typ-2-Gemeinden

In der Region gibt es insgesamt drei Fälle, in denen Typ-3-Gemeinden in Typ-2-Gemeinden eingegliedert wurden.  Die Typ-3-Gemeinde Pätz wurde in die Typ-2-Gemeinde Bestensee eingegliedert. Dies gilt ebenfalls für Mittenwalde (Typ 2) und deren Umlandgemeinden (Typ 3). Königs Wusterhausen (Typ 1) hat Zessen (Typ 2) und weitere Umlandgemeinden (Typ 3) eingemeindet. 

Durch die Eingemeindung von Typ-3-Gemeinden in Typ-2-Gemeinden gelten nun höhere Wachstumsgrenzen von 25% (statt 10%) 

Eingemeindungen aus dem engeren Verflechtungsbereich heraus

Dieser spezielle Fall von Gemeindezusammenschlüssen trifft nicht für die Region Lausitz-Spreewald zu.

4.3 Region Oderland-Spree

4.3.1 Allgemeine Informationen

Die Region Oderland-Spree umfasst die Landkreise Märkisch-Oderland und Oder-Spree sowie die kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder), liegt im mittleren Teil Ostbrandenburgs und erstreckt sich auf einer Fläche von 4.519 km². Die Region grenzt im Westen an die Bundeshauptstadt Berlin und im Osten an die Oder und somit bis an die polnische Grenze.

Der nördliche Raum der Region ist landschaftlich geprägt durch die Grundmoränenplatten Barnim und Lebus und durch die Niederungsgebiete des Oderbruchs. Brandenburgs ältester und kleinster Naturpark „Märkische Schweiz“ befindet sich vollständig in diesem Gebiet. Fast zwei Drittel der nördlichen Region wird landwirtschaftlich genutzt und besitzt somit den höchsten Anteil an Ackerland von allen Landkreisen. Das südliche Teilgebiet ist dagegen auf fast der Hälfte seiner Fläche waldbedeckt und besitzt einen kleinen Anteil an den Naturparks „Dahme-Heideseen“ und „Schlaubetal“. Der Anteil landwirtschaftlich genutzter Fläche ist sehr gering und steht an viertletzter Stelle aller Landkreise.

Bevölkerung/Beschäftigung

In der Region Oderland-Spree leben 457.000
 Personen. Sie hat eine Bevölkerungsdichte von 101 EW/km² 
. 187.000 EW leben im Landkreis Märkisch-Oderland und davon mehr als die Hälfte in den 16 Gemeinden des engeren Verflechtungsraums (eV). Seit 1990 verzeichnet Märkisch-Oderland einen Einwohnerzuwachs von 7% und weist ein positives Bevölkerungswachstum aufgrund von Suburbanisierung auf.

Auch der Landkreis Oder-Spree weist seit 1990 eine positive Bevölkerungsentwicklung auf. Dabei konzentrieren sich die Gewinne auf den eV, während der äußere Entwicklungsraum (äE) einen Einwohnerverlust von 2% aufweist.

Frankfurt (Oder) ist mit 75.000 EW die kleinste der kreisfreien Städte in Brandenburg. Sie hat eine Einwohnerdichte von 500 EW/km², was für eine Stadt dieser Größe relativ gering ist. Seit 1990 verzeichnet Frankfurt (Oder) einen Bevölkerungsrückgang. Die Ursachen liegen in den umfangreichen Wanderungsverlusten an das Umland.

In der gesamten Region Oderland-Spree gibt es Pendlerverflechtungen, die sich auf die Metropole Berlin, das Oberzentrum Frankfurt (Oder), Eisenhüttenstadt und andere regionale Zentren konzentrieren. In Märkisch-Oderland pendeln mit 29.000 Beschäftigten fast doppelt so viele aus wie ein. Auch im Landkreis Oder-Spree pendeln 25.000 Beschäftigte aus, im Gegensatz zu 11.000 Einpendlern. Mit 13.000 Einpendlern, davon 9.000 aus Märkisch-Oderland und Oder-Spree, ist Frankfurt (Oder) ein bedeutendes Beschäftigungszentrum. Dabei pendeln nur 6.000 Beschäftigte aus Frankfurt (Oder) in die angrenzenden Landkreise und Berlin aus.

Märkisch-Oderland mit einer Arbeitslosenquote von 17,5% und Oder-Spree mit 17,0% liegen geringfügig unter dem Landesniveau von 17,6%. Dabei ist ein starkes West-Ost-Gefälle zu erkennen. In Frankfurt (Oder) ist die Arbeitslosenquote mit 18,9% deutlich über dem Landesmittel.

Wirtschaft

Innerhalb der Region Oderland-Spree gibt es ein starkes West-Ost-Gefälle vom engeren Verflechtungsraum hin zum äußeren Entwicklungsraum. 

Frankfurt (Oder) sowie die beiden Landkreise Märkisch-Oderland und Oder-Spree weisen sehr kleine Anteile an der Landwirtschaft auf (MOL 2%, LOS 2%, FF 0,3%). In den beiden Landkreisen hat das Produzierende Gewerbe den höchsten Anteil an der Bruttowerterschöpfung, in Frankfurt (Oder) weisen die Gebietskörperschaften den höchsten Anteil von 33% auf.

Infrastruktur

Die Region Oderland-Spree verfügt über eine gute Einbindung in das Verkehrsnetz. 

Das westliche Regionsgebiet wird in Nord-Süd-Richtung durch die großräumige Verbindung Kopenhagen–Budapest und Stockholm-Mailand durchquert. In Ost-West-Richtung durchläuft die Transitverbindung Moskau–Paris die Region (Eisenbahn und Bundesautobahn A12). Weiterhin von großer Bedeutung sind die Bundesstraße B1 und die „Ostbahn“, die Küstrin mit Berlin verbinden. Außerdem wurde schon mit dem Bau der Oder-Neiße-Straße begonnen, womit ein leistungsstarker interregionaler Nord-Süd-Straßenzug entsteht.
 Besonders bemerkenswert ist, dass 60 bis 65 Prozent des gesamten Warenverkehrs zwischen Deutschland und Polen durch die Region fließt, namentlich über den sogenannten Paneuropäischen Fernverkehrskorridor II Berlin–Warschau
.

4.3.2 Gemeindestruktur

Die Region Oderland-Spree wird nach der Gemeindegebietsreform 80 Gemeinden gegenüber 283 vor der Gemeindegebietsreform aufweisen. 62 neue Gemeinden werden den 16 Ämtern angehören. Daneben wird es 17 amtsfreie Gemeinden und die kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) geben.

4.3.3 Euroregion Pro Europa Viadrina

Die Gemeinden und Landkreise der Planungsregion Oderland-Spree sind Teil der 1993 gegründeten Euroregion Pro Europa Viadrina. Sie ist eine von vier Euroregionen entlang der deutsch-polnischen Grenze.

Sie hat eine Fläche von 11.333 km², eine Bevölkerungszahl von 855.846 Einwohnern und eine durchschnittliche Bevölkerungsdichte von 76 EW/km².

Die Euroregion soll integrieren und das Zusammenwachsen im deutsch-polnischen Grenzbereich auf verschiedensten Ebenen initiieren, unterstützen und fördern. 

Die Kooperation soll dabei v.a. das Wirtschaftspotential der Region stärken und die Arbeitslosigkeit bei Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft verringern. Gleichzeitig sollen die gutnachbarlichen Beziehungen gefördert werden.

Diese Oberziele geben den Rahmen für weitere Handlungsziele und entsprechende Maßnahmen vor, die in einem gemeinsamen Handlungskonzept fixiert sind.

Die Projekte in der Euroregion werden durch Fördermittel der europäischen Union aus den Programmen PHARE CBC II und INTERREG III unterstützt. 

Die Euroregion Pro Europa Viadrina wird durch zwei Vereine getragen – einen für den deutschen Teil und einen für den polnischen Teil der Euroregion. Weil die Förderprogramme auf den beiden Seiten der Grenze jeweils unterschiedliche, nicht kompatible Verfahrensweisen in der Umsetzung verfolgen, wird in beiden Vereinen zunächst separat über die Förderung von Projekten entschieden. Eine Abstimmung erfolgt in der gemeinsamen Arbeitsgruppe Projektmanagement, dem Präsidium und Rat und in den Koordinierungsbüros Frankfurt (Oder) und Gorzow.

Der Leiter der RPS Oderland-Spree hat zugleich die Aufgabe eines Geschäftsführers der Euroregion übernommen. Nach Auskunft der Planungsstelle kann dadurch eine engere Verzahnung zwischen Regionalplanung und umsetzungsorientierten Projekten in der Planungsregion Oderland-Spree erreicht werden. Dabei verfügt die Regionalplanung gewissermaßen über „eigene“ finanzielle Mittel zur Projektförderung (die freilich aus EU-Töpfen stammen). In einem weiteren positiven Nebeneffekt eröffnet dies der RPG den Zugang zu Institutionen und regionalen Akteuren, die anders kaum mit der Regionalplanung in Berührung kämen.

4.3.4 Regionalplan

Zur Zeit gibt es noch keinen rechtskräftigen integrierten Regionalplan. Der Regionalplanentwurf hat bereits das förmliche Beteiligungsverfahren durchlaufen; er wurde als Satzung am 26.11.2002 von der Regionalversammlung beschlossen. Im anschließenden Genehmigungsverfahren fand dieser Plan jedoch nicht die Zustimmung der GL, die Genehmigung wurde versagt. Laut Aussagen bei der RPS wurde die Genehmigung auch im Hinblick auf eine neue Landesrichtlinie zur Erstellung von Regionalplänen verwehrt. Daraufhin hat die RPG Oderland-Spree beschlossen, den integrierten Regionalplan zunächst bis zum Vorliegen einer neuen Richtlinie der Landesplanung ruhen zu lassen.

Aufgrund der Notwendigkeit einer raumordnerischen Steuerung von Windkraftanlagen– der Entwurf des integrierten Regionalplans weist bereits die entsprechenden Eignungsgebiete aus – erstellt die RPG zur Zeit einen regionalen Teilplan zur Windenergienutzung.

Einziger derzeit rechtsverbindlicher Plan ist der Teilplan „Zentralörtliche Gliederung der Nahbereichsstufe; Selbstversorgerorte, Ländliche Zentralorte“, der am 27.11.1997 in Kraft trat.

4.3.4.1 Zentralörtliche Gliederung

Das Oberzentrum in der Planungsregion ist die kreisfreie Stadt Frankfurt/Oder. Es gibt vier Mittelzentren: Beeskow, Eisenhüttenstadt, Fürstenwalde/Spree und Strausberg, wobei die Tragfähigkeit der mittelzentralen Regelausstattung der Kreisstadt Beeskow mit einem ca. 22.000 Einwohner umfassenden, dünn besiedelten Mittelbereich deutlich eingeschränkt ist
. 

Die nächste Zentralitätsstufe in der Region stellen die Grundzentren mit Teilfunktion eines Mittelzentrums dar, die mit 8 Gemeinden (Bad Freienwalde, Erkner, Müncheberg, Neuenhagen b. Berlin, Rüdersdorf, Seelow, Storkow, Wriezen) auffallend häufig vertre​ten sind. 

Darunter rangieren die 5 „echten“ Grundzentren Alt Landsberg, Bad Saarow, Letschin, Müllrose und Neuhardenberg. Des Weiteren existieren 9 Kleinzentren. 

Damit haben in der Planungsregion Oderland-Spree nach der Gemeindegebietsreform 27 von 80 Gemeinden einen zentralörtlichen Status.

4.3.4.2 Besondere Funktionszuweisungen

Selbstversorger- u. ländliche Versorgerorte

Ergänzend zu den Zentralen Orten der unterschiedlichen Hierarchiestufen wurden im Teilplan zur Zentralörtlichen Gliederung 9 Ländliche Versorgungsorte im äußeren Entwicklungsraum und 5 Selbstversorgerorte im engeren Verflechtungsraum festgelegt.

Siedlungsschwerpunkte

Der LEP eV legt in Planziel 1.2.1 für die Planungsregion 5 Orte als Typ-1-Gemeinden fest. Die Zuweisung dieser Funktion ist nicht gemeinde- sondern konkret flächenbezogen. Gemeinden mit einem so ausgewiesenen potentiellen Siedlungsbereich sind Fürstenwalde/Spree, Rüdersdorf bei Berlin, Neuenhagen/Dahlwitz-Hoppegarten und Strausberg.

Die RPG Oderland-Spree möchte laut Regionalplanentwurf 8 Gemeinden als „weitere Siedlungsschwerpunkte im eV“, also als Typ-2-Gemeinden festlegen. Dabei sind aber zumindest Hennickendorf und Herzfelde auf landesplanerischer Ebene umstritten. Sie verfügen zwar nominell über einen Schienenanschluss, was gem. § 16 Abs. 2 LEPro eine zwingende Voraussetzung für Siedlungsschwerpunkte im eV ist,  diese Anbindung stellt sich aber als eine für den SPNV erst zu aktivierende Industriebahnstrecke dar.

Handlungsschwerpunkte

Über die im LEPro genannten Zentren der dezentralen Konzentration – Frankfurt/Oder, Fürstenwalde/Spree und Strausberg – hinaus legt die Landesplanung Dahlwitz-Hoppegarten, Erkner, Neuenhagen und Rüdersdorf als Handlungsschwerpunkte im Brandenburger Teil des eV fest.

Tourismus- und Erholungsfunktionen von Gemeinden

Im Tourismusbereich weist der Regionalplanentwurf 7 verschiedene Kategorien auf. Diese sind gebiets-, gemeinde- oder standortbezogen. Hier soll nur auf die gemeindebezogenen Kategorien eingegangen werden. 

Dabei sind zunächst die „Orte mit überörtlich bedeutsamer Fremdenverkehrs- und Erholungsfunktion“ zu nennen. Das sind in der Region die 6 nach dem Brandenburgischen Kurortegesetz prädikatisierten Heilbäder und Erholungsorte Bad Freienwalde, Buckow, Waldsieversdorf, Bad Saarow-Pieskow, Wendisch Rietz, Müllrose.

Daneben hat die Regionalplanung 14 „Weitere Orte mit überörtlich bedeutsamer Fremdenverkehrs- und Erholungsfunktion“ festgelegt. Nur 3 dieser Ausweisungen sind ortsteilscharf: Gusow-Platkow OT Gusow, Hermersdorf/Obersdorf OT Münchehofe und Zeschdorf OT Alt Zeschdorf. 

Als Grundsatz benennt der Regionalplanentwurf 7 Städte der Region in Plansatz 4.3.5 als „Schwerpunkte des Städtetourismus“, darunter Eisenhüttenstadt als „1. sozialistische Stadt“
.

Darüber hinaus legt der Regionalplan im Plansatz Z 4.4.7 7 Schwerpunkt- und 12 Vernetzungsstandorte Wassersport für den „Aufbau eines Netzes von Marinas, Yacht- und Sportboothäfen in der Euroregion ‚Pro Europa Viadrina‘“
 fest. Die Ausweisung bezieht sich ausschließlich auf Gemeinden im Zeitpunkt der Aufstellung des Plans, die sich nach der Gemeindegebietsreform teilweise anders darstellen, nicht konkret auf Ortsteile bzw. Bereiche in Wasserlage (wobei eine Wasserlage wohl zwingende Voraussetzung für die Anlage einer Marina o. ä. ist).

Sonstige Funktionszuweisungen in anderen Sektoren existieren nicht.

Insgesamt ergeben sich damit 102 gemeindebezogene zentralörtliche und besondere Funktionszuweisungen bei nur noch 80 Gemeinden in der Region nach der Gemeindegebietsreform.

4.3.4.3 Zentrenrelevante Formulierungen im Regionalplan 

Der Regionalplanentwurf nimmt keinen Bezug auf die Gemeindegebietsreform. Da sich ein Großteil der im entsprechenden Teilregionalplan und im Entwurf des integrierten Regionalplans festgesetzten Zentralen Orte „vergrößert“ hat, tragen nun auch viele neue Ortsteile die jeweilige zentralörtliche Einstufung. Ortsteilscharfe Aus- bzw. Zuweisungen von besonderen Funktionen und Kategorien gibt es nur im Plansatz G 2.10.1 „Großräumige Sanierungs- und Entwicklungsgebiete“
 und in Plansatz Z 4.2.5 „Weitere Orte mit überörtlich bedeutsamer Fremdenverkehrs- und Erholungsfunktion“ (s.o.). Insofern beziehen sich viele, die Gemeindenamen benennenden Festlegungen auf eine so nicht mehr vorhandene Gemeindestruktur. 

4.3.5 Auswirkungen der Gemeindegebietsreform

Gemeinden mit Ortsteilen unterschiedlicher Zentralitätsstufe

Die Region weist nach der Gemeindegebietsreform keine Gemeinden mit unterschiedlichen Zentralitätsstufen in verschiedenen Ortsteilen auf.

Gemeinden mit Ortsteilen unterschiedlicher Funktionszuweisung

In der Region gibt es eher wenige Beispiele für eine Kumulation von Funktionszuweisungen in neuen Großgemeinden:

Die neue Gemeinde Tauche im südlichen Landkreis Oder-Spree vereinigt zwei Ländliche Zentralorte: die jetzigen Ortsteile Lindenberg und Trebatsch.

Die neue Großgemeinde Hoppegarten im engeren Verflechtungsraum vereinigt Typ-1- (OT Dahlwitz-Hoppegarten), Typ-2- (OT Hönow) und Typ-3-Gemeinden (OT Münchehofe). Ebenso die neue Großgemeinde Rüdersdorf bei Berlin: hier fallen der OT Rüdersdorf als Typ-1-, die OT Hennickendorf und Herzfelde als Typ-2- sowie der OT Lichtenow als Typ-3-Gemeinde zusammen. Außerdem sind sowohl Rüdersdorf als auch Hennickendorf sogenannte Vernetzungsstandorte Wassersport.

Die neue Großgemeinde Grünheide (Mark) umfasst 2 OT mit verschiedenen Funktionszuweisungen: der OT Grünheide ist gemäß Regionalplanentwurf Weiterer Siedlungsschwerpunkt im eV (Typ-2-Gemeinde), „Weiterer Ort mit überörtlich bedeutsamer Fremdenverkehrs- und Erholungsfunktion“ und Vernetzungsstandort Wassersport. Der OT Kagel bringt die Funktion als Weiterer Ort mit überörtlich bedeutsamer Fremdenverkehrs- und Erholungsfunktion ein. 

In der neuen Großgemeinde Letschin gehen zwei OT ehemals selbständige Gemeinden touristische Funktionszuweisungen auf: die OT Groß Neuendorf und Kienitz an der Oder sind beide Vernetzungsstandorte Wassersport, Groß Neuendorf bringt zudem ein „Weiterer Ort mit überörtlich bedeutsamer Fremdenverkehrs- und Erholungsfunktion“ mit ein.

Eingemeindung von „Suburbanisierungsgemeinden“

Leider lässt die Quellenlage keine belastbaren Aussagen darüber zu, ob Zentrale Orte in der Region mit Bevölkerungsverlusten ihre „Suburbanisierungsgemeinden“ eingemeindet haben. Denn die Erläuterungskarte 3 „Bevölkerungsentwicklung“ des Regionalplanentwurfs ist wie alle anderen Erläuterungskarten nicht ortsteilscharf, vielmehr repräsentiert die zugrunde liegende Gemeindestruktur den Stand mit allen bereits erfolgten Gemeindefusionen im November 2001. Lediglich für die neue Großgemeinde Rüdersdorf lässt sich anhand der Erläuterungskarte feststellen, dass der eingemeindete OT Lichtenow von 1990 bis 2000 einen Bevölkerungszuwachs von mehr als 25 Prozent zu verzeichnen hatte (Typ-3-Gemeinde!). Dabei ist jedoch davon auszugehen, dass es sich um Berliner Suburbanisierung in den engeren Verflechtungsraum handelt. 

Eingemeindung von Nahbereichen Zentraler Orte

Im Zuge der Gemeindegebietsreform haben nahezu alle Zentralen Orte der Region – 20 von 27 – Ortsteile hinzugewonnen oder sind in einer neuen Großgemeinde mit anderem Namen aufgegangen
. In 7 Fällen haben Zentren entweder alle Kommunen in ihrem Nahbereich oder einen erheblichen Anteil dieser Kommunen eingemeindet:

Das Kleinzentrum Friedland (äE, Landkreis Oder-Spree) hat alle Gemeinden seines Nahbereichs eingemeindet und darüber hinaus noch drei Gemeinden aus dem angrenzenden Nahbereich von Beeskow, nämlich Kummerow, Zeust und Reudnitz als Ortsteile hinzugewonnen.

Das Grundzentrum Altlandsberg (eV, Landkreis Märkisch-Oderland) hat alle Gemeinden seines Nahbereichs eingemeindet. 

Das Kleinzentrum Spreenhagen (eV, Landkreis Oder-Spree) hat seinen gesamten Nahbereich abzüglich der Gemeinden Spreeau und Mönchwinkel, die als Ortsteile an die neue Großgemeinde Grünheide (Mark) gingen, eingemeindet. 

Das Grundzentrum mit Teilfunktion Mittelzentrum Storkow (Mark) (äE, Landkreis Oder-Spree) hat bis auf zwei Ausnahmen alle Kommunen im Nahbereich eingemeindet. Die ebenfalls im Storkower Nahbereich liegenden Gemeinden Kolberg und Streganz sind in der Großgemeinde Heidesee in der angrenzenden Planungsregion Lausitz-Spreewald aufgegangen.

Rüdersdorf bei Berlin (eV, Landkreis Märkisch-Oderland) – Grundzentrum mit Teilfunktion Mittelzentrum – gewinnt einen Großteil seines Nahbereichs hinzu. Jedoch gehen die Gemeinden Kagel und Kienbaum als Ortsteile an Grünheide (Mark).

Auch das Grundzentrum mit Teilfunktion Mittelzentrum Müncheberg (äE, Landkreis Märkisch-Oderland) gemeindet große Teile seines Nahbereichs ein, jedoch werden die im Landkreis Oder-Spree gelegenen Nahbereichsgemeinden Tempelberg, Heinersdorf, Hasenfelde und Arensdorf Ortsteile der neuen Großgemeinde Steinhöfel.

Das Grundzentrum Letschin (äE, Landkreis Märkisch-Oderland) erweitert sich ebenfalls um seine Nahbereichsgemeinden - bis auf die drei in der Gemeinde Zechin aufgehenden Ortsteile.

Auch Neuzelle (äE, Lankreis Oder-Spree) gemeindet weite Teile seines Nahbereichs ein. Vier Nahbereichsgemeinden des Kleinzentrums bilden zusammen die neue Gemeinde „Neißemünde“.

Quellen

Landesumweltamt Brandenburg (Hrsg.), Brandenburg regional 2001, Potsdam 2001

Regionale Planungsgemeinschaft Oderland-Spree, Regionale Planungsstelle (Hrsg.), Regionalplan , Beeskow 2001
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4.4 Region Prignitz-Oberhavel

Ingo Zasada, Sophos Sophianos

4.4.1 Allgemeine Informationen

Die Region Prignitz-Oberhavel befindet sich im Nordwesten des Landes Brandenburg. Sie erstreckt sich über eine Fläche von 6.428 km² von Berlin bis zu den Landesgrenzen von Sachsen-Anhalt, Niedersachsen im Westen und Mecklenburg-Vorpommern im Norden.

Die Planungsregion besteht aus den drei Landkreisen Prignitz, Ostprignitz-Ruppin sowie Oberhavel. In Neuruppin ist die Regionale Planungsstelle angesiedelt. Die regionalen Zentren sind Wittenberge (22.825 EW), Perleberg (14.047 EW), Pritzwalk (10.913 EW), Wittstock (12.933 EW), Neuruppin (32.640 EW), Oranienburg (29.892 EW), Hohen Neuendorf (18.262 EW) und Hennigsdorf (26.197 EW).

Der nordöstliche Teil der Region ist durch einen hohen Waldbestand geprägt, wogegen der südliche und östliche Teil eher landwirtschaftliche Nutzung aufweist (68 % Fläche Prignitz, 55 % Ostprignitz-Ruppin). 

In der Region befinden sich mit dem Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe und dem Naturpark Stechlin-Ruppiner Land zwei herausragende Großschutzgebiete. Die Wald- und Seengebiete sind als Fremdenverkehrs- und Erholungsfunktion von überregionaler Bedeutung, insbesondere das Rheinsberger Gebiet. In diesem Zusammenhang birgt die von der Bundesregierung beabsichtigte Entwicklung des „Bombodroms“ auf einem früheren Truppenübungsplatz der Roten Armee bei Wittstock ein erhebliches Konfliktpotenzial (Lärmschutz, Tourismusentwicklung). 

Seit der Wende hat der Tourismus in der Elbaue wieder an Bedeutung gewonnen.  

Bevölkerung und Beschäftigung

Mit rund 400.000 Einwohnern besitzt die Region eine Bevölkerungsdichte von knapp 62 EW/km². Damit gehören die Landkreise Prignitz und Ostprignitz-Ruppin mit 46 EW/km² zu den fünf am dünnsten besiedelten im Bundesgebiet. Der Landkreis Oberhavel besitzt durch seinen Anteil am engeren Verflechtungsraum um Berlin mit 103 EW/km² eine weitaus höhere Bevölkerungsdichte, die jedoch räumlich sehr stark differiert zwischen dem berlinnahen Teil des Landkreises und der Peripherie. 

Während die beiden östlichen Landkreise mit 3 % bzw. 11 % z.T. erhebliche Bevölkerungsverluste seit 1990 hinnehmen mussten, hat Obberhavel im engeren Verflechtungsraum positive Wanderungssaldi realisieren können. Für den gesamten Landkreis ergibt sich ein Zuwachs von 12 % seit 1990.

Innerhalb der Region gibt es erhebliche Pendlerverflechtungen, die jedoch mit zunehmender Entfernung zum wirtschaftlichen Zentrum Berlin abnehmen und sich eher auf die regionalen Zentren, wie Neuruppin, Wittstock/Dosse, Kyritz, Rheinsberg, Heiligengrabe, Perleberg und Pritzwalk beziehen: 30.000 Auspendler und 13.000 Einpendler in Oberhavel, wobei die Beziehungen mit Potsdam und Berlin besonders hoch sind. In Prignitz (4.000 und 7.500), sowie Ostprignitz-Ruppin (9.000 und 5.400) bestehen eher Pendlerbeziehungen zu den Nachbarkreisen und Mecklenburg-Vorpommern. 

Die Arbeitslosenquote in den Landkreisen Prignitz und Ostprignitz-Ruppin liegt mit 21,6 % bzw. 20,4 % (Dezember 1999) höher als der Landesdurchschnitt (19,2 %). Besser stellt sich die Situation in Oberhavel mit einer offiziellen Quote von 17,6 % (Dezember 1999) dar. 

Wirtschaftsstruktur und Infrastruktur

Innerhalb der Region gibt es, ablesbar an den Arbeitslosenzahlen, ein klares Nordwest-Südost-Gefälle, darüber hinaus ist der Anteil der Region am engeren Verflechtungsraum wirtschaftlich besonders begünstigt.

Die zentralen und östlichen Bereiche der Prignitz sind darüber hinaus durch einen relativ hohen Anteil von 5 % Landwirtschaft am Wirtschaftsaufkommen beteiligt. Ansonsten überwiegt, ähnlich wie in anderen Teilen Brandenburgs der Anteil des Produzierenden Gewerbes vor dem Dienstleistungssektor. Orientiert in Nordwest-Südostrichtung, bildet die Autobahn A24 (Hamburg–Berlin) das Verkehrsrückgrat der Region und bindet weite Teile der Planungsregion an diese Wirtschaftsräume an. Das führte u.a. dazu, dass sich rund um das Autobahndreieck Wittstock überdurchschnittlich viele Firmen neu ansiedelten. Darüber hinaus hat die Region Streckenanteile an der A19 (Wittstock–Rostock) sowie A10 (Berliner Ring) innerhalb der Region. Die Bundesstraßen B5, B96, sowie B102 und B167 ergänzen das relativ weitmaschige Hauptstraßennetz der Region.

Die wichtigste Bahnstrecke der Region ist die Verbindung Berlin-Wittenberge-Hamburg, die gegenwärtig ausgebaut wird. Daneben ist die Strecke Berlin-Neustrelitz-Rostock/Stralsund von überregionaler Bedeutung. Für den Regionalverkehr sind die Strecken Wittenberge-Wittstock-Neuruppin-Rheins-berg sowie Berlin-Hennigsdorf-Neuruppin von Bedeutung. Als Wasserstraßen sind die Elbe und der Oder–Havel–Kanal zu nennen. Weitere Kanäle entsprechen nicht den heutigen bundesdeutschen Ausbaustandards und haben keine größere wirtschaftliche Bedeutung. 

Insgesamt ist die Verkehrsinfrastruktur in der Region sehr stark radial auf Berlin ausgerichtet.

4.4.2 Gemeindestruktur und Städtenetz „Prignitz“

Vor der gegenwärtig stattfindenden Gemeindegebietsreform besaß die Region Prignitz-Oberhavel 358 Gemeinden, davon 15 amtsfreie Gemeinden und 18 Ämter. Nach der Reform sollen noch 68 Gemeinden, davon 28 amtsfrei und 8 Ämter übrig bleiben.

Das Städtenetz Prignitz ist eine interkommunale Zusammenarbeit von acht Städten. Dazu gehören Bad Wilsnack, Kyritz, Lenzen, Perleberg, Pritzwalk, Putlitz, Wittenberge und Wittstock/Dosse. Als Modellprojekt des Bundesbauministeriums im Forschungsfeld Städtenetze wurde das Städtenetz 1996 mit der Gründung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft verstetigt. Strukturell ist das Städtenetz gekennzeichnet durch den Rat der Bürgermeister, einer Lenkungsgruppe und fachbezogenen Arbeitskreisen, die von der Geschäftsstelle in Pritzwalk koordiniert werden. Mit der fachlichen Begleitung ist eine private Beratungsgesellschaft beauftragt. 

Das Städtenetz wird durch das Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr des Landes Brandenburg (MSWV) unterstützt, wobei auch externe Finanzierungen Projekte sichern sollen. Auch andere Landesressorts sollen für Projekte interessiert und für (finanzielle) Unterstützung gewonnen werden. 

Mit der Konzeption der Städtenetze hat der Ansatz der „Interkommunalen Kooperation“ im raumordnungspolitischen Orientierungsrahmen (ORA) Eingang in die Raumordnungspolitik gefunden. Mit städtischen Vernetzungen sollen Synergieeffekte durch gegenseitige Verstärkung ökonomischer und infrastruktureller Effekte erzielt und regionale Entwicklungsprozesse in Gang gesetzt werden. Mit dem Instrument der Städtenetze soll flexibel und handlungsorientiert auf aktuelle Aufgaben reagiert werden können. Das Zentrale-Orte-System soll durch die interkommunale Zusammenarbeit gestärkt und auf Umsetzung ausgerichtet werden. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass Städtenetze im Hinblick auf klassische Raumordnungskonzeptionen eher ergänzende Funktionen besitzen.

4.4.3 Regionalplan

Für die Region liegt der Entwurf zu einem Regionalplan vom 26.07.2000 vor. Nach Aussage von Ansgar Kuschel von der Regionalen Planungsstelle bedingen der durch neue Bevölkerungsprognosen und die anstehende Gemeindegebietsreform bedingte Paradigmenwechsel die Neuaufstellung des Regionalplans. Der Aufstellungsbeschluss ist für Ende dieses Jahres durch die Regionalversammlung vorgesehen. Eine Fortschreibung des in Aufstellung befindlichen Regionalplans ist nicht vorgesehen (siehe hierzu auch das Protokoll vom Besuch der Projektgruppe bei der Regionalen Planungsstelle).

Des Weiteren existiert seit 1998 ein rechtskräftiger Teilplan „Regionalplan I zur zentralörtlichen Gliederung“. Ein Teilplan „Windenergienutzung“ befindet sich gegenwärtig im Genehmigungsverfahren. Mit seiner Veröffentlichung ist in Kürze zu rechnen. 

4.4.3.1 Zentralörtliche Gliederung

In Prignitz-Oberhavel gibt es laut Landesentwicklungsplan I „Zentralörtliche Gliederung“ keine Oberzentren. Neuruppin ist dargestellt als ein Mittelzentrum mit Teilfunktionen eines Oberzentrums, da sich hier traditionell überörtliche Behörden und Einrichtungen angesiedelt haben, die Stadt zentral in der Planungsregion Oberhavel-Prignitz gelegen und über Bahn und Straße günstig an Berlin und Potsdam angebunden ist.

Mittelzentren sind Oranienburg, Pritzwalk, Wittenberge und Wittstock/Dosse. Darüber hinaus sind Gransee, Kyritz, Perleberg und Zehdenick Grundzentren mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums. Die Region besitzt laut Regionalplan I weitere 14 Zentren der Nahbereichsstufe (12 Grundzentren und 2 Kleinzentren). Somit werden nach der Gemeindegebietsreform rund zwei Drittel der Regionsfläche zu Gemeindegebieten von Zentralen Orten gehören.

Im Hinblick auf die anstehende Gemeindegebietsreform wurde im Entwurf zum Regionalplan auf die Problematik der ortsteilscharfen Ausweisung eingegangen. „Die Funktionen des Zentralen Ortes sind immer im städtebaulichen Zusammenhang zu dem genannten Hauptort/Ortsteil zu betrachten. Weitere Ortsteile des Zentralen Ortes haben dann keine besondere raumordnerische Bedeutung, sofern sie innerhalb des Regionalplanes nicht ausdrücklich genannt sind.“ 

Auffallend ist jedoch eine weitgehende Gleichverteilung und Abdeckung zentralörtlicher Funktionen auf das gesamte Gebiet.

Besondere Zuweisung: Selbstversorger- u. ländliche Versorgerorte

Komplementär zur zentralörtlichen Gliederung sind im Entwurf zum Regionalplan unter der Kategorie „Besondere Funktionen von Gemeinden“ insgesamt 13 Selbstversorgerorte im engeren Verflechtungsraum ausgewiesen, die über eine Eigenversorgung verfügen sollen und daher keinem Nahbereich eines Zentralen Ortes zugeordnet sein müssen. Weitere 23 ausgewiesene „Ländliche Versorgerorte“ sollen die zentralörtlichen Funktionen von Zentren der Nahbereichsstufe ergänzen. Auch hierbei wird von der Regionalplanung versucht, die Ausweisungen ortsteilscharf zu formulieren. 

4.4.3.2 Weitere Funktionszuweisungen

Darüber hinaus gibt es eine Anzahl weiterer Funktionszuweisungen an Gemeinden für überörtliche bedeutsame Wohnfunktion, gewerbliche Funktion und Fremdenverkehrs- und Erholungsfunktion.

Mit Birkenwerder, Germendorf, Hennigsdorf, Hohen Neuendorf und Velten werden für fünf Gemeinden im engeren Verflechtungsraum sowie mit Breese und Weisen zwei Gemeinden im Umland von Wittenberge (äußerer Entwicklungsraum) eine über die Eigenentwicklung hinausgehende Wohnflächenentwicklung zugebilligt. 

Damit soll diesen Orten angesichts verstärkter Suburbanisierungstendenzen eine Entlastungs- und Kanalisierungsfunktion zukommen. 

Im LEP eV sind weitere Siedlungsschwerpunkte nach Typ 1 (50% Bevölkerungswachstum) und Typ 2 (25%) ausgewiesen. Typ-1-Gemeinden sind Oranienburg, Hennigsdorf und Velten. Jedoch hat keine der drei Orte ihr planerisches Wachstumspotenzial bisher ausgeschöpft. Oranienburg mit bislang 4 %, Hennigsdorf mit 6 %, und Velten mit 16 % bleiben erheblich unter dem zulässigen Richtwert.

Typ-2-Gemeinden sind Kremmen, Hohen Neuendorf und Birkenwerder. Während die Gemeinde Hohen Neuendorf mit 37 % Bevölkerungszuwachs den Richtwert von 25 % bereits überschritten hat, bestehen für Kremmen (16 %) und Birkenwerder (19 %) noch Wachstumsmöglichkeiten. 

Entlang der Autobahn A24 sind acht Standorte mit gewerblichen Flächenpotenzialen ausgewiesen, die als „überörtlich bedeutsame gewerbliche Funktion“ definiert worden sind. Hierbei handelt es sich um Gewerbegebiete in Dabergotz/Werder, Falkenhagen, Fretzdorf, Heiligengrabe/Liebenthal, Hennigsdorf, Tarmow, Vehlefanz/Bärenklau und Velten. 

Entwicklungs- u. Handlungsschwerpunkte

Neben den Zentralen Orten und den besonderen Gemeindefunktionen sind Entwicklungs- und Handlungsschwerpunkte der dezentralen Konzentration (Hennigsdorf/Velten, Perleberg, Pritzwalk, Wittstock/Dosse, Zehdenick) 
 und regionale Schwerpunkte (Bad Wilsnack, Rheinsberg, Fürstenberg/Havel, Neustadt (Dosse) definiert. 

Angesichts dieser hohen Anzahl von ausgewiesenen Standorten und der Vielzahl von Kategorien von Funktionszuweisungen erscheint eine Konzentrierung von Ressourcen zur regionalen Entwicklung nahezu unmöglich. Diese Situation wird trotz der ortsteilsscharfen Formulierungen im Regionalplan verstärkt, da sich nun diese Funktionen auf sehr viel weniger Gemeinden verteilen. Nach der Gemeindegebietsreform werden nur noch 30 Gemeinden ohne zentralörtliche oder besondere Funktionszuweisung (inkl. Tourismusfunktionen) verbleiben, die zudem nur einen kleinen Teil der Regionsfläche ausmachen.

Tourismusfunktionen

Im Zusammenhang mit Tourismusfunktionen sind verschiedene Kategorien ausgewiesen. Zum einem gibt es „Orte mit überörtlich bedeutsamer Fremdenverkehrs- und Erholungsfunktion“. Davon sind im Regionalplan vor allem im Bereich Rheinsberg und Fürstenberg 14 Orte/Ortsteile benannt. 

Darüber hinaus existieren 17 „Regional bedeutsame Freizeitanlagen“. Diese bilden neben den Zentralen Orten und den Orten mit der besonderen Gemeindefunktion eine dritte Kategorie innerhalb des Regionalplans. Dabei handelt es sich um Vorhaben wie großflächige Golfplätze, Marinas oder Schwimmbäder. 

Ferner sind bzw. wurden vorläufig Rheinsberg, Lindow, Neuglobsow, sowie Bad Wilsnack als Kur- und Erholungsorte prädikatisiert. Für Fürstenberg/Havel, Zechlinerhütte, Flecken Zechlin und Himmelpfort ist dieses Prädikat anzustreben. 

Somit existieren 39 Standorte in vier Kategorien, sowie die Zentralen Orte, die im Zusammenhang mit Tourismusfunktionen benannt bzw. ausgewiesen sind. Zumindest beziehen sie sich auf ortsteilscharf benannte Standorte oder auf konkrete Anlagen. Insgesamt jedoch lässt sich nur schwerlich eine Prioritätensetzung ableiten, was sich natürlich auf die Steuerungsfunktion der Regionalplanung auswirkt.

4.4.4 Auswirkungen der Gemeindegebietsreform

Gemeinden mit Ortsteilen unterschiedlicher Zentralitätsstufe

In Prignitz-Oberhavel wird es auch nach der Gemeindegebietsreform keine Gemeinden geben, die unterschiedliche Zentralitätsstufen in verschiedenen Ortsteilen besitzen.

Gemeinden mit Ortsteilen unterschiedlicher Funktionszuweisung

Bei der Vielzahl von besonderen Funktionszuweisungen ergibt es sich, dass nach der Gemeindegebietsreform eine große Anzahl von Gemeinden Ortsteile mit gleichen oder verschiedenartigen Funktionszuweisungen besitzt.

Beispiele hierfür sind:

· Gemeinde Oberkrämer mit den Ortsteilen Bötzow (Selbstversorgerort), Vehlefanz (Ländlicher Versorgungsort) und Vehlefanz/Bärenklau (überörtlich bedeutsame gewerbliche Funktion)

· Gemeinde Fürstenberg mit den Ortsteilen Fürstenberg/Havel (Grundzentrum, regionaler Handlungs- und Entwicklungsschwerpunkt, regional bedeutsame Freizeitanlage), Himmelpfort (überörtlich bedeutsame Fremdenverkehrs- und Erholungsfunktion, anzustrebende Kur- und Erholungsortprädikatisierung) und Bredereiche (ländlicher Versorgungsort).

Eingemeindung von mutmaßlichen „Suburbanisierungsgemeinden“

In Prignitz-Oberhavel haben fast alle größeren Zentralen Orte Einwohner an das Umland verloren. Daher ist die Eingemeindung dieser „Suburbanisierungsgemeinden“ auch ein Grund für die Gemeindegebietsreform. Inwieweit dieses Ziel erreicht werden kann, stellen die im Folgenden aufgeführten Eingemeindungen in Zentrale Orte dar (mutmaßliche Zuzugsgemeinden):

Erläuterung: 

+4: 4 wachsende Gemeinden eingemeindet

-3: 3 schrumpfende Gemeinden eingemeindet

· Karstädt hat drei Gemeinden mit Bevölkerungszuwachs hinzugewonnen, eine ist anderweitig eingegliedert.

· Wittenberge: -3 Gemeinden

· Perleberg: +/-0 Gemeinden

· Putlitz: +4 Gemeinden

· Pritzwalk: +4/-5 Gemeinden

· Meyenburg: +1 Gemeinde

· Wittstock/Dosse: +9/-5 Gemeinden

· Neuruppin: -5 Gemeinden

· Wusterhausen/Dosse: +2 Gemeinden

· Neustadt (Dosse): +1 Gemeinde

· Kyritz: +5/-1 Gemeinden

· Fehrbellin: +7 Gemeinden

· Fürstenberg: +2 Gemeinden

· Zehdenick: +2 Gemeinden

· Löwenberg: +/-0 Gemeinden

· Gransee: +/-0 Gemeinden

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Ziel zumindest für einen Teil der Gemeinden nicht erreicht werden konnte. Während Orte wie Fehrbellin oder Putlitz ihre Bevölkerungsverluste durch Eingemeindung kompensieren können, gelingt dies in Wittenberge oder Neuruppin nicht, wo die neuen Ortsteile kein Bevölkerungswachstum verzeichnen konnten. Im engeren Verflechtungsraum stellt sich die Situation ohnehin anders dar, weil fast alle Gemeinden, zumindest jedoch die eingemeindenden Zentren keinen Bevölkerungsverlust zu verzeichnen haben.

Eingemeindung von Nahbereichen von Zentralen Orten

Mit der Gemeindegebietsreform werden die Zentralen Orte Teile ihrer Nahbereiche eingemeinden. Bei 10 Orten orientiert sich die Eingemeindung an dem jeweiligen Nahbereich, der komplett oder großteils eingemeindet wird.

Diese sind im Folgenden Karstädt, Wusterhausen/Dosse, Liebenwalde, Löwenberg mit einer kompletten Eingemeindung des jeweiligen Nahbereiches. Bei den nachfolgenden Zentralen Orten erfolgt die Eingemeindung des Nahbreiches zumindest teilweise:

· Rheinsberg: Nahbereich plus Dierberg, ohne Zempow

· Neuruppin: Nahbereich ohne Manker, Protzen, Walchow, Wustrau-Altfriesack, Langen und Wall

· Fürstenberg: Nahbereich mit Tornow, ohne Dannenwalde

· Kremmen: Nahbereich mit Hohenbruch, ohne Schwante

· Zehdenick: Nahbereich ohne Tornow

· Fehrbellin: Nahbereich mit Manker, Protzen, Walchow, Wustrau-Altfriesack, Langen und Wall. Damit hat Fehrbellin sogar über den Nahbereich hinaus Orte eingemeindet.

Bei den restlichen 13 Zentralen Orten (Lenzen, Meyenburg, Wittenberge, Perleberg, Putlitz, Pritzwalk, Wittstock, Kyritz, Neustadt/Dosse, Oranienburg, Herzberg, Bad Wilsnack, Gransee) kommen nur Teile der Nahbereiche zum Gemeindegebiet hinzu.

Als Folge dieser Eingemeindungen kommt es in den Nahbereichen fast aller Zentralen Orte zu Überschneidungen mit Gemeindegebieten anderer Zentraler Orte. Dabei handelt es sich um 27 ehemalige Orte/Ortsteile mit entsprechender Bevölkerung. Es bleibt jedoch unklar, wie mit dieser Situation aus der Sicht der Regionalplanung zu verfahren ist, durch welchen Zentralen Ort die Überschneidungsbereiche mit zu versorgen sind und in welchen Umfang die jeweilige zentralörtliche Versorgungsfunktion den Eigenbedarf überschreiten kann oder muss.

Eingemeindungen im engeren Verflechtungsraum

Für die Gemeinden der Region Prignitz-Oberhavel, die zum Geltungsbereich des LEP eV gehören, gelten hinsichtlich der Siedlungsentwicklung die bereits erwähnten Orientierungswerte von 10 %, 25 % und 50 % für den jeweiligen Gemeindetyp. Die Ausweisung der Typ-1-Gemeinde erfolgt flächenbezogen und ist somit unkritisch im Hinblick auf Gemeindefusionen. Anders stellt sich die Situation der Eingemeindung von Typ-3-Gemeinden (10 % Einwohnerzuwachs zulässig) in Typ-2-Gemeinden (25 % Zuwachs zulässig) dar. Damit würden für das ehemalige Typ-3-Gemeindegebiet nunmehr höhere Wachstumsgrenzen von 25 % gelten.

Dieser Fall trifft sowohl bei der Eingemeindung der Orte Beetz, Sommerfeld, Flatow, Staffelde, Großziethen und Hohenbruch (Typ 3) in die Gemeinde Kremmen (Typ 2) als auch bei Stolpe und Bergfelde (jeweils Typ 3) zu, die in die Gemeinde Hohen Neuendorf eingemeindet werden.

Besonders problematisch erscheint der Fall der Eingemeindung der Gemeinde Sommerfeld. Mit einem Bevölkerungszuwachs von 46 % seit 1990 hat die Gemeinde im Jahr 2000 eine Bevölkerungszahl von 1.524 erreicht. Dagegen wuchs die eingemeindende Stadt Kremmen nur um +9 % auf 2.930 Einwohner. Die restlichen Ortsteile haben bei Bevölkerungszahlen von unter 1.000 Einwohnern z.T. negative oder marginal positive Bevölkerungssaldi realisiert. Die Gemeinde Kremmen hat somit nach der Gemeindereform ein Wachstum von 12%. Somit dürfte weiteres Siedlungswachstum im OT Sommerfeld stattfinden.

Innerhalb des Anteils der Planungsregion am engeren Verflechtungsraum sollen drei Gemeinden in Gemeinden, die außerhalb des LEP eV liegen, eingemeindet werden. Diese ehemaligen Gemeindegebiete würden somit aus dem Geltungsbereich des LEP eV herausfallen. Zum einen werden Neuendorf und Nassenheide in das Gemeindegebiet Löwenberger Land eingegliedert werden. Zum anderen gemeindet Liebenwalde Freienhagen ein, das somit auch aus dem eV herausfällt.

Für diese Ortsteile würden dann nicht mehr die Siedlungswachstumsbeschränkungen des LEP eV gelten. Problematisch erscheint dies vor allem im Fall Nassenheide, da hier bereits zwischen 1990 und 2000 ein Bevölkerungszuwachs von 26 % auf 1.399 Einwohner realisiert wurde.

4.4.5 Fazit und Fragen

Alle zentrenrelevanten Aussagen im Regionalplan von Prignitz-Oberhavel sind entweder ortsteilscharf formuliert oder benennen das konkrete Objekt. Daher sollten diese Aussagen auch nach der Gemeindegebietsreform ihre Wirkungen behalten.

Ergibt sich hier aber nicht Konfliktpotenzial, wenn eine Gemeinde mehrere Funktionszuweisungen erhalten hat (siehe Beispiel Fürstenberg). In diesem Zusammenhang wäre auch die Kategorie der ländlichen Selbstversorgerorte kritisch zu beleuchten.

Was kann eine regionalplanerische Steuerung bewirken, wenn für den größten Teil der Fläche der Region eine Zentrale-Orte-Kategorie ausgewiesen ist? 

Weniger dürfte mehr sein, berührt jedoch auch die Diskussion um die Nahbereiche und deren Überschneidung.

Ähnliches gilt für eine Neudefinierung der Kategorien im Tourismusbereich, wo angesichts der prekären Lage der Branche hinsichtlich Kapazitätsauslastung, Schlechtwetter-Angebote usw. eine regionale Ressourcenbündelung dringend nötig scheint!

Abschließend sei noch auf die Problematik von Eingemeindungen verweisen, bei denen sich die gemeindebezogene Ausweisung des LEP-eV-Gebietes verschiebt und/oder die Kategorie der zulässigen Einwohnerrichtwerte berührt wird (siehe Beispiel Sommerfeld-Kremmen, Neuendorf-Nassenheide-Löwenberger Land).
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4.5 Region Uckermark-Barnim

Ralf Hoppe, Katrin Soltwedel, Andreas Walter

4.5.1 Allgemeine Informationen

Die Region Uckermark-Barnim befindet sich im Nordosten des Landes Brandenburg. Sie grenzt im Süden an Berlin, im Osten an die Republik Polen und im Norden an das Land Mecklenburg-Vorpommern.

Die Planungsregion Uckermark-Barnim setzt sich aus den Landkreisen Uckermark und Barnim zusammen und erstreckt sich über 4.580 km2.

Die Regionale Planungsstelle befindet sich in Eberswalde.

Die regionalen Zentren sind Eberswalde (43.669 EW), Schwedt/Oder (39.046 EW), Bernau (27.167 EW), Prenzlau (22.225 EW) und Templin (13.843 EW).

In der Planungsregion befinden sich vier Großschutzgebiete: Der Nationalpark Unteres Odertal, das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, der Naturpark Uckermärkische Seen sowie der Naturpark Barnim. Die Wald- und Seengebiete sind als Fremdenverkehrs- und Erholungsfunktion wertvoll. 

Bevölkerung/Beschäftigung

Auf einer Fläche von 4580 km2 leben 320.096 Einwohner, davon 88.475 im engeren Verflechtungsraum. Die Einwohnerdichte liegt bei 70,3 EW/km2. 

Hierbei besteht eine deutliche Diskrepanz zwischen dem Landkreis Barnim (114,2 EW/km2) und dem Landkreis Uckermark (48,2 EW/km2). 

Ebenfalls eine deutliche Diskrepanz weisen die Arbeitslosenstatistiken der beiden Landkreise aus. Während im Barnim „nur“ 17,1% aller zivilen Erwerbspersonen arbeitslos sind, liegt die Quote im Landkreis Uckermark bei 22,7%. In der gesamten Planungsregion beträgt die Arbeitslosenquote 19,7%.

Wirtschaftsstruktur

Innerhalb der Planungsregion bestehen deutliche wirtschaftliche Disparitäten. Während der engere Verflechtungsraum ökonomisch eher günstig dasteht, kann man im äußeren Entwicklungsraum nicht von einer gut funktionierenden Wirtschaftsstruktur sprechen. Wichtige Wirtschaftszweige in der gesamten Planungsregion sind der Tourismus sowie die Nutzung regenerativer Energien. Größere Unternehmen im produzierenden Gewerbe sind lediglich im Raum Schwedt/Oder angesiedelt. 

Infrastruktur

Die Autobahn A11 durchquert fast die gesamte Planungsregion und wird im Norden in naher Zukunft auf die A20 treffen. Durch den engeren Verflechtungsraum der Region führt die Autobahn A10 – Berliner Ring. 

Nahezu parallel zur A11 verläuft eine Eisenbahnstrecke, auf der ein InterCity, der Regionalexpress 3 zwischen Belzig und Stralsund oder Dessau und Schwedt/Oder (jeweils alle 2 Stunden) sowie eine Regionalbahn verkehren. 

Der Schifffahrt dienen mehrere Wasserstraßen: Der Oder-Havel-Kanal, der Finow-Kanal, die Oder, die Randow, die Welse sowie die Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße.

4.5.2 Regionalplan

Ein integrierter Gesamtplan für die Planungsregion Uckermark-Barnim befindet sich derzeit in Aufstellung. Bisher beschlossen wurden die sachlichen Teilpläne "Zentralörtliche Gliederung, Siedlungsschwerpunkte und Ländliche Versorgungsorte" bzw. „Windnutzung, Rohstoffsicherung und –gewinnung“. Ein „Leitbild zur Gesamtentwicklung der Region Uckermark-Barnim – Zielvorstellungen zum Regionalplan“ existiert im Entwurf.

4.5.2.1 Zentralörtliche Funktionszuweisungen
Die Region Uckermark-Barnim besitzt kein Oberzentrum. Allerdings ist die Kreisstadt Eberswalde als Mittelzentrum mit Teilfunktionen eines Oberzentrums und Regionales Entwicklungszentrum des Städtekranzes ausgewiesen.

Mittelzentren der Region sind die vier Städte: Bernau, Prenzlau (Regionales Entwicklungszentrum im äußeren Entwicklungsraum), Schwedt/Oder und Templin. Grundzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums ist die Stadt Angermünde.

In der Region wurden sieben Grundzentren ausgewiesen: Lychen, Gartz (Oder), Joachimsthal, Oderberg, Biesenthal, Wandlitz (kein Stadt-Status) und Werneuchen.

Kleinzentren der Region sind die drei Städte Brüssow, Fürstenwerder und Greiffenberg sowie die sieben Gemeinden Gramzow, Boitzenburg, Gerswalde, Milmersdorf, Casekow, Passow und Groß Schönebeck. 
 Fürstenwerder ist in Folge der Gemeindegebietsreform Ortsteil der Gemeinde Nordwest-Uckermark geworden. Greiffenberg ist nun Ortsteil der Gemeinde Angermünde (Grundzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums).

Demnach sind von den 60 neu gebildeten Kommunen der Region 22 als Zentrale Orte ausgewiesen (37 %). Die amtsfreien Gemeinden haben alle eine zentralörtliche Funktionszuweisung und nehmen mehr als die Hälfte der Fläche der Planungsregion ein.

4.5.2.2 Weitere Funktionszuweisungen
Als Orte mit potentiellem Siedlungsbereich (Typ-1-Gemeinden) wurden das Mittelzentrum Bernau und das Grundzentrum Werneuchen im engeren Verflechtungsraum ausgewiesen. Beide Städte sind auch Handlungsschwerpunkte im Sinne des LEP eV.
 

Weitere Siedlungsschwerpunkte im engeren Verflechtungsraum (Typ-2-Gemeinden) sind die sechs Gemeinden Ahrensfelde, Blumberg, Basdorf, Klosterfelde Wandlitz und Zepernick. Ahrensfelde und Blumberg sind Ortsteile der neuen Gemeinde Ahrensfelde-Blumberg. Basdorf und Klosterfelde sind Ortsteile der Gemeinde Wandlitz. Zepernick ist Ortsteil der Gemeinde Panketal.

Ländliche Versorgungsorte der Region Uckermark-Barnim sind die fünf Gemeinden Gollmitz, Dedelow, Lübbenow, Pinnow und Lunow. Gollmitz ist nach der Gemeindegebietsreform Ortsteil der Gemeinde Nordwest-Uckermark (Kleinzentrum). Dedelow ist Ortsteil der Gemeinde Prenzlau (Mittelzentrum). Lübbenow ist Ortsteil der Gemeinde Uckerland und Lunow ist Ortsteil der amtsangehörigen Gemeinde Lunow-Stolzenhagen.

Zu den 22 Kommunen mit zentralörtlicher Funktionszuweisung treten folglich noch vier Kommunen mit einer weiteren Funktionszuweisung hinzu. Dabei sind Kommunen in ihrer neuen Gebietsstruktur mit mehreren Funktionszuweisungen für die Ortsteile nur einmal gezählt. - 43 % aller Kommunen der Planungsregion Uckermark-Barnim besitzen seit der Gemeindegebietsreform mindestens eine Funktionszuweisung.

4.5.3 Auswirkungen der Gemeindegebietsreform

Vor der Gemeindegebietsreform bestand die Region aus 236 amtsfreien und amtsangehörigen Gemeinden, nach der Gemeindegebietsreform wird es 60 Gemeinden geben, davon 14 amtsfreie.

Großgemeinden mit Ortsteilen unterschiedlicher Funktionszuweisung 

Die Großgemeinde Nordwest-Uckermark vereint die als Kleinzentrum ausgewiesene Stadt Fürstenwerder und den Ländlichen Versorgungsort Gollmitz.

Die Großgemeinde Prenzlau besteht neben weiteren Ortsteilen aus dem Mittelzentrum Prenzlau und dem Ländlichen Versorgungsort Dedelow. Die Großgemeinde Angermünde vereint das Grundzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums Angermünde und das Kleinzentrum Greiffenberg. Der Großgemeinde Schorfheide gehören das Kleinzentrum Groß-Schönebeck und der Siedlungsschwerpunkt Finowfurt an. Die Großgemeinde Wandlitz vereint das Grundzentrum Wandlitz sowie die Siedlungsschwerpunkte Klosterfelde und Basdorf. Die Gemeinde Ahrensfelde-Blumberg vereint neben weiteren Ortsteilen die Siedlungsschwerpunkte Ahrensfelde und Blumberg.

Die mehrfache Funktionszuweisung in einer Großgemeinde ist problemlos, wenn Formulierungen im Sachlichen Teilplan „Zentralörtliche Gliederung, Siedlungsschwerpunkte und Ländliche Versorgungsorte“ ortsteilscharf erfolgen. Kommt es nicht zur ortsteilscharfen Ausweisung, muss über den zukünftigen Status und über die Standorte der daraus resultierenden möglichen Infrastrukturansiedlungen diskutiert werden. Von den bisherigen Festlegungen abweichende Lösungen haben dann eine Änderung der Nahbereiche zur Folge.

Unbestimmte Formulierungen in den regionalen Planwerken
In Folge der Gemeindezusammenschlüsse bzw. Eingemeindungen sind die im Sachlichen Teilplan „Zentralörtliche Gliederung, Siedlungsschwerpunkte und Ländliche Versorgungsorte“ angegebenen Einwohnerzahlen zu allen ausgewiesenen Zentren, Siedlungsschwerpunkten und Ländlichen Versorgungsorten überholt. Wertungen und Einstufungen müssen überprüft werden, z.B.:

„Die Kreisstadt Eberswalde ist mit 50.402 Einwohnern (30.06.1994) das einwohnerstärkste Mittelzentrum des Landes Brandenburg.“

„Mit 14.026 Einwohnern (30.06.1994) gehört Templin zu der Gruppe der kleineren Mittelzentren des Landes Brandenburg.“
 – Die Stadt Templin hat 14 umliegende Dörfer eingemeindet.

Der Mittel- bzw. Nahbereich benannter Zentraler Orte muss aufgrund von Eingemeindungen des Mittel- bzw. Nahbereichs entweder neu definiert oder die Ortsbezeichnung durch die Formulierung „Ortsteil“ ergänzt werden. Damit ergeben sich auch neue Einwohnerzahlen:

„Mit etwa 43.000 Einwohnern im Mittelbereich kommt dem Regionalen Entwicklungszentrum Prenzlau im äußeren Entwicklungsraum erhebliche Bedeutung für die Entwicklung des stark agrarisch geprägten Nordens der Region Uckermark-Barnim zu.“

„Das Regionale Entwicklungszentrum Schwedt/Oder im äußeren Entwicklungsraum umfasst etwa 81.000 Einwohner im Mittelbereich.“

„Der Nahbereich von Gartz (Oder) umfasst weitere 10 Gemeinden des östlichen Amtsbereiches mit zusammen 2.910 Einwohnern.“

„Die Anbindung der umliegenden Gemeinden des Nahbereiches von Boitzenburg ist im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs aber als günstig einzuschätzen.“
 - Die hier gemeinten „umliegenden Gemeinden“ sind nur noch Ortsteile der Großgemeinde Boitzenburger Land, Boitzenburg selbst ist ebenfalls Ortsteil.

Aufgrund der unspezifischen Formulierungen bezüglich noch anzusiedelnder Infrastruktur könnten bei der Standortwahl nun auch die eingemeindeten Ortsteile mit einbezogen sind:

„Ferner sollte die Ansiedlung weiterer Landesbehörden und die Ausstattung mit regional bedeutsamen Kultur- und Sportstätten erfolgen.“
 – Nutznießer könnten die Ortsteile Sommerfelde und Tornow von Eberswalde sein.

„Die Stadt [Eberswalde] erfüllt bis auf einige Defizite durch die nicht in ausreichender Qualität vorhandenen Sporteinrichtungen alle Anforderungen an die Regelausstattung eines Mittelzentrums.“
 - Zu überprüfen ist, ob die eingemeindeten Orte Sommerfelde und Tornow die Defizite in der Infrastrukturausstattung ausgleichen konnten.

„Zur Stabilisierung der mittelzentralen Funktionen sowie zur weiteren Entwicklung [Eberswaldes] in Richtung Oberzentrum ist [...] die Umsetzung der innerörtlichen Verkehrsplanung (S-Variante) dringend geboten.“
 – „Innerörtlich“ bedeutet nun auch die Einbeziehung der Ortsteile Sommerfelde und Tornow.

„Zur Sicherung der mittelzentralen Funktion der Stadt [Bernau] ist [...] die Leistungsfähigkeit der Verkehrsinfrastruktur, insbesondere für den öffentlichen Personennahverkehr, weiter zu verbessern.“
 – Dies gilt nun auch für die Gemeinden Lobetal, Ladeburg, Schönow, Börnicke und Birkholz.

Abstimmungsbedarf mit hinzugekommenen Ortsteilen entsteht in Bezug auf formulierte Leitbilder:

„Zur weiteren Qualifizierung der mittelzentralen Funktionen hat sich die Stadt [Prenzlau] Schwerpunktaufgaben in Form von Leitbildern zur Stadtentwicklung gestellt ... der Ausbau des Verwaltungszentrums mit einer Ansiedlung von Landeseinrichtungen [...] sind neben [...] der Erschließung neuer Wohngebiete unter dem Leitbild ‚Stadt im Grünen – Grün in der Stadt’ weitere Schwerpunkte.“

„Neben den Entwicklungen zur Kur- und Bäderstadt und als Naherholungs- und Urlaubsstandort des Großraums Berlin soll die Tradition als Schulstandort mit regionaler Bedeutung weitergeführt werden ...“
 (Templin)

Die neue Gebietsstruktur erfordert die Überprüfung bzw. Anpassung weiterer Formulierungen:

„Der Nahbereich [von Lychen] umfasst den gesamten Amtsbereich zuzüglich der Gemeinde Densow des Amtes Templin-Land und somit insgesamt 4.471 Einwohner.“
 Die genannten Amtsstrukturen existieren nicht mehr.

„Lychen ist durch den ÖPNV mit den umliegenden Gemeinden ausreichend verbunden ...“
 - „Umliegende Gemeinden“ sind nun andere.

„Der Nahbereich der Gemeinde [Wandlitz] ist mit dem Amtsbereich identisch und zählt somit 12.492 Einwohner (30.06.1994). Relativiert wird diese Bezugsgröße durch den hohen Eigenversorgungsgrad der Gemeinden Basdorf und Klosterfelde sowie die Nähe der Gemeinden Schönwalde und Schönerlinde zu Berlin.“
 - Basdorf, Klosterfelde, Schönwalde und Schönerlinde sind Ortsteile der Gemeinde Wandlitz. Der „Amtsbereich“ existiert nicht mehr.

„Zudem ist die Lage der Stadt [Werneuchen] für die angrenzenden, stark landwirtschaftlich geprägten Gemeinden im Kreis Märkisch-Oderland zu beachten, das trifft insbesondere auf die Gemeinden Beiersdorf und Freudenberg zu ...“
 - jetzt amtsangehörige Gemeinde Beiersdorf-Freudenberg

„Die Gemeinde [Boitzenburg] kann durch eine Konzentration der Investitionen des Amtsbereiches ihre übergemeindlichen Funktionen ausbauen und damit ihre zentralörtlichen Aufgaben weiter festigen.“
 - Die Abstimmung der „Konzentration der Investitionen“ erfolgt nun unter den Ortsteilen der Großgemeinde Boitzenburger Land.

„Die Gemeinde Ahrensfelde zählte am 30.06.1994 1.532 Einwohner.“
 - Ahrensfelde ist Ortsteil der Gemeinde Ahrensfelde-Blumberg.

„Auch die Gemeinde Klosterfelde ist über die B 109 sowie den Stadtexpress Berlin-Groß Schönebeck gut in das öffentliche Verkehrsnetz eingebunden.“
 - Klosterfelde ist Ortsteil der Gemeinde Wandlitz.

Rückgewinnung von Umlandgemeinden, in die Abwanderungen erfolgten
Eberswalde hatte im Zeitraum von 1990 bis 1999 einen Bevölkerungsverlust von mehr als 10 % zu verzeichnen. In den benachbarten Gemeinden Finowfurt, Lichterfelde und Spechthausen ist im selben Zeitraum ein Bevölkerungswachstum von mehr als 10% festzustellen. Unter der Annahme, dass ehemalige Eberswalder Einwohner in die genannten Umlandgemeinden abgewandert sind, ist die Gemeinde Eberswalde kein „Gewinner“ der Gemeindegebietsreform. Finowfurt und Lichterfelde sind nun Ortsteile der Großgemeinde Schorfheide. Spechthausen wurde Ortsteil der amtsangehörigen Gemeinde Melchow.

Die Stadt Prenzlau hatte von 1990 bis 1999 einen Bevölkerungsverlust von mehr als 10 % zu verzeichnen. Die Bevölkerungszahl der Nachbargemeinden Grünow, Bietikow, Röpersdorf, Sternhagen und Potzlow war im selben Zeitraum um 10 % gestiegen. Unter der Annahme, dass ehemalige Prenzlauer Einwohner in die genannten Umlandgemeinden gezogen sind, hat auch die Stadt Prenzlau nicht von der Gemeindegebietsreform profitiert. Röpersdorf und Sternhagen sind jetzt Ortsteile der Großgemeinde Nordwest-Uckermark. Potzlow ist Ortsteil der amtsangehörigen Gemeinde Oberuckersee, Bietikow ist Ortsteil der amtsangehörigen Gemeinde Uckerfelde und Grünow ist ebenfalls amtsangehörig.

Die Stadt Schwedt/Oder konnte die Orte Hohenfelde, Vierraden, Stendell, Zützen und Criewen eingemeinden, an die sie vermutlich im Zeitraum 1990 bis 1999 Einwohner verloren hatte. Dagegen sind andere Orte mit Einwohnerzuwachs (vermutlich abgewanderte Schwedter) den amtsangehörigen Nachbargemeinden Mark Landin und Bergholz-Meyenburg sowie der Großgemeinde Angermünde zugefallen.

Die Stadt Angermünde hat durch Eingemeindungen Einwohner „zurückgewonnen“. Suburbanisierungsgemeinden sind die jetzigen Ortsteile Mürow, Kerkow, Altkünkendorf, Schmargendorf, Neukünkendorf, Crussow u.a..

Der keineswegs vollständigen Auflistung liegt eine Interpretation der Bevölkerungsentwicklungskarte des Landkreises Uckermark zugrunde.
 Die Herkunft der Zuwanderer der benannten Zuwachsgemeinden ist nur Vermutung und soll für den engeren Verflechtungsraum nicht angestellt werden.

Eingemeindung von Nahbereichen
Der gesamte Nahbereich des Ländlichen Versorgungsortes Lübbenow ist in der Großgemeinde Uckerland aufgegangen. Der Ortsteil Hetzdorf wurde nie einem Nahbereich zugeordnet.

Der Nahbereich des Mittelzentrums Prenzlau umfasst 14 ehemalige Gemeinden. Von diesen wurden sechs (Dauer, Blindow, Güstow, Klinkow, Dedelow und Schönwerder) eingemeindet. Zum Nahbereich gehören die ehemaligen Gemeinden Gollmitz, Beenz und Sternhagen. Beenz und Sternhagen gehören zum Nahbereich des Ländlichen Versorgungsortes Gollmitz. Alle drei Gemeinden sind jetzt Ortsteile der Großgemeinde Nordwest-Uckermark. Weitere Überschneidungen des Prenzlauer Nahbereiches mit Nahbereichen benachbarter Zentren existieren nicht. Die verbleibenden Gemeinden des Nahbereiches Prenzlau gehen in folgender Gebietsstruktur auf: Göritz und Schenkenberg (mit Ortsteil Ludwigsburg) gehören dem Amt Brüssow (Kleinzentrum) an. Grünow (mit Ortsteil Drense und Damme) und die Ortsteile Ziemkendorf, Bietikow und Potzlow gehören zum Amt Gramzow (Kleinzentrum). Die Nahbereichsgemeinden Röpersdorf, Holzendorf und Falkenhagen sind nun Ortsteile der Großgemeinde Nordwest-Uckermark. Es erfolgt also im Gegensatz zur Nahbereichsbestimmung eine Neuausrichtung auf andere (Verwaltungs-)Zentren.

Das Kleinzentrum Brüssow hat vier seiner sieben Nahbereichsorte eingemeindet. Die verbleibenden Nahbereichsgemeinden gehen in folgender Struktur auf: Carmzow und Wallmow schließen sich zur dem Amt Brüssow angehörigen Gemeinde Carmzow-Wallmow zusammen. Schönfeld ist ebenfalls dem Amt Brüssow angehörig. Zum Amt Brüssow hinzu treten die oben genannten Gemeinden des Nahbereiches Prenzlau.

Die Großgemeinde Nordwest-Uckermark vereint den gesamten Nahbereich des Kleinzentrums Fürstenwerder und Teile des Prenzlauer Nahbereiches.

Die Großgemeinde Boitzenburger Land vereint fast den gesamten Nahbereich des Kleinzentrums Boitzenburg. Lediglich Herzfelde wird in das Mittelzentrum Templin eingemeindet. Der eingemeindete Ortsteil Hassleben gehört zum Nahbereich des Kleinzentrums Gerswalde.

Das Grundzentrum Lychen hat bis auf Densow seinen gesamten Nahbereich eingemeindet. Densow ist nun Ortsteil der Großgemeinde Templin.

Das Mittelzentrum Templin hat seinen gesamten Nahbereich eingemeindet sowie die Gemeinden Groß Dölln und Gollin aus dem Nahbereich des Kleinzentrums Milmersdorf, Herzfelde aus dem Nahbereich des Kleinzentrums Boitzenburg und Densow aus dem Nahbereich des Grundzentrums Lychen.

Gemeindetypen in Bezug auf die Zuordnung zu Zentralen Orten sind zwar ableitbar, aber eine Typisierung beweist lediglich, dass die Zuordnungsentscheidung nicht von der regionalplanerischen Zentrenausweisung abhing. So gibt es einerseits Gemeinden, die dem Nahbereich eines Kleinzentrums angehören und sich einem Mittelzentrum „angeschlossen“ haben. Andererseits gibt es aber Gemeinden, die im Nahbereich eines Mittelzentrums liegen und sich der Verwaltung eines Kleinzentrums „angeschlossen“ haben.

Das Entscheidungskriterium der besseren verkehrlichen Erreichbarkeit von Zentren könnte zwar theoretisch geprüft werden, ist aber wohl kein vorrangiges Kriterium der Gemeindegebietsreform.

Die Gemeindegebietsreform ermöglicht keine objektive Überprüfung der „regionalplanerisch“ ermittelten oder festgelegten Nahbereiche von Zentren.

Fakt ist, dass sich die Gemeindegebietsreform nicht an festgelegten Nahbereichen orientiert. Die Festlegung muss deshalb jedoch nicht in Frage gestellt werden. Sie scheint lediglich ein schwächeres Argument gegenüber finanziellen Entscheidungskriterien zu sein.

Eingemeindung von Typ-3- und Typ-2-Gemeinden

Die neugebildete Gemeinde Schorfheide besteht aus sechs Ortsteilen, von denen Finowfurt ausgewiesener Siedlungsschwerpunkt ist.

Die neugebildete Gemeinde Wandlitz besitzt von neun Ortsteilen zwei Siedlungsschwerpunkte – die Ortsteile Klosterfelde und Basdorf.

Die Gemeinde Panketal setzt sich aus den Ortsteilen Schwanebeck und Zepernick zusammen. Letzterer ist Siedlungsschwerpunkt.

Die Gemeinde Ahrensfelde-Blumberg besteht aus fünf Ortsteilen, von den Ahrensfelde und Blumberg jeweils ausgewiesene Siedlungsschwerpunkte sind.

In den Siedlungsschwerpunkten (Typ-2-Gemeinden) ist eine weitere Siedlungsentwicklung um 25 % zum Bestand von 1999 möglich. Typ-3-Gemeinden steht dieses Wachstum nicht zu. Beim Zusammenschluss von Typ-2- und Typ-3-Gemeinden ist folglich zu klären, ob die Schwerpunktfunktion ortsteilscharf zugewiesen wird oder die ehemaligen Typ-3-Gemeinden mit einschließt.

Gemeindezusammenschlüsse über die Grenze zwischen engerem Verflechtungsraum und äußerem Entwicklungsraum hinaus

Die Gemeinde Rüdnitz befindet sich als einzige dem Amt Biesenthal angehörige Gemeinde im engeren Verflechtungsraum. Sie grenzt an die neue Großgemeinde Bernau. Hier hat die Stadt Bernau fünf umliegende Orte eingemeindet. Zu überprüfen wäre, ob die Grenze des engeren Verflechtungsraum nach der Gemeindegebietsreform insgesamt neu festgelegt wird und ob den betroffenen Gemeinden/Ortsteilen daraus Vor- oder Nachteile entstehen.

Quellen:

Landesumweltamt Brandenburg (Hrsg.), Brandenburg regional, Potsdam 2001.

Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim (Hrsg.), Regionalplan Uckermark-Barnim, Sachlicher Teilplan „Zentralörtliche Gliederung, Siedlungsschwerpunkte und Ländliche Versorgungsorte“, Eberswalde 1996.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz und Technologie, Ministerium für Umweltschutz, Naturschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg (Hrsg.), Anlage zur Verordnung über den gemeinsamen Landesentwicklungsplan für den engeren Verflechtungsraum Brandenburg-Berlin (LEP eV), Potsdam 1998.

4.6 Fazit Regionen insgesamt

Die Untersuchungen in den Regionen fokussieren auf die Korrelation der verschiedenen Strukturen zueinander – die Kommunalstruktur, also die Große und Anzahl der Gemeinden und die raumordnerische Struktur, also die per Landes- und Regionalplanung festgesetzten Ortshierarchien sind hierbei natürlich in den Mittelpunkt gestellt worden. Deshalb sollen im Fazit auch hier die wesentlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet werden.

Die Untersuchungen in den Punkten „Allgemeines”, Wirtschaft” und „Bevölkerung/Beschäftigung” ergeben hierbei wenig für eine einzelne Region Spezifizierbares. Die gemeinsame Tatsache, dass die Wirtschafts- und Bevölkerungsstruktur im engeren Verflechtungsraum weniger schlecht ist als im äußeren Entwicklungsraum, soll hier nicht näher ausgeführt werden. Sie soll allerdings als Begründung dienen, im Folgenden das Fazit für beide Raumkategorien zu trennen.

4.6.1 Engerer Verflechtungsraum

Hier zeigen alle Regionen ähnliche Probleme, die Intensität ist dabei abhängig von der Menge der Gemeinden im eV. Die Ausweisung von Typ-1- und Typ-2-Gemeinden als Siedlungsschwerpunkte soll der mehr oder weniger starken Tendenz des Urban sprawl im Berliner Raum entgegenwirken. Daran ändert auch – vorerst – die Gemeindegebietsreform nichts. Typ-1-Gemeinden werden in ihrem Flächenwachstum relativ erfolgreich durch den sog. potentiellen Siedlungsbereich gesteuert
, einer dicken schwarzen Linie, die das Vorranggebiet für Siedlungsflächen markiert. Die schienerschlossenen Typ-2-Gemeinden haben das ihnen zugedachte Wachstumsziel von 25 % Einwohnerzuwachs inzwischen ausgeschöpft (1990-2000: +38 %). Die Typ-3-Gemeinden als übrige, auf Eigenentwicklung (10 % EW-Zuwachs) beschränkte Gemeinden neigen eher zu unkontrolliertem Wachstum. Hier gibt es etliche Suburbanisierungsgewinner, alleine elf davon mit Einwohnerzuwächsen von 100-400 %, bedingt durch eine entsprechende Lagegunst. 

Die von der Gemeindegebietsreform induzierten Probleme liegen nun in den raumordnerischen Festlegungen selbst begründet: Eine Eingemeindung in Typ-1-Gemeinden bedeutet auch weiterhin die Beschränkung des Wachstums auf den Siedlungsring. Einzig die Bevölkerungszahl darf stärker wachsen, bedingt durch die höhere Ausgangsbasis (Einwohner der „alten” Typ-1-Gemeinde + Einwohner der eingemeindeten Gemeinden). Für die Großgemeinde bedeutet dies theoretisch entweder ein Verzicht auf das Erreichen der maximalen Bevölkerungszahl oder eine entsprechend dichtere und damit weniger marktfähigere Bebauungsstruktur, da die vorhandene Wachstumsfläche identisch bleibt. Im Beispielfall Hoppegarten könnte das bei enger Interpretation des LEP eV bedeuten, dass die Einwohner der vormaligen Typ-2-Gemeinde Hönow zwar nun als Berechnungsgrundlage für ein höheres Bevölkerungswachstum (+50% statt +25%) dienen, dieses aber nur innerhalb des „Siedlungsringes“ der Gemeinde Hoppegarten umgesetzt werden kann – und der befindet sich im Wesentlichen nicht im OT Hönow von Hoppegarten. Hier wären nähere Untersuchungen notwendig, um diese Interpretation der bestehenden Instrumente untersetzen zu können.

Weniger positiv wirkt sich die Gemeindegebietsreform aus, wenn die eingemeindende Alt-Gemeinde als Typ 2 kategorisiert ist (Vielleicht ist so auch eine Erklärung zu finden, wieso die Landesplanung bei der Vergabe von Typ 2 restriktiver in Bezug auf das Kriterium „Schienenanschluss“denkt als die jeweilige Regionalplanung). Denn hier steigt durch die Eingemeindung nicht nur die mögliche, im FNP anzusetzende Bevölkerungszahl, es fehlt dort vor allem an einer räumlich konkreten Festlegung der Siedlungserweiterungsflächen, so dass bei zukünftigen Baulandausweisungen der „Bezug zur Schiene“ - ursprünglich die eigentliche Voraussetzung für die Festlegung von Typ-2-Gemeinden - verloren zu gehen droht. Zu welchen Problemen das führen kann, ist z.B. im Kreis Barnim anhand der Berlin-Anrainer Panketal und Ahrensfelde-Blumberg abzulesen, die weit stärker wachsen als die eigentlich hierfür vorgesehenen Gemeinden Werneuchen und Bernau. 

4.6.2 Äußerer Entwicklungsraum

Hier steht die Regionalplanung primär nicht vor der Fragestellung der Begrenzung von Siedlungswachstum. Das zeigen die Aussagen zu der Eingemeindung von Suburbanisierungsorten bei Klein- und Mittelstädten. Einzig für die Oberzentren Cottbus und Brandenburg ergeben sich hier massive Probleme, die sich auch durch die Gemeindegebietsreform nicht beseitigen ließen. Es besteht sogar dann eine Tendenz zur Verstärkung, wenn sich die Suburbia-Orte zusammenschließen (gegen das Oberzentrum?) wie Kolkwitz, Neuhausen-Spree und Groß Kreutz. Ein weiterer Anhaltspunkt ist der Fall des nach Cottbus eingemeindeten Ortes Kiekebusch. Im etwas geringeren Maße sind auch weitere größere Industriestädte wie Eberswalde betroffen

Ansonsten scheinen in den Klein- und Mittelstädten die per Suburbanisierung bewegten Bevölkerungsmengen eher gering zu sein, als dass die Regionalplanung sie als Problem definiert.

Die eigentlichen Probleme ergeben sich – im Zusammenhang mit der Schrumpfung – bei der Tragfähigkeit der Zentralen Orte und Gemeinden. Das Mittelzentrum Beeskow hat bereits jetzt nur 9.000 Einwohner, obwohl der Richtwert bei minimal 20.000 Einwohner für ein Mittelzentrum liegt. Eine Reihe von Ämtern und Großgemeinden an der Peripherie wird wohl die vorgegebenen Einwohnerwerte bald unterschreiten: Die Großgemeinde Mühlberg/Elbe, hier sind der Nahbereich des Grundzentrums und Gemeindegebiet identisch, besitzt schon jetzt nur 6.500 Einwohner (OT Mühlberg-Stadt 3.100 EW). Die nahe gelegene Landgemeinde Schönwalde – auch hier sind Großgemeinde und Nahbereich des Kleinzentrums identisch – besitzt schon jetzt nur 3.200 Einwohner. Inwieweit in Bälde eine Reihe von Großgemeinden bzw. Ämtern (die amtsangehörigen Gemeinden sollen 500 EW nicht unterschreiten!) nicht mehr tragfähig sind und somit eine Reihe von aktuellen Entscheidungen zur Zwangseingemeindung bzw. zur Ausweisung von Zentralitäten obsolet wird, ist nicht abzuschätzen.

4.6.3 Umgang mit der Ausweisung Zentraler Orte

Hier liegt – einhellig von allen Regionsgruppen angemerkt – das Hauptproblem der regionalen Raumordnung. Es sind so viele Funktionszuweisungen an Objekte, Orte, Ortsteile, Klein- und Großgemeinden vergeben worden, dass nach dem Gießkannenprinzip nahezu jede im Zusammenhang bebaute Siedlung irgendeine Funktionszuweisung bekommen hat. Nicht nur, dass das Netz der Ober-, Mittel- und Grundzentren um Regionale Entwicklungszentren als weitere oberzentrale Ebene seitens der Landesplanung und um Kleinzentren, Selbstversorgerorte, ländliche Versorgungsorte, Typ-1/2/3-Gemeinden, Handlungsschwerpunkte der dezentralen Konzentration sowie Orte des Schwerpunktes „Wohnen” seitens der regionalen Planungsgemeinschaften erweitert wurde; hinzu kommen nämlich noch Orte mit besonderen Funktionen, sehr beliebt dabei die Ausweisung von Tourismusorten aller Couleur (Kurort, Tourismusentwicklungsort, Tourismusschwerpunktort etc.). So hat wahrscheinlich nicht nur jedes zweite Dorf, sondern auch jeder dritte Dorfteich eine regionalplanerische Aufmerksamkeit erfahren. Diese Verteilung von Aufmerksamkeiten scheint auch die Ursache für die aktuelle Situation zu sein. Die Raumordnung erhebt – zu Recht – den Anspruch, flächendeckend tätig zu sein. Also erhoben alle DorfbürgermeisterInnen den Anspruch, im Regionalplan erwähnt worden zu sein. Von dieser Warte ist die „Reduzierung der Anzahl von BürgermeisterInnen“ im Rahmen der Gemeindegebietsreform ein richtiger Ansatz gewesen.

Strukturelles Ergebnis der Gemeindegebietsreform für die Regionalplanung ist aber nun die Entstehung einer Art von Zentralitätsbrei, wo alle (Großgemeinden) alles (an zentralen Funktionen) zugewiesen bekommen haben und i.d.R. nicht mehr zu klären ist, ob nun ein Ortsteil oder eine ganze Gemeinde gemeint war (hierzu siehe unten). Die entsprechenden innergemeindlichen Konfliktpotentiale insbesondere zwischen schwächelnden Hauptorten und mit Potentialen versehenen Nebenorten insbesondere im ländlichen Raum seien nur am Rande erwähnt (Beispiel: Gemeinde Schorfheide mit dem zentralen OT Groß Schönebeck und dem wachsenden OT Finowfurt bei Eberswalde). Die Raumordnung hat also nun ihr wichtigstes Steuerinstrumentarium wohl verloren. Sie hat es aber durch eine fast exzessive Ausweisung von Zentralitäten sich auch aus der Hand nehmen lassen. Für das Projekt ist es also überlegenswert, inwieweit eine radikale Reduzierung des Zentrale-Orte-Systems mit der neuen Bezugsgröße Großgemeinde bzw. Amt (als ähnlich großes Äquivalent zur Großgemeinde bei noch amtsangehörigen Gemeinden) erforderlich ist und wie dieses Instrument durch weitere Instrumente zur präzisen Definition des „eigentlichen” Ortes ergänzt werden kann.

4.6.4 Die Definition von Orten

Die unterschiedlichen Regionen besitzen eine unterschiedliche Interpretation von „Ort”. In der Region Prignitz-Oberhavel scheint die Ausweisung am präzisesten zu sein. So werden z.B. nicht Gemeinden als überörtlich bedeutsame Tourismus-Orte definiert, weil sie eine überörtlich bedeutsame Freizeitanlage besitzen, sondern die Anlage als solche wird benannt. In der Region Oderland-Spree scheint derselbe Gedanke vorzuherrschen, allerdings beruht dieser z.B. bei Marinas scheinbar nur auf folgender Vermutung: auch wenn die als Marinastandort benannte Gemeinde nun größer geworden ist, wird die Marina dennoch an einer Wasserlage gelegen sein, also „ortsteilscharf” definiert. Im Regionalplan Lausitz-Spreewald ist eine ortsteilscharfe Benennung angestrebt, was aber nur an einzelnen Beispielen, wie die Tourismusfunktion von Lauchhammer-Grünewalde als potentieller LaGa-Standort, ersichtlich ist (Grünewalde ist im Regionalplan bereits als eingemeindeter OT benannt). Eher unbestimmt bzw. auf dem Stand vor der Gemeindegebietsreform bewegen sich die Regionalpläne Uckermark-Barnim und Havelland-Fläming, wobei letzterer versucht, statt ortsteilscharfe flächenscharfe Formulierungen zu entwickeln (Siedlungsflächen sind innenstadtnah bereitzustellen).

Insgesamt wird also zu diskutieren sein, inwieweit durch eine ortsteil- oder standort- oder flächenscharfe Benennung unter Inkaufnahme des Eingriffs in die kommunale Planungshoheit eine Rückholung von Steuerungsmöglichkeiten der Raumordnung auf den Stand vor der Gemeindegebietsreform versucht wird; ob versucht wird, die gemeindebezogenen Instrumente (Zentrale Orte) durch flächenhafte Instrumente (ob textlich oder zeichnerisch) zu ergänzen (wie am Beispiel der Typ-1-Gemeinden i.V.m. den zeichnerischen Festsetzungen des LEP eV gezeigt) oder ob der Steuerungsverlust für die Raumordnung durch die in den Großgemeinden nunmehr regionale Züge annehmenden und damit rationaler konzipierten Flächennutzungspläne ausgeglichen werden kann, es also insgesamt keinen planerischen Steuerungsverlust gibt.

4.6.5 Folgerungen

Insgesamt muss das Verhältnis Regionalplanung – Gemeinde für alle Planungsregionen gleichermaßen überdacht werden und die Differenzierung scheint hierbei nicht zwischen den Regionen, sondern zwischen äußerem Entwicklungsraum und engerem Verflechtungsraum stattzufinden. Im engeren Verflechtungsraum sind die Gemeinden i.d.R. immer noch flächenmäßig übersichtliche Gebilde und die Hauptaufgabe der Raumordnung besteht in der nachhaltigen Entwicklung der Siedlungsfläche im Spannungsfeld zwischen Freiraumschutz und Suburbanisierungsbedarfen. Inwieweit eine nach der Zentralen-Orte-Hierarchie differenzierte Behandlung der Gemeinden erfolgen kann oder ob die Typisierung nach Wachstum (Typ 1/2/3) bei gleichzeitiger flächenhafter Beschränkung (Achsen, Siedlungsbereiche, Freiraumbereiche) eher zielführend ist, muss ebenso diskutiert werden wie die Möglichkeit, durch die Raumordnung ein ortsteilscharfes Wachstum festlegen zu können.

Im äußeren Entwicklungsraum müssen Raumordnung und Kommunen Infrastruktur in schrumpfenden Gebieten sicherstellen. Hierfür gibt es nach dem Stand der Forschung keine Alternative zu einer – wie auch immer durchgeführten – dezentralen Konzentration. Da durch die bisherigen Funktionszuweisungen eine Art „Zentralitätsbrei” entstanden ist und alle alles haben (dürfen), wird bei der Weiterführung der formellen Regionalplanung nach dem derzeitigen Status quo ein Teil des Leitbildes, nämlich „Konzentration” nicht mehr erfüllt. Hier ist eine auf die neuen Gemeindegrößen abgestimmte Zentralitätsstruktur zu entwickeln, die entweder berücksichtigt, dass flächenmäßig fast regional zu nennende Gemeinden (Wittstock als flächenmäßig drittgrößte Gemeinde Deutschlands) die eigenen Instrumente (Flächennutzungsplanung) für eine teils regional steuernde Planung nutzen können oder juristisch wasserdichte Instrumente findet, nicht die Gemeinden zu steuern, sondern die Ortsteile. 

Als Voraussetzung dafür soll der Versuch einer Typisierung der Gemeinden durchgeführt werden, wofür in den Regionsgruppen Havelland-Fläming und Lausitz-Spreewald bereits Ansätze vorliegen. Dabei werden nur integrierte Funktionszuweisungen (Ober-, Mittel-, Grund-, Kleinzentren ggf. in Kooperation bzw. in Teilfunktionen; Selbstversorgerorte, egal ob ländlich oder im eV; Handlungsschwerpunkte der dezentralen Konzentration einschließlich Regionaler Entwicklungszentren; etc.) und keine sektoralen Funktionszuweisungen (Tourismus, Gewerbe etc.) berücksichtigt.

4.6.5.1 Engerer Verflechtungsraum

1. neue Typ-1-Großgemeinden mit flächenhafter Siedlungsbegrenzung

a. Typ-1-Gemeinden mit mittelzentraler (Teil-)funktion

b. Sonderfall: Potsdam als Landeshauptstadt und Oberzentrum

2. neue Typ-2/3-Großgemeinden ohne flächenhafte Siedlungsbegrenzung

Im engeren Verflechtungsraum kann davon ausgegangen werden, dass alle Großgemeinden eine faktische und zu großen Teilen auch raumordnerisch gewollte Selbstversorgungsfunktion besitzen.

4.6.5.2 Äußerer Entwicklungsraum

3. Großgemeinden mit Funktionszuweisung und weitgehend übereinstimmendem Nahbereich

a. Großgemeinden mit mehreren Funktionszweisungen

b. Großgemeinden mit einem mehrere Großgemeinden oder ein weiteres Amt umfassenden Nahbereich (Pendant zu 4 und 5c)

4. Großgemeinden ohne Funktionszuweisung als Nahbereich einer Nahbargroßgemeinde

a. Großgemeinden mit als Versorgungsort, Handlungsschwerpunkt etc. benannten Ortsteilen aber ohne zentralörtliche Funktionszuweisung als Nahbereich einer Nahbargroßgemeinde

5. amtsangehörige Gemeinden

a. amtsangehörige Gemeinden mit Funktionszuweisung und weitgehend übereinstimmenden Nahbereich („Hauptort” des Amtes)

b. amtsangehörige Gemeinden ohne Funktionszuweisung („Nebenorte” des Amtes)

c. amtsangehörige Gemeinden ohne Funktionszuweisung, dabei Zuordnung des gesamten Amtes zum Nahbereich einer Nachbargroßgemeinde

5 Gallische Dörfer in Brandenburg

Judith Buschner, Tobias Schmeja, Barbara Schönig, Elise Weise

5.1 Einleitung

Die Gemeindegebietsreform stieß in zahlreichen Gemeinden Brandenburgs auf erbitterten Widerstand. Jene Gemeinden, die sich der Gemeindegebietsreform widersetzten, indem sie sich einem richtlinienkonformen freiwilligen Zusammenschluss verweigerten, wurden nach Ende der Freiwilligkeitsphase im März 2003 zwangsweise per Gesetz neu gegliedert. Es ist jedoch zu erwarten, dass der Widerstand gegen die Zwangsfusionen damit keineswegs endet, da ca. 200 ehemals selbständige Kommunen planen, Verfassungsbeschwerde beim Landesverfassungsgericht einzureichen.

Dies ist Anlass genug, den Motiven der widerständigen Gemeinden auf den Grund zu gehen und zu fragen, welche Bedeutung ein eventuelles Scheitern der Gemeindegebietsreform für die Landes- und die Regionalplanung hätte. Hierbei sind wir folgenden Leitfragen nachgegangen.

· Welche Konflikte führen in Brandenburg zu Widerstand gegen die Gemeindegebietsreform? 

· Welche Interessen sind mit der Gemeindegebietsreform bzw. dem Widerstand gegen sie verbunden? Wer sind die Akteure der Konfliktparteien?

· Inwieweit äußern sich raumplanerische Konflikte in Auseinandersetzungen um die Gemeindegebietsreform? Welche Rolle spielen sie dabei?

Als Quellen zur Untersuchung brandenburgischer gallischer Dörfer dienten die Begründungen zu den Landesgesetzen über die Neugliederungen der Gemeinden in Brandenburg. Aus diesen wurden auch Informationen zur derzeitigen ökonomischen Situation und Bevölkerungsentwicklung sowie Siedlungstätigkeit und Freiraumentwicklung entnommen. Als weitere Quellen dienten thematisch relevante Seiten im Internet und Zeitungsartikel. Sofern im Mittelpunkt unserer Analyse die Erforschung der authentischen Begründungen der einzelnen Akteure für ihre Positionierung im Konflikt um die Gemeindegebietsreform standen, birgt diese Vorgehensweise zwei Probleme. Zum einen werden in den genannten Quellen die Positionen der jeweiligen Protagonisten wiedergegeben. Sie sind daher unter Umständen verfälscht oder verkürzt. Zum anderen aber haben auch die von den Akteuren unmittelbar vorgebrachten Argumente im Prozess der Auseinandersetzung immer auch strategische Bedeutung – sie können also einen wahren Beweggrund verdecken und beispielsweise zur Mobilisierung von Unterstützung vorgebracht werden. Die in den Quellen dokumentierten, im Prozess der Auseinandersetzung vorgebrachten Gründe für eine bestimmte Positionierung müssen also jeweils durch einen doppelten Filter betrachtet werden.

Da es jedoch im Rahmen dieser Betrachtung nicht möglich ist, die jeweils „wahren“ Beweggründe einzelner Akteure zu bestimmen, da dies eine empirische, qualitative Untersuchung voraussetzte, werden nachfolgend die im Rahmen der Auseinandersetzung vorgebrachten wichtigsten Argumente aufgeführt und kategorisiert. Auf diese Weise sollen die Konfliktlinien bei der Gemeindegebietsreform in Brandenburg skizziert werden, die relevanten Akteure benannt werden und die Interessenlagen und ihre jeweilige räumliche Verortung analysiert werden.
5.2 Zwangsfusionen in Brandenburg – ein Überblick

Nicht alle erforderlichen Gebietsänderungen kamen durch eigenbestimmte vertragliche Regelungen zu Stande. Das zwang die Landesregierung, von der Möglichkeit gesetzlicher Neuregelungen Gebrauch zu machen. Sie tat es durch sechs Gesetze. Diese enthalten die erforderlichen Neuregelungen für die Gemeinden, in denen leitliniengerechte Strukturen in der Freiwilligkeitsphase nicht erreicht worden sind. 

Die ersten drei Gesetze
 beinhalten die erforderlichen Regelungen im Umfeld der kreisfreien Städte Brandenburg, Cottbus und Potsdam. Das vierte Gesetz
 betrifft die Neuregelungen in den Landkreisen Havelland, Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming, das Fünfte
 die erforderlichen Regelungen in den Landkreisen Barnim, Märkisch-Oderland, Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin, Prignitz, Uckermark. Das sechste Gesetz
 betrifft die Landkreise Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz, Oder-Spree, Spree-Neiße.

Die folgenden Tabellen zeigen, dass es mehr Neureglungen im äußeren Entwicklungsraum als im engeren Verflechtungsraum gibt und dass die Bildung amtsfreier Gemeinden bzw. Eingemeindungen gegenüber der Erhaltung oder Bildung von Ämtern überwiegt.

Das 4. Gesetz enthält insgesamt 20 Neuregelungen: 

	Landkreis
	Anzahl
	äE 
	eV
	amtsfreie Gemeinde
	Amt

	Havelland
	8
	3
	5
	5
	3

	Potsdam-Mittelmark
	5
	4
	1
	4
	1

	Havelland und Potsdam-Mittelmark
	1
	
	1
	1
	

	Teltow-Fläming
	6
	2
	4
	5
	1

	insgesamt
	20
	9
	11
	15
	5


Das 5. Gesetz umfasst 32 Neuregelungen:

	Landkreis
	Anzahl
	äE 
	eV
	amtsfreie Gemeinde
	Amt

	Barnim
	4
	
	4
	4
	

	Märkisch-Oderland
	8
	6
	1
	3
	5

	Oberhavel
	5
	4
	2
	5
	

	Ostprignitz-Ruppin
	7
	7
	
	6
	1

	Prignitz
	3
	3
	
	1
	2

	Uckermark
	5
	5
	
	2
	3

	insgesamt
	32
	25
	7
	21
	11


Das 6. Gesetz umfasst 30 Neuregelungen:

	Landkreis
	Anzahl
	äE 
	eV
	amtsfreie Gemeinde
	Amt

	Dahme-Spreewald
	9
	4
	5
	6
	3

	Elbe-Elster
	4
	4
	
	3
	1

	Oberspreewald-Lausitz
	3
	3
	2
	3
	

	Oder-Spree
	10
	8
	
	7
	3

	Spree-Neiße
	4
	4
	
	2
	2

	insgesamt
	30
	23
	7
	21
	9


5.3 Typen von Zwangsfusionen

Wir haben folgende Unterscheidung von Zwangsfusionen nach inhaltlichen und geografischen Kriterien vorgenommen. Die Einteilung nach inhaltlichen (Wohlstandsdörfer, ungewollte Zwangsehen auf dem Lande und Eingemeindung in amtsfreie Gemeinden auf dem Lande) und geografischen Kriterien (Gemeinden im engeren Verflechtungsraum und im äußeren Entwicklungsraum) ermöglicht es, ähnliche Typen von Zwangsfusionen auf möglicherweise differierende Konfliktmuster zu prüfen. 

1.
Wohlstandsdörfer (Stadt-Umlandkonflikte Cottbus, Potsdam und Brandenburg).

Die Konfliktlage in den „Wohlstandsdörfern“ lässt sich als typisches Beispiel für die Konflikte zwischen wohlhabenden Gemeinden, die von Gewerbe- und Wohnsuburbanisierung profitierten, und verschuldeten Kernstädten beschreiben. 

2.
Zwangsfusionen im äußeren Entwicklungsraum

a.
Ungewollte Zwangsehen auf dem Lande sind Fusionen von Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion zu einer neuen amtsfreien Gemeinde.

b.
Bei Eingemeindungen in amtsfreie Gemeinden werden umliegende Gemeinden in schon bestehende amtsfreie Gemeinden integriert.
3.
Zwangsfusionen im engeren Verflechtungsraum
5.3.1 Die Stadt-Umland Problematik: Eingemeindung von „Wohlstandsdörfern“ in Oberzentren am Beispiel Golm / Potsdam

Die Maßnahme

„Die Gemeinde Golm des Amtes Werder...“ (Landkreis Potsdam-Mittelmark) wird „...in die Landeshauptstadt Potsdam eingegliedert.“
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Die Situation

- - - - - -
ehemalige Gemeinde oder Ortsteilsgrenze

Kreisgrenze / Grenze der Kreisfreien Stadt Potsdam

Was bisher geschah

05.12.1993
Eingemeindung der OT Eiche und Grube nach Potsdam auf eigenen Wunsch 

Frühsommer 2000   

Beschluss der  Gemeindevertretung Golms: Eingliederung ausschließlich nach Werder/H.
18.02.2001
Bürgerentscheid (gemäß § 20 GO Bbg) zur Eingliederung der Ge​mein​de Golm in die Stadt Werder/Havel – dieser wird angenommen (81 % der Abstimmenden,  59 % der Abstimmungsberichtigten)

20.09.2002
Golmer Antrag auf Eingliederung nach Werder wird vom Innenministerium abgelehnt.

05.03.2003
Landtag beschließt die sechs Gesetze zur landesweiten Gemeindegebietsreform – also auch zur Zwangseingemeindung Golms.

03.07.2003
Potsdamer StVV stimmt dem Eingemeindungsvertrag mit der Gemeinde Golm zu – mit diesem Vertrag kommt es nicht abrupt zu negativen Veränderungen (Gewerbe- und Hundesteuer werden für fünf Jahre eingefroren, Kita und freiwillige Feuerwehr bleiben erhalten, ein fünfköpfiger Ortsbeirat wird zugesichert).

Was sind Argumente der Gallier (Golmer)?
· Es werden höhere Kosten befürchtet: Steuern (Gewerbe-, Hundesteuer), Versicherung, Nebenkosten).
· Außerdem möchte man nicht die Schuldenlast Potsdams mit übernehmen, der Golmer Haushalt ist ausgeglichen.
· Wenn Golm erst eingemeindet ist, kommt die lange diskutierte Umgehungsstraße, mitten durch das „Dorf“.
· Die traditionelle ländliche Struktur könnte verloren gehen.
· Die Interessen Golms werden von der Potsdamer Stadtverordneten-Versammlung nicht ausreichend vertreten werden.
· Eine Eingliederung nach Werder wäre ebenfalls leitlinienkonform. Dann müssten auch die Amtsgrenzen nicht verändert werden. Es gilt der Grundsatz des geringst möglichen Eingriffs.
· Die Demokratie wird mit den Füßen getreten: der Bürgerentscheid und damit der ausdrückliche Bürgerwille wird ignoriert.
· Es müssen auch leistungsstarke Gemeinden im Kreisgebiet bleiben.
Wer ist für die Eingemeindung – die Römer

· Brandenburgisches Innenministerium

· Stadt Potsdam

· Forschungseinrichtungen in Golm

· Landrat (!!!)

· Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming

· Gemeinsame Landesplanungsabteilung

· 206 Golmer Bürger sagen „nein“ im Bürgerentscheid, 19 äußern sich schriftlich
Was sind die Argumente der Römer, also aller Befürworter

(anzumerken ist, dass viele der folgenden Argumente mit dem Verweis „das ist nicht nötig“ bzw. „das stimmt nicht“ auf Seiten der Gallier als „Gegenargumente“ genutzt werden; z. B.: „Anbindung der UNI und Forschungsinstitute nach Potsdam ist nicht notwendig“ oder „es gibt kein Stadt-Umland-Problem“ etc.)

Auf den Punkt gebracht, ist das wichtigste Argument, dass nahezu alle Verflechtungsbeziehungen Golms nach Potsdam ausgerichtet sind. Im Einzelnen sind das u.a. folgende Argumente:

· Die Golmer nutzen in hohem Maße die Infrastruktur sowie höherwertige Dienstleistungen des Oberzentrums (Trink- und Abwasser, Telefon, Apotheke, Volkshochschule, Bibliothek, bis hinzu den Spezialkräften der Feuerwehr für die Forschungseinrichtungen).
· Verkehr: 5,7 km sind es von Golm zur Verwaltung in Potsdam, nach Werder 11,1 km. Es gibt zwei Bus- und eine Regionalbahnlinie nach Potsdam, nach Werder besteht keine direkte Verbindung. 685 Golmer pendeln nach bzw. über Potsdam (nach Werder sind es lediglich 18), 300 Menschen pendeln nach Golm ein.
· Baulich-räumlich ist keine Grenze erkennbar, vielmehr besteht ein fließender Übergang. Zudem wird Golm durch Neubauvorhaben weiter mit dem Potsdamer OT Eiche zusammenwachsen. Richtung Werder bildet der Zernsee eine schöne aber eindeutige Barriere. Golm ist Bestandteil der Potsdamer Kulturlandschaft - der „Insel Potsdam“.
· Über 50 % der Golmer arbeiten in Potsdam, die Mehrzahl der Golmer Schüler besucht Potsdamer Schulen (ganze 98 % weiterführende Bildungseinrichtungen)
· Potsdam ist viertgrößter (international bedeutsamer) Wissenschaftsstandort Deutschlands (3 Hochschulen und 22 außeruniversitäre Institute), dieser muss gestärkt und einheitlich entwickelt werden.
 Dazu ist eine Verwaltung aus einer Hand notwendig. Unterschiedliche Ansprechpartner werden als Standortnachteil gesehen. Werder hat dagegen ein Image als Wein- und Obststadt.
· Durch die räumliche Nähe gibt es starke soziale Beziehungen,  37% der Golmer sind Ex-Potsdamer.
· Golm hat nur unterdurchschnittliche Steuereinnahmen (hohe Abhängigkeit von Schlüsselzuweisungen) und Investitionsausgaben.
· Die Entwicklungsmöglichkeiten Potsdams sind sehr begrenzt. Von 109 km² Gesamtfläche sind 65 km² Wald und Wasser und 13,5 km² unterliegen als Gebiet der Denkmalbereichssatzung den Restriktionen des Weltkulturerbes. Daher ist auf Potsdamer Gebiet nur beschränkt eine bauliche Entwicklung möglich. Golm verfügt über potenzielle Siedlungsfläche.
5.3.2 Fazit

Die Argumente der Befürworter, die wohl sämtliche Verflechtungsbeziehungen betreffen und vor allem auf den Lebensalltag der Golmer abzielen, legen eine Eingemeindung Golms nach Potsdam sehr nahe. Es gibt wohl kaum einen Golmer Bürger der nicht im ganz normalen alltäglichen Leben mehrfach Verbindungen nach Potsdam pflegt und genießt. Dass diese Verbindungen nach Potsdam scheinbar nicht wahrgenommen werden, ist eher ein weiterer Grund für die Eingliederung Golms nach Postdam.

Auch wenn ein Zentrum – in diesem Falle ein Oberzentrum – überörtliche Funktionen für seine Umgebung, den Nahbereich, zur Verfügung stellt und stellen soll, so müsste doch wenigstens ein gewisser räumlicher Abstand bestehen und eine minimale Geschlossenheit der Gemeinde in sich selbst. Davon kann man im Fall Golm nicht sprechen – Golm ist integrativer und interdependenter Bestandteil des „Organismus“ Potsdam. Nur durch ihre einzig und allein administrative Zugehörigkeit zu Werder wird Golm für Potsdam zu einem „Blutsauger“ – wenn auch nur zu einem kleinen.

Wenn gesagt wird, dass Golm nicht zu Potsdam gehört, dann trifft das umso mehr in Bezug auf Werder zu.

Die für den Ausgang entscheidende Frage allerdings ist, wie generell, besonders aber in diesem Fall, mit dem Willen der Bürger umgegangen werden sollte.

Die Frage ob die Zwangseingemeindung undemokratisch ist, lässt sich nur schwer beantworten – und wahrscheinlich gar nicht im Rahmen eines studentischen Projektes, welches sich nicht ausschließlich mit ihr beschäftigt. Sie ist aber in jedem Fall nicht eindeutig zu bejahen.

Die Eingemeindung Golms erfolgt nicht freiwillig. Das hat der Bürgerentscheid der Golmer gezeigt und ist unbestreitbar. Dass heißt aber nicht zwingend, dass sie deshalb auch undemokratisch ist. Schließlich muss man bedenken, dass „ein Gesetz wie das über die Gemeindegebietsreform nicht ohne die verfassungsmäßigen demokratischen Regularien beschlossen und in Kraft gesetzt werden“
 kann. Dem Landtag als gewählter Volksvertretung obliegt die legislative, die gesetzgebende Funktion.

Zwei Möglichkeiten gibt es allerdings: Die Gesetze können zum einen durch die sogenannte Volksgesetzgebung (Volksinitiative, -begehren und/oder -entscheid) aufgehoben werden (nötig ist dabei von 25 % der wahlberechtigten Brandenburger die einfache Mehrheit). Die zweite Möglichkeit ist die Kommunalverfassungsbeschwerde beim Landesverfassungsgericht. Auch Golm hat geklagt.

5.3.3 Zwangsfusionen im äußeren Entwicklungsraum - ungewollte Zwangsehen auf dem Lande – Beispiel Waldrehna und Heideblick

Die Maßnahme

Die Gemeinde Waldrehna im Landkreis Dahme-Spreewald, die vormals dem Amt Heideblick angehörte, soll mit dem VI. Gesetz zur Gemeindegebietsreform in die aus den ehemaligen Gemeinden des Amts Heideblick gebildete, neue amtsfreie Gemeinde Heideblick eingegliedert werden. Die Gemeinde Waldrehna bevorzugt demgegenüber entweder den Erhalt des Amts oder aber eine Eingliederung in die amtsfreie Gemeinde Luckau, ein Grundzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums.

Die Situation

- - - - - -
ehemalige Gemeinde oder Ortsteilsgrenze

Kreisgrenze / Grenze der Kreisfreien Stadt Potsdam
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Die Lage

Das Amt Heideblick (Amtssitz: Langengrassau) hat eine Fläche von 165,30 km² (Landesdurchschnitt 161 km²).
 Es liegt am südlichen Rand des Landkreises Dahme-Spreewald im äußeren Entwicklungsraum. Im Osten grenzt das Amt an die amtsfreie Gemeinde Luckau, im Westen an den Landkreis Teltow-Fläming, im Süden an den Landkreis Elbe-Elster. Im Amt gibt es keinen Ort mit zentralörtlicher Funktion. Nahezu die gesamte Versorgung der Menschen im Amt Heideblick wird über die amtsfreie Gemeinde Luckau oder in Gemeinden der angrenzenden Landkreise sicher gestellt. Im Dezember 2001 zählte das Amt Heideblick 4.612 Einwohner; bis zum Jahr 2015 soll sich diese Zahl um 10% auf 4.180 Einwohner reduzieren. Die derzeitige Besiedlungsdichte liegt bei rund 28 Einwohnern pro km² (Landesdurchschnitt 87 EW/km², äußerer Entwicklungsraum 49 EW/km²) und ist damit eine der niedrigsten in Brandenburg. 
Die Gemeinde Walddrehna ist mit 1.089 Einwohnern die größte Gemeinde im Amt. Sie liegt am süd-westlichen Rand des ehemaligen Amts Heideblick im Bereich des Lausitzer Beckens. In Waldrehna gibt es eine Kindertagesstätte, eine Grundschule und einen Allgemeinmediziner. Die Gemeinde Waldrehna bezieht als einzige im ehemaligen Amt Heideblick ihr Trinkwasser aus einem eigenen Wasserwerk, das Wasserwerk Waldrehna-Schwarzenburg. Alle anderen Gemeinden sind entweder an das Wasserwerk Waltersdorf oder das Wasserwerk Schollen (Ortsteil Karche-Zackow in Luckau) angeschlossen. Außer den Gemeinden Weissack und Pitschen-Pickel sind alle Gemeinden im ehemaligen Amt Mitglied im Trink- und Abwasserzweckverband (TAZV) Luckau. Alle Gemeinden im ehemaligen Amt (mit Ausnahme von Weissack und Pitschen-Pickel) entsorgen ihre Abwässer dezentral. In Waldrehna gibt es eine ältere Kläranlage für eine Wohnsiedlung eines privaten Investors, die Kindertagesstätte und die Schule. Nach Ansicht des TAZV Luckau muss diese Kläranlage erneuert werden. Die Gemeinde Waldrehna beabsichtigt, ihre gemeindlichen Einrichtungen in Zukunft nicht mehr an diese Kläranlage anzuschließen. Stattdessen will die Gemeinde Waldrehna eine eigene Kläranlage bauen, da dies ihrer Ansicht nach Kostenersparnisse ermöglicht. 

Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Waldrehna ist desolat: Die Gemeinde ist hochverschuldet, ihre Haushaltslage anhaltend instabil und sie verfügt über eine sehr geringe Investitionskraft. Im Jahr 2001 betrug der Fehlbedarf im Haushalt der Gemeinde 634.900 DM, das entspricht einer Verschuldung von 589,13 DM pro Einwohner. Zudem verfügt die Gemeinde über keinerlei Rücklagen. Im Dezember 2001 erhielt Waldrehna auf Anraten des Amts eine nicht rückzahlbare Zuwendung in Höhe von 73.320 DM sowie eine rückzahlbare Zuwendung in Höhe von 102.259 DM. Mit der Ablehnung des Zusammenschlusses in der Freiwilligkeitsphase hat Waldrehna auf einen Zuschuss in Höhe von 319.000 DM verzichtet. 

Was bisher geschah

Mai - Juli 2001 
Grundsatzbeschluss aller Gemeinden im Amt Heideblick sich zur amtsfreien Gemeinde Heideblick zusammenzuschließen. 

24. Juli 2001 
Gemeinde Waldrehna fällt den Beschluss zur Bildung einer amtsfreien Gemeinde Heideblick

22./23. Juli 2001 
Bürgerbefragung (nur in Walddrehna) zur Neugliederung: 296 von 382 Teilnehmern sind für die Bildung der amtsfreien Gemeinde Heideblick.

Juli - September 2001
Verhandlungen der Gemeinden über den Neugliederungsvertrag

September 2001 
Einwohnerversammlungen in allen Gemeinden. Überwiegend zustimmend mit Ausnahme der Einwohnerversammlung in Walddrehna

01. Oktober 2001 
Rücknahme des Grundsatzbeschlusses zur Neugliederung in Waldrehna

03. Oktober 2001 
Bürgerentscheid im Amt Heideblick über die Neugliederung: eine Mehrheit von 53,52% stimmt für amtsfreie Gemeinde. In Walddrehna stimmen 45,96% dagegen und 14,65 % dafür.

13. Dezember 2001 
Zusammenschluss der Gemeinden des ehemaligen Amts Heideblick zur amtsfreien Gemeinde Heideblick – ohne Walddrehna

27. Mai 2002 
Beschluss Waldrehnas über Verfassungsbeschwerde, sofern eine Neugliederung gesetzlich durchgesetzt werde.

27. Juni 2002 
Die Gemeindevertretung der neuen amtsfreien Gemeinde Heideblick lehnt in einer Anhörung beim Landtag die Eingliederung von Walddrehna in die neugebildete Gemeinde Heideblick ab.

Die Verhandlungen der Gemeinde Waldrehna und der restlichen Gemeinden im ehemaligen Amt Heideblick scheiterten an einer einzigen Unstimmigkeit. Es kam nicht zu einem Vertragsabschluss „weil über das Recht auf eigenständige Entscheidung Walddrehnas im Trink- und Abwasserzweckverband (TAZV) Luckau keine übereinstimmende Auffassung erzielt werden konnte. Der künftige Ortsbeirat von Walddrehna wollte für sich in Anspruch nehmen, in Abhängigkeit vom Ausgang der Klage (Verfahren bis dato nicht abgeschlossen) gegen den Feststellungsbescheid des Landrates vom 15. Dezember 2000 über den Verbleib im bzw. Austritt aus dem TAZV zu entscheiden. Die Gemeinde Walddrehna machte insoweit die Eingliederung in die Großgemeinde von ihrem angestrebten Austritt aus dem TAZV abhängig, da sie ihre Abwasserentsorgung weiterhin dezentral lösen wolle.“

In der Folge wurde aus einem ursprünglich scheinbar konsensualen Zusammenschluss eine gesetzlich durchgesetzte Zwangsfusion, die von allen Beteiligten abgelehnt wird.

Wer ist gegen die Fusion? - Die Gallier

· Bürger Waldrehnas

· Gemeindevertretung Waldrehna

· Bürger der jetzigen Gemeinde Heideblick 

· Gemeindevertretung Heideblick

· Amt Luckau

· Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft der Region Luckau und Umgebung

Was sind die Argumente der Gallier in Waldrehna und Heideblick?

Waldrehna

· Unabhängigkeit bei der Entscheidung über Verbleib im Trink- und Abwasserzweckverband (TAZV) geht verloren

· Neue Gemeinde Heideblick ist zu schwach gegenüber Gemeinde Luckau

Gemeinde Heideblick

· Waldrehna ist hoch verschuldet; die restlichen Ortsteile sind nicht gewillt, für diese Schulden aufzukommen.

· Der Gemeinde Heideblick sind finanzielle Einbußen durch den Verzicht Waldrehnas auf Beitritt in Freiwilligkeitsphase entstanden.

Akteure in Luckau

· Stadt Luckau erleidet durch die Bildung der Gemeinde Heideblick einen weiteren Funktions- und Bedeutungsverlust.

· Amt Heideblick von seiner Wirtschafts- und Verwaltungskraft her nicht lebensfähig.

· Wirtschaftliche Entwicklung der Region kann nur durch eine Stärkung des Zentrums gelingen.

Wer ist für die Eingemeindung? – Die Römer

· Landrat Landkreis Dahme-Spreewald

· Ministerium des Innern

· Amtsausschuss Heideblick

· Kreistag des Landkreises Dahme-Spreewald

Was sind die Argumente der Römer, also aller Befürworter

· Erhalt der ländlichen Struktur in Waldrehna soll durch den Zusammenschluss der ländlichen Gemeinden gesichert werden.

· Gemeinsame Ausrichtung auf nachhaltigen Tourismus kann weiterhin in einer gemeinsamen Verwaltungsstruktur verfolgt werden.

· Amtsfreie Gemeinde Heideblick soll alle Gemeinden in dem naturräumlich zusammengehörenden Raum des Amtes vereinen.

· Gemeinden des Amts sind kulturell und sozial zusammengewachsen.

· Waldrehna verfügt über keine geografische Grenze mit Luckau.

· Waldrehna ist in keiner Weise mit Luckau verflochten.

· Eine Eingliederung des gesamten Amts nach Luckau führte zu einer unübersichtlichen Riesengemeinde.

· Die Mehrheit der Bürger im ehemaligen Amt will eine eigene Gemeinde im Amt und hat dies schon realisiert. Waldrehna wäre die einzige amtsangehörige Gemeinde.

· Waldrehna als größte Gemeinde wird seine Interessen auch in der neuen amtsfreien Gemeinde durchsetzen können.

5.3.3.1 Fazit

· Die Eingemeindung nach Luckau ist räumlich und funktional abwegig.

· Die ökonomisch-finanziellen Interessen der Gegner der Fusion aus der Gemeinde Heideblick stehen im Vordergrund. Die Argumente der Gemeinde Waldrehna sind nicht überzeugend. Denn auch eine Eingliederung nach Luckau würde das Problem der nicht zwangsläufig gegebenen Unabhängigkeit einer Entscheidung über die Mitgliedschaft im TAZV nicht lösen.

· Der Konflikt hat sich im Lauf der Verhandlungen offensichtlich hochgeschraubt, so dass mittlerweile nach ihrer anfänglichen Befürwortung nun auch die restlichen Gemeinden des ehemaligen Amts Heideblick eine Eingliederung Waldrehnas abgelehnen und nun eine Entschuldung vor einer Aufnahme Waldrehnas fordern. Es scheint dringend geboten, für die zukünftige Kooperation innerhalb der neuen, zwangsweise hergestellten amtsfreien Gemeinde ein Konfliktmanagement einzusetzen, um die in den letzten beiden Jahren entstandenen Barrieren wieder abzubauen.

5.3.4 Eingemeindungen in amtsfreie Gemeinden – das Beispiel Biesenbrow und Angermünde
Die Maßnahme 

Im § 28 des 5. Gesetzes zur Gebietsreform
 werden die Neuregelungen betreffend der Verwaltungseinheit Amt Angermünde-Land behandelt. Die Neugliederung betrifft die Gemeinde Biesenbrow. Diese wird als einzige im Amt Angermünde-Land verbleibende Gemeinde in die Stadt Angermünde eingegliedert. Das Amt Angermünde-Land wird aufgelöst. Die Gemeinde Biesenbrow dagegen will sich nach den Kommunalwahlen als amtsfreie Gemeinde selbst verwalten.

Die Situation

- - - - - -
ehemalige Gemeinde oder Ortsteilsgrenze


Kreisgrenze / Grenze der Kreisfreien Stadt Potsdam
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Die Lage 

Das Amt Angermünde-Land befindet sich im äußeren Entwicklungsraum des Landes im Landkreis Uckermark.
 Es verzeichnet seit 1992 einen leichten Bevölkerungszuwachs. Im Gebiet des Amtes besteht jedoch eine geringe Besiedlungsdichte. Auf einer Fläche von 295,88 km² (Landesdurchschnitt: 161 km²) leben 6.457 Einwohner. Das entspricht 22 Einwohnern pro km² (Landesdurchschnitt: 87 EW/km², Durchschnitt der Ämter im äußeren Entwicklungsraum: 49 EW/km²). Das Amt hat sich am 21. Juli 1992 aus den 19 Gemeinden Biesenbrow, Bölkendorf, Bruchhagen, Crussow, Frauenhagen, Gellmersdorf, Görlsdorf, Günterberg, Herzsprung, Kerkow, Mürow, Neukünkendorf, Schmargendorf, Schmiedeberg, Steinhöfel, Stolpe, Welsow, Wilmersdorf, Wolletz und der Stadt Greiffenberg gebildet. Die meisten Gemeinden des Amtes sind ausgesprochen einwohnerschwach und unterschreiten die angestrebte Mindesteinwohnerzahl von 500 Einwohnern je Gemeinde deutlich. 

Die Gemeinde Biesenbrow liegt im Norden des Amtsgebietes. Nach der zentralörtlichen Gliederung des Regionalplans "Uckermark-Barnim" ist die Stadt Angermünde ein Grundzentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums. Der Regionalplan weist in der Umgebung der Gemeinde Biesenbrow die Stadt Greiffenberg und die Gemeinde Gramzow als Kleinzentren aus. Die Gemeinden im südlichen Teil des Amtes sind dem Nahbereich der Stadt Angermünde zuzurechnen. Die Gemeinden im Norden des Amtes einschließlich der Gemeinde Biesenbrow gehören zum Nahbereich des Kleinzentrums Greiffenberg, das mit der Eingliederung zum Tage der Kommunalwahl 2003 Ortsteil der Stadt Angermünde wird.

Die Gemeinde ist Mitglied im Zweckverband Ostuckermärkische Wasserversorgung und Abwasserbehandlung (ZOWA) mit Sitz in Schwedt/Oder. Die Gemeinde Biesenbrow unterhält keine Schule. Die Grundschüler der Gemeinde besuchen die Grundschule in Greiffenberg. Die Schüler der Sekundarstufen I und II besuchen Schulen in Angermünde. Auch über eine Kindertagesstätte verfügt die Gemeinde Biesenbrow nicht. Die Betreuung der Kinder der Gemeinde Biesenbrow erfolgt in einer Einrichtung in Greiffenberg. Die Aufgabe des Brandschutzes übernimmt die Stadt Angermünde. 

Der Sitz der Verwaltung des Amtes Angermünde-Land befindet sich in Angermünde. Das Amt ist ein sogenanntes "Kragenamt". Die Entfernung von der Gemeinde Biesenbrow zum Amtssitz beträgt ca. 13 km. Die Gemeinde Biesenbrow hat die Aufgabe der Schulträgerschaft auf das Amt übertragen. Alle anderen gemeindlichen Aufgaben werden durch die Gemeinde selbst wahrgenommen.

Was bisher geschah
1. März 2001 
in Gemeindevertretersitzung wird Vertragsentwurf für Eingliederung vorgestellt

28. Juni 2001
Gemeindevertreter Biesenbrows lehnen die Eingliederung der           

Gemeinde nach Angermünde durch Beschluss ab.

Zu diesem Zeitpunkt hatten bereits alle Gemeinden des Amtes mit Ausnahme der Gemeinde Biesenbrow mit Genehmigung des Ministeriums des Innern vom 12. März 2002 ihre Eingliederung in die Stadt Angermünde beschlossen.

30. August 2001 
Gemeindevertreter der Gemeinde Biesenbrow beschließen, Verfassungsbeschwerde gegen das Gemeindereformgesetz beim Landesverfassungsgericht einzureichen

Juni/Juli 2000 
Unterschriftensammlung in der Gemeinde gegen die Gemeindegebietsreform, an der sich 186 von 279 Bürgern beteiligten

Was sind die Argumente der Gallier in Biesenbrow?

· Die Identifikation der Bürger mit ihrem Wohnort geht verloren.

· Das bürgerschaftliches Engagement nimmt ab

· Kommunalpolitische Gestaltungsmöglichkeiten tendieren künftig gegen „Null“.
· Bei Kommunalwahlen werden die großen Parteien, die in den größeren Orten organisiert sind, die Mehrheiten stellen.
· Die Eingliederung bietet keine Vorteile für Gemeinde: Infrastrukturmaßnahmen werden zuerst in der Stadt, dann an den Hauptverkehrsstraßen und erst danach in den abgelegenen Dörfern verwirklicht.
· Die Gemeinde Biesenbrow ist schuldenfrei, die Stadt Angermünde hoch verschuldet: dies wird durch Eingemeindung auf Bürger der Gemeinde umgelegt - Steuern und Abgaben steigen.
· Die Kosten der Neugliederung stehen in keinem Verhältnis zu den erwarteten Einsparungen.
Wer ist für die Eingemeindung – die Römer 

· Amtsauschuss
· Landrat
· Kreistag
Was sind die Argumente der Römer, also aller Befürworter 

· ÖPNV ist auf Angermünde ausgerichtet, Brandschutz wird von der Stadt wahrgenommen.
· Die Schüler der Sekundarstufen I und II besuchen Schulen in Angermünde.
· Die Eingliederung unterstützt die in den vergangenen zehn Jahren gewachsenen Verbindungen, mit der Eingemeindung entstehen die geringst möglichen Einschnitte in das Leben der Gemeindebürger.
· Von 1997 bis 2001 verfügte die Gemeinde nur über relativ geringe Steuereinnahmen (noch unter dem Durchschnitt der Gemeinden < 500 Einwohnern), die Gemeinde hängt in hohem Maße von Schlüsselzuweisungen des Landes ab. 
· Die Eingliederung nach Angermünde bringt Synergieeffekte für die Pflege des Erbes des Schriftstellers Ehm Welk.
· Die Existenz als amtsangehörige Gemeinde scheitert, da diese nicht weniger als 500 Einwohner haben sollen (Gemeinde Biesenbrow nur 279 Einwohnern).

· Die Existenz als amtsfreie Gemeinde scheitert, da diese mindestens 5.000 EW haben sollen.

5.3.4.1 Fazit

Die Gegner der Zwangseingemeindung argumentieren sehr emotional, befürchten Identitätsverluste. Dies resultiert auch daher, dass Biesenbrow als Geburtsort des Schriftsteller Ehm Welk von Touristen besucht wird, es also ein besonders starkes traditionelles Gemeinde-Bewusstsein gibt. Die Befürchtungen der Biesenbrower sind verständlich, aber rechtfertigen in Anbetracht der anderen Rahmenbedingungen nicht den Erhalt der Selbständigkeit der Gemeinde. Wie auch? Nachdem alle Gemeinden – mit Ausnahme von Biesenbrow – freiwillig nach Angermünde eingemeindet wurden, kann weder das Amt  mit nur einer amtsangehörigen Gemeinde weiterbestehen, noch ist es realistisch, dass Biesenbrow mit seinen 279 Einwohnern eine eigene amtsfreie Gemeinde bildet. Der Gemeinde müssten die Ängste vor dem Identitätsverlust genommen und Möglichkeiten aufgezeigt werden, auch nach einer Eingemeindung als Ortsteil von Angermünde die vorhandenen Möglichkeiten für Touristen weiter auszubauen und vielleicht sogar Synergieeffekte zu erzielen (in Angermünde befindet sich das Ehm-Welk-Literatur-Museum, die Ehm-Welk-Literaturgesellschaft und der Ehm-Welk-Vermächtnisverein).

5.3.5 Zwangsfusionen im engeren Verflechtungsraum: Eingemeindung von Amtsgemeinden in eine neue amtsfreie Gemeinde – das Beispiel Groß Kienitz, Dahlewitz, Mahlow, Blankenfelde

Die Maßnahme

Aus den amtsangehörigen Gemeinden Blankenfelde, Groß Kienitz und Mahlow sowie der Gemeinde Dahlewitz des Amtes Rangsdorf wird eine neue amtsfreie Gemeinde Blankenfelde-Mahlow gebildet.

Die Situation

- - - - - -
ehemalige Gemeinde oder Ortsteilsgrenze


Kreisgrenze / Grenze der Kreisfreien Stadt Potsdam
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Was bisher geschah 

Das Amt Blankenfelde-Mahlow wurde von den Gemeinden Blankenfelde, Mahlow, Groß-Kienitz, Jühnsdorf und Diedersdorf nach Genehmigung des Ministeriums des Innern 1992 als Amt des Modells 1 (eigene Amtsverwaltung) gebildet.

Lage

Das Amt Blankenfelde-Mahlow mit Amtssitz in Blankenfelde besitzt eine Fläche von 44,53 km² und liegt im engeren Verflechtungsraum.
 Im Norden grenzt das Amt Blankenfelde-Mahlow unmittelbar an das Land Berlin und im Nordosten und Osten an den Landkreis Dahme-Spreewald (Amt Schönefeld). Im Süden des Amtes schließen sich die Gemeinden Rangsdorf und Dahlewitz (Amt Rangsdorf) an und im Westen die Gemeinde Groß Schulzendorf (Amt Zossen), die amtsfreie Stadt Ludwigsfelde sowie die amtsfreie Gemeinde Großbeeren. Die durch ein Siedlungsband mit größtenteils unmittelbar ineinander übergehender Bebauung gekennzeichneten Gemeinden Mahlow, Blankenfelde und Dahlewitz zeichnen sich aufgrund der Raum- und Siedlungsstruktur auch durch aufgabenteilige Verflechtungsbeziehungen aus.

Durch das Vorhandensein einer starken Wohnbebauung in den Gemeinden Blankenfelde und Mahlow, aber auch in der Gemeinde Dahlewitz einerseits und bestehender, sich teilweise noch erweiternder Gewerbegebiete in den Gemeinden Dahlewitz, Groß Kienitz und Mahlow andererseits bestehen gemeindefunktionale Ergänzungen. Diese ergänzenden Funktionen zeigen sich auch in den Pendlerströmen, die für Dahlewitz und Groß Kienitz einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Einpendlern und für die Gemeinde Blankenfelde einen viermal höheren Anteil (Schwerpunkte: Mahlow und Dahlewitz) an Auspendlern im Vergleich zu den Einpendlern zur Erwerbstätigkeit zeigen.

Versorgung

Die Gemeinde Blankenfelde ist nach dem Regionalplan Havelland-Fläming Selbstversorgerort mit dem Einzugsbereich Mahlow, Groß Kienitz, Jühnsdorf und überlappend auch Dahlewitz. Die Ausstattung entspricht etwa der eines Grundzentrums: vorhanden sind zwei Grundschulen, eine Schule mit Sekundarstufe I und II, Schulsportanlage, Sporthalle, Jugendfreizeiteinrichtung, Bibliothek, Postamt, zwei Zweigstellen von Kreditinstituten, Apotheke sowie niedergelassene Ärzte und Zahnärzte für die medizinische Grundversorgung. Ergänzt wird der Ausstattungsgrad der Gemeinde Blankenfelde durch Einrichtungen in der Gemeinde Mahlow insbesondere im sozialen und Bildungsbereich. Die Einwohnerzahl des Amtes Blankenfelde-Mahlow (Stand: Dezember 2001) beträgt insgesamt 20.170 Einwohner. Aufgeschlüsselt nach den einzelnen Gemeinden ergibt sich folgendes Bild: Mahlow: 9.375 EW, Dahlewitz: 1.899 EW, Blankenfelde: 1.231 EW, Jühnsdorf: 264 EW und Groß-Kienitz: 300 EW. Die Besiedlungsdichte liegt bei 453 EW/km²

Die Gemeinde Jühnsdorf hat mit Genehmigung des Ministeriums des Innern die Eingliederung in die Gemeinde Blankenfelde zu den landesweiten Kommunalwahlen 2003 vereinbart. Die Gemeinde Diedersdorf gliederte sich 2001 in die amtsfreie Gemeinde Großbeeren ein. Von den Gemeinden Blankenfelde und besonders Dahlewitz gingen schon frühzeitig Bemühungen aus: Dahlewitz entschied sich 1994 als eigenständige Gemeinde ins Amt Blankenfelde-Mahlow einzugehen, wobei seit 1998 die Eingliederung in Blankenfelde und das gleichzeitige Ausscheiden aus Amt Rangsdorf im Vordergrund standen. In diesem Zusammenhang wurde ein Bürgerentscheid durchgeführt, der positiv ausfiel, aber letztlich wurde die Maßnahme nicht umgesetzt. Im Jahr 2002 erfolgte ein erneuter Bürgerentscheid über die Eingliederung in Blankenfelde. Die Beteiligung lag bei 53% mit 57% Nein-Stimmen. Somit spricht sich die Mehrheit für den Fortbestand der Gemeinde innerhalb eines fortbestehenden Amtes Rangsdorf aus.
Die Gemeindevertretung Groß-Kienitz führte im selben Jahr einen Bürgerentscheid durch, wobei ein deutliches Votum gegen die Bildung einer amtsfreien Gemeinde durch die Eingliederung von Groß-Kienitz sowie weiterer Gemeinden des Amtes zum Vorschein kam: die Beteiligung lag bei 69% mit 97% Nein-Stimmen.

In Mahlow war die Meinung der Gemeindevertretung gespalten: mit einer Mehrheit von 11 zu 8 Stimmen wurde der Grundsatzbeschluss zur Bildung einer amtsfreien Gemeinde mit Blankenfelde abgelehnt. Bei der Bürgerbefragung sprachen sich ca. 2.600 von 3.600 Einwohner für den Erhalt als amtsfreie Gemeinde aus. Die Gemeinde Mahlow stellte somit einen Antrag beim Ministerium des Innern auf Erlangung der Amtsfreiheit.

Was sind die Argumente der Gallier?

In der Gemeinde Groß Kienitz zeigt sich deutlich das Bestreben, die beträchtlichen Einnahmen aus dem Gewerbegebiet allein für eigene Vorhaben in der Kleingemeinde (300 EW) zu verwenden und nicht in den Haushalt der neuen amtsfreien Gemeinde einfließen zu lassen.

Außerdem war man der Meinung, dass die bewährte Ämterstruktur eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung durch die amtsangehörigen Gemeinden unabhängig von deren Größe und Einwohnerzahl garantiere.

Die Gemeinde Mahlow äußerte sich wie folgt: es liegt eine atypische Situation der Gemeinde in räumlicher Hinsicht sowie in der siedlungsstrukturellen Entwicklung, der Leistungskraft, der Bürgernähe und -beteiligung vor, die für eine eigenständige (amtsfreie) Gemeinde spricht.

Die Argumente der Gemeinde Dahlewitz: eine gesetzliche Neugliederung kann nur dann in Betracht kommen, wenn die Gemeinden nicht leistungsfähig sind und allein die angestrebte Bildung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow zu einer leistungsfähigen Einheit führe.
Das grundsätzliche Reformerfordernis werde zwar anerkannt, allerdings betreffe dies vor allem die Gemeinden mit weniger als 500 Einwohnern.
Wer ist für die Eingemeindung – nur die Römer

· Gemeindevertretung der Gemeinden Blankenfelde und Jühnsdorf

· Landesregierung

· Landrat/ Kreistag des Landkreises Teltow-Fläming/ Amtsdirektor des Amtes Blankenfelde-Mahlow

Was sind die Argumente der Römer, also aller Befürworter

Der Landrat sieht einen unmittelbaren Übergang der Siedlungsgebiete von Dahlewitz und Blankenfelde, enge schulische Verflechtungen sowie vielfältige weitere Beziehungen zwischen beiden Gemeinden die für einen Zusammenschluss der Gemeinden des Amtes Blankenfelde-Mahlow und der Gemeinde Dahlewitz sprechen.

Der vertragliche Zusammenschluss der Gemeinden Blankenfelde, Groß Kienitz und Jühnsdorf entspricht dem Ziel der GGR.

Der Kreistag des Landkreises Teltow-Fläming erachtet den vorgesehene Zusammenschluss insbesondere aus planerischer Sicht als sinnvoll. Damit entsteht eine leitbildgerechte Lösung für die gesamte Region.
Der Amtsdirektor des Amtes Blankenfelde-Mahlow unterstützt die Bemühungen für die Bildung einer amtsfreien Gemeinde, da dadurch eine wirtschaftlich dauerhaft sehr leistungsfähige Gemeinde entsteht.

Groß-Kienitz als gallisches Dorf

Die Gemeinde Groß-Kienitz spricht sich im Rahmen der GGR für den Erhalt des Amtes Blankenfelde-Mahlow aus und gegen eine Eingemeindung in die neue amtsfreie Gemeinde Blankenfelde-Mahlow.

Die Argumente der Gemeinde wurden schon aufgeführt und können vielleicht durch eine genauere Betrachtung der Situation in Groß-Kienitz verständlicher werden. Groß-Kienitz stellt die kleinste Gemeinde im Amt Blankenfelde-Mahlow dar (300 EW) und liegt im östliche Bereich des Amtes in Angrenzung an Dahlewitz und Mahlow.

Die Typ-3-Gemeinde ist von der Siedlungsbebauung weitgehend unberührt geblieben und hat sich ihren dörflichen Charakter bis in die Gegenwart bewahrt. Die Regionalplanung hat Eigenentwicklung vorgesehen, d. h. Entwicklung in der bisherigen Siedlungsstruktur für den Eigenbedarf der ortsansässigen Bevölkerung. Die Gemeinde verfügt über keine erwähnenswerten Dienstleistungs- und Infrastruktureinrichtungen, die Grundversorgung (Waren des täglichen Bedarfs, Kreditinstitute, medizinische Versorgung, Apotheken) erfolgt hauptsächlich in Blankenfelde. Außerdem sind Schule und Kita nicht direkt verfügbar, so dass die Grundschüler die Grundschule in Dahlewitz besuchen. Groß-Kienitz besitzt ein Dorfgemeinschaftshaus ohne überörtliche Bedeutung. Die Gemeinde hat keine unmittelbare Straßenverbindung mit der Gemeinde Blankenfelde; der Anschluss erfolgt über die L 40, über die B 96 und die L 402 über Dahlewitz und den Ortsteil Klein Kienitz der Gemeinde Rangsdorf. Alle Gemeinden des Amtes Blankenfelde-Mahlow und die Gemeinde Dahlewitz (Amt Rangsdorf) sind durch den übrigen ÖPNV (Bus-Linien 792, 794 in Kombination mit dem Ortsverkehr Blankenfelde Linie 793) optimal miteinander verbunden. Im gewerblichen Bereich bestehen 22 Unternehmen mit ca. 400 Arbeitsplätzen, die Ver- und Entsorgung erfolgt über den Märkischen Wasser- und Abwasserzweckverband (MAWV). 

Groß-Kienitz weist die typischen Merkmale einer Gemeinde auf: überdurchschnittliches Steueraufkommen mit hohen Wachstumsraten, geringe Umlageverpflichtungen im Vergleich zu den Einnahmen der lfd. Rechnung und hohe Investitionskraft.

Die beschriebene Situation zeigt deutlich, dass Groß-Kienitz ohne die Einbindung in die anderen Gemeinden des Amtes Blankenfelde-Mahlow völlig isoliert von infrastrukturellen Einrichtungen jeglicher Art wäre. Dabei ergibt die GGR kaum Nachteile für Groß-Kienitz, so dass die Gemeinde allein die „finanziellen Nachteile“ als tragendes Argument in den Vordergrund stellt, welches allerdings bei näherer Betrachtung seine Brisanz verliert. Die einseitigen finanziellen Belastungen der Gemeinde Blankenfelde durch Vorhalten von Dienstleistungen auch für die Nachbargemeinden können in der Solidargemeinschaft der amtsfreien Gemeinde einer gerechteren Regelung zugeführt werden. Die Einbeziehung der sehr steuerstarken Gemeinde Groß-Kienitz in die gesetzliche Gemeindeneugliederung im Bereich des Amtes Blankenfelde-Mahlow ist auch ein Beitrag zum Vorteils-Nachteils-Ausgleich innerhalb des zentralörtlichen Versorgungsbereichs.

5.4 Konfliktlinien, Interessen und Akteure bei der Gemeindegebietsreform in Brandenburg

Abschließend werden die wichtigsten Konfliktlinien, Interessen und Akteure bei der Auseinandersetzung um die Neugliederung der brandenburgischen Gemeinden betrachtet. Mittels einer von der Projektgruppe entwickelten Matrix wurden alle Argumente, die von den beteiligten Kontrahenten vorgebracht wurden und in den entsprechenden Quellen zitiert wurden, nach ihrer inhaltlichen Stoßrichtung sortiert (vgl. hierzu nachfolgende Tabelle Konfliktkategorien bei Gemeindefusionen). Generell ist festzustellen, dass kein Argument in allen Fällen pro oder contra Gemeindegebietsreform verwendet werden konnte, sondern die Gültigkeit jedes Arguments abhängig von der jeweiligen konkreten räumlichen Situation war, obgleich sich bspw. in Stadt-Umland-Konflikten typische Argumentationsmuster von Stadt respektive Umland aufzeigen lassen. 

Im Anschluss hieran wurden die Argumente hinsichtlich ihrer Bedeutung in den einzelnen Fallbeispielen bewertet. Hierbei diente als theoretische Fundierung dieses Arbeitsschritts die Untersuchung wesentlicher, konflikthafter Gemeindegebietsneuordnungen von Paul Reuber: „Raumbezogene Politische Konflikte“. Reuber bietet ein hilfreiches methodisches Gerüst, mit dem auch die raumbezogenen politischen Konflikte im Rahmen der Gemeindegebietsreform Brandenburg kategorisiert werden konnten.

5.4.1 Brandenburger Gallier und Römer – die Akteure

Folgende Akteure traten im Rahmen der Konflikte um die Gemeindegebietsreform in Brandenburg so stark in Erscheinung, dass ihre Argumente in die Abwägungsprozesse des Gesetzgebers eingingen:

Bürger / Zivilgesellschaft 


· Einwohner

· Gewerbetreibende / Wirtschaftsverbände

· Forschungsinstitute

Parlamente / Repräsentanten 

· Gemeindevertretung

· Bürgermeister / Oberbürgermeister

· Kreistag / Vorsitzender des Kreistages

· Landrat / Landkreis

Politische Akteure

· Fraktionen der Gemeindevertretung 

· Landtags-Abgeordnete

Exekutive

· Amtsauschuss

· Ministerium des Innern /Landesregierung

Träger öffentlicher Belange / Sonstige

· Regionale Planungsgemeinschaften

· Landkreistag

· Gemeinsame Landesplanungsabteilung der Länder Brandenburg und Berlin
Keiner dieser Gruppen lassen sich einheitliche Interessen in allen betrachteten Fällen zuordnen. Ihre Interessen bestimmten sich je nach räumlicher Zugehörigkeit. Eine Ausnahme stellen einzig die Repräsentanten des aus Landesinteresse bestimmten Gemeinwohls dar, die im gesamten Land einheitlich als Vertreter der hoheitlichen Position agierten: das Ministerium des Innern / Landesregierung, die Regionalen Planungsgemeinschaften sowie die Gemeinsame Landesplanungsabteilung der Länder Brandenburg und Berlin.

5.4.2 Sozialräumliche Verbindlichkeit von Zielen

Paul Reuber geht davon aus, dass das Handeln einzelner Akteure in raumbezogenen politischen Konflikten durch ihre jeweils unterschiedlichen und sozialräumlich abzuleitenden Ziele bestimmt wird. Reuber stellt fest, dass die Ziele der einzelnen Akteure in der Regel nicht der objektiv „besten“ räumliche Lösung im Sinne aller Beteiligten entsprechen – die mitunter auch schwer zu definieren ist.
 Stattdessen suchen die Beteiligten jene Lösung durchzusetzen, die ihnen selbst in einer gegebenen Situation und Entscheidung den meisten Nutzen bringt. Hierbei handelt es sich oft um ökonomische Ziele. Dies muss aber nicht zwangsläufig der Fall sein. In der Regel geht es nicht nur um individuelle Interessen, sondern um die Realisierung von Interessen einer Gruppe, die sich durch ihren sozialräumlichen Zusammenhang bestimmt.
 Auch in den Beispielen in Brandenburg bestimmten sich die Interessen und jeweiligen Interessenkoalitionen vor allem durch die räumliche Zugehörigkeit zu einem bestimmten Raum. Reuber zufolge lassen sich die Ziele von Akteuren bei raumbezogenen politischen Konflikten in vier Hierarchiestufen einteilen.

Es gibt allgemein verbindliche Ziele im Sinne des Gemeinwohls. Diese werden oft strategisch als Mittel verwendet, um Eigeninteresse durchzusetzen. Das Ziel „Gemeinwohl“ gilt quasi als Letzbegründung für eine Handlung. Dementsprechend oft muss das Gemeinwohl als Begründung direkt oder indirekt herhalten. So nutzte die Landesregierung das Gemeinwohl als grundlegende Begründung für die gesamte Gemeindegebietsreform und nimmt für sich damit auch die Definitionsmacht über diesen Begriff in Anspruch. Doch indirekt wurden auch von zahlreichen einzelnen Akteuren immer wieder Argumente vorgetragen, die sich auf das Gemeinwohl bezogen: Als solche können beispielsweise Verweise auf die Notwendigkeit Naturschutzgebiete zu erhalten oder sozialräumliche Segregation zu vermeiden betrachtet werden. 

Zum Zweiten sind jene Ziele zu nennen, die die Akteure eines Teilraums gemeinsam verfolgen. Es sind dies gemeinde-, dorf- oder stadtteilbezogene Interessen. Hierbei steht das Interesse im Vordergrund, das bestmögliche Ergebnis für das jeweilige Territorium zu erringen. Die konkreten Inhalte dieser Ziele sind sehr verschieden, da sie sich je nach Teilraum, Lage und Beschaffenheit des Teilraums neu bestimmen.

Drittens definiert Reuber gemeinsame Ziele einer bestimmten Gruppe von Akteuren eines Teilraums, z.B. Lobbyisten der Wirtschaft oder Vertreter einzelner Parlamentsfraktionen. Die Akteure dieser Teilgruppe suchen das bestmögliche Ergebnis für die jeweilige Gruppe im eigenen Territorium zu erzielen. Gleichermaßen wie zuvor sind auch hier die konkreten Inhalte sehr verschieden, je nach Teilraum und Gruppe.

Viertens gibt es auch individuelle Ziele einzelner Akteure (z.B. einzelne Parlamentarier, Politiker, Lobbyisten), die aus einem ganz spezifischen Interesse heraus für oder gegen eine bestimmte Position eintreten.
5.4.3 Streit um Macht, Ressourcen und Identitäten – die Ziele

Bei jeder Veränderung von Gebietsgrenzen gerät das bislang bestehende gesellschaftliche Gefüge eines Raums ins Wanken und ein neues in einem neu begrenzten Raum muss konstituiert werden. Das bedeutet (politische) Macht und finanzielle Ressourcen werden neu verteilt, aber auch die bisherigen Parameter der Identifikation mit einem Raum und der Gestaltung der Lebenswelt in diesem werden neu bestimmt. Reuber zufolge sind vor allem die machtpolitisch-statusbezogenen Teilziele sowie die ökonomisch-finanziellen Teilziele im Konflikt um die Neuordnung von Gemeindegebietsgrenzen von besonderer Bedeutung, während Fragen der Identität mit bzw. der Gestaltung der Lebenswelt in einem Teilraum eher sekundär sind. Lebensweltlich-identifikatorische Teilziele (bspw. soziale, kulturelle und emotionale Aspekte, Bezugnahme auf Traditionen und naturräumliche Identitäten) eignen sich jedoch besonders zur Mobilisierung breiter Bevölkerungsteile für oder gegen eine Position. So erhalten sie oft in der öffentlichen Debatte einen großen Stellenwert.

Auch bei den von uns untersuchten Fällen in Brandenburg ist festzustellen, dass die am vehementesten vorgetragenen und quantitativ überwiegenden Argumente die Verteilung politischer Macht und finanzieller bzw. ökonomischer Ressourcen berührten. (Vgl. nachfolgende Tabelle)

Machtpolitisch-statusbezogene Teilziele äußern sich in Auseinandersetzungen über die Partizipation, den politischen Einfluss und die Steuerungsmöglichkeiten im neuen Raum. Je nach politisch-geographischer Zuordnung streben die Akteure entweder an, ihre Macht auszubauen oder ihre derzeitige Macht zu sichern. Während im Primärkonflikt entsprechend dieser Zielbeschreibung die Durchsetzung oder Verhinderung der Neugliederung angestrebt wird, steht im Sekundärkonflikt, also nach der Entscheidung über die Neugliederung die tatsächliche Verteilung der Macht im neuen Raum im Vordergrund. Positionen der Akteure und Koalitionen können sich vom Primärkonflikt zum Sekundärkonflikt verschieben.

Ökonomisch-finanzielle Teilziele stehen oft in Zusammenhang mit (neuen) Hierarchisierungen des zentralörtlichen Systems. Durch die Neugliederung sollen ökonomisch-finanzielle Interessen realisiert werden – der Gewinn gesteigert oder ökonomische Verluste minimiert werden. So kann durch Neugliederungen der Bedarf an Infrastrukturausstattung in einem Ort erhöht oder gesenkt werden, Steuereinnahmen bzw. -zahlungen werden steigen oder sinken, durch Zugewinn an Bevölkerung können die Schlüsselzuweisungen der Länder erhöht werden, Flächenressourcen ausgebaut und so neue Bauflächen realisiert werden. Oft kommt hier Fragen der Raumnutzung eine große Bedeutung zu.

5.4.4 Fazit und Ausblick

Auch in Brandenburg lassen sich als Triebfeder der raumbezogenen politischen Konflikte Auseinandersetzungen um Macht, Finanzen und räumlich definierte Identität und Gestaltung der Lebenswelt erkennen. Interessen werden vor allem von Politiker/innen, aber auch zivilgesellschaftlichen Akteuren artikuliert. Je konfliktreicher und bekannter die Streitigkeit ist, desto mehr Akteure beteiligen sich an der Auseinandersetzung. Die Interessen der jeweiligen Akteursgruppen bestimmen sich hauptsächlich durch ihre Zugehörigkeit zu einem bestimmten Teilraum und einer bestimmten Gruppe in einem Teilraum.

Die Konflikte sind nach Lage und Größe der Orte kaum unterschiedlich, weder hinsichtlich der Akteure und ihrer Ziele, noch hinsichtlich der Konfliktstruktur. Dies gilt sowohl für Orte unterschiedlicher zentralörtlicher Ordnung als auch für Orte im engeren Verflechtungs- und im äußeren Entwicklungsraum. Je größer aber die Orte sind, desto mehr und besser aufbereitetes Material wird verwendet, desto professioneller sind die Akteure organisiert und desto „rationaler“ sind die Positionen der jeweiligen Akteure.

Raumplanerische Konflikte spielen in Auseinandersetzungen um die Gemeindegebietsreform eine große Rolle, da sie oft in Zusammenhang mit politischem Einfluss und ökonomischen Nutzen stehen.

Mögliche Fragestellungen für die weitere Arbeit könnten sein:

· Wo gibt es Kohärenzen zwischen den Räumen, in denen es zu Konflikten zwischen GGR und Landes-/Regionalplanung kommt, und den Gallischen Dörfern?

· Wie werden die räumlichen Konflikte weiter ausgetragen?

· Wie sieht die regionale Kooperation (gerade in den strittigen Themen) in Zukunft aus? Was bedeutet eine „Zwangsehe“ für die örtliche Planung?
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Tabelle: Konfliktkategorien bei Gemeindefusionen

	Konflikt-

kategorien
	
	Pro Fusion
	Contra Fusion

	Ver-flechtungen
	Ver-/Entsorgung
	· Einbindung in Zweckverband

· gemeinsame Telefonvorwahl
	· keine gemeinsame Infrastrukturversorgung 

· Erhöhung des Infrastrukturbedarfs

	
	Verkehr
	· gute Erreichbarkeit des Zentrums

· ÖPNV-Anbindung

· Bundesstraßen, Autobahn
	· keine besonders starke Nutzung des ÖPNVs

· schlechte ÖPNV-Anbindung

· keine gemeinsame Verkehrsinfrastruktur

· Erhöhung des Infrastrukturbedarfs

	
	baulich-räumlich
	· bauliche Verflechtung
	· keine bauliche Verflechtung

	
	naturräumlich
	· geographisch alternativlos (z. Ländergrenzen)

· naturräumliche Einheit

· gemeinsame naturräumliche Barrieren (Fluss, Wald, Seen)

· kulturlandschaftliche Einheit

· gemeinsame Landschafts-/Wasserschutzgebiete

· gemeinsame landwirtschaftliche Flächen
	· keine naturräumliche Einheit



	
	funktional
	· funktionale Verflechtungen

· Nutzung der Einrichtungen des Zentrums

· Funktionen des Zentrums im Ortsteil

· Einkaufen (EKZ)

· Gesundheitsversorgung

· Gewerbe

· Schulen

· Bildungseinrichtungen

· Kultur

· Sicherheit (Feuerwehr/Polizei)

· Betriebe

· Freizeit/Vereine

· Pendlerverflechtungen (Arbeit)

· Kirche
	· eigene Infrastrukturversorgung

· geringe funktionale Verflechtungen




ökonomisch

	
	Abgabenlast der Haushalte
	geringere Gebühren Ver- und Entsorgung

höhere Abgaben als Ausgleich für Nutzung der Infrastruktur gerechtfertigt
	höhere Steuern

höhere Abgaben

höhere Schülertransportkosten

Erhöhung der Baukosten

höhere Belastung der Gewerbetreibenden

	
	öffentliche Finanzen
	Allgemein

Erhöhung der Investitionsausgaben (aus freiwerdenden Verwaltungsmitteln (je kleiner die Gemeinde desto größer die Verwaltungskosten je EW))

größerer finanzieller Handlungsspielraum

Konflikt Gemeinden & Zentren niedriger Ordnung

Amt nicht mehr erhaltungsfähig (finanziell, Einwohnerzahl)

 (sind das nicht die Schlüsselzuweisungen ?)Abhängigkeit von Schlüsselzuweisungen des Landes

eingeschränkte Leistungsfähigkeit der kleinen Gemeinde/ Schlechte Haushaltslage

Konflikt Gemeinden & Oberzentren

Ausgleich Stadt-Umland-Problem

Ausgleich der Verluste durch Suburbanisierung (Steuern, Bevölkerung)
	Allgemein

derzeit ausgeglichener Haushalt, Gemeinde finanziell leistungsfähig

kein Aufkommen für Schulden anderer 

Verlust von Schlüsselzuweisungen

Argumente aus Anrainergemeinden

Einnahmeausfall im Amt / Landkreis 

höhere Belastung der im Amt verbleibenden Gemeinden 

Verlust leistungsstarker Gemeinden

verbleibende Struktur nicht lebensfähig



	
	Standortkonkurrenz
	· Stärkung des Zentrums

· Sicherung der Attraktivität des Zentrums

· Sicherung von Bauland und Ausgleichsflächen für das Zentrum 

· keine Umverteilungsprozesse zu Lasten des Zentrums
	· Übervorteilung des Zentrums

· Gewerbegebiete angemessen für bestehende Struktur

· Stagnierende Entwicklung im Zentrum belastet Umland

· Arbeitsplatzverlust

· Verlust von Gewerbe

· wirtschaftlicher Niedergang

· Einschränkung des Tourismus

· neues Amt im Hinblick auf Wirtschafts- und Verwaltungskraft nicht lebensfähig

	
	
	
	neue Gemeinde zu schwach gegenüber Zentrum

weiterer Funktions-/ Bedeutungsverlust des nahegelegenen Zentralen Orts durch Schaffung neuer amtsfreier Gemeinde

wirtschaftliche Entwicklung der Region nur bei Stärkung des nahe gelegenen Zentralen Orts


	Planung / Verwaltung
	Effizienz
	· kommunale Selbstverwaltung kann nicht gewährleistet werden

· keine eigenen Beschäftigten

· öffentliche Angelegenheiten werden im Zentrum erledigt

· Einheitliche Verwaltung des Ausgleichs- und Baulandflächenersatzpool

· regionalplanerische Einheit

· einheitliche Verwaltung des Wissenschaftsstandorts

· Deckungsleichheit von Verwaltungs- und Wirkungs-/Planungsräumen

· Nähe des Verwaltungssitzes
	· träge, ineffiziente Verwaltung der Stadt trifft dann Umlandgemeinden

· längere Wege

· eingespieltes Verwaltungshandeln

	
	Rechtlich
	· geringst mögliche Einschnitte in Leben der Bürger ( Gemeinwohl

· derzeitige Situation (Amt aus nur zwei Gemeinden) rechtswidrig

· Neugliederung leitbildgerecht


	· nicht leitbildgerecht (Definitionsfehler z.B. eV – äE)

· Missachtung von Sonderfällen

· bestehende Verträge mit anderen Gemeinden

· alternative, leitbildgerechte Varianten



	
	Regionale Kooperation/Planung
	· Stadt-Umland-Kooperation

· Siedlungssteuerung

· gemeinsame Entwicklungssteuerung

· Stärkung des Zentrums

· Konfliktlösung nur durch Eingemeindung

· gemeinsame Ausrichtung auf nachhaltigen Tourismus

· gemeinsame Grenzen

· angemessene Größe der neuen Gemeinde


	· kein Bedarf an weiterem Bauland

· Zwangsvereinigung keine Grundlage für gute Kooperation

· keine Entwicklung neuer Kooperationsformen

· Erhöhung der Suburbanisierungsgefahr (fehlende Ziele der Raumordnung)

· Verstärkung des Stadt-Umland-Konflikts

· Kooperation auch ohne kommunale Einheit


	Partizipation / politischer Einfluss
	Bürgerwille
	· Befürwortung durch Teil der Bevölkerung
	· Gemeinwohlinteresse 

· Vorrang des Bürgerwillens

· Verlust von Eigeninitiative

	
	Bürgernähe des pol. Handelns
	· Verlust an Bürgernähe durch Riesengemeinde
	· erschwerte Teilnahme an Sitzungen der Gemeindevertretung

· geplantes Bürgerzentrum

· Abnahme bürgerschaftlichen Engagements

· Politikverdrossenheit 

	
	Macht-/Einfluss
	· kein Machtverlust der Ortsteile

· Sicherung der Funktionsfähigkeit der kommunalen Demokratie


	· Übergewicht der Vertreter bestimmter Ortteile

· keine Defizite bürgerschaftlichen Engagements

· Funktionsfähigkeit der Gemeindevertretung gesichert

· keine parlamentarische Gestaltungsmöglichkeiten

· große Parteien stellen in Zukunft Mehrheit dar

· negative Auswirkungen auf Personalwirtschaft

· Einflussverlust des Ortsteils

· keine ausreichende Interessensvertretung

· keine Fürsprecher

· keine Unabhängigkeit der bisherigen Gemeinden bei Entscheidungen in gemeinsamen Zweckverbänden

	Sozial 
	Gemeindeleben
	· Ausgleich Bevölkerungsrückgang im Zentrum

· Förderung sozialen Lebens durch Zentrum

· starke soziale Vernetzung (ehemalige Einwohner)
	· Verlust der Identifikation mit dem Wohnort

· Gefährdung des gesellschaftlichen Lebens

· Schulen gefährdet

· Kindertagesstätten gefährdet

· Jugendarbeit gefährdet

	
	Soziale Konflikte
	· Verhinderung von Segregation
	· Überschwappen rechter Szene aus der benachbarten Stadt

· Überschwappen von Drogenproblemen

	Kulturelle / Emotionale Aspekte
	Traditionelle Identität/Bindung
	· Erhaltung des kulturellen Erbes nicht an Gemeindegrenzen gebunden

· Tourismuserschließung nicht an Gemeindegrenzen gebunden

· enge Bindung an Zentrum

· ländliche Struktur schon zerstört

· Sicherung des dörflichen Charakters durch Eingemeindung

· Erhalt der ländlichen Struktur

· kulturelle / soziale Zusammengehörigkeit


	· finanzielle Sicherung der Dorferneuerung

· keine enge soziale Bindung 

· Verlust der ländlichen/dörflichen Struktur

· zu häufige Neugliederung

	
	Tradierte Konflikte
	
	· durch Verweigerung des freiwilligen Zusammenschluss finanzielle Einbußen

· juristischer Streit um Ansiedlungen von Einkaufs-/Freizeitgroßeinrichtungen

· träge, ineffiziente Verwaltung

	
	Vorurteile
	
	


Teil 3 Exkursion

6 Gespräche in den Regionalen Planungsstellen, beim Bürgermeister von Bernau sowie mit einem Journalisten der MAZ

6.1 Regionale Planungsstelle Prignitz-Oberhavel

Gesprächstermin am 23.06.2003 mit Walter König und Ansgar Kuschel

Protokollantinnen: Susann Seidel und Katrin Soltwedel

6.1.1 Einleitende Worte von Walter König

Walter König, Leiter der Regionalen Planungsstelle (RPS), stellt kurz die Planwerke der Region vor:

Für den Entwurf des Regionalplanes Prignitz-Oberhavel (integrierter Gesamtplan) wurde im Jahr 2000 das Beteiligungsverfahren abgeschlossen. Aus der Situation heraus, dass nun jedoch der Integrierte Landesentwicklungsplan für den Gesamtraum Brandenburg-Berlin (LEP GR) einen Paradigmenwechsel bezüglich der Siedlungsentwicklung vorgibt,
 ist zumindest eine Neustrukturierung des Kapitels „Siedlungsentwicklung und Verkehr“ im Regionalplan-Entwurf notwendig.

Der regionale Teilplan „Windenergienutzung“ wurde im März 2003 als Satzung beschlossen und könnte noch in diesem Quartal von der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg (GL) genehmigt werden.

Es sei zwar eine neue „Richtlinie für die Regionalplanung“
 in Bearbeitung, die Gemeindegebietsreform habe darauf jedoch keinen Einfluss. Die RPS greift trotz vieler, aus ihrer Sicht kritischer Zusammenschlüsse nicht in die Gemeindegebietsreform ein, hält sich „bedeckt“.

Die RPS kann den Bearbeitungsstand der neuen Richtlinie nicht abschätzen. Offensichtlich ist aber, dass die Richtlinie die ursprüngliche Gliederung der Zentralen Orte in sieben Stufen (Ober- bis Kleinzentren) beibehält, obwohl die RPS die Ausweisung von Kleinzentren aufgrund geringerer zur Verfügung stehender Landesmittel für nicht mehr geboten hält.

Laut Richtlinie ist die Ausweisung Ländlicher Versorgungsorte nicht mehr vorgesehen. Walter König argumentiert, dass Ländliche Versorgungsorte aber verstärkt benötigt werden, um die Strukturen der Region überhaupt noch aufrecht zu erhalten, den weiten Raum zu fassen und zu versorgen.

6.1.2 Folgen der Gemeindegebietsreform für die Regionalplanung

Ansgar Kuschel, als Mitarbeiter der RPS für den Bereich „Siedlungsentwicklung und Verkehr“ zuständig, übernimmt das Wort.

Die Gemeindegebietsreform wird in der Region Prignitz-Oberhavel und von der nun 10 Jahre existierenden Regionalplanung mit starker Unzufriedenheit zur Kenntnis genommen.

Kuschel erläutert die Gremien der Planungsregion:

Die Regionalversammlung Prignitz-Oberhavel wird von 33 Regionalräten gestellt. Dies sind die Landräte der Landkreise Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel, die Bürgermeister der Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern und die nach einem Einwohner- und Flächenschlüssel gewählten Vertreter der Kreistage und Stadtverordnetenversammlungen. Der äußere Entwicklungsraum (äE) wird durch dieses Wahlverfahren von weniger Regionalräten vertreten, da hier weniger Menschen leben als im engeren Verflechtungsraum (eV). Die Regionalversammlung tagt ein- bis zweimal im Jahr.

Der Regionalvorstand, von der Regionalversammlung für die Geschäftsleitung gewählt, besteht aus insgesamt acht Personen - den drei Landräten und weiteren Bürgermeistern und tagt alle sechs bis acht Wochen.

Nach § 12 der Hauptsatzung kann die Regionalversammlung die Bildung von Ausschüssen beschließen. Die Ausschüsse begleiten konkrete Planungen und kontrollieren die RPS.

6.1.3 Feingliederung der Zentrenhierarchie

Am 24.06.2003 wird in der Region Prignitz-Oberhavel erstmalig über die neue „Richtlinie für die Regionalplanung“ diskutiert und das Verfahren zum weiteren Umgang mit dem Kapitel „Siedlungsentwicklung“ des Regionalplan-Entwurfes geklärt.

Die Verabschiedung des Landesentwicklungsplanes I – Zentralörtliche Gliederung (LEP I) im Jahr 1995 warf in der Region die Diskussion über die Ausweisung von Klein- und Grundzentren auf. Viele Gemeinden favorisierten den höherwertigen Status eines Grundzentrums.

Die Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL) schlägt nach Analyse des bisher angewandten Zentrale-Orte-Konzepts nur die Ausweisung von Ober- bis Grundzentren vor.
 Aufgrund der oben benannten Diskussionen strebt auch die Region Prignitz-Oberhavel diese eingeschränkte Ausweisung an.

Durch den Regionalvorstand wurde ein Gutachten mit dem Ziel in Auftrag gegeben, den Sinn einer „feingegliederten“ Zentrale-Orte-Ausweisung zu überprüfen. Das Land Brandenburg unterstützt dieses Gutachten finanziell nicht, weil die GL die Auffassung vertritt, den LEP I bis zur Fertigstellung des LEP GR „ruhen zu lassen“. Die Regionalplanung muss sich dieser Vorgehensweise unterordnen, hofft aber auf die Fertigstellung des LEP GR zu den Landtagswahlen 2004 und eine sich anschließende Neugestaltung des LEP I.

6.1.4 Ländliche Versorgungsorte

Die Ländlichen Versorgungsorte der Region Prignitz-Oberhavel sind von einem Bevölkerungsrückgang betroffen. Analog dazu brachen Infrastrukturausstattungen wellenartig weg: Poststellen schlossen, Konsums wurden aufgelöst, Kindertagesstätten wurden aufgrund des Geburtenknicks nicht ausreichend nachgefragt und letztendlich mussten auch Schulstandorte aufgegeben werden. Um wenigstens die Schulstandorte zu sichern, wurden Ländliche Versorgungsorte ausgewiesen, in die nach Bedarf auch der Wohnungsbau gelenkt werden sollte. Im Jahr 2001 wurden die Kriterien, die einen Ländlichen Versorgungsort auszeichnen sollen (z.B. Einwohnerzahlen), jedoch längst nicht mehr erfüllt.

Das Projekt „Nachbarschaftsladen 2000 – Dienstleistungszentrum für den ländlichen Raum“ des Bundesministeriums für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau von 1995 hat laut Ansgar Kuschel zu keiner merklichen Sicherung der Infrastruktur geführt. Ziel war, „eine Betriebsform zu finden, die wirtschaftlich ohne permanente Subventionierung hinreichend tragfähig ist und die Dienstleistungsversorgung der Bevölkerung sichert“
. Aus der Region Prignitz-Oberhavel nahmen die Gemeinden Großwoltersdorf und Mildenberg am Forschungsvorhaben teil.

Funktionsfähig sei in den ländlichen Regionen bis heute lediglich der mobile Handel, so Kuschel.

Im äE hat sich die Ausweisung von Ländlichen Versorgungsorten nicht bewährt. Laut Kuschel kann zukünftig auf die Ausweisung Ländlicher Versorgungsorte verzichtet werden.

6.1.5 Zentralörtliche Infrastrukturausstattungen, -zuweisungen in Großgemeinden

Die Ausweisung Zentraler Orte erzeugt durch die Bildung neuer Großgemeinden Probleme bei der Ansiedlung großflächigen Einzelhandels.

Die Diskussion über die Standortbestimmung von Fachhochschulen braucht wegen der Finanzlage in absehbarer Zeit nicht geführt werden, hier stellt sich nicht die Frage nach Funktionsverschiebungen, sondern ob Standorte überhaupt gehalten werden können.

Freizeitgroßvorhaben wie Entertainment-Centers sind zwar nicht zentralörtlich gebunden, doch müsste die RPS im Voraus konkrete Festsetzungen treffen. Die Entwicklung sollte über den Regionalplan schienengebunden gesteuert werden, bis jetzt liegen jedoch keine Investorenanfragen vor.

Der aktuelle Regionalplan-Entwurf enthält für Standortausweisungen die Formulierung „im Zusammenhang mit dem Hauptort“. Diese Zielformulierung stieß bei Kommunen und kommunalen Spitzenverbänden auf Kritik: die Raumordnung als überörtliche Planung dürfe nicht in die gemeindeörtliche Entwicklung bzw. kommunale Selbstverwaltung (Art. 28 GG) eingreifen.

Die Neubearbeitungsphase für den vorliegenden Regionalplan-Entwurf beginnt wie bereits erwähnt am 24.06.2003, somit kann bisher nur die RPS von sich selbst sagen, dass sie diese Zielformulierung z.B. bei der Standortbestimmung des großflächigen Einzelhandels für richtig hält, aber ob dafür politische Mehrheiten gefunden werden, muss sich zeigen. Der „Testballon“ für diese Entscheidung ist der Verlauf des Beteiligungsverfahrens zum LEP GR. Auch hier werden Orte für mögliche Infrastrukturansiedlungen direkt benannt. Das Beteiligungsverfahren läuft seit dem 15.05.2003, die Möglichkeit zur Stellungnahme ist auf einen Monat befristet. Der Verstoß gegen Art. 28 GG ist durch ein Negativszenario begründbar: Warum müssen welche Orte von welcher Infrastrukturzuweisung ausgeschlossen werden? Z.B. weil dadurch ein Schutzgebiet gestört wird, weil der Schrumpfungsprozess eines Ortes durch die Standortwahl der neuen Infrastruktur vorangetrieben wird usw.

Die bisherige „Darstellungsrichtlinie“
 für Regionalpläne bot die Möglichkeit, durch eine flächenscharfe Festlegung überörtliche Tourismus- oder Freizeitvorhaben zuzuordnen (F-Gemeinden), z.B. Thermen südlich von Rheinsberg. Nach Ansicht der GL sollen derartige Ausweisungen nicht mehr erfolgen, da für Freizeit und Tourismus eine Fachplanung existiert und dies keine Themen der Raumordnung seien. Die RPS Prignitz-Oberhavel sowie alle weiteren Brandenburger Planungsregionen halten jedoch die räumliche Steuerung von Freizeit- und Tourismusvorhaben für notwendig. Die GL ist darüber informiert, es existieren aber noch keine brauchbaren Instrumente. Ansgar Kuschel spricht sich bei den Festsetzungen im Regionalplan für eine Verschärfung der Aussagen aus – es muss klar sein, welche Rechte und Pflichten Ausweisungen nach sich ziehen.

Auch eingemeindete Ortsteile sollten zukünftig Zusatzfunktionen übernehmen, so gehen Ländliche Versorgungsorte zwar in dem Zentralen Ort der neuen Großgemeinde auf, ihre Funktion allerdings sollten sie wahren.

Die bisherige Zuweisung Zentraler-Orte-Funktionen ist durch die Gemeindegebietsreform insoweit obsolet geworden, dass es im Landkreis Oberhavel nur noch das Amt Gransee gibt, ansonsten sind alle neuen Großgemeinden Zentraler Ort. Die zentralörtlichen Definitionen nach LEP I sind nicht mehr anwendbar. Die ARL schlägt eine ortspräzise Funktionenzuweisung vor. Des weiteren müssten, so Kuschel, neue Ortstypen definiert werden, die auf Verdichtungsräume und den äE zugeschnitten sind. In den Baden-Württembergischen Regionalplänen gibt es bereits Beispiele für eine Feingliederung, für Braunschweig finden sich ortsteilbezogene Funktionszuweisungen, in Mittelhessen soll zentralörtliche Infrastruktur „in den Stadtkernen konzentriert“ werden.

Großflächige Einzelhandelsvorhaben wurden in der Region Prignitz-Oberhavel bisher den „zentralörtlichen Gemeinden“ zugeordnet. Im 2. Entwurf des LEP GR wurde diese Aussage nun auf den „Hauptort“ präzisiert. Im Sinne der Innenstadtrevitalisierung ist die Formulierung „Konzentration von großflächigen Einzelhandelsvorhaben auf den im Zusammenhang bebauten Hauptort Neuruppin“ jedoch nicht hinreichend konkret. Ansiedlungen sind danach auch an der Peripherie der Stadt möglich. Ansgar Kuschel betont, eine gezieltere Ausweisung sei politisch und wirtschaftlich nicht gewollt.

Laut LEP eV soll sich der Berliner Einzelhandel in den „städtischen Zentren“ konzentrieren. Auch für Brandenburg wäre diese gezielte Ausweisung sinnvoll, sie wird mutmaßlich aber im LEP GR nicht erscheinen. Die im Regionalplan-Entwurf Prignitz-Oberhavel in Bezug auf Funktionszuweisungen verwandte Formulierung „Versorgungskern“ wird von Landesseite kritisiert. Die Landesebene will keine Entscheidungsbefugnisse abgeben und billigt es deshalb nicht, wenn die Regionen eigene Instrumentarien entwickeln.

6.1.6 Stellung / Selbstverständnis der Regionalplanung

Anfängliches Ziel der Aufstellung von Regionalplänen in Brandenburg war die Schaffung einer dokumentarischen Übersicht zur Region – ein „Planungsatlas“. Im Ergebnis liegen jedoch, so Kuschel, über 400 unstimmige Grundsätze und Ziele je Regionalplan-Entwurf vor, die nicht nur von den Gemeinden aufgrund ihrer Unverständlichkeit, sondern auch von der Fachplanung als nicht gewollt kritisiert werden.

Aufgabe sollte nun die „Entrümpelung“ der Pläne sein. Dabei muss sich die RPS nach einem Plankonkretisierungsschlüssel auf folgende Zuständigkeiten beschränken: Steuerung der Windenergie, Ausweisung von Siedlungsgebieten, Ausweisung von Rohstoffflächen (z.B. Kies-Sand-Standorte), konkretisierende Aufgaben zur Freiraumentwicklung (z.B. Hochwasserschutz).

Für viele Bereiche hat die Regionalplanung bisher lediglich Willens- und Absichtserklärungen geäußert, z.B. zur Bevölkerungsentwicklung oder zur Ausbildungsplatzentwicklung, auf die sie politisch nie Einfluss hatte. Bei der Erarbeitung des Regionalplan-Entwurfes ging viel Zeit für Diskussionen über Festschreibungen verloren, die nicht umsetzbar sind.

Ist die RPS nicht dennoch ein erhaltenswertes Diskussionsforum für die Regionalplanung? Leider vertreten die Landräte in der Regionalversammlung nach 10 Jahren Regionalplanung noch immer die Auffassung, sie müssten die Wähler ihres Landkreises vertreten. Das „Kirchturmdenken“ muss dem Denken in der regionalen Ebene weichen.

Es bleibt die frustrierende Kernfrage, ob Regionalplanung zukünftig überhaupt noch finanziert werden kann. Ab 1998 häuften sich Klagen gegen regionalplanerische Festlegungen. Der SPD-Landespartei-tagsbeschluss vom 08.07.2000 zur Auflösung der RPS nach Fertigstellung der Regionalpläne
 bedeutete eine zusätzliche Demotivation für die Regionalplanung. Der Minister für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung Birthler begreift die Regionalplanung nicht als sein „Steckenpferd“.

Die RPS Prignitz-Oberhavel hat von anfänglich sieben noch fünf Mitarbeiter. Räumlichkeiten stehen mietfrei in einer Landesimmobilie zur Verfügung. Für ein Innenstadtbüro in Neuruppin fehlten die finanziellen Mittel. Die RPS werden nicht von den Landkreisen, sondern vom Land Brandenburg finanziert. Im Gegensatz dazu basiert die Regionalplanung in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Thüringen auf kommunalen Finanzierungsmodellen. Die zweistufige Verwaltung des Landes Brandenburg spricht prinzipiell gegen die Regionalplanungsebene. Die Variante Niedersachsens, bei der die Landkreise die Trägerschaft für die RPS übernehmen, ist zwar in Brandenburg angedacht, verspricht aber laut Kuschel keine Sicherheit.

Die Bedarfsprognosen bezüglich der gemeindlichen Eigenentwicklung sind bereits von der Landesplanung zurückgenommen worden. Die Eigenentwicklung der Gemeinden ohne Zentrale-Orte-Funktion wird also nicht mehr gesteuert, der zulässige 10 %ige Zuwachs von Wohneinheiten zum Stand vom 31.12.1999 ist laut Kuschel weit ausreichend. Trotzdem argumentieren einige Kommunen noch immer, sie müssten Bauland ausweisen, um dem Fortzug der Bevölkerung entgegenzuwirken. Die Aussagen der RPS bezüglich Wohnungsbau werden zukünftig nicht quantitativer, sondern eher qualitativer Natur sein: Reihen- oder Einfamilienhäuser?

6.1.7 Neue Aufgaben für die RPS?

Die Idee, Moderations- und Kooperationsaufgaben zu übernehmen, gab es von Seiten der RPS bereits. Hemmend wirken der Personalabbau und der Landesbeschluss, nur noch die von der RPS zu übernehmenden gesetzlichen Pflichtaufgaben zu finanzieren. Die Übertragung freiwilliger Aufgaben ist genehmigungspflichtig. Die RPS Prignitz-Oberhavel wird demnach lediglich finanziert, um die Aufstellung, Änderung und Fortschreibung der Regionalpläne zu betreiben.

Die Region Havelland-Fläming konnte aufgrund der Förderung durch die Gemeinschaftsinitiative INTERREG II C (1996-1999) und INTERREG III B (2000-2006) als einzige Brandenburger Region neben den Pflichtaufgaben der RPS auch freiwillige Aufgaben finanzieren. Ziel von INTERREG ist, durch überregionale und staatenübergreifende Projekte neue Raumordnungsverfahren und –kooperationen zu erproben. Aus dem Strukturfond der Europäischen Gemeinschaft wurden für INTERREG II C insgesamt 412,84 Millionen € zur Verfügung gestellt. Die Fördermittel mussten zu 50 % bzw. 25 % (Ziel-1-Gebiete) von den teilnehmenden Staaten kofinanziert werden.
 Für die Region Havelland-Fläming wurde mit Hilfe von 214.000 € EU-Fördergeldern zwischen 1998 und 2001 ein Regionales Informationsnetz zur Vermarktung regional und städtebaulich interessanter Standorte und Objekte entwickelt.

In der Region Prignitz-Oberhavel existiert seit 1997 ein „Räumliches Strukturkonzept: Orte in der Havelniederung – Orte um den Glien“ und verstärkt die interkommunale Zusammenarbeit.

Die Projekte des Bundeswettbewerbs „Regionen der Zukunft“ konnten, so Kuschel, in der Region nicht erfolgreich abgeschlossen werden.

6.1.8 Ausblick und Fazit

Zur Kommunalwahl im Oktober 2003 werden die letzten Gemeinden, z.B. um Wittstock/Dosse eingegliedert. Der neue LEP-GR-Entwurf wird aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Gemeindegebietsreform auf einem überholten Stand diskutiert. Laut Ansgar Kuschel sei dies jedoch kein Problem, da der LEP GR keine Aussagen zur zentralörtlichen Gliederung trifft.

Die RPS Prignitz-Oberhavel wird ihre Arbeit zukünftig auf die noch verbleibenden Ausweisungen im äE konzentrieren.

Die Idee der Entwicklungsachsen hält Kuschel für unbrauchbar, weil sie einerseits als Möglichkeit zur Auffüllung des Raumes missverstanden wird und andererseits die eingeschränkte Eigenentwicklung der Gemeinden aufhebt.

Durch die Gemeindegebietsreform entstehen in der Regionalplanung folgende Probleme: großflächige Einzelhandelsvorhaben und Freizeitgroßvorhaben könnten durch unpräzise Formulierungen dort angesiedelt werden, wo sie der Innenentwicklung der Zentren schaden und zur weiteren Landschaftszersiedelung beitragen.

Wenn statistische Daten nur auf Gemeindeebene und nicht auf Ortsteilebene ermittelt werden, vergröbern sich die Aussagen in Folge der Gemeindegebietsreform. Vom Innenministerium sind ortsteilscharfe Statistiken nicht gewollt, dies hat zur Folge, dass auch der Regionalplanung die nachvollziehende Kontrolle entfällt.

Adresse:

Regionale Planungsstelle Prignitz-Oberhavel

Fehrbelliner Str. 31, 16816 Neuruppin

Tel. (0 33 91) 45 49-0

Quellen:

Blotevogel, Hans H. (Hrsg.), Fortentwicklung des Zentrale-Orte-Konzepts, Hannover 2002.

Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, Ressortforschungsprogramm Experimenteller Wohnungs- und Städtebau, Nachbarschaftsladen 2000 als Dienstleistungszentrum für den ländlichen Raum, Bonn, Bad Godesberg 1995.

Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg, Landesentwicklungsplan für den Gesamtraum Berlin-Brandenburg (LEP GR), Entwurf vom 27.02.2001 und 2. Entwurf vom 01.04.2003.

Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg, Richtlinie für die Regionalplanung (Entwurf), Potsdam 2003.

Gemeinsame Landesplanungsgemeinschaft Berlin-Brandenburg, Richtlinie über den Inhalt und die Darstellung sowie die Gliederung der Regionalpläne (Darstellungsrichtlinie) vom 19.03.1997.

Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Gemeinsame Landesplanungsabteilung der Länder Berlin und Brandenburg (Hrsg.), Forum Berlin-Brandenburg regional, Berlin und Nachbarn, Kommunale und regionale Zusammenarbeit im Spree-Havel-Raum, Regionale Identität im engeren Verflechtungsraum. Aus der Arbeit der Kommunalen Nachbarschaftsforen., Berlin 1999.

6.2 Gespräch mit Herrn Vogel, MAZ 

August-Bebel-Str. 49, 16816 Neuruppin

Tel. (0 33 91) 45 75 12

Gespräch vom 23.06.2003 mit Andreas Vogel, Redakteur der Lokalredaktion Neuruppin der Märkischen Allgemeinen Zeitung, Ruppiner Tageblatt

Protokollantinnen: Susann Seidel und Katrin Soltwedel

Der Landkreis Prignitz setzt sich seit der Kreisgebietsreform im Land Brandenburg aus Teilen der ehemaligen Bezirke Schwerin und Potsdam zusammen. Im Zuge der Reform entwickelte sich ein Konkurrenzkampf um den Kreisverwaltungssitz zwischen den ehemaligen Kreisstädten Perleberg, Pritzwalk und Wittenberge. Letztendlich wurde Perleberg der Kreisstadt-Status des neuen Landkreises zugesprochen. Auf Verwaltungsebene wird zwar Einvernehmen betont - Perleberg und Pritzwalk sind auch Teil des Städtenetzes Prignitz -, aber laut Andreas Vogel ist die Region noch nicht zusammengewachsen. Die Gemeindegebietsreform schürt das Konkurrenzdenken erneut, wieder müssen neue Zuordnungsbeziehungen geknüpft werden.

Zwei Gemeindetypen mit unterschiedlicher Ausgangssituation müssen im Prozess der Gemeindegebietsreform betrachtet werden: Gemeinden, die überdimensionierte Investitionen in Gewerbeflächenausweisungen und Wohnungsbau getätigt haben, sehen durch Eingemeindung die Chance, ihr Haushaltsdefizit auszugleichen und aus der praktischen Handlungsunfähigkeit herauszugelangen. Gemeinden, die nicht „pleite“ sind, wollen ihre Handlungsfähigkeit durch Eingemeindung nicht verlieren. Entscheidend für zukünftige Ortsteile sind die Übernahmeverträge.

Gemeinden, die gegen die Gebietsreform klagen, haben in ihren Haushalt ausdrücklich die Klagekosten (3000,- €) eingeplant. Momentan sind sämtliche Gemeinden dazu aufgefordert, eine neue Wahlkreisausrichtung zu beschließen. Da sich die Wahlkreise zukünftig an den neuen Gebietsgrenzen orientieren, lehnen die klagenden Gemeinden (gallische Dörfer) prinzipiell auch die neue Wahlkreisausrichtung ab. Die Zustimmung käme einem Bekenntnis zur Gemeindegebietsreform gleich.

Die Frage nach Moderationsversuchen / Mittlerpositionen im Prozess der Zwangsfusionierung verneint Andreas Vogel. Eine Nachbesserung sei jedoch, dass zwangseingemeindete Ortsteile das Haushaltsgeld, das sie mit einbringen, zu ihrer freien Verfügung innerhalb ihres Areals verwenden dürfen.

Andreas Vogel kritisiert insbesondere das verwaltungstechnische Handeln im Zuge der Reform. So seien Namen den neuen Großgemeinden einfach angeordnet worden. Dies erzeugt Identitätsverluste, besonders auch bei Zuzüglern der vergangenen Jahre, die sich hier gerade eine neue Identität aufgebaut hatten.

Die Stadt Rheinsberg ist positives Beispiel einer Eingemeindung. Mit dem Namen sind alle Ortsteile der Großgemeinde einverstanden, weil er überregionale Bekanntheit insbesondere auf kultureller Ebene genießt.

Generell ist zu beobachten, dass zukünftige Ortsteile ihre verbliebenen Haushaltsmittel vor dem Zusammenschluss noch investieren, z.B. in die Sanierung des Gemeindezentrums, um dann mit Null in die Großgemeinde überzugehen.

Die laufenden Diskussionen um den Verlust der Selbstständigkeit geben Andreas Vogel Anlass zu der Frage, ob denn wirklich jede Gemeinde ein Verwaltungszentrum, ein Feuerwehrzentrum etc. benötigt und darum „kämpfen“ muss.

Auch stellt er das vielgebrauchte Argument für die Gemeindegebietsreform – die höhere Effizienz der Verwaltung – in Frage. Es sei notwendig, dies endlich mit Daten zu belegen.

Vogel vermutet, das wahre Ziel der Gemeindegebietsreform sei der gezieltere, zentrale Einsatz von Landesfördermitteln, weil es davon immer weniger gäbe. Insofern hätten die Fusionsgegner recht, wenn sie eine Einschränkung ihrer Selbstständigkeit befürchten.
6.3 Krisen-Sitzung am 2. Exkursionstag

Protokollantinnen: Susann Seidel und Katrin Soltwedel
Spontan äußerten sich die Projektteilnehmer(innen) zum bisherigen Verlauf des Projektes und der Exkursion:

· die Inhalte, die bisher im Rahmen des Projektes vermittelt wurden, waren förderlich, für den Zeitraum seit Semesterbeginn jedoch quantitativ zu dürftig

· das Projekt verläuft unstrukturiert

· von Stefan fehlt Input zum Ziel des Projektes

· die Referate zu den Regionen blieben unreflektiert, ein Fazit wird gewünscht

· das Ziel für das nächste Semester ist unklar

· bei der Anzahl der Projektteilnehmer(innen) wäre die verstärkte Arbeit in Kleingruppen effektiver

· Bleiben die momentanen Gruppenkonstellationen bestehen?

· nach dem Termin mit Ansgar Kuschel entsteht der Eindruck, dass Handlungsempfehlungen an die Regionalplanung ohne die Betrachtung der Verwaltungsvorgänge zur Gemeindegebietsreform realitätsfern wären

· es ist Zeit, ein Zwischenergebnis zu formulieren

· die Referate zu den Regionen müssten zur Herausarbeitung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden rasterartig zusammengefasst werden

Anschließend stiegen wir in eine Zielfindungsdiskussion ein:

Stefan hatte mit der Initiierung des Projektes die Idee verfolgt, Handlungsempfehlungen für die Erarbeitung und Fortschreibung der Landes- und Regionalpläne in Folge der Gemeindegebietsreform zu erarbeiten. Wie müssen folglich die Regionalpläne geschrieben sein? Diese Idee vermengt sich mit einem gesunden Misstrauen gegen die kommunale Planungshoheit.

Nach den bisherigen Referaten und Vorort-Terminen kristallisieren sich drei interessante Themenkomplexe heraus:

· Überprüfung des Leitbildes der Dezentralen Konzentration, Alternativen

· Handlungskonzept für die Regionalplanung in Folge der Gemeindegebietsreform

· Analyse zum Verwaltungsvorgang der Gemeindegebietsreform, Kommunalpolitik.

Diskutiert werden muss, ob alle drei Themenkomplexe/Stränge im nächsten Semester weiter verfolgt werden. Sollten sich die Projektteilnehmer(innen) dafür entscheiden, wäre die Initiierung einer Steuerungsgruppe notwendig, die für die Zusammenführung der Einzelstränge verantwortlich ist.

Die Gemeinsame Landesplanung (GL) befürwortete die Gemeindegebietsreform, weil sie einen Teil der Stadt-Umland-Probleme lösen hilft, die durch Suburbanisierung entstanden sind. Nach vollzogener Reform stellt sich nun aber die Frage, ob die damit einhergehenden Kompetenzverluste zu Lasten der Regional- und Landesplanung so hingenommen werden können. Einerseits ist es also notwendig, ad-hoc Lösungsvorschläge an die Regionalplanung zu richten, perspektivisch muss jedoch über das Selbstverständnis der Landes- und Regionalplanung diskutiert werden.

Offen bleibt in dieser Sitzung, ob der Demokratieverlust als kommunalpolitischer Aspekt der Gemeindegebietsreform vom Projekt inhaltlich weiter diskutiert werden soll. In der folgenden Sitzung soll dies geklärt werden. Außerdem wird dann ein Zeitplan für die Formulierung eines Zwischenergebnisses (Zwischenbericht) bis zum Ende des Semesters festgelegt.

6.4 Gespräch mit dem Bürgermeister von Bernau

(Herr Handke gibt zunächst eine kleine Einführung am Stadtmodell im Rathaus mit einigen geschichtlichen Daten und Bauphasen der Stadt Bernau)

· Ober- und Mittelzentren werden vom LEP GR vorgegeben

· Interessengegensätze bei der Vergabe von Grund- und Kleinzentren; stehen in gegenseitiger Konkurrenz zueinander

	POSITIV
	NEGATIV



	Bergholz-Marienburg ist ein Dorf bei Schwedt und

durch Suburbanisierung ist Bevölkerung aus

Schwedt in das Dorf Bergholz-Marienburg gezogen

(schnellere Siedlungsentwicklung als in Schwedt)

→ durch die Eingemeindung von Bergholz-Marienburg

bekommt Schwedt die verlorenen EW wieder zurück


	Finowfurth liegt zwischen der Autobahn

und Eberswalde und hat planungsrechtlich

schnellere Entwicklung als Eberswalde und zeiht

die Kaufkraft aus Eberswalde ab

Finowfurth besitzt einen Schienenanschluss 

in Zentrumsnähe, der Schienenanschluss von Eberswalde liegt etwas außerhalb des Zentrums und zieht den Einzelhandel aus der Stadt

	Gemeinde Ladeburg hat sich in ihrem Haushalt

verkalkuliert und ist dadurch hoch verschuldet → 

durch die Eingliederung zu Bernau muss sie nicht

mehr allein für die Schulden aufkommen


	


Frage:

Wie kann die Spannung bei Zwangseingemeindung aufgelöst werden ?

Antwort:

In vielen Ortsteilen für die Bürger keine Veränderungen (kein Heimatverlust, weil die trotzdem gleiche Ortsnamen)



Ämter sind schneller zu erreichen



Eingliederung hat positive Auswirkungen z.B. auf die Infrastruktur (Bsp. Finanzen für den Ausbau des ÖPNV, der ohne Eingliederung nicht erfolgt wäre)

Frage:

Wie hat sich die Verwaltungsstruktur geändert ? Effizienter als vorher ?

Antwort:

Kosten pro EW sind gesunken, aber an die Kapazität der Mitarbeiter angelangt

Die Erhöhung der EW-Zahl konnte nur durch den Einsatz von technischen Mitteln, wie EDV, aufgefangen werden

Für die Zukunft müssen neue Mitarbeiter eingestellt und neue Räume angemietet werden ( Kosten werden wieder steigen

Frage:

Verbindlichkeit der Regionalplanung und Einschätzung derer im Land Brandenburg

Antwort:

Regionalplanung hat eine ordnende und lenkende Wirkung (Bsp. Windenergie und Kiesabbau)



Für Windenergie in einem Teilplan Vorranggebiete ausgewiesen und damit für Ordnung gesorgt ( für Proteste gesorgt, weil für viele unverständlich ( man muss den Bürgern die Gründe erklären



Steuerung der Entwicklung von Regionen (z.B. die Entwicklung der Regionen zwischen Berlin und Uckermark steuern)



Unstimmigkeiten und Streit zwischen den Planungsgemeinschaften und der Landesplanung wie genau die Vorgaben des LEP GR sein sollten, Sind die Vorgaben zu scharf, ist dann noch Regionalplanung nötig ?

Frage:

Arbeitsstand des Regionalplans ?

Antwort:

voraussichtlich in 2 Jahren, Teilplan Infrastruktur abgelehnt

Frage:

Welche Festlegungen des LEP GR sind zu scharf ?

Antwort:

im äE Ausweisung von Ansiedlung und raumbedingten Einzelhandelsbetriebe

Genauer auf die Wortwahl und Formulierung achten ( Interpretationssache

6.5 Regionale Planungsstelle Lausitz-Spreewald

Gespräch mit Carsten Maluszcak am, 26. Juni 2003

Protokoll: Ralf Hoppe

Stefan Krappweis stellt den Leiter der Planungsstelle Carsten Maluszczak und das Studienprojekt vor. Herr Maluszczak begrüßt seinerseits die Studenten und beginnt mit seinen Ausführungen zu

6.5.1 Regionalplanung in Brandenburg

„In Brandenburg ist immer alles in Bewegung.“ Kommunale Selbstverwaltung wird als hohes Gut angesehen, hört jedoch aus Sicht von Herrn Maluszczak dort auf, wo nur noch darüber entschieden wird, ob die Straßenbeleuchtung an- oder ausgeschaltet wird. Regionalplanung könnte mehr erreichen, wenn die Politik nicht bremsen würde.

Für die Planungsregion Lausitz-Spreewald existiert seit 1999 ein integrierter Gesamtplan im Entwurf. Außerdem wird mit mehreren Teilplänen gearbeitet, von denen zwei (Zentrale Orte, Rohstoffe) genehmigt sind. Der Teilplan über die Ausweisung von Eignungsgebieten für Windkraftanlagen ist noch nicht genehmigt.

Herr Maluszczak erwähnt außerdem den Länder übergreifenden Teilplan „Lausitzer Seenland“, mit dem die Weichen gestellt werden sollen für Erholung, Tourismus und evtl. noch Wohnen. Dabei wirft er die Frage auf, ob es zur besseren Zusammenarbeit der Bundesländer Sachsen und Brandenburg einen Staatsvertrag geben muss. 

Im Zusammenhang mit der IBA-Fürst-Pückler-Land weist der Referent auf zwei Probleme hin. Erstens das mangelnde Geld und zweitens die Trägerschaft von Kommunen für Einzelprojekte.

Herr Maluszczak beendet den ersten Themenkomplex mit generellen Aussagen zur Raumplanung in der BRD. Er ist der Meinung, dass Raumordnung in der BRD keine große Rolle spielt. Er vergleicht sie mit einem Patienten auf der Intensivstation. Besonders schlimm findet er, dass der personelle Nachwuchs fehlt, weil es kaum Neueinstellungen gibt.

6.5.2 Gemeindegebietsreform

Herr Maluszczak erläutert zuerst die Planungsphilosophie der Gemeindegebietsreform: In seiner Planungsregion werden aus 469 Gemeinden 169. Bei den Kommunen erleben die Zentralen Orte eine Renaissance. Häufig werden die ehemaligen Nahbereiche zum neuen Gemeindegebiet. Die Zentralörtlichkeit der neuen Gemeinde wird in der Praxis gern aus den Ortsteilen zusammenaddiert. Die regionale Planungsstelle würde gern eine „Straffung“ der Zentralen Orte herbeiführen. Vor der Reform gab es 110 zentrale Orte, jetzt soll es deutlich weniger geben.

Über Leitbilder könnten die Kommunen die Gemeindereform für sich ausnutzen und sich in die Fläche ausdehnen.

Ein neues Instrument könnten regionale Entwicklungskonzepte sein.

Der Vollzug der Raumordnungspläne ist aus Sicht von Herrn Maluszczak verbesserungsbedürftig. Der Ausstattungsgrad der Mittelzentren ist nur geringfügig gestiegen und die auch vor allem nur deswegen, weil die Verwaltungen angefangen haben zu arbeiten. Durch die Gemeindegebietsreform entsteht ein Statistikproblem, weil die Bevölkerungsdaten nur auf Gemeindeebene und nicht auf Ortsteilebene erhoben werden. Bevölkerungsschwund wird daher durch Eingemeindungen kaschiert. In den Ausweisungen zur Zentralörtlichkeit von 1993 wurden keine Bevölkerungsprognosen berücksichtigt, weil dies politisch nicht gewollt war.

Abschließend formuliert Herr Maluszczak einige Fragen: Woran misst man den Erfolg von Planung? Wie weit darf Regionalplanung in die kommunale Selbstverwaltung eingreifen? Gibt es einflussreichere Instrumente als zentrale Orte? Zu letzteren sieht der Referent derzeit keine Alternativen. Achsen sind für ihn vor allen Dingen Verbindungs- und keine Siedlungsachsen. In Städtenetzen muss man vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Netzknoten halten.

Auf die Frage über die Stellungnahme der Planungsstelle zum LEP GR erläutert Herr Maluszczak, dass der Knackpunkt in der großen Unterschiedlichkeit zwischen LEP GR, LEP eV und dem LEP I liegt. 

6.6 Regionale Planungsstelle Oderland-Spree 

Fürstenwalder Straße 10, 15848 Beeskow

Tel. (0 33 66) 33 93 10 

Gesprächstermin am 03.07.2003 mit Wolfgang Rump

Protokollant: Sophos Sophianos

6.6.1 Zum Stand der Regionalplanung in der Planungsregion Oderland-Spree

In der RPS arbeiten neben dem Leiter noch eine Verwaltungsleiterin, eine Bürosachbearbeiterin sowie zwei Regionalplaner. Wolfgang Rump zeichnet für die Bereiche Bevölkerungsentwicklung, Soziale Infrastruktur, Zentralörtliche Gliederung, Siedlungsentwicklung, Verkehr und Tourismus verantwortlich, Dr. Helena Lademann für die Themen Natur, Freiraument0wicklung, Kulturlandschaften, Rohstoffsicherung, Sanierungsgebiete, Windenergienutzung und „Medialer Umweltschutz“. 

Herr Rump hat die Entwicklung der RPS seit ihrer Gründung im April 1994 begleitet. Rüdiger Rietzel, der Leiter der RPS Oderland-Spree, hat zugleich die Aufgabe des Geschäftsführers der Euroregion „Viadrina“ übernommen. Dadurch kann eine engere Verzahnung zwischen Regionalplanung und umsetzungsorientierten Projekten im regionalen Maßstab erreicht werden, wobei die Mittel aus EU-Töpfen stammen. Ferner ermöglicht dies den Zugang zu Institutionen und regionalen Akteuren, die sonst wenig mit Regionalplanung in Berührung kommen. Die Stelle des EDV/GIS-Mitarbeiters fiel den Budgetkürzungen der jüngsten Zeit zum Opfer. 

1997 wurde der seit 1994/95 in Arbeit befindliche Teilplan „Zentralörtliche Gliederung der Nahbereichsstufe, SV, LAV“ als Satzung genehmigt. Er trat mit der Veröffentlichung im Amtsblatt Land Brandenburg am 27.11.1997 in Kraft.

 Seit 1996 richtete sich die Arbeit der RPS auf die Erstellung eines integrierten Regionalplans. Der Entwurf wurde im September 1998 verabschiedet. 1999/2000 erfolgte ein förmliches Beteiligungsverfahren mit ca. 550 Trägern öffentlicher Belange. Ca. 2.500 Anregungen und Bedenken gingen bei der RPS ein. Mit Datum vom 26.11.2001 liegt ein einstimmig gefasster Satzungsbeschluss der Regionalversammlung für den Integrierten Regionalplan vor. Leider wurde dieser Plan im Zusammenhang mit veränderten Ausrichtungen der GL und der Diskussion um eine neue Landesrichtlinie für Regionalpläne im Jahr 2002 nicht genehmigt. Daraufhin fasste der Vorstand der Regionalen Planungsgemeinschaft den Beschluss, den integrierten Regionalplan vorerst nicht fortzuführen und erst das Vorliegen entsprechender Dokumente auf Landesebene abzuwarten, um die Aussagen des Regionalplans später anpassen zu können.

Trotz der fehlenden Rechtskräftigkeit werde der Plan als Dokument mit formulierten raumordnerischen Zielen zu diversen Stellungnahmen herangezogen.

Aktuell arbeitet die RPS an einem Teilplan zur Steuerung der Standorte für Windenergieanlagen, für die ein enormer planerischer Handlungsbedarf auch von der politischen Ebene angemeldet worden ist. Dies gilt insbesondere für den Schutz von Ortsbildern und des Landschaftsraumes. Eignungsgebiete für Windkraftanlagen sind zwar im integrierten Regionalplan verankert, aber wegen dessen fehlender Rechtsverbindlichkeit ist es nach geltender Gesetzeslage sehr schwierig, Ansiedlungen zu verhindern. Aus diesem Grund arbeite man mit Hochdruck an diesem Teilplan und strebe bis zum Jahresende 2003 einen Satzungsbeschluss an.

Stefan Krappweis verwies auf die Probleme, die mit der „industrialisierten Mastenlandschaft“ verbunden seien. Mit der Kategorie Eignungsgebiet habe die Regionalplanung angestrebt, durch Konzentration von Windkraftanlagen an geeigneten Stellen das Ziel zu verwirklichen, den Landschaftsraum zu schützen. Damit stelle sich auch die Frage nach einer kleinräumigen Steuerung innerhalb eines Eignungsgebietes (Clusterbildung). Für die Regionalplanung werde es zunehmend schwieriger, so Herr Rump, ohne Vorliegen genehmigter Pläne steuernd einzuwirken, sofern keine festgesetzten Schutzgebiete, wie Naturschutzgebiete oder angemeldete Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (FFH-Gebiete) berührt seien. Es sei Grundsatz, zwischen zwei Eignungsgebieten für Windkraftanlagen einen Abstand von ca. 5 km einzuhalten, um den Schutzbelangen des Landschaftsraumes zu entsprechen. Die Größe der Eignungsgebiete habe im Verfahren keine Rolle gespielt, zumal durch die ausgewiesenen Eignungsgebiete keine „kilometerlange Mastenalleen“ entstehen würden. Innerhalb der Gebiete hätten die Gemeinden über die Flächennutzungsplanung sowie die verbindliche Bauleitplanung die Möglichkeit, die Ansiedlung zu steuern und z.B. eine Konzentration an bestimmten Orten anzustreben bzw. auszuschließen.

Neben der Pflichtaufgabe zur Aufstellung der Regionalpläne richtet sich die Arbeit der RPS auf die Stärkung von Kooperation im Rahmen von raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen. Beispiele hierfür sind:

· Arbeitsgemeinschaft Ost zur Steuerung von großflächigen Einzelhandelsflächen im eV

· Projekt Kulturlandschaft Lebuser Land 
 

· Ausloten von Handlungsfeldern im Zusammenhang mit der Stärkung der Spree-Oder-Wasserstraße

· Regionalmanagement Oderland-Spree – Initiierung und Mitwirkung am Regionalen Leitbild 

· Koordination und Steuerung im Zusammenhang mit UMTS-Antennenträgern 2002 
 
6.6.2 Folgen der Gemeindegebietsreform für die Regionalplanung

Zum Stand der Flächennutzungsplanung führte Herr Rump aus, dass bis auf wenige Ausnahmen im Süden der Region entsprechende Pläne vorliegen, aufgrund der Finanzknappheit aber i.d.R. keine Änderungsverfahren im Zusammenhang mit der Gemeindegebietsreform eingeleitet worden seien bzw. noch Planungen vorangetrieben würden. Wegen der wirtschaftlichen Entwicklung und der Masse an ausgewiesenen Flächen gebe es derzeit ohnehin mit wenigen Ausnahmen wie an der Grenze zu Berlin keinen Handlungsdruck.

Arvid Krüger fragt nach Kooperationsmöglichkeiten zur gemeinsamen Erstellung von FNP.

Teilweise habe es Kooperation bei der Erstellung von Landschaftsplänen gegeben, aber unbeschadet der Möglichkeit, Fördermittel zu beantragen zu können, habe der örtliche Egoismus dominiert. Natürlich habe man lt. Gesetzlicher Vorgabe eine Abstimmung der FNP mit benachbarten Gemeinden vornehmen müssen. In der Regel sei dies über das beauftragte Planungsbüro gelaufen, das meist alle amtangehörigen Gemeinden betreut habe. Positive Ausnahmen stellen das Amt Letschin (künftig Gemeinde Letschin) und das Amt Schlaubetal (ohne Stadt Müllrose) dar, wo ein gemeinsamer Beschluss gefasst wurde, für das gesamte Amtsgebiet einen FNP aufzustellen.

Nach Meinung von Herrn Rump bleibt es eine wichtige Aufgabe, die „Tragfähigkeit“ überörtlicher zentraler Funktionen zu bestimmen und zwischen Nahbereichen und Mittelbereichen zu differenzieren. Er verwies auf ein Gutachten von 1998, das Aussagen zu der Regelausstattung Zentraler Orte und zu den Verflechtungsbeziehungen enthält. Eine räumlich konkrete Definition von Nahbereichen und Verflechtungsbeziehungen sei mit der laufenden Gemeindegebietsreform nicht mehr darstellbar und statistisch nicht mehr zu verifizieren, da die Gemeinde als kleinste statistische Ebene festgelegt worden ist. Bisherige Gemeinden, die zu Ortsteilen werden, können daher in Zukunft nicht mehr berücksichtigt werden.

Die größere Maßstabsebene führt dazu, dass kleinräumige Bevölkerungsentwicklungen und Entwicklungsdynamik verschwimmen.   

6.6.3 Verflechtungsbeziehungen und Gemeindeneugliederung 

Die RPS als TÖB (Träger der Regionalplanung) wurde im Sommer 2002 formalrechtlich am Verfahren des Gemeindeneugliederungsgesetzes beteiligt. Ferner trat der Landkreis Oder-Spree im Rahmen der Amtshilfe an die RPS heran, bei der Formulierung von Empfehlungen an das Innenministerium mitzuwirken und fachliche Beiträge für Raumordnung, Verflechtungsbeziehungen und dergleichen zu liefern. Daneben habe es lt. Rump informelle Anfragen von der Landesebene an die RPS gegeben. Gleichwohl seien kritische Hinweise nicht berücksichtigt worden, z.B. die Zuordnung von Rauen zur neuen Großgemeinde Spreenhagen, obwohl hinsichtlich der Verflechtungsbeziehungen eine Eingemeindung nach Fürstenwalde wünschenswert wäre. Trotz funktionsräumlicher Defizite hätte man das funktionsfähige Amt beibehalten sollen. Die jetzige Lösung mit der „Ausgründung“ von Gosen-Neu-Zittau als neue Gemeinde an der Stadtgrenze zu Berlin sei keine glückliche Lösung. 
 

Man habe vor dem Gesetzentwurf versucht, als RPS auf die langfristige Entwicklung abzuzielen und örtlichen Versuchen entgegenzutreten, das Kleinzentrum Spreenhagen zum Grundzentrum aufzuwerten. Zwar werde ein Bevölkerungswachstum von ca. 20 % im Verflechtungsraum in den kommenden Jahren erwartet. Jedoch werde es sich hauptsächlich um Zuzug aus dem Berliner Raum handeln. Schon jetzt gehe es lt. Schulentwicklungsplan wegen der geringen Schülerzahlen um die Auflösung der Gesamtschule. Die überörtliche Funktion gegenüber dem Umland resultiere, so Rump auf einen Einwand von Arvid Krüger, auf Einrichtungen wie Grundschule, Post, Sparkassenfiliale etc. 

Ein zweiter Fall betrifft die Auflösung des Amtes Hoppegarten zugunsten der Großgemeinde Hoppegarten, bestehend aus den bisherigen amtangehörigen Gemeinden Hönow, Dahlwitz-Hoppegarten und Münchehofe, die jeweils Beschlüsse zur Eigenständigkeit fassten. Hönow mit über 8.000 Einwohnern und erwarteter Bevölkerungszunahme hätte lt. Leitlinien die Quantität, eine eigene Verwaltung zu entwickeln. 
 

Hingegen würden aus politischen Gründen bestehende Ämtergrenzen rund um Beeskow von der Gemeindeneugliederung nicht angetastet, obwohl die Einwohnerzahl der künftigen Großgemeinden weit unter 5.000 liegt. 
 Bedenken gebe es ferner wegen des Erhalts von Kragengebilden, obgleich sich alle Versorgungsstrukturen auf den Zentralen Ort bezögen, z.B. Seelow und Umland, wo die bisherige Amtsverwaltung in Seelow ansässig ist und der Kragen durch die Eingemeindung von Werbig nur optisch wegfällt. 

6.6.4 Probleme bei der regionalplanerischen Feinsteuerung

Die Steuerung des LEP eV erfolge hauptsächlich über Gebietstypen (Gemeinde Typ 1, 2, 3) – d.h. über Aussagen zur möglichen Einwohnerentwicklung; ferner über räumliche Darstellung potenzieller Siedlungsbereiche und Freiraumausweisung (Schutzanspruch), aber nicht über „Zentrale-Orte-Ausweisung“. Durch die Gemeindegebietsreform „verschwimme“ z.B. die Gemeindetypisierung, was in der RPS als problematisch angesehen wird. So umfasst die künftige Großgemeinde Rüdersdorf bei Berlin mit den bisher selbständigen Gemeinden Rüdersdorf bei Berlin, Hennickendorf, Herzfelde und Lichtenow alle drei Gemeindetypen in ihrer Gemarkung. 

Wolfgang Rump glaubt nicht, dass in den kommenden Jahren an die FNP-Planung oder auch an die Überarbeitung der Landschaftsplanung gegangen werde. Eine Möglichkeit zur regionalplanerischen Steuerung stelle hier der RegPlZÖG dar, weil darin die Prognosen zur Einwohnerentwicklung aufgegriffen wurden. Nachdem der LEP GR durch sei, werde voraussichtlich die zentralörtliche Gliederung in der Region überprüft. 

Es dürfte derzeit schwierig werden, Ortsteile für zentrale Funktionen zu benennen bzw. Siedlungsschwerpunkte ortsteilscharf zu benennen. Rump bezieht sich dabei auf juristische Aussagen. Es gebe eine gewisse Zurückhaltung im Land und bei der GL in dieser Hinsicht. Möglicherweise wolle man nicht in Konflikt mit Auffassungen von der kommunalen Planungshoheit kommen. Bis zum Gemeindeneugliederungsgesetz habe man versucht, im Tourismusbereich ortsteilscharfe Festlegungen (Gemeindename/ Ortsteil) zu treffen. 

Hierzu gibt Arvid Krüger zu bedenken, dass man möglicherweise unterscheiden sollte zwischen Festlegungen zur Siedlungsentwicklung (Eingriff in die kommunale Flächennutzungsplanung) und überörtlichen Tourismusvorhaben. Letztere seien nicht der Siedlungsentwicklung zuzuordnen und unterständen demnach nicht der kommunalen Planungshoheit. Von der GL werde diese Problematik nicht ausreichend thematisiert, meint Herr Rump. Im Laufe der Diskussion geht es sodann um die Frage, ob man nicht zu anderen Instrumenten greifen sollte, wenn eine ortsteilscharfe Benennung von zentralörtlichen Funktionen durch die Regionalplanung ausscheidet. Theoretisch bestünde die Möglichkeit, den Gemeinden selbst diese Aufgabe zuzuweisen. Wolfgang Rump sieht dies kritisch, da man nicht davon ausgehen könne, dass Gemeinden freiwillig potenzielle Siedlungsflächen aufgeben. Aus bestimmten Gründen würden die lokalen Eigeninteressen immer wieder dominieren. Wichtig sei daher eine rechtswirksame Strategie, wobei der GL eine besondere Verantwortung zukomme, damit die Regionalplanung als nachgeordnete Planungsinstanz erfolgreich arbeiten kann.Stefan Krappweis argumentiert, dass die regionalpanerische Steuerung auf eine ausgewogene Raumordnung gerichtet sei. Insofern stellten Entfernungspauschalen für Pendler oder der Bau von (zu vielen) Umgehungsstraßen eine Stellschraube dar, dieses Ziel in gewisser Weise zu konterkarieren. Er hoffe darauf, dass die durch die Gemeindeneugliederung aufgeworfenen Fragestellungen für die Regionalplanung diskutiert werden und sich keine längerfristigen Kompetenzverluste ergeben.

6.7 Regionale Planungsstelle Havelland Fläming 

Gespräch am 03.07.2003 in der RPS in Teltow
Protokollant: Andreas Walter

Referent: Herr Knaur, Leiter der RPS (seit 9 Jahren in der RPS)

6.7.1 Region

· wirtschaftlich stärkste Region

· etwa die Hälfte des Speckgürtels

· 3 Landkreise (Havelland, Teltow – Fläming, Potsdam – Mittelmark) + kreisfreie und Landeshauptstadt Potsdam

· Erster per Satzung von Regionalversammlung (RV) beschlossener Regionalplan (RP) in Brandenburg (1997)

· wegen falscher Veröffentlichung vom OVG Frankfurt/Oder für nicht rechtsgültig erklärt

· Perspektive: Regionalplan 2020 ?

· Fortschreibung des RP erwogen (veränderte Situation), von GL nicht genehmigt, da LEP GR noch nicht in Kraft und LEP eV nicht fortgeschrieben

· Derzeit: sachlicher Teilplan Windenergienutzung (in 2. Beteiligung)

6.7.2 Abarbeitung des Fragenkatalogs

Wie wurde die RPG beteiligt?

Die RPG wurde nicht formell an der GGR beteiligt. Vorher wurden jedoch Gespräche mit einigen Regionalräten geführt um sich deren Vorschläge zur Reform anzuhören. Daraufhin wurden zwei Varianten ausgearbeitet: 

1. Struktur wird nur wenig verändert

2. Komplette Neugliederung, jeder Zentralort ab GZ aufwärts wird mit Umland eine amtsfreie Gemeinde, keine Ämter mehr (Bsp: Gemeinde Luckenwalde würde direkt an Gemeinde Jüterbog grenzen)

Es gab keine offizielle Stellungnahme der RPG zur GGR, in der RV wäre keine Variante beschlussfähig gewesen.

Stellungnahme der RPG zur Gemeindegebietsreform

Am Rand der Planungsregion ist die Struktur zu kleinteilig und zu schwach, das Fortbestehen der Ämter ist eine unglückliche Lösung, die kleinen „Gemeinden beschließen nur Stuss...“.

Es gibt immer noch zu viele Verwaltungseinheiten, zum Beispiel die „Blutsauger“ vor Potsdam (Stahnsdorf, Kleinmachnow, Bergholz-Rehbrückeetc.) Der Wettbewerb zwischen den Städten und den „Blutsaugern ist ungünstig für die in ihrem Wachstum gehemmten Städte (Flächenmangel) und die Region insgesamt. 

Die Konkurrenz verhindert sinnvolle Entwicklungen durch kurzsichtige Entscheidungen in den Gemeinden. (Straßenbahn Potsdam – Teltow)

Einen Vorteil hat die GGR aber doch: In einer Gemeinde vor der GGR wurden Beschlüsse gefasst, die nicht immer sinnvoll waren. Durch die Vergrößerung der Gemeinden werden durch die verschiedenen OT–Vertreter mehr Interessen eingebracht. Dies führt zu Kompromissen, die tragfähig sind. Vernunftlösungen setzen sich durch, wenn sich 14 einigen müssen.

Welche Gemeindefusionen werden kritisch gesehen?

a) Vereinigung von „Blutsaugern“ vor den Toren von Zentralorten

b) Gemeinden, die nicht leistungsfähig sind (mangelnde Größe)

Werden sich die gallischen Dörfer am Ende fügen?
Die Probleme mit den gallischen Dörfern werden bei den Entscheidungen in den neu geschaffenen Gemeinderäten sichtbar. Sie werden sich eventuell querstellen.

Reichen die Instrumente der Regionalplanung (RP) noch aus?

Die Instrumente reichten vorher nicht aus, daran hat sich nichts geändert. Straßenbau wird an der RP vorbei betrieben, Ziele der RP werden abgewogen. Auch in der Dorferneuerung wird die RP nicht beachtet. Finanzielle Mittel für die Umnutzung von Konversionsflächen sollten lieber in die Innenstädte der Mittelzentren, in den Stadtumbau, fließen.

Wie reagiert die RPS auf die veränderte Situation?

Die RPS würde gemeindebezogene Festlegungen ortsteilscharf ausweisen, dabei würde über Gespräche ein Konsens mit den betroffenen Gemeinden angestrebt werden. Man kann nur „reden, reden, reden...“ und das „geht nicht oft genug“. Wenn ein LKW mit 30 Eigenheimen angefahren käme, wolle man schon über Instrumente verfügen, die sicherstellen, dass 25 davon im Hauptort, dem Siedlungsschwerpunkt abgeladen werden, und der Rest in den übrigen Ortsteilen für den Eigenbedarf.

Was steht der Feinchirurgie im Wege?

Die statistische Erfassung von Ortsteilen wird nicht weitergeführt , aus Sicht der RPS ist das sehr schade. Die neue Richtlinie zur RP ist völlig dialogunfähig und „völliger Unfug“. Die an der RO beteiligten Ministerien arbeiten nur ungenügend zusammen. Der eine weiß nicht, was der andere tut und wenn er es weiß, ist es ihm egal. Daraus entstehen sogenannte „ach was Pläne“. Die mangelnde Feinsteuerung ist kein Problem nach unten (Gemeinden), sondern eines nach oben (GL, Ministerien). Die Defizite in der Feinsteuerung nach unten erledigen sich in dem Moment, in dem das Geld ausbleibt. Die Gemeinden werden damit gezwungen, das noch verbliebene Kapital sinnvoll zu lenken als es zu „gießen“.

6.7.3 Sonstige Aussagen

Der Regionalplan 2020 wird wohl der Rückzug aus der Fläche werden. Da entsteht „ein grünes Netz...das wächst und wächst...so gedanklich“. Der Rückbau von Infrastruktur wird notwendig, die Pläne dafür liegen bestimmt schon in irgendeiner Schublade. 

Bis 2010 werden etwa 26 Schulen in der Region geschlossen, das bedeutet, dass 1/3 der Grundzentren keine ausreichende Ausstattung mehr besitzen und den Status als Grundzentrum verlieren. Daraus folgt: „des isch bloß noch Geisterbeschwörung, der LEP GR“.

Das Mittelzentrum Nauen ist eine Totgeburt, das angenommene Wachstum war selbst für die damalige Zeit hoffnungslos übertrieben. Konsequent wäre eine Schwerpunktsetzung. Falkensee muss auf Dauer als Mittelzentrum gesichert werden, Nauen sollte heruntergestuft werden.

Der größte Schulneubau in der Region für die nächsten 10 Jahre steht in Dallgow genau an der faschen Stelle.

Die Städtebauförderung fließt zu 80 Prozent in die neuen Bundesländer. „Des läuft noch 1, 2 Jahre, dann machen uns die Wessis platt...“.

Der Mangel der RP besteht in der mangelnden Akzeptanz Ihrer Instrumente. Die Politik übt zu viel Einfluss aus (der herumreisende Staatssekretär...). Ziele (Z) werden abgewogen. 

Die Region ist in Brandenburg sehr erfolgreich, „obwohl wir an Erfolglosigkeit nicht zu übertreffen sind“.
Der Bedarf an Siedlungstätigkeit ist weitestgehend gedeckt, das „Einfamilienhaus ist der falsche Weg“. Es sollte eine Fernsehserie gedreht werden die „Glück und Unglück im Einfamilienhaus“ heißt. 

Die Reaktion der Gemeinden auf bestimmte Projekte ist mangelhaft bis nicht zu merken. Dies liegt vermutlich an der mangelnden Kommunikation zwischen den politischen Vertretern und den Bürgern. 

Die Städte vertragen den Markt nicht mehr, deshalb sollte der Markt geändert werden. 

Und zum Schluss noch einmal die besten Zitate:

„...für jeden Quatsch gibt’s auf der Welt eine Zielgruppe...“

„...Vereinigung von Blutsaugern...“

„...Gemeinden beschließen nur Stuss...“

„...ein grünes Netz...das wächst und wächst...so gedanklich...“

„...ach was Pläne...“

„...des isch bloß noch Geisterbeschwörung, der LEP GR...“

„...des läuft noch 1, 2 Jahre, dann machen uns die Wessis platt...“

„...obwohl wir an Erfolglosigkeit nicht zu übertreffen sind...“
„...Glück und Unglück im Einfamilienhaus...“
Teil 4 Verlauf und Weiterarbeit 

Der Projektverlauf des ersten Semesters war nach überwiegender Einschätzung durch einen zu langsamen Einstieg, einen umso rasanteren Mittelteil, mit überquellender Informations- und Wissensaufbereitung und einen konsolidierenden Schlussteil gekennzeichnet, in dem eine zeitweise Orientierungslosigkeit überwunden wurde und sich so noch ein gutes „Halbzeitgefühl“ einstellte. 

Wie kam es dazu? Die Teams der verschiedenen Arbeitsgruppen hatten sich in die Arbeit gestürzt und nacheinander in den Sitzungen vorgetragen. Schlag auf Schlag wurde ungeheurer viel Information weitergegeben, ohne dass eine sorgfältige Rückkopplung zu unseren Arbeitszielen (s.o. Pkt. 2) und eine tiefergehende Befassung mit den schriftlichen Vorlagen erfolgte. Am 2. Exkursionstag kumulierte das Unbehagen in einem spontanen „Krisengipfel“, der in einem Neuruppiner Restaurant zur Mittagszeit mit einigem Wohlwollen der übrigen Gäste abgehalten werden konnte. Fazit: Zu wenig Feedback für zuviel Arbeit. Vom Projektleiter fehlte „die Stütze“. Das weckte Unsicherheit: „Liegen wir mit unserem Arbeitsgruppenansatz richtig, oder schon im Abseits“? „Nützt das dem Projekt“? Ein zweites Mal wurde daher während der Exkursion eine Zielfindungsrunde durchgeführt, diesmal in Form eines Brainstormings, bei dem die folgenden Ziele formuliert wurden:

7 Zieldiskussion II

Gallier und ihre Zukunft

· Praktische Umsetzung, informelles Verfahren und Moderation bei Zwangseingemeindung

· Wie werden sich die Gemeinden, die zwangsfusioniert wurden weiter entwickeln? Ist alles nur gepushed und beruhigt sich mit der Zeit ? Dazu der Vergleich mit anderen Bundesländern mit Zwangsfusionen und deren weiteren Entwicklung

· Welche Funktion nimmt die Regionalplanung z.Z. ein? Konflikt kommunale Selbstverwaltung ( Raumordnung 

· Argumente für und gegen das Demokratie- und Identitätsproblem (Abwägung)

Reformevaluation
· Haben sich die Ziele der Reform erfüllt? Wo liegen die Einsparungen genau? Effizienz der Verwaltung? 

· Weitere Entwicklung des Landes Brandenburg (noch größere Strukturen?) oder Tendenzen in entgegengesetzte Richtung ( Reaktion der Regionalplanung

Folgen für Raumordnung 

· Wie passt sich die Planung an die neuen Strukturen an? Technische Mittel? Selbstverständnis der Raumordnung, Anpassung der Formulierung der Regionalplanung

· Handlungsempfehlungen für Regionalplanung (versch. Szenarien) und Raumordnung

8 Ausblick

Aus dieser zweiten Zieldiskussion lassen sich zwei Hauptstränge für die Weiterarbeit und den Endbericht bilden: 

Örtliche Blickrichtung:

1. Benötigen die in eine gemeinsame Zwangsjacke gesteckten „gallischen Dörfer“ und Städte ein Konfliktmanagement von außen? Wie sieht die Entwicklungsperspektive der „Verlierer“ aus? 

2. Wie ist die Reform gemessen an den Leitwerten „Demokratie“ und „Identität“ zu beurteilen. 

3. Erfüllen sich die Erwartungen an die Reform finanziell, verwaltungstechnisch, kommunalpolitisch

4. War es das oder kommt eine Reform nach der Reform? „Lawine oder Rückwärtsgang“?

Überörtliche Blickrichtung: 

1. Welche innergemeindliche „Feinsteuerungen“ aus überörtlichem Interesse sind in den Landes- und Regionalplänen der anderen Bundesländer zu finden. Lassen sich hier Vorbilder und Vergleiche für eine analoge Praxis bei hiesigen Planfortschreibungen gewinnen. 

2. Aus diesem Vergleich sowie unserer Bestandsaufnahme und Problemanalyse in den Regionen und der Gemeinsamen Landesplanung sollen Handlungsempfehlungen für die Akteure in der Raumordnung formuliert werden. 

Beide Arbeitsstränge sollen in einen Endbericht zusammenfließen. Man wird in ihn wie in ein Kaleidoskop schauen: bunt und facettenreich. So wie es die Interessen der Projektteilnehmer in der Frage der Gemeindegebietsreform in Brandenburg sind. Diesen Interessen Raum und Bühne zu geben und dabei die Ausgangsfrage nicht aus den Augen zu verlieren: „Muss die Raumordnung nachsteuern“?, ist wohl der Schlüssel zum Projekterfolg. Wenn daraus ein Bericht entsteht, der „nicht im Schrank landet“, sondern auf den Schreibtischen der Akteure, hätten wir ein hohes Ziel erreicht.

Anhang
Tabelle Regionenvergleich 
	 
	Region Havelland-Fläming
	Region Lausitz-Spreewald
	Region Oderland-Spree
	Region Prignitz-Oberhavel
	Region Uckermark-Barnim

	Landkreise und kreisfreie Städte der Region
	Havelland, Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming, Stadt Brandenburg an der Havel, Stadt Potsdam
	Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neiße 

Stadt Cottbus
	Märkisch-Oderland (MOL), Oder-Spree (LOS), Stadt Frankfurt/Oder (FF)
	Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel
	Uckermark, Barnim

	Anzahl der Gemeinden vor Gemeindegebietsreform/ nach GGR                  
	330/84
	/169
	280/82
	358/68
	236/60

	Zentralörtliche Funktionszuweisungen 1
	
	
	
	
	

	Oberzentren
	2
	1
	1
	0
	0

	Mittelzentren
	5
	11
	4
	4 
	4

	Mittelzentren mit Teilfunktion Oberzentrum
	-
	
	
	1
	1

	Grundzentren mit Teilfunktion Mittelzentrum
	4
	3
	8
	4
	1

	Grundzentren
	10
	17
	5
	12
	7

	Kleinzentren
	7
	15
	9
	2
	10

	Summe Gemeinden vor GGR/nach GGR zu Zentralorten
	330/84  zu 32
	46
	280/82 zu 27
	358/68 zu 19
	236/60 zu 23

	 
	
	
	
	
	

	Weitere Funktionszuweisungen
	
	
	
	
	

	Orte mit potentiellem Siedlungsbereich (Typ 1)
	10
	
	6
	3 (Oranienburg, Henningsdorf, Velten)
	2

	Siedlungsschwerpunkte (Typ 2)
	8
	
	8
	3 (Kremmen, Hohen Neuendorf, Birkenwerder)
	7

	Selbstversorgerort
	12
	7
	5
	ausschließlich im eV: 13
	0

	Ländlicher Versorgerort
	11
	19
	9
	23
	5

	Handlungsschwerpunkt 
	14
	
	8 (7)
	2 Gemeinden im eV und 4 im äE
	2

	Orte mit überörtlich bedeutsamer Tourismus-/Erholungsfunktion 
	gewässerbezogen 16, landschaftsbezogen 19   = 35
	27
	8 (+ 7 weitere)
	39 ausgewiesene Gemeinden/Ortsteile in 4 verschiedenen Tourismuskategorien, ortsteilscharf
	

	Schwerpunkte für den Städtetourismus (nur G!)
	
	
	7
	
	

	Sonstige Funktionszuweisungen: 2
	
	
	
	
	

	Entwicklungsschwerpunkt Wohnen (ausserhalb Zentraler Orte) 
	15
	11
	7, darüber hinaus 3 ortsteilscharfe Zuweisungen
	5 Gemeinden im eV und 2 im Raum Wittenberge-Perleberg
	

	Entwicklungsschwerpunkt Arbeiten (ausserhalb Zentraler Orte) 
	15
	26
	
	8 ausgewiesene Gewerbegebiete entlang der A24 (B-HH)
	

	Schwerpunkt für Messen und Ausstellungen außerhalb von Oberzentren 1
	
	
	
	
	

	Orte mit Schwerpunktfunktion Siedlungskultur 
	26
	
	19 (12 V, 7 S) Schwerpunkt- und Vernetzungsstandorte Wassertourismus
	37
	.

	Orte mit Schwerpunktfunktion Landwirtschaft 
	56
	
	
	
	

	Orte mit Schwerpunktfunktion Natur und Ökologie 
	7
	
	
	
	

	Schwerpunkt (S)- und Vernetzungsstandorte (V) für den Wassertourismus
	
	
	19 (12 V, 7 S)
	
	

	Summe                                                                    3
	330 / 84   :   208
	
	280/82   :   104
	121 Gemeinden/Ortsteile in 43 Gemeinden (nach Reform)
	236 / 60 : 29

	Großgemeinden mit mehreren Ortsteilen zentralörtlicher Funktion  4
	nein, wenn nur bis auf die Ebene Grundzentrum betrachtet
	
	keine
	keine
	Grundzentrum/Teilf. Mittelzentrum Angermünde - Kleinzentrum OT Greiffenberg

	Großgemeinden mit mehreren Ortsteilen sonstiger Funktion 5
	Belzig ist Mittelzentrum, Ort mit Schwerpunktfunktion landschaftsbezogener Erholung und Ort mit Schwerpunktfunktion Siedlungskultur, eingemeindet wurden . Groß Briesen/Ragösen/Schwanebeck/Lütte - Orte mit Schwerpunktfunktion Landwirtschaft, Werbig - Ländlicher Versorgerort, Dippmannsdorf, Ort mit Schwerpunktfunktion  landschaftsbezogener Erholung
	
	
	
	

	 
	Beelitz ist Grundzentrum, Entwicklungsschwerpunkt Wohnen, Entwicklungsschwerpunkt Arbeiten und  Ort mit Schwerpunktfunktion Siedlungskultur, eingemeindet  wurden u.a Reesdorf, Ort mit Schwerpunktfunktion Siedlungskultur, Wittbritzen,Ort mit Schwerpunktfunktion Landwirtschaft
	
	Tauche: jetzige OT Lindenberg und Trebatsch sind
	betrifft fast alle Gemeinden mit Funktionszuweisungen
	Gemeinde Wandlitz: Grundzentrum Wandlitz und 2 weitere Siedlungsschwerpunkte

	 
	Groß-Kreutz ist Kleinzentrum, eingemeindet wurden u.a. Götz/Bochow - Orte mit Schwerpunktfunktion Landwirtschaft, Deetz - Ort mit Schwerpunktfunktion gewässerbezogener Erholung
	
	Ländliche Versorgungsorte
	
	Gemeinde NW-Uckermark: Kleinzentrum Fürstenwerder und ländlicher Versorgerort

	 
	Rabenstein/Fläming  neu gebildete Gemeinde u.a. aus Garrey/Rädige - Orte mit Schwerpunktfunktion landschaftsbezogener Erholung
	
	Grünheide: jetziger OT Grünheide (Typ 2) und jetziger OT Kagel sind beide Weitere
	
	OT Gollmitz

	 
	Raben - Ort mit Schwerpunktfunktion Siedlungskultur
	
	Orte mit überörtl. Tourismus- u. Erholungsfunktion
	
	Gemeinde Prenzlau: Stadt Prenzlau als Mittelzentrum und ländlicher Versorgerort

	 
	Treuenbrietzen ist Grundzentrum und Ort mit Schwerpunktfunktion Siedlungskultur,  eingemeindet wurden u.a.
	
	Rüdersdorf: GZmT und Typ-1-Gemeinde, Eingemeindung von Herzfelde und
	
	OT Dedelow

	 
	Bardenitz - Ort mit Schwerpunktfunktion landschaftsbezogener Erholung und Ort mit Schwerpunktfunktion Landwirtschaft
	
	Hennickendorf - beide Typ 2
	
	

	 
	Marzahna/Niebel - Orte mit Schwerpunktfunktion Landwirtschaft,
	
	Hoppegarten: OT Dahlwitz-Hoppegarten ist Typ-1-Gemeinde, OT Hönow ist
	
	

	 
	Feldheim - Ort mit Schwerpunktfunktion Landwirtschaft
	
	Typ-2-Gemeinde
	
	

	 
	Kloster Lehnin neu gebildete Gemeinde u.a. aus Lehnin - Grundzentrum und Ort mit Schwerpunktfunktion Siedlungskultur Rädel - Ort mit Schwerpunktfunktion Natur und Ökologie,

Trechwitz - Ort mit Schwerpunktfunktion Natur und Ökologie
	
	Letschin: jetziger OT Groß Neuendorf ist Vernetzungsstandort für den Wassertourismus und Weiterer Ort mit überörtl. Tourismus- u. Erholungsfkt., jetziger OT Kienitz ist Vernetzungsstandort für den Wassertourismus
	
	

	 
	Brück ist Grundzentrum, Entwicklungsschwerpunkt Arbeiten, eingemeindet wurden u.a. Baitz - Ort mit Schwerpunktfunktion Natur und Ökologie
	
	
	
	

	 
	Werder ist Grundzentrum mit Tf Mittelzentrum, Ort mit Schwerpunktfunktion gewässerbezogene Erholung, Entwicklungsschwerpunkt Arbeiten, eingemeindet wurden u.a. Töplitz - Ort mit Schwerpunktfunktion gewässserbezogener Erholung

Glindow - Ort mit Schwerpunktfunktion Siedlungskultur
	
	
	
	

	 
	Michendorf ist Kleinzentrum, eingemeindet wurden u.a. Stücken -  Ort mit Schwerpunktfunktion Natur und Ökologie
	
	
	
	

	 
	Potsdam ist Oberzentrum,  Ort mit Schwerpunktfunktion Siedlungskultur, Ort mit Schwerpunktfunktion gewässserbezogene Erholung, eingemeindet wurden u.a. Golm - Entwicklungsschwerpunkt Arbeiten und Wohnen

Marquardt - Entwicklungsschwerpunkt Arbeiten

Neu-Fahrland - Ort mit Schwerpunktfunktion landschaftsbezogener Erholung
	
	
	
	

	 
	Nauen ist Mittelzentrum, eingemeindet wurden u.a.

Groß-Behnitz - Ort mit Schwerpunktfunktion Siedlungskultur
	
	
	
	

	 
	Brieselang ist Selbstversorgerort und Entwicklungsschwerpunkt Arbeiten und Wohnen eingemeindet wurden:  Bredow - Ort mit Schwerpunktfunktion Landwirtschaft
	
	
	
	

	 
	Ketzin ist Grundzentrum und Ort mit Schwerpunktfunktion gewässerbezogener Erholung,
	
	
	
	

	 
	Ort mit Schwerpunktfunktion Siedlungskultur, eingemeindet wurden u.a.
	
	
	
	

	 
	Zachow - Ort mit Schwerpunktfunktion Landwirtschaft
	
	
	
	

	 
	Stahnsdorf ist Selbstversorgerort und Entwicklungsschwerpunkt Wohnen, eingemeindert wurde u.a.
	
	
	
	

	 
	Schenckenhorst - Ort mit Schwerpunktfunktion Landwirtschaft
	
	
	
	

	 
	Blankenfelde-Mahlow neu gebildete Gemeinde u.a. aus
	
	
	
	

	 
	Mahlow - Selbstversorgerort und Entwicklungsschwerpunkt Wohnen
	
	
	
	

	 
	Blankenfelde - Selbstversorgerort und Entwicklungsschwerpunkt Wohnen
	
	
	
	

	 
	Dahlewitz - Entwicklungsschwerpunkt Wohnen
	
	
	
	

	 
	Wustermark ist Entwicklungsschwerpunkt Arbeiten, eingemeindet wurden u.a.
	
	
	
	

	 
	Elstal - Entwicklungsschwerpunkt Wohnen und Ort mit Schwerpunktfunktion Siedlungskultur
	
	
	
	

	 
	Ludwigsfelde ist Mittelzentrum, eingemeindet wurden u.a.
	
	
	
	

	 
	Groß Schulzendorf - Ort mit Schwerpunktfunktion Landwirtschaft
	
	
	
	

	 
	Siethen - Ort mit Schwerpunktfunktion landschaftsbezogener Erholung
	
	
	
	

	 
	Trebbin ist Grundzentrum, eingemeindet wurden u.a.
	
	
	
	

	 
	Blankensee - Ort mit Schwerpunktfunktion Landwirtschaft
	
	
	
	

	 
	Zossen ist Grundzentrum, eingemeindet wurden u.a.
	
	
	
	

	 
	Kallinchen - Ort mit Schwerpunktfunktion gewässerbezogener Erholung,
	
	
	
	

	 
	Wünsdorf - Ländlicher Versorgerort, Ort mit Schwerpunktfunktion Siedlungskultur, Entwicklungsschwerpunkt Wohnen und Arbeiten
	
	
	
	

	 
	Baruth/Mark ist Kleinzentrum und Entwicklungschwerpunkt Arbeiten, eingemeindet wurden u.a.
	
	
	
	

	 
	Groß-Ziescht - Ort mit Schwerpunktfunktion Siedlungskultur
	
	
	
	

	 
	Ließen - Ort mit Schwerpunktfunktion landschaftsbezogener Erholung
	
	
	
	

	 
	Klasdorf - Ort mit Schwerpunktfunktion gewässerbezogener Erholung und Ort mit Schwerpunktfunktion Siedlungskultur
	
	
	
	

	 
	Jüterbog ist Mittelzentrum (+Luckenwalde) und Ort mit tfunktion Siedlungskultur,  eingemeindet wurden u.a.
	
	
	
	

	 
	Kloster Zinna - Ort mit Schwerpunktfunktion Siedlungskultur
	
	
	
	

	 
	Niedergörsdorf ist Entwicklungsschwerpunkt Arbeiten, eingemeindet wurden u.a.
	
	
	
	

	 
	Dennewitz - Ort mit Schwerpunktfunktion Siedlungskultur
	
	
	
	

	 
	Wergzahna - Ort mit Schwerpunktfunktion Natur und Ökologie
	
	
	
	

	 
	Malterhausen/Oehna/Rohrbeck/Blönsdorf - mit Schwerpunktfunktion Landwirtschaft
	
	
	
	

	 
	Mühlenfließ neu gebildete Gemeinde aus u.a.
	
	
	
	

	 
	Nichel/Schlalach - Orte mit Schwerpunktfunktion Landwirtschaft
	
	
	
	

	 
	Wiesenburg/Mark neu gebildete Gemeinde aus u.a. Wiesenburg - Kleinzentrum, Ort mit Schwerpunktfunktion Siedlungskultur Grubo/Schlamau - Orte mit Schwerpunktfunktion Landwirtschaft
	
	
	
	

	 
	Rosenau neu gebildete Gemeinde aus u.a. Zietz/Viesen - Orte mit Schwerpunktfunktion Landwirtschaft
	
	
	
	

	 
	Rathenow ist Mittelzentrum und Ort mit Schwerpunktfunktion landschaftsbezogener Erholung,  eingemeindet wurden u.a.
	
	
	
	

	 
	Semlin - Ort mit Schwerpunktfunktion gewässerbezogener Erholung
	
	
	
	

	 
	Milower Land ist neu gebildete Gemeinde aus u.a. Milow - Ländlicher Versogrerort und Ort mit Schwerpunktfunktion landschaftsbezogener Erholung

Jerchel - Ort mit Schwerpunktfunktion Landwirtschaft
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Havelsee ist neu gebildete Gemeinde aus u.a. Pritzerbe ist Ländlicher Versorgerort, Ort mit Schwerpunktfunktion Siedlungskultur und Ort mit Schwerpunktfunktion gewässerbezogener Erholung

Fohrde/Hohenferchesar - Orte mit Schwerpunktfunktion gewässerbezogener Erholung
	
	
	
	

	 
	Paulinenaue ist Ländlicher Versorgerort, eingemeindet wurden u.a. Selbelang - Ort mit Schwerpunktfunktion Landwirtschaft
	
	
	
	

	 
	Havelaue ist neu gebildete Gemeinde aus u.a. Strohdehne - Ort mit Schwerpunktfunktion Landwirtschaft

Gülpe - Ort mit Schwerpunktfunktion Natur und Ökologie
	
	
	
	

	 
	Nennhausen ist Kleinzentrum, eingemeindet wurden u.a. Buckow - Ort mit Schwerpunktfunktion Natur und Ökologie,

Gräningen - Ort mit Schwerpunktfunktion Landwirtschaft
	
	
	
	

	 
	Dahme/Mark ist Grundzentrum und Ort mit Schwerpunktfunktion Siedlungskultur, eingemeindet wurden u.a. Kemlitz/Gebersdorf/Niebensdorf-Heinsdorf/Wahlsdorf - Orte mit Schwerpunktfunktion Landwirtschaft
	
	
	
	

	 
	Dahmetal ist neu gebildete Gemeinde aus Prensdorf/Görsdorf/Wildau Wentdorf - Orte mit Schwerpunktfunktion Landwirtschaft
	
	
	
	

	 
	Niederer Fläming neu gebildete Gemeinde aus u.a.

Schlenzer -  Orte mit Schwerpunktfunktion landschaftsbezogener Erholung

Borgisdorf/Nonnendorf - Orte mit Schwerpunktfunktion Landwirtschaft

Wiepersdorf - Ort mit Schwerpunktfunktion Siedlungskultur

Meinsdorf - Ort mit Orte mit Schwerpunktfunktion Landwirtschaft und Schwerpunktfunktion Siedlungskultur
	
	
	
	

	 
	Dobbrikow - Ort mit Schwerpunktfunktion gewässerbezogener Erholung
	
	
	
	

	 
	Folgende Typisierung ist daraus abzuleiten:
	
	
	
	

	 
	Gemeinden ohne Funktionszuweisungen
	
	
	
	

	 
	Gemeinden mit einer bereits vor der GGR existenten Funktionszuweisung ohne Eingemeindungen
	
	
	
	

	 
	Gemeinden mit mehreren bereits vor der GGR existenten Funktionszuweisungen ohne Eingemeindungen
	
	
	
	

	 
	Gemeinden ohne Funktionszuweisung vor der GGR aber mit Eingemeindungen von Gmd mit Funktionszuweisung
	
	
	
	

	 
	Gemeinden mit mehreren bereits vor der GGR existenten Funktionszuweisungen und  Eingemeindungen einer Gmd. mit Funktionszuweisung
	
	
	
	

	 
	Gemeinden mit mehreren bereits vor der GGR existenten Funktionszuweisungen und  Eingemeindungen mehrerer
	
	
	
	

	 
	Gmd mit Funktionszuweisung -  dabei zu unterscheiden nach      neuen OT gleicher Funktionszuweisung
	
	
	
	

	 
	neuen OT verschiedener Funktionszuweisung
	
	
	
	

	 
	neu gebildete Gemeinden ohne Funktionszuweisung
	
	
	
	

	 
	neu gebilodete Gemeinden mit einer Funktionszuweisung
	
	
	
	

	 
	neu gebildete Gemeinden mit mehreren Funktionszuweisungen
	
	
	
	

	 
	dabei zu unterscheiden nach      neuen OT gleicher Funktionszuweisung
	
	
	
	

	 
	neuen OT verschiedener Funktionszuweisung
	
	
	
	

	 
	Gemeinden in denen jeder OT nun eine Funktionszuweisung besitzt
	
	
	
	

	Unbestimmte, sich auf die alten Gemeindestrukturen beziehende Formulierungen          6 
	Siedlungsflächen sind innenstadtnah bereitzustellen
	
	
	
	"Abstimmung zwischen Kernstadt und angrenzenden Gemeinden..."

	 
	Ein großes, ländlich geprägtes Gebiet soll in Zukunft versorgt werden, Versorgungsfunktionen sollen für ein größeres,
	
	entsprechende Überprüfung des RegPl noch nicht abgeschlossen
	keine, GGR ist bereits im Regionalplan berücksichtigt.
	"Siedlungsentwicklung ist auf zentrale Orte, Siedlungsschwerpunkte etc. zu

	 
	verstädterndes Umland ausgebaut werden.
	
	
	Formulierungen sind grundsätzlich ortsteilscharf
	konzentrieren..."

	 
	Die Planung ist mit den Nachbargemeinden intensiv abzustimmen.
	
	
	"Die ... Funktionen … sind immer im  städtebaulichen Zusammenhang zum genannten Hauptort zu betrachten, sofern nicht ausdrücklich ein anderer Ort/Ortsteil genannt wird."
	

	 
	Kurort, zentrale Funktion für den Tourismus Hoher Fläming
	
	
	
	

	Haben Städte (im äußeren Entwicklungsraum)  durch Eingemeindungen ehemalige  Einwohner zurückgewonnen (Suburbanisierung)?  5  
	Belzig:  vermutliche Suburbanisierungsgemeinden eingemeindet:              Werbig, Borne, Lübnitz; nicht eingemeindet:   Schlamau  (mit 13 Gmd. Fusion = Wiesenburg/Mark)
	
	
	Karstädt: +3 Gemeinden / -1 Gemeinde "abgegeben"
	Eberswalde: NEIN! (Finowfurt, Lichterfelde, Spechthausen nicht eingemeindet)

	 
	Brandenburg a.d. Havel : Suburbanisierungsgemeinden eingemeindet: Gollwitz, Wust;

nicht eingemeindet:  Brielow , Radewege (Fusion mit Marzahne = Gmd. Beetzsee); Briest, Fohrde (Fusion mit Pritzerbe und Hohenferchesar = Havelsee (Stadt), Amt Beetzsee); Götz (Fusion mit Deetz, Schmergow, Krielow, Bochow, Schenckenberg, Jeserig, GroßKreutz   =  Groß/Kreutz/Emster); Wusterwitz, Bensdorf (Amt Wusterwitz)
	
	keine belastbaren Belege gefunden
	Wittenberge: -3
	Prenzlau: NEIN! (Röpersdorf, Sternhagen, Potzlow, Seehausen nicht eingemeindet)

	 
	Brück: vermutliche Suburbanisierungsgemeinden nicht eingemeindet:    Linthe , Borkwalde (Amt Brück)
	
	
	Perleberg: +-0
	Schwedt/O.: JEIN! (4 OT eingemeindet, etwa 5 nicht)

	 
	Dahme/Mark: vermutliche Suburbanisierungsgemeinden eingemeindet:Rosenthal; nicht eingemeindet:    Görsdorf (Fusion mit Prensdorf und Wildau-Wentdorf  = Dahmetal;  Amt Dahme/Mark)
	
	
	Putlitz: +4
	Angermünde: JA! ( etwa 80-90% der OT eingemeindet)

	 
	Jütrbog: vermuliche Suburbanisierungsgemeinden  nicht eingemeindet:    Niedergörsdorf
	
	
	Pritzwalk: +4/-5
	

	 
	Lehnin: vermutliche Suburbanisierungsgemeinden eingemeindet: Damsdorf, Göhlsdorf, Michelsdorf, Grebs
	
	
	Meyenburg: +1
	

	 
	Luckenwalde: vermutliche Suburbanisierungsgemeinden nicht eingemeindet   Nuthe-Urstromtal
	
	
	Wittstock: +9/-5
	

	 
	Rathenow: vermutliche Suburbanisierungsgemeinden - eingemeindet: Göttlin, Böhne, Steckelsdorf  nicht eingemeindet:  Stechow (Fusion mit Ferchesar),  Möglin (Fusion mit Premnitz und Döberitz)
	
	
	Neuruppin: -5

Wusterhausen: +2

Kyritz: +5/-1

Fehrbellin: +7

Fürstenberg: +2

Zehdenick: +2


	

	Eingemeindung des Nahbereiches von Zentralen Orten     6                 
	Oberjünne: im Nahbereich des Grundzentrums Lehnin nicht OT der Großgemeinde Kloster Lehnin,                   sondern OT der Gemeinde Planebruch - Amt Brück, Grundzentrum
	
	
	
	In 2 Fällen Nahbereich eines Zentrums identisch mit Gemeindegröße

	 
	Stücken:     im Nahbereich des Grundzentrums Beelitz und des Kleinzentrums Michendorf ist jetzt OT der Gemeinde Michendorf
	
	Altlandsberg: Grundzentrum, 5 Altgemeinden zur Stadt A. eingemeindet
	1. Eingemeindungen bei 10 Zentralen Orten am Nah-
	OT Zerpenschleuse gehört zu Gemeinde Wandlitz, keine direkte Grenze zur Rest-

	 
	Grundzentrum Kloster Lehnin: hat bis auf eine Gemeinde den gesamten                                                  Nahbereich eingemeindet (11 von 12),                                                  hat zwei Gemeinden anderer Nahbereiche                                                  (eines Ober- und eines Kleinzentrums) eingemeindet, hat drei Gemeinden aus dem sich mit einem Oberzentrum überlappenden Nahbereich eingemeindet
	
	Spreenhagen: Kleinzentrum, 3 Altgemeinden zur Gemeinde S. eingemeindet,
	bereich orientiert (genau, knapp mehr oder weniger)
	gemeinde, Nahbereich von Gross Schönebeck

	 
	Schwielowsee: besteht aus den OT Ferch (Nahbereich Grundzentrum Werder), Caputh und Geltow (Nahbereich Oberzentrum Potsdam)
	
	Altgemeinden Spreeau und Mönchwinkel zu Grünheide
	2. bei 13 Zentralen Orten werden nur Teile des
	

	 
	Brandenburg Oberzentrum hat nicht den gesamten Nahbereich eingemeindet. 6 Ortsteile von 25 Nahbereichsgemeinden sind eingemeindet
	
	Storkow (Mark): GZmT, 13 Altgemeinden zur Stadt S. eingemeindet,
	Nahbereiches eingemeindet
	

	 
	Potsdam Oberzentrum hat nicht den gesamten Nahbereich eingemeindet. 8 Ortsteile von 18 Nahbereichsgemeinden sind eingemeindet
	
	Altgemeinden Kolberg und Streganz zu Gem. Heidesee in RPG LS,
	Nahbereich eingemeindet haben:
	

	 
	Rathenow Mittelzentrum hat nicht den gesamten Nahbereich eingemeindet                           5 Ortsteile von 11 Nahbereichsgemeinden sind eingemeindet
	
	Altgemeinde Kolpin zu Gem. Reichwalde
	Karstädt (NB komplett)
	

	 
	Nauen Mittelzentrum hat nicht den gesamten Nahbereich eingemeindet; 11 Ortsteile von 22 Nahbereichsgemeinden sind eingemeindet
	
	Friedland: Kleinzentrum, 15 Altgemeinden zur Gem. Friedland eingemeindet,
	Wusterhausen (NB komplett)
	

	 
	Belzig Mittelzentrum hat nicht den gesamten Nahbereich eingemeindet;                          15 Ortsteile von 17 Nahbereichsgemeinden sind eingemeindet
	
	davon 3 Altgemeinden aus dem Nahbereich Beeskows
	Liebenwalde (NB komplett)
	

	 
	Ludwigsfelde Mittelzentrum                           hat nicht den gesamten Nahbereich eingemeindet: 8 Ortsteile von 12 Nahbereichsgemeinden sind eingemeindet
	
	
	Löwenberg (NB komplett)
	

	 
	Luckenwalde-Jüterbog hat nicht den gesamten Nahbereich eingemeindet:              9 Ortsteile von 44 Nahbereichsgemeinden sind eingemeindet
	
	
	Fehrbellin (NB + Manker + Protzen + Walchow +
	

	 
	Falkensee Grundzentrum mit Teilfunktion Mittelzentrum keine Veränderung,           von 13 Nahbereichsgemeinden keine eingemeindet
	
	
	Langen + Wustrau-Altfriesack + Wall)
	

	 
	Premnitz Grundzentrum mit Teilfunktion Mittelzentrum hat nicht den gesamten Nahbereich eingemeindet: 2 Ortsteile von 12 Nahbereichsgemeinden sind eingemeindet
	
	
	Rheinsberg (NB - Zempow + Dierberg)
	

	 
	Werder Grundzentrum mit Teilfunktion Mittelzentrum hat nicht den gesamten Nahbereich eingemeindet 7 Ortsteile von 8 Nahbereichsgemeinden sind eingemeindet
	
	
	Neuruppin (NB - Manker - Protzen - Walchow
	

	 
	Teltow Grundzentrum mit Teilfunktion Mittelzentrum hat nicht den gesamten Nahbereich eingemeindet, 1 Ortsteile von 13 Nahbereichsgemeinden sind eingemeindet
	
	
	Langen - Wustrau-Altfriesack - Wall)
	

	 
	Friesack Grundzentrum hat nicht den gesamten Nahbereich eingemeindet, 2 Ortsteile von 12 Nahbereichsgemeinden sind eingemeindet
	
	
	Fürstenberg (NB - Dannenwalde + Tornow)
	

	 
	Ketzin Grundzentrum hat nicht den gesamten Nahbereich eingemeindet, 4 Ortsteile von 7 Nahbereichsgemeinden sind eingemeindet
	
	
	Kremmen (NB - Schwante + Hohenbruch)
	

	 
	Kloster Lehnin Grundzentrum hat nicht den gesamten Nahbereich eingemeindet, 13 Ortsteile von 15 Nahbereichsgemeinden sind eingemeindet
	
	
	Zehdenick (NB - Tornow)
	

	 
	Ziesar Grundzentrum hat nicht den gesamten Nahbereich eingemeindet, 2 Ortsteile von 16 Nahbereichsgemeinden sind eingemeindet
	
	
	
	

	 
	Brück Grundzentrum hat nicht den gesamten Nahbereich eingemeindet, 2 Ortsteile von 8 Nahbereichsgemeinden sind eingemeindet
	
	
	
	

	 
	Treuenbrietzen Grundzentrum hat nicht den gesamten Nahbereich eingemeindet, 9 Ortsteile von 15 Nahbereichsgemeinden sind eingemeindet
	
	
	
	

	 
	Beelitz Grundzentrum hat nicht den gesamten Nahbereich eingemeindet, 11 Ortsteile von 16 Nahbereichsgemeinden sind eingemeindet
	
	
	
	

	 
	Trebbin Grundzentrum hat den gesamten Nahbereich eingemeindet
	
	
	
	

	 
	Zossen Grundzentrum (nicht ablesbar)
	
	
	
	

	 
	Dahme Grundzentrum (nicht ablesbar)
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Folgende Typisierung ist daraus abzuleiten:
	
	
	
	

	 
	1. Zentraler Ort der keine Gemeinde aus dem Nahbereich eingemeindet hat
	
	
	
	

	 
	2. Zentraler Ort der den gesamten Nahbereich eingemeindet hat
	
	
	
	

	 
	3. Zentraler Ort, der teilweise Gemeinden aus dem Nahbereich eingemeindet hat.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Pessin, hat sich nicht eingemeindet, ist noch selbstständig
	
	
	
	

	 
	Borkheide, hat sich nicht eingemeindet, ist noch selbstständig
	
	
	
	

	 
	Golzow, hat sich nicht eingemeindet, ist noch selbstständig
	
	
	
	

	 
	Paulinenaue, hat sich mit anderen Gemeinden, nicht aber Zentralen Orten zusammengeschlossen
	
	
	
	

	 
	Ferchesar, hat sich mit anderen Gemeinden, nicht aber Zentralen Orten zusammengeschlossen

Zusammenschluss zu: Stechow-Ferchesar Nahbereich von: MZ Rathenow

Nahbereich von: KZ Nennhausen
	
	
	
	

	 
	Stechow, hat sich mit anderen Gemeinden, nicht aber Zentralen Orten zusammen geschlossen

Zusammenschluß zu: Stechow-Ferchesar  Nahbereich von: MZ Rathenow

Nahbereich von: KZ Nennhausen
	
	
	
	

	 
	Marzahne, hat sich mit anderen Gemeinden, nicht aber Zentralen Orten zusammen geschloßen

Zusammenschluß zu: Beetsee

Nahbereich von: OZ Brandenburg Nahbereich von: GZ mit TF MZ Premnitz
	
	
	
	

	 
	Hohenferchesar, hat sich mit anderen Gemeinden, nicht aber Zentralen Orten zusammen geschloßen

Zusammenschluß zu: Havelsee

Nahbereich von: OZ Brandenburg Nahbereich von: GZ mit TF MZ Premnitz
	
	
	
	

	 
	Fohrde, hat sich mit anderen Gemeinden, nicht aber Zentralen Orten zusammen geschloßen

Zusammenschluß zu: Havelsee

Nahbereich von: OZ Brandenburg  Nahbereich von: GZ mit TF MZ Premnitz
	
	
	
	

	 
	Wustermark, hat sich mit anderen Gemeinden, nicht aber Zentralen Orten zusammen geschloßen

Zusammenschluß zu: Wustermark Nahbereich von: MZ Nauen

Nahbereich von: GZ mit TF MZ Falkensee
	
	
	
	

	 
	Hoppenrade, hat sich mit anderen Gemeinden, nicht aber Zentralen Orten zusammen geschloßen

Zusammenschluß zu: Wustermark Nahbereich von: MZ Nauen

Nahbereich von: GZ mit TF MZ Falkensee
	
	
	
	

	 
	Geltow, hat sich mit anderen Gemeinden, nicht aber Zentralen Orten zusammen geschloßen

Zusammenschluß zu: Schwielowsee Nahbereich von: OZ Potsdam

Nahbereich von: GZ mit TF MZ Werder
	
	
	
	

	 
	Blankenfelde, hat sich mit anderen Gemeinden, nicht aber Zentralen Orten zusammen geschloßen

Zusammenschluß zu: Blankenfelde-Mahlow

Nahbereich von: MZ Ludwigsfelde Nahbereich von: GZ mit TF MZ Teltow
	
	
	
	

	 
	Lynow, hat sich mit anderen Gemeinden, nicht aber Zentralen Orten zusammen geschlossen

Zusammenschluß zu: Nuthe-Urstromtal Nahbereich von: MZ Luckenwalde Nahbereich von: KZ Baruth
	
	
	
	

	 
	Malterhausen, hat sich mit anderen Gemeinden, nicht aber Zentralen Orten zusammen geschloßen

Zusammenschluß zu: Niedergörsdorf Nahbereich von: MZ Jüterbog

Nahbereich von: GZ Treuenbrietzen
	
	
	
	

	 
	Danna, hat sich mit anderen Gemeinden, nicht aber Zentralen Orten zusammen geschloßen

Zusammenschluß zu: Niedergörsdorf Nahbereich von: MZ Jüterbog

Nahbereich von: GZ Treuenbrietzen
	
	
	
	

	 
	Tremsdorf, hat sich mit anderen Gemeinden, nicht aber Zentralen Orten zusammen geschloßen

Zusammenschluß zu: Nuthetal

Nahbereich von: MZ Ludwigsfelde Nahbereich von:  KZ Michendorf
	
	
	
	

	 
	Alt Borg, hat sich mit anderen Gemeinden, nicht aber Zentralen Orten zusammen geschloßen

Zusammenschluß zu: Linthe

Nahbereich von: GZ Beelitz

Nahbereich von: GZ Brück
	
	
	
	

	 
	Niederwerbig, hat sich mit anderen Gemeinden, nicht aber Zentralen Orten zusammen geschloßen

Zusammenschluß zu: Mühlenfließ Nahbereich von: GZ Treuenbrietzen Nahbereich von: KZ Niemegk
	
	
	
	

	 
	Locktow, hat sich mit anderen Gemeinden, nicht aber Zentralen Orten zusammen geschloßen

Zusammenschluß zu: Planetal

Nahbereich von:  GZ Brück

Nahbereich von: KZ Niemegk
	
	
	
	

	 
	Kranepuhl, hat sich mit anderen Gemeinden, nicht aber Zentralen Orten zusammen geschloßen

Zusammenschluß zu: Planetal

Nahbereich von: MZ Belzig

Nahbereich von: KZ Niemegk
	
	
	
	

	 
	Görzke, hat sich mit anderen Gemeinden, nicht aber Zentralen Orten zusammen geschloßen

Zusammenschluß zu: Görzke

Nahbereich von: GZ Ziesar

Nahbereich von: KZ Wiesenburg
	
	
	
	

	 
	Groß Glienicke

Zusammenschluß zu: Potsdam

Nahbereich von: OZ Potsdam

Nahbereich von: GZ mit TF MZ Falkensee
	
	
	
	

	 
	Lobbese

Zusammenschluß zu: Treuenbrietzen Nahbereich von: GZ Treuenbrietzen  Nahbereich von: KZ Niemegk
	
	
	
	

	 
	Dansdorf

Zusammenschluß zu: Kloster Lehnin  Nahbereich von: GZ Kloster Lehnin Nahbereich von: KZ Groß Kreuz
	
	
	
	

	 
	Trechwitz

Zusammenschluß zu: Kloster Lehnin Nahbereich von: GZ Kloster Lehnin Nahbereich von: KZ Groß Kreuz
	
	
	
	

	 
	Bamme

Zusammenschluß zu: Nennhausen Nahbereich von: MZ Rathenow

Nahbereich von: KZ Nennhausen
	
	
	
	

	 
	Mögelin

Zusammenschluß zu: Premnitz

Nahbereich von: MZ Rathenow

Nahbereich von: GZ mit TF MZ Premnitz
	
	
	
	

	 
	Töplitz

Zusammenschluß zu: Werder

Nahbereich von: OZ Potsdam

Nahbereich von: GZ mit TF MZ Werder
	
	
	
	

	 
	Baitz

Zusammenschluß zu: Brück

Nahbereich von: MZ Belzig

Nahbereich von: GZ Brück
	
	
	
	

	 
	Reckhan

Zusammenschluß zu: Kloster Lehnin Nahbereich von: OZ Brandenburg Nahbereich von: GZ Kloster Lehnin
	
	
	
	

	 
	Krahne

Zusammenschluß zu: Kloster Lehnin Nahbereich von: OZ Brandenburg Nahbereich von: GZ Kloster Lehnin
	
	
	
	

	 
	Prützke

Zusammenschluß zu: Kloster Lehnin Nahbereich von: OZ Brandenburg Nahbereich von: GZ Kloster Lehnin
	
	
	
	

	 
	Rietz

Zusammenschluß zu: Kloster Lehnin Nahbereich von: OZ Brandenburg Nahbereich von: GZ Kloster Lehnin
	
	
	
	

	 
	Busendorf

Zusammenschluß zu: Beelitz

Nahbereich von: GZ Beelitz

Nahbereich von: GZ Brück
	
	
	
	

	 
	Folgende Typisierung ist daraus abzuleiten: (für Orte die zu zwei Nahbereichen Zentraler Orte gehören)
	
	
	
	

	 
	1. Gemeinden die selbstständig geblieben sind
	
	
	
	

	 
	2. Gemeinden die sich mit anderen Gemeinden, aber keinen Zentralen Orten zusammengeschlossen haben
	
	
	
	

	 
	3.Gemeinden die sich von den höherstufigen Zentralen Ort eingemeindet haben lassen
	
	
	
	

	 
	4. Gemeinden die sich von den niederstufigen Zentralen Ort eingemeindet haben lassen
	
	
	
	

	 
	5. Gemeinden die sich zwischen zwei gleichwertigen Zentralen Orten entscheiden mussten
	
	
	
	

	Vergrößerung der Siedlungsschwerpunkte durch die Eingemeindung von Typ-2- und 3- Gemeinden    7 
	Brieselang: Typ-2-Gemeinde wird zur Großgemeinde Brieselang mit Breedow, Zeestow
	
	
	
	Gemeinde Schorfheide mit OT Finowfurt als Siedlungsschwerpunkt (6)

	 
	Bergholz-Rehbrücke: Typ-2-Gemeinde wird zur Großgemeinde Nuthetal                                              mit Philippsthal, Nudow, Fahlhorst, Saarmund, Tremsdorf
	
	Rüdersdorf: Rüdersdorf ist GZmT und Typ 1,
	Eingemeindungen von Typ-3- in Typ-2-Gemeinde
	Gemeinde Wandlitz mit 3 OT als Siedlungsschwerpunkt (9)

	 
	Blankenfelde und Mahlow : Typ-2-Gemeinden werden zur Großgemeinde Blankendelde-Mahlow mit Groß Kienitz, Dahlewitz, Jühnsdorf
	
	Eingemeindung von Herzfelde, Henickendorf (Typ 2) und Lichtenow  (Typ 3)
	Kremmen (Typ 2) mit Beetz, Sommerfeld, Flatow, Staffelde, Großziethen, Hohenbruch
	Gemeinde Panketal mit 1 OT als Siedlungsschwerpunkt (2)

	 
	Groß Kreutz: Typ-2-Gemeinde wird zur Großgemeinde Groß Kreutz/Emster                    mit Deetz, Schmergow, Krielow, Bochow, Schenckenberg, Götz
	
	Hoppegarten: OT Dahlwitz-Hoppegarten ist Typ 1, OT Hönow Typ 2,
	Hohen Neuendorf (Typ 2) mit Bergfelde und Stolpe
	Gemeinde Ahrensfelde Blumberg mit 2 OT als Siedlungsschwerpunkt (5)

	 
	Ketzin: Typ-2-Gemeinde wird zur Großgemeinde Ketzin mit Falkenrehde, Etzin, Tremmen, Zachow
	
	OT Münchehofe Typ 3
	
	(Zahl der gesamten OT einer Gemeinde)

	 
	Trebbin: Typ-2-Gemeinde wird zur Großgemeinde Brieselang mit zwölf Typ-3-Gemeinden
	
	
	
	

	Eingemeindungen über die Grenze  zw. eV und äE hinweg 8
	Retzow: vor GGR amtsangehörige Gemeinde im Amt Nauen-Land im eV               jetzt amtsangehörige Gemeinde im Amt Friesack im äE    keine Eingemeindung aber Amtswechsel!
	
	keine
	3 Gemeinden fallen durch Eingemeindungen aus dem engeren Verflechtungsraum heraus
	

	 
	Groß Kreutz:  Grenze verläuft durch neue Großgemeinde: im äE liegen die OT Schenckenberg, Jeserig, Götz im im eV die OT Deetz, Schmergow, Krielow, Bochow, Groß Kreutz
	
	
	Löwenberger Land (äE) gemeindet Nassenheide und Neuendorf (eV) ein
	

	
	
	
	
	Liebenwalde (äE) gemeindet Freienhagen (eV) ein
	


Erklärungshilfen / Arbeitshypothesen 

 
 

1    Anzahl der Orte:  Es wurden zu viele zentrale Orte ausgewiesen, nach der Gemeindegebietsreform bleiben kaum Orte ohne Funktionszuweisung übrig. Macht das durch die Gemeindegebietsrefom flächendeckende Vorhandensein zentralörtlicher Funktionszuweisung das Zentrale-Orte- Konzept in seiner Feingliederung obsolet? Decken sich Anzahl der Gemeinden nach der Gemeindegebietsreform und Anzahl der Zentralen Orte?
 

2     die korrekte Bezeichnung der Zuweisung ist anzugeben (da regional unterschiedlich) + Anzahl
 

       Bereits vor der Gemeindegebietsreform hatte fast jede Gemeinde eine von der Regionalplanung zugewiesene Funktion inne. Eine  
 

       gezielte Standortförderung dürfte so nicht zu erreichen sein.
 
 

3     Orte mit mehreren Zuweisungen sind nur einmal zu zählen
 
 

4     Name der Großgemeinde und Namen der Ortsteile mit Angabe der zentralörtlichen Funktion + Anzahl 


 
 

       Eine Mehrfachausweisung Zentraler Orte in einer neuen Großgmeinde ist problemlos, wenn Formulierungsänderungen in den 


 
 

       Regionalplanentwürfen ortsteilscharf erfolgen. Kommt es nicht zur ortsteilscharfen Ausweisung mehrerer Zentren, muss über den 


 
 

        zukünftigen zentralörtlichen Status und über die Standorte der daraus resultierenden möglichen Infrastrukturansiedlungen diskutiert 


 
 

        werden. Dadurch entstehen veränderte Nahbereiche.
 
 

5     Name der Großgemeinde und Namen der Ortsteile mit Angabe der sonstigen Funktion + Anzahl 


 
 

       Häufung der Ausweisungen sonstiger Funktionen ergeben gleiche Probleme wie bei 3
 

6     Gelten Formulierungen in den Regionalplanentwürfen bezüglich der möglichen Infrastrukturansiedlungsflächen auch nach der 
 

       Gemeindegebietsreform weiter, kann es zur ungewollten Landschaftszersiedelung /Flächenfraß kommen. 
 

       Durch unbestimmte Formulierungen gelten aufgestellte Leitbilder und Ziele auch für eingemeindete Ortsteile. 
 

7     Name des Ortes und Namen der Ortsteile + Anzahl, Angaben für den eV nur wenn eindeutig belegbar  
 

       Der zulässige Siedlungszuwachs kann sich bei Fusion von Typ-2- und Typ-3-Gemeinden erhöhen.
 

8     Typisierung von Konstellationen der Nahbereichseingemeindungen + Anzahl der Typenhäufigkeit
 

       Für eV und äE gelten unterschiedliche Konzepte / Pläne / Ziele. Kommt es durch die Gemeindegebietsreform zu einer Anpassung 
 

       der Grenze zw. eV und äE?


 
 

�








�Ausgabe am 24.01.2003 (Quelle: Landesentwicklungsplan für den Gesamtraum Berlin-   Brandenburg (LEP GR) 2. Entwurf vom 1. April 2003, S. 9)
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Leitlinien 2000 


für die Kommunalreform Brandenburgs 


in Stichworten





amtsfreie Gemeinde 


im Umland von Berlin (eV Bbg) 


im äußeren Entwicklungsraum, wenn GZ mit Teilfunktion MZ vorhanden. 


Ämter nach Modell 2 und 3 


Modell 2: amtsangehörige Gemeinde übernimmt Amtsgeschäfte für übrige Gemeinden


Modell 3: geschäftsführende Gemeinde gehört nicht zum Amt (amtsfrei)





Gemeinde:


keine Gemeinde mit weniger als 500 EW 





Amt: keine Ämter mit 


weniger als 5000 EW


3 oder mehr als 6 Gemeinden





Eingemeindung


im Umfeld kreisfreier und großer amtsfreier Städte und Gemeinden zur Milderung der Stadt-Umland-Probleme (größere Übereinstimmung von Verwaltungsraum und Wirkungsraum)





Auflösung von Kragenämtern (8 MZ, 3 GZ), i.d.R. durch Eingemeindung in die Zentren (Prenzlau, Oranienburg, Kremmen, Bernau, Senftenberg, Angermünde, Pritzwalk; Wittstock-Land)
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� eigene Berechnung aus den Angaben Landesumweltamt Brandenburg (Hrsg.), a.a.O. (Fußn.1).


� Landesumweltamt Brandenburg (Hrsg.), a.a.O. (Fußn.1), S.73.





� 	Cottbus, LDS: Luckau, Lübben, Märkische Heide, SPN: Drebkau, Forst, Guben, Kolkwitz, Schenkendöbern, Spremberg, OSL: Calau, Großräschen, Lauchhammer, Lübbenau, Schipkau, Schwarzheide, Senftenberg, Vetschau, EE: Bad Liebenwerda, Doberlug-Kirchhain, Elsterwerda, Falkenberg/Elster, Finsterwalde, Herzberg/Elster, Mühlberg/Elbe, Röderland, Schönewalde, Sonnewalde, Uebigau-Wahrenbrück


� 	LDS: Golßener Land, Schönwalde, Teupitz, SPN: Burg/Spreewald, Döbern-Neiße, Jänschwalde-Peitz, Welzow, OSL: Altdöbern, Ortrand, Ruhland, EE: Masen-Niederlausitz, Plessa, Schönborn-Rückersdorf, Schlieben (Bennenung z.T. Nach dem Hauptort)


� Regionale Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald (Hrsg.), Regionalplan Entwurf Region Lausitz-Spreewald, Cottbus, 1999, Plansatz 3.3.0.4., S. 82.


� Regionale Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald (Hrsg.), a.a.O. (Fußn. 7), Plansatz 3.3.0.4., S. 82.


� Regionale Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald (Hrsg.), a.a.O. (Fußn. 7), Plansatz 3.3.0.1., S. 81.


� Regionale Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald (Hrsg.), a.a.O. (Fußn. 7), S. 17.


�  	Bei der Überlappung von Nahbereichen wurde der OT  (der amtsangehörigen Gemeinde) dem Nahbereich zu geordnet, dessen Zentraler Ort im zugehörigen Gemeindegebiet (Amtsgebiet) des Ortsteils (der amtsangehörigen Gemeinde) liegt.


� Landesumweltamt Brandenburg (Hrsg.), Brandenburg regional 2001, Potsdam 2001, S. 89, S. 119.


� Regionale Planungsgemeinschaft Oderland-Spree, Regionale Planungsstelle (Hrsg.), Regionalplan, Beeskow 2001, S. 7.


� http://ffonet.han-solo.net/euroregion/ , Zugriff am 08.07.03.


� Landesumweltamt Brandenburg (Hrsg.): Brandenburg regional 2001, Potsdam 2001, S 33ff., S. 91ff., S. 121ff.


� ebd., S. 33, S. 93, S. 123.


� Regionale Planungsgemeinschaft Oderland-Spree, Regionale Planungsstelle (Hrsg.), Regionalplan , Beeskow 2001, S. 7f.


� ebd., S. 136.


� http://ffonet.han-solo.net/euroregion/ , Zugriff am 17.07.03.


� Regionale Planungsgemeinschaft Oderland-Spree, Regionale Planungsstelle (Hrsg.), Regionalplan , Beeskow 2001, S. 78.


� Regionale Planungsgemeinschaft Oderland-Spree, Regionale Planungsstelle (Hrsg.), Regionalplan , Beeskow 2001, S. 71, S. 153.


� ebd.., S. 72.


� ebd., S. 56: „Gemeinde Küstriner Vorland OT Küstrin-Kietz“, „Raum Rüdersdorf – Hennickendorf – Herzfelde“.


� Die ehemalige Gemeinde Manschnow im Landkreis Märkisch-Oderland fungierte als Kleinzentrum. Sie - und somit auch ihre zentralörtliche Funktion – ist in der neuen Gemeinde „Küstriner Vorland“ aufgegangen.


� Landesumweltamt Brandenburg (Hrsg.): Brandenburg regional 2001, Potsdam, 2001, S. 129, S.133, S.149.


� ebd., S.131.


� ebd. S.99, S.135, S.155.


� von Popowski, Matthias: Neues aus dem Städtenetz Prignitz, in: MSWV aktuell, 2-2001, Potsdam, S. 9. 


� ebd.


� Turowski, Gerd, Lehmkühler, Gabi: Raumordnerische Konzeptionen, in: Akademie für Raumforschung und Landesplanung: Grundriß der Landes- und Regionalplanung, Hannover, 1999, S.167f.


� Telefonat vom 01.07.2003.


� Regionale Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel (Hrsg.): Regionalpan Prignitz-Oberhavel, Entwurf vom 26.07.2000, Z 3.1.0.10.


� ebd. 3.3.1, 3.3.2.


� ebd. 3.3.3.


� ebd. 3.3.4.


� ebd. 3.2.2.


� ebd. 3.2.3.


� ebd. 3.3.5.


� ebd. 6.1.2.


� ebd. 6.2.


� Einwohnerzahl: Stand 31.12.2001


� 	Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim (Hrsg.), Regionalplan Uckermark-Barnim, Sachlicher Teilplan „Zentralörtliche Gliederung, Siedlungsschwerpunkte und Ländliche Versorgungsorte“, Eberswalde 1996.


� 	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz und Technologie, Ministerium für Umweltschutz, Naturschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg (Hrsg.), Anlage zur Verordnung über den gemeinsamen Landesentwicklungsplan für den engeren Verflechtungsraum Brandenburg-Berlin (LEP eV), Potsdam 1998.


� 	Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim (Hrsg.), a.a.O. (Fußn. 1), S. 9.


� 	Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim (Hrsg.), a.a.O. (Fußn. 1), S. 10.


� 	Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim (Hrsg.), a.a.O. (Fußn. 1), S. 10.


� 	Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim (Hrsg.), a.a.O. (Fußn. 1), S. 9.


� 	Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim (Hrsg.), a.a.O. (Fußn. 1), S. 12.


� 	Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim (Hrsg.), a.a.O. (Fußn. 1), S. 15.


� 	Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim (Hrsg.), a.a.O. (Fußn. 1), S. 9.


� 	Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim (Hrsg.), a.a.O. (Fußn. 1), S. 9.


� 	Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim (Hrsg.), a.a.O. (Fußn. 1), S. 9.


� 	Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim (Hrsg.), a.a.O. (Fußn. 1), S. 9.


� 	Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim (Hrsg.), a.a.O. (Fußn. 1), S. 10.


� 	Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim (Hrsg.), a.a.O. (Fußn. 1), S. 10.


� 	Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim (Hrsg.), a.a.O. (Fußn. 1), S. 11.


� 	Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim (Hrsg.), a.a.O. (Fußn. 1), S. 11.


� 	Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim (Hrsg.), a.a.O. (Fußn. 1), S. 13.


� 	Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim (Hrsg.), a.a.O. (Fußn. 1), S. 13.


� 	Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim (Hrsg.), a.a.O. (Fußn. 1), S. 15.


� 	Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim (Hrsg.), a.a.O. (Fußn. 1), S. 22.


� 	Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim (Hrsg.), a.a.O. (Fußn. 1), S. 23.


� 	Landesumweltamt Brandenburg (Hrsg.), Brandenburg regional, Potsdam 2001, S. 180.


� 	Seit dem In-Kraft-Treten des LEP eV verstärkte sich die Steuerungswirkung: Von den 1999 und 2000 zur landesplanerischen Beurteilung eingereichten Wohnbauflächen der Gemeinden lagen mehr als die Hälfte (51 %) im potentiellen Siedlungsbereich. Im Wege der Zielanpassung (landesplanerische Stellungnahmen - „befürwortet“) konnte die Konzentration noch weiter verbessert werden: 57 % aller Befürwortungen von eingereichten Plänen in diesen beiden Jahren betrafen die potentiellen Siedlungsbereiche, die etwa ein Zehntel der Gesamtfläche des engeren Verflechtungsraumes ausmachen (Teile von Typ-1-Gemeinden und ggf. Anrainergemeinden).


�	Ob hier auch Gemeinden dazu gezählt werden, die in verschiedenen OT „Versorgerorte” besitzen, oder ob die Funktionszuweisung „Versorgungsort” hier mangels faktischer Relevanz ignoriert wird, muss diskutiert werden.


� Erstes Gesetz zur landesweiten Gemeindegebietsreform betreffend die kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel und die Gemeinden Gollwitz und Wust des Amtes Emster-Havel (1.GemGebRefGBbg) vom 24.3.2003


Zweites Gesetz zur landesweiten Gemeindegebietsreform betreffend die kreisfreie Stadt Cottbus und das Amt Neuhausen/Spree (2.GemGebRefGBbg) vom 24.3.2003


Drittes Gesetz zur landesweiten Gemeindegebietsreform betreffend die Landeshauptstadt Potsdam und die Ämter Fahrland und Werder (3.GemGebRefGBbg) vom 24.3.2003.


� Viertes Gesetz zur landesweiten Gemeindegebietsreform betreffend die Landkreise Havelland, Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming (4.GemGebRefGBbg) vom 24.3.2003


� Fünftes Gesetz zur landesweiten Gemeindegebietsreform betreffend die Landkreise Barnim, Märkisch-Oderland, Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin, Prignitz, Uckermark (5.GemGebRefGBbg) vom 24.3.2003


� Gesetz zur landesweiten Gemeindegebietsreform betreffend die Landkreise Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz, Oder-Spree, Spree-Neiße sowie zur Auflösung der Gemeinden Diepensee und Haidemühl und zur Änderung des Gesetzes zur Auflösung der Gemeinde Horno und zur Eingliederung ihres Gemeindegebietes in die Gemeinde Jänschwalde sowie zur Änderung der Amtsordnung vom 24.3.2003.


� siehe 3. GemGebRefGBbg § 1.


� Statistische Information und Informationen zum Verlauf des Konflikts sind der Begründung zum 3. GemGebRefGBbg entnommen.


�in Golm ansässige Einrichtungen: � HYPERLINK "http://www.aei-potsdam.mpg.de/" ��Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut), � HYPERLINK "http://www.aei-potsdam.mpg.de/" ��� HYPERLINK "http://www.mpikg-golm.mpg.de/" ��Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung, Max-Planck-Institut für Molekulare Pflanzenphysiologie, Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung, Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät der Universität Potsdam. Außerdem die Forschungsinitiative Brandenburg eV und die Humanwissenschaftliche Fakultät der Uni Potsdam (insgesamt 5.600 von 13.000 Studenten studieren in Golm).


� Schenke 2003


� Statistische Information und Informationen zum Verlauf des Konflikts sind der Begründung zum 6. GemGebRefGBbg entnommen.


� 6. Gesetz zur landesweiten Gemeindegebietsreform 


� Fünftes Gesetz zur landesweiten Gemeindegebietsreform (5.GemGebRefGBbg) vom 24.3.2003


� Statistische Information und Informationen zum Verlauf des Konflikts sind der Begründung zum 5. GemGebRefGBbg entnommen.


� Statistische Information und Informationen zum Verlauf des Konflikts sind der Begründung zum 5. GemGebRefGBbg entnommen.


� Statistische Information und Informationen zum Verlauf des Konflikts sind der Begründung zum 4. GemGebRefGBbg entnommen.


� Reuber ,1999: S.306.


� Reuber, 1999: S.307ff.


� 	Vergleich: Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg, Landesentwicklungsplan für den Gesamtraum Berlin-Brandenburg (LEP GR), Entwurf vom 27.02.2001, S. 19 ff. und 2. Entwurf vom 01.04.2003, S. 18 f.


� 	Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg, Richtlinie für die Regionalplanung (Entwurf), Potsdam 27.02.2003.


� 	Blotevogel, Hans H. (Hrsg.), Fortentwicklung des Zentrale-Orte-Konzepts, Hannover 2002, S. 218 ff.


� 	Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, Ressortforschungsprogramm Experimenteller Wohnungs- und Städtebau, Nachbarschaftsladen 2000 als Dienstleistungszentrum für den ländlichen Raum, Bonn, Bad Godesberg 1995, S. 17.


� 	Gemeinsame Landesplanungsgemeinschaft Berlin-Brandenburg, Richtlinie über den Inhalt und die Darstellung sowie die Gliederung der Regionalpläne (Darstellungsrichtlinie) vom 19.03.1997.


�	� HYPERLINK "http://www.spd-brandenburg.de/aktuelles/antraege2000/E2.pdf" ��www.spd-brandenburg.de/aktuelles/antraege2000/E2.pdf�, Zugriff am 27.06.2003.


�	� HYPERLINK "http://www.bmvbw.de/chms-aussen-spezial/e_raumordnung/05_allgemein/de_index.htm" ��http://www.bmvbw.de/chms-aussen-spezial/e_raumordnung/05_allgemein/de_index.htm�, Zugriff am 27.06.2003.


� 	http://� HYPERLINK "http://www.havelland-flaeming.de" ��www.havelland-flaeming.de�, Zugriff am 27.06.2003.


� 	Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Gemeinsame Landesplanungsabteilung der Länder Berlin und Brandenburg (Hrsg.), Forum Berlin-Brandenburg regional, Berlin und Nachbarn, Kommunale und regionale Zusammenarbeit im Spree-Havel-Raum, Regionale Identität im engeren Verflechtungsraum. Aus der Arbeit der Kommunalen Nachbarschaftsforen., Berlin 1999, S. 15 f.


� 	Das Gebiet wurde 2003/2004 zur Europäischen Kulturlandschaft des Jahres deklariert.


� 	Förderprojekt des Wirtschaftsministeriums im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur.  


� 	In Abstimmungsrunden mit den Netzbetreibern gelang es, Standorte für Sendeanlagen räumlich zu bündeln bzw. in etlichen Fällen zugunsten des Siedlungs- und Landschaftsbildes zu verlagern. Oderland-Spree ist nach Angabe von Herrn Rump die einzige Region in Brandenburg, wo die Abstimmung mit den UMTS-Netzbeteibern zustande kam. 


� 	Spreenhagen, nach Zusammenschluss von Spreenhagen und Hartmannsdorf 2002 entstanden, nahm auch noch Braunsdorf auf, da es nach der Kommunalverfassung 2001 keine amtangehörigen Gemeinden unter 500 Einwohnern mehr geben soll. Siehe auch http://www.amt-spreenhagen.de/AMTSVERW/frameamt.htm, Zugriff am 07.07.2003.


� 	Zu den Argumentationslinien der Hönower, deren Wunsch nach Selbständigkeit durch Bürgerentscheid untermauert und auch vom Landrat befürwortet worden ist, siehe u.a. � HYPERLINK http://www.hoenow-bleibt-hoenow.de/result/result.htm ��http://www.hoenow-bleibt-hoenow.de/result/result.htm�, Zugriff am 07.07.2003. 


� 	Beispiele für künftige Gemeinden mit unter 5.000 Einwohnern rund um Beeskow sind die bisherigen Ämter Tauche (4.200 EW), Glienicke/Rietz-Neuendorf (4.500 EW) und Friedland (3.400 EW). 


� 	Siehe u.a. http://www.maerkisch-oderland.de/landkreis/index.html, Zugriff am 07.07.2003.


� 	Kriterium fehlende Schienenverbindung für Typ-I-Gemeinde in diesem Fall juristisch kein Problem, da eine vorhandene Güterbahn für Personenverkehr reaktiviert werden kann.


 





